
Rallen so wohlLivii - als Wliear -

Sachen,erfordert allezeit eineOrd -

nung und Regel , welche ein wahr- ,

hafftes Fundament haben , und

auf das Beste zielen , sonsten alles

in Lcmfuüon gerathen , und übern Haussen
geworffen wird ; In iMirsrl absonderlich er¬

fordert es mehr als in allen anderen Sachen ,
indeme wann ein Fehler geschehen,solcher nicht
leicht , und geschwind , auch meistentheilsgar
nicht mehr kan reärelllret werden ; sondern

orcil -
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orällisri mit grösten Nachtheil , und Scha¬
den des Landes- Fürsten , des ganyen Landes ,
und des Läpp « selbsten, man erst witzig wird .

Demnach dann die durch gute Ordnung ,
mit einen so grossen Eyffer hergepflanyte ,
und mit so guten Gesetzen , bewahrte Kriegs -
vitcipiia nebst GOTT das eintzige ^unöa-
meiir ist , worauf man die Hoffnung aller

vortrefflichen Thaten , und glücklichen 8uc -

cetten im Kriege bauen muß, und ohne wel¬

cher lauter Lonkugoo , und nichts Gutes
auf keinerley Weise zu gewarten ist , nun aber
ermeldter Kriegs Disciplin so wohl als Sok -

düten - Gcbrauch durch die viele cingeschliche-
ne Mißbrauche bey einigen in Vergessenheit ,
bey den andern in Unachtsamkeit gerathen ,
und solcher Gestalten ziemlich alter,ret wor¬

den, Massen auch bey diesen so lange dauren -

den
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den Friedens Zeiten ( mmmehro aber an ver¬

schiedenen Orten ausgcbrochenenKriege ) in

der prsLic wenig zu erlernen gewesen ist,
und - amahl , so man zu denen Operationen
kommen wird , es allzuspät ist, daß einer seine

Schuldigkeit erlernen solle : Also höchst-nö¬

thig , daß gewisse Ordnung und Regeln ge-

seyet werden , nach welchen sich ein jeder zu

reguliren wisse , der Erfahrene , und praLU -

cirte sich darinnen ersehen , der Unerfahre¬

ne es daraus erlernen könne : Es geziemet

sich zwar nicht , daß ein parriculLns Gesetze
und Regulen vorschreibe , wie ein und andere

Kriegs - Gebräuche zu üben , oder in Sum¬

ma wie sich in allen und jedem zu verhalten

seye , Massen dieses und anderes einzuführen
keiner die Hutkontät hat , sondern von höhe¬

rer und Allerhöchsten lnltE muß vorge -

) ( X schrie-
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schrieben, und anbesohlm werden : Ob zwar
vor einigen Jahren solche gesmnet waren /
eine Gleichheit einzuführen / dessentwegen
von jedem Regiment Anno 1714 . verlanget
worden , nicht allein deren Lxercilia . son¬
dern auch kliiirsrische Gebräuche , so bey
selben prMiciret werden , einzuschicken, so
ist doch nichts weiters erfolget , sondern die
vorige Freyheit gelassen , dasjenige wie es
ein jedweder zum Besten verstehet , bey sei¬
nem Regiment zu üben , und zum Besten der
Herrn - Diensten einzuführen .

Ist demnach nöthig , daß man sich re -

guiire , absonderlich nach denen Kayserlichen
Kriegs - ^rticula . welche alles Zcncrslicer
in sich halten , und daran jeder mit seinem
ismeor gebunden : Allein es seynd solche
mehrers Inkormsrioaes » über welches der

Sol -
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Soldat nicht pecciren solle , von KWtsri -

schen Gebräuchen , wie die Disciplin und

Manns Zucht , eigentlich indcr Ordnung zu

halten , V0M Lxercirio , Leremoniali ,

und wie sich in unterschiedlichen Rruarionen

und Lonjunüuren zu verhalten nichts benen¬

net : Weffentwezen dann sich zu reZuiwen ,
Erstens nach denen Kriegs - Hrticuin . Zwey -
tens auf die Inrearion der Lircular - Schrei -
ben , und Ordern , so von Zeit zu Zeit von

Einem Löblichen Hof- Kriegs - Rath zugeschi¬
cket, und was darinnen befohlen genau zu
srrenckiren , gleich wie solches weitläufftig
zu ersehen aus meinem Lock « Wickan . oder

zusammen getragenen Hoff - Kriegs - Raths »
Befehlen und Orckern ab Xono 1700 . nicht
weniger drittens auf die von einer hohen 6s -

aerslltät eingeführte Gebräuche , welche we -

X X - gen
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gen Dero ^ pprobanon zu einen Gesetze
worden , welches dann alles zur Richtschnur
dienet : Viertens / dabey nicht ausser Acht
zu lassen / was vornehme Generalen / emsige
Obristen / und Regiments - Lommendanten

mit höchster ^ pprobarion gany Löblich zur

Aufrechthaltung und Befördernus Herren -
Diensten bey ihren unterhabenden Regimen¬
tern eingeführet / und nützlich prsüiciret -
dabey Fünfftens nicht zu verwerffech was zu

Kayserlichen Diensten tauglich und nützli¬
ches / unter fremder Herren Trouppen pra -

üiciret wird / dann Sechstens , was täg¬
lich nützliches erfunden wird / und die Praxis

besser lernet .

Wessentwegen um meinem unterhaben¬
den Regiment gewisse Regulcn vorzuschrei¬
ben / nach welchen künfftig sie sich reZuiiren
- . / X sol-
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sollen / alles dasjenige versaminlet habe , was

ich in meinen von Jugend auf prsälc - rten
Uiiicsl - ischcn Diensten obterviret , und mit

^siprvbsrjon prgüiciren gesehen : Daher »

auch das am Ende beygefügte Rxei - cirium zu

Pferd , und zu Fuß , schon Anno 1726 . und

1734 . in Druck heraus gegeben , welches

nach der leichtesten und prgLjcsbiesten Art

aus allen Kayserlichen und frembder Herren
Lxercitiis combim ' ret , UNd vorjetzv ZU

mehrerer Erläuterung das nöthigste in Kupsi
fern beyseyen laßen . Dann weiters gegen¬

wärtige Obtervseions - puliÄen , einem je¬
den nach seinem Lsrgüer zu obtervireN

vorschreibe , und zwar dem Gemeinen die

Kriegs - Artieuln , welche zwar öffters vorge¬
lesen , jedoch von ihnen nicht sonderlich recht

begriffen werden , mit einer Lxplicsrloo ;
) ( ) ( 3 samt
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samt einigen Oblervgri ' 0N8- ? unüen in ein
a parke Büchlein gebe / auf - aß sie desto
besser solche begrciffm , und selben nachleben
sollen. Denen Korporalen aber dieKriegs «
ärticuia . Dragoner - Korporalen - und

Wachtmeisters Odter vsrion s - ? unÄeN/ de¬
nen Wachtmeistern die erst - benannte nebst
des Regiments ^ chmgnten lollruüion . - ie
Couriers - je Kriegs - Atticul , nebst ihren ,
dann Proviant - und Quartier Meisters 0b -

lervgtioaen . Dem Regiments - kster die
Kriegs -Artieul und dann seine ihme vorge¬
schriebene Obiervarionen , dem Regiments -
Feldscherer und Gesellen die Kriegs-Artieul ,
nebst ihren Obtervstions ? unüen . Dem
Profos und Wagen - Mister ebenfalls die
Kriegs Artieul nebst ihren ipecisien Obter -
vgrloaen . Solche Büchlein sollen bey der

^ - gt -
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gewöhnlichen Montirungs - Viliegeion darge -
zeiget werden / damit sie nicht verlohren und

zerrissen werden ; Da einer stirbt / oder ent¬
lassen Wird , solle der LompgZnie - com .
me„ <jgnr > solche in feiner Verwahrung hal¬
ten , und künfftig denen Recrouten austhei¬
len ; Ungleiches mitdenen Unter-Officiern ,
und l ' i - ims pisns ; Denen Herren Ober -
Officiern , wird das völlige Merck gegeben ,
als in welchem einer aufdem anderen verwie¬
sen wird , um dass alles genau obterviret
werde . Bey gegenwärtiger Neuen Auflage
dieses Buches aber , tan Heine iolche §epgrs -
rion gemachet werden , ausser , daß die Ver¬
fügung so geschehen , daß dasselbe nach Be¬
lieben in einen oder auch in zwey Bande kan
gebunden werden , und zwar die vblervg -
tivli8 - ?ollüen in einen Band , und dann

das
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das LxercitieN - BUlh Mk Lommoöität der

CommsaclirendkN auch m einen Band . Es

ist auch von mir in vorigem Jahr , ein ku »

yer Begriff aller ^lilirgnschen Operseio -

nen , so wohl im Feld als Festungen , aus

welchem sich ein erfahrner Offieier gany leicht

ersehen kan , was er in einem zu thun , im

andern aber sich prsecaurloniren solle, neu

aufgeleget worden , welchen l ' rgüae

hiemit ebnermaßen anrecom -

mea6ire .



- er Mäyserlichen Kriegs «^ k. HLOl. .
eilen die Käyserlichen Kriegs - ärticul zwar

zum öfftern vorgelesen werden , auch darauf

geschworen wird . jedoch mancher solche nicht
eigentlich begreiffet , oder gar in Vergessen¬
heit kommet , so habe hiemit zu jedem ^rcicu ! ,
einige Lxplicarion beyfügen wollen , welches
sämtliche unter Ihro Käyserlichen Majestät
Dienststehende Personen angehet,durch wel -

keitmitEyd und Pflicht ohne Unterscheid,wie es Nahmen haben

möge,mitallenKräfften,Befördernus und Aufrechthaltung deS

Allerhöchsten Käyserlichen Dienstes gehalten ist , sowohl oKen -

live als clekenllve , auf allen Zugund Wachten , Belagemngen ,
^ rraguen und kenconrren » wie auch übrigen allen Kriegs - 0c -
calionen und Operstionen , es sey zu Wasser oder m Land , ge¬

gen seine Obere und Vorgesetzte sich gehorsam und willig zu er¬

zeigen , die auferlegte Dienst mit Vslvr und Vi § or zu verrichten ,
die anvertraute ? ottenmit Leib und Leben , Blut und Gut zu 6e -

fenäiren . und zu behaupten , nicht allein in XNiraribus , sondern
auch sonsten Ihro Käyserlichen Majestät Schaden und Nach¬
theil zukehren und zuwenden .

A äkll -
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I.

Anfänglich soll Unser Kriegs - Volck / Uns dem Römi¬
schen Käyftr , und dem Heiligen Römischen Reich /

g loben und schwören , Uns und dem Heiligen Reich ge¬
treulich zu dienen / denen vorgesetzten OcneraieN/Obri¬
sten und ( Meieren / so von Uns gesetzt werden / Wider
und gegen den Feinden gehorsam zu seyn , was Sie ge¬
biethen , daß ehrlichen Kriegs - Leuthen zustehet .

diesemersten ^ rricul geschiehetMeldung von demEyd
der Treu und Gehorsam / damit aber einem jeden be¬
kannt seye , was der Eyd mit sich bringet / so ist zu die¬

sem ^ rncul die llxpSüsrion zu geben : Daß sich erstlich
jeder vor dem abscheulichen Laster des Meincyds hüten möge,
indem selber den Verlust des Leibs/und der Seelen Heyl , und

Seligkeit , nach sich ziehet ; dann ein jeder Christ , welcher einen

<Ei) d schwören muß , der soll neben den Daumen die zwey forde¬
re Finger der rechten Hand aufheben , allermassen bey dem Dau¬
men , GOtt der Allmächtige , bey dem andern Finger , GOtt der

Sohn , bey dem dritten oder mittlern Finger , EDtt der Heilige
Geist zu verstehen seynd ; der vierdte Finger in der Hand bedeu¬

tet die Seel , der fünffte oder kleine Finger den Leib ; wer also
so gottloß , und seine Seele nicht achtet , auch ihme selbstcn so
feind , daß er einen falschen Eyd schwöret , der schwöret auf sol¬
che Weiß , als bitte er GOtt den Vatter , GOtt den Sohn ,
und GOtt den Heiligen Geist , die gantze Dreyeinigkeit , daß
Sie ihme nimmer zu Trost und Hülste kommen , und sonder¬
lich die Zeit , wann sich sein Leib und Seele voneinander schei¬
det ; derentwillen ein solcher selbsten ein grausames Urtheil über

sich spricht , und die Göttliche Räch über sich ziehet ; und ob

gleich GOtt der Msehende auf etwas Zeit durch die Finger sie?
het , so bleibet einem solchen dannoch die Straff ohnfchlbar be¬

vor . Hierbey hat ein jeder seinen Eyb und Pflicht wohl m'
Acht
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Acht zu nehmen , und nicht durch die Oeserüon , oder wider

diese Kriegs - ^rcicui zu brechen . ^
Gleichwie der Gehorsam die rechte Grund - Vefte aller gu¬

ten Militärischen v- sciplio ist , ohne welchen nicht möglich gute

Operarioneg und Würckungen zu hoffen ; so ist der Gehorsam

dahin zu verstehen , daß kein Soldat sich seinem Ober - oder

Unter - OKcier widersetze / sondern was ihm in Ihro Käyser -

lichen Majestät Diensten anbefohlen wird , treulich , emsig,und
wie es einem braven und ehrliebenden Soldaten zustehet , ver¬

richte . Wann der OKcier seinen Untergebenen , auch in eige¬
nen Geschäfften was befiehlet , so ist er schuldig es zu thun , und

zu gehorsamen , jedoch , wann er ihme zu einer Sach , so einem

Soldaten nicht anständig , gebrauchen wolte , ist er nicht schul¬

dig ; da aber bey seiner in Ermangelung der Knechten

wegen Kranckheit oder andern Zufällen , er ein und andern zn

seinen Diensten , auf kurtze Zeit brauchen würde , ist er schuldig
es zu thun , jedoch muß der OKcier bevor die Erlaubnus vom

Oommenäanren haben ; indem in der Noth einer dem andern

die Hand biethen muß ; gleichwie auch dieOKcier vor die Ge¬

meine , wann sie kranchbleilirt , odermsroöe seynd , alle erdenck -

liehe Sorge zu tragen haben . Dahier ist auch zu obterviren,daß
alle diejenige , so zu commsnäiren haben , sich aller schiinpfflichen
Violen ? UND mjuriosen Reden zu enthalten schuldig seyn , welcher
sich darwider vergehet , und beym Lommsnllo seiner dergestalt
vergißet , daß er entweder mit schimpfflichen Worten , oder unan¬

ständiger Violen ? ( worunter doch eine kurtze Anweisung zum

prompten Gehorsam,und dieWarnung von Lonrrsöiklion nicht
zu verstehen ) seinen 8ubor6imrten crattirte , der hat , wann der

Luborclinirte nichtsdestowenigerschuldigermassen , dem com -

manclo nachgelebet , sich vor diesen , seiner LKarZe unfähig er¬

wiesen ; solte aber der Suborckmrte es wagen , und das ihme an¬

befohlene , wegen des von seinen Vorgesetzten gegen ihme besche -
henen Vergehens , unterlassen , der soll gegen dem Vorgesetzten
nicht gehöret , sondern er selbst seiner LK- rrZe unfähig erkläret

werden : Auch wohlbewandten Unrständen nach , das Leben ver -

Ar wür -
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würckct haben , wer mit trotzigen Worten , oder Wercken sich
seines Voraesetzten Befehl zu widersetzen unterstehet . Gestal¬
ten vom ersten biß zum letzten , nach Act der Lubalrermrung
hierauf gesprochen wird .

II .

Wer Mmterey machet , oder daß er damit umgan¬
gen , überführet wird , soll ohne einige Gnade daö

Leben Verkehren .

horsam demLommsncly sich vppomret , und dawider

mit Worten , Wercken , oder Schrifften , durch sich selbst ,
oderjemand andern an seiner statt , was vornimmt , da¬

durch Aufruhr entstehen tönte : Der Ungehorsam wird gleich
einer Meuteren gerechnet , weilen es ein Ursprung alles Übels

ist . Solcher bestehet in unterschiedlichen Ausammenttmfften ,
von vielen oder wenigen , wider die ^ mkoritätderObern , oder

gemeinen Wesens , und ist schier so hoch zu achten , als dieVer -
rätherey : Diese Zusammenkünfften und Zusammenrottirung
ist eins der gröstm Laster : Also bringen sie diejenigen , so da¬

von Nachricht gehat , mit denen , so daran schuldig , wie auch
die , so für selbige bitten , in gleiche Straff ; und feynd deren

etliche kxernpefwaö unbedachtsame Rottirungen für einen elen¬

den Ausschlag genommen . Massen es nicht allein die gemeine
Ruhe verstöhret , sondern auch das Oimen Vlaieüscig be¬

gehet ; also ist auch dessen Straff,der ehrllcheundmfamL Todt ,
nach Gestalt der Sache , oder planier , wie es verübet worden ,

so die Missethat vergrößern oder verringern , imo . Nimmt
man vor flngchorfam und Meuteren , wann man seinem Vor¬

gesetzten nicht pariren will , es mag auch seyn was es wolle :

2*lo . Mehr als zwey zu ihren Obern sich beschweren gehen , es

möchte auch seyn was vor Unrecht ihnen geschehen sey . zrio .
Mit erhöheter und stärckerer Stimm als orclinm ; mit seinen

Vorgesetzten reden , auch in geringen Sachen . 4ro . Zusam¬
men -
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menkünfften halten , von der Bezahlung , Verpflegung,Befeh¬
len . und viipoimonen derer Oberen reden , wie auch über den

Zustand der gegenwärtigen LonjunLWren aufnachthetlige Weiß
railonmren , und in solche luäicis ausbrechen , welche böse lm -

preillonen bey dem Regiment oder ^ rmee machen . Eben in

solche Straff fället , sowohl Officier als Gemeine , so etwas re -

den , dadurch Meuterey entstehen könte . sco . Welcher die Be -

zahlung , weilen sie nicht gantz ist , nicht annehmen will , oder

ksrion , sie mag auch ausgegeben werden wie sie wolle,undun -
ter was vor Nahmen . 6co . Welcher bey Versammlung um

Geld oder Brod schreyet , und bey einer Lrecmwn um Gnad ,
ist ebenfalls vor einen Meutenirer zu halten , wie dann auch ,
so etwa bey einer Lxscmion dem Hencker der Streich oder an¬

deres mißlingen würde , keineswegs zu überfallen ist , indeme

deswegen der Verurteilte nicht frey,sondern derScharffrich -
ter muß so lang sein Amt thun , biß der Sünder vom Leben zum
Tod gebracht , und also das Urtheil vollzogen worden Dann
die Hencker der Obrigkeit Diener feynd , und wann ihnen etwas

ungllmpffliches zugefüget wird . es eben so hoch geachtet , als
wann man die hohe Obrigkeit selbst verunglimpffet , und stein
ihrem Amt verhindert ; wessentwegen man auch allzeit dem Hen¬
cker eine Oonvoy giebet . In Meuterey kan man wohl die

Schuldigen auf der Stell selbst straffen und niedermachen , ab¬

sonderlich wann Gefahr bey der Saumung wäre , ehe solches
weiter eimeisse und grösser werde .

III .

Wer seinem OiRcier in Oommrmckv - Sachen sich
widersetzet / der soll das Leben verwürcket haben .

er sich einem Ober - oder Unter - OKcler , wann ihme
Amt - und Regiments - wegen was befohlen wird ,
widersetzet , oder mit webrhaffter Hand sich gegen
jhme auflassen , oder der Otöre nichtk - mren würde ,

A z der
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der wird , nach Erkanntnuß der Rechten , wann es im Feld , at -

guebusiret , ausser deme die Faust abgehauen , und vom Regi¬
ment gejaget : Kan hierwider der Soldat nicht entschuldiget
werden , wann er schon fürwendenwolte , der OKcienwärenicht
von seinem Regiment oder Compagnie ; allermassen der Soldat

insgemein einem jeden OKcier , so das Commanöo hat , ohnwei -
gerlich in Herren >Diensten zu psriren schuldig . Es ist eine all¬

gemeine Soldaten - Regel , daß dem Vorgesetzten komme zu be¬

fehlen , und dem Untergebenen zu gehorchen . Jener muß vor

das , was er befohlen , Rechenschafft geben , und dieser verant¬

worten , wie er das Anbefohlene ausgerichtet habe ; und wann
der Soldat auch gleich aus der Ordnung , und vielleicht aus

Verdruß , von seinem OKcier zur Arbeit oder wo anders hin
commancliret würde,muß er doch sich selbiger nicht entziehen,son¬
dern dicselbige verrichten , und wann er das Seinige gethan , so
stehet ihm frey , sich über die unrichtige Commanckrung zu be¬

schweren , welches bey allen andern Commanllirungen zu be¬

obachten .

I V.

Ein jeder Kriegs - Mann soll sich gottloser Wortt
und Wercke enthalte »/ und den Sieg wider den Feind von

GOtt bitte »/ und wenn zudem Gottes - Dienst umge¬
schlagen wird / sich darzu verfügen / und denselben nicht
versäumen ; Würde aber einer Gottes - Lästerlich reden
oder Handel »/ der oder dieselbigen sollen an Leib oder
Leben / nach Erkanntnuß des Obristen oder Rechtens ,
gestrafft werden .

nun durch die Gottes - Lästerung GOtt der All -

mächtige nicht allein gegen die Gottes - Lästerer , son -
dem auch gegen die Obrigkeiten , die solches zu weh -

ren schuldig seyn , und es doch gedulten , und durch
die
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die Finger sehen , zu dem Zorn und erschröcklicher und ewiger
Straff beweget wird , also ist die Straff nach Gestalt des Got¬

tes - Lästern des Todes , der Zungen durchbrennen oder heraus
reisten , gar wohl 6i6iret : Zu diesem ^ rncul gehören auch alle

sonsten scanclalole unzüchtige Raupen und Possen , aufweiche
der Regiments - ? acer wohl acht haben muß , daß er sie in die

Lspelie straffe ; Solches Gottes - Lästern , Schelten und Flu¬
chen kommt orclinsri beydem Spielen hervor , unterschiedliche
Rauff : Händel , ja so gar Todschläg , und alles Übels das Spie¬
len nach sich ziehet , wessentwegen auch dem Soldaten um Geld

zu spielen nicht gestattet wird , auch alle Spiel - Plätz ver -
botten .

Gleichwie aller Seegen , Heyl,Glückund alles Gutes von
GOtt dem Allerhöchsten seinenUrsprunghat,undwirIhmede »
rohalben nicht allein vor die bereits empfangene Gutthaten täg¬
lich zu dancken , vermög der Gesetz der Natur verbunden , sondern
um künfftig verlangenden Seegen die Göttliche Allmacht,durch
ein fleißig und andächtiges Gebet , anzurüsten schuldig seyn , als

svird dem ur - alten löblichen Gebrauch nach alle Morgen eine
Stund in dem Tag , und Abends eine Stund vor einbrechender
Nacht , das gewöhnliche Zeichen zum Gebet gegeben , also zwar ,
daß solches aufdem rechten Flügel seinen Anfang mache , und fol -
gends durch alle Regimenter zu Fuß und zu Pferd von der rech¬
ten zur lincken Hand concinmre , auch allerseits zu einer Zeit,und
nicht bey ein - oder andern eine halbe Stund oder mehrerS zu früh
oder zu späth verrichtet werde : Ist ein Regiment in der andern
L- ime , so reZullren sie sich nach der ersten , stehet ein Regiment al¬
lein , so reguliertes sich nach dem Befehl des Lommen ^ amens :
Bey denen Cuiraßiren wird Frühe und Abends das Zeichen mit
derPaucken gegeben,und Abends darbey zur Lllanöarr geblasen .

Dieses Zeichen wird bey denen Dragonern längst des La¬
gers Früh und Abends jedesmal durch den Trommel - Streich
dreymal gegeben , und zwar das letztemahl durch zwey Tambours .
Aufdas erste Zeichen macht sich die Mannschafft fertig , das ist ,
legen ihre Camisöler an , und nehmen das Seiten - Pewehr um ,

: , kämmen
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kämmen die Haar aus , und bedecken sich mit dem Hut , nicht aber

wie sie manchmahl im Hembd und Mantel auch Kappen dahin
kommen . Aufdas andere Zeichen rucken sie in Ordnung vor die

kronre , und also gleich nach dem dritten Trommelschlag verfü¬
gen sie sich mit dem Fühndrich , in dessen Abwesenheit dem Wacht¬
meister zur Leib - Standart , welcher sie dahin führet ; inwelcher
ZeitalleStandart - Wachten in Gewehr stehen Nachdem die

ttautboitten mit ^ ccompsZmrungder Paucken frühe das Mor¬

gen - Lied aufgespielet , sänget derRegiments - esrek - sein Gebet

an , welchem alle aufden Knien nachbeten ; da sie dieöeneäMoy
empfangen,und alles vollendet ist , rucken sie wieder ordentlich in

ihre Zelter : Die Paucken und » amboNen lassen sich abermahl
hören : Einegleiche Bewandnuß hat es,wann Sonn - und Feyer -
tag bey des Regiments - eommenöLncen Zelt die H Meß gehal¬
ten wird . Da wird gleichfalls dreymahl darzu das Zeichen ge¬

geben , und die Paucken und ttsuckojüen spielen auf . Da stehen
ebenfalls die Standart - Wachten und Regiments - Wacht,vom
Anfang biß zu Ende im Gewehr , dasselbe auf dem Arm haltend ;
Vor dem 8snKus , da der Tambour den ersten Wirbel schlüget ,
nimmt die Regiments - Wacht mit gehörigeniempo das Gewehr
vordenFuß ; Bey der Wandlung schlüget der Tambour , so ste¬
hen bleibet , jedesmahl dreymahl den Wirbel , in welcher Zeit die

Regiments - Wacht zugleich niederkniet , und zwar auf das rechte
Kme , lassen die rechte Hand am Gewehr ( welches an seinen Ort

mitder Mundung aufwerts stehen bleibet ) solchergestaltsincken ,
baß der Daumen dem Aug gleich , und das Gewehr dem lincken

Fuß auch gleich kommet . Ziehen ihre Hüte mit der lincken Hand
zugleich ab , wie auch die 6renackrer , so die Wacht haben , ihre
Mützen ; Nachdem die Wandlung vorbey , setzen sie in währen¬
den Aufstehen die Hüte auf , und nehmen abermahl mitgehöri -
gen Tempo das Gewehr auf denArm . Nach vollendeter Meß
wird abgeschlagen , und das Gewehr niedergelegt , oder an die

rechte Schulter gebracht , rechts umgekehret und angelehnet ;
da spielen die ttamboillen abermahl eins auf , nach diesem die

Paucken wieder zur Leib - Standart getragen werden , welche
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der Corporalmit zwey Mann hin und her bringet : Eine glei¬
che Bewandnuß hat es , wann das Hochwürdige vorbey ge¬
tragen wird . Da man aber zu Pferd ist , lässet man die Flinte
in Hacken fallen , so fern aber die Palasch in der Hand an den

Riemen hencken , und mit rechter Hand die Hüte abgenommen ,
und etwas mit dem Leib hervor geneiget , da vorgehends mit

Schlagungdeö Senckung derer Standarten , die Eh¬
ren - Bezeigung geschehen ist . Eine ( - eneral - Regel aber ist ,
daß die Schild - und Standart - Wachten niemahl ntederknien ,
aus Ursach , weilen sie in ksökion seynd , da aber das gewöhnli¬
che Gebet bey derRegiments - Wacht , oder andern Fuß - Wach¬
ten , wie auch Aus - und Ein - ^ grck zu Fuß geschlagen wird ,
so nimmt man das Gewehr vor den Fuß , knien aber nicht nie¬

der , sondern ziehen mit lincker Hand den Hut ab , neigen sich et¬
was mit dem Leib , die Hand aber bleibet an dem Gewehr , oh¬
ne selbe zu verrücken , oder das Gewehr hervor zu neigen ; die
Ofenrrciier aber thun etwas sich neigend nur die Kappen berüh¬
ren ; ß) fern es regnet , wird das Gewehr verdeckter , wie im
LxLi - cirio derer Handgriffen bewiesen , genommen , und berühret
nur den Hut mit der rechten Hand ; nachdemedie drey Streich
vorbey und abgeschlagen wird , setzen sie zugleich auf , und wird

durch Oenergl - Lommanöo besohlen , an die rechte Schulter ,
rechts umkehrt , und dasGcwehr angelehnet ; dieses Gebetwird

auf allen Wachten zu Fuß , nach der Tag - Wacht , Mittags¬
zeit , und Abends , wann die Sonn untergehet , geschlagen ; zur
Andacht gehöret auch , daß ein jeder Catholischer Christ seine
Oesterliche Beicht wenigstens verrichte , und seinen Beicht - Zettel
dem Wachtmeister einhändige , welcher solche zusammen samm¬

let,und dem Hauptmann überbringet , und dieser dem Regiments -
kacer überschicket - Da die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten
verflossen ist , fället derjenige , so nicht gebeichtet , mrt einer wö¬

chentlichen Lehnung . der Ober - OKcier mit einem MonadSold
in die ereile Straff ; jedoch soll ein Catholischer Christ wohl
darauf gedencken , daß ein Soldat , der vielen Unglücken unter -

worffen ist , auf seine See ! und Gewissen öffters gedencken solle ,
B und
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urld nicht nur einmahl des Jahres sich mit GOtt versöhnen ^
sondern absonderlich , da er die Gelegenheit hat , an Heil . Zeiten
öffters beichten , dadurch er Glück und Seegen erlangen wird .

Es mag einer auch einer andern Religion ergeben seyn , so ist
er jedoch schuldig zum Frühe : und Abends : Gebet zu gehen,
auch zur Heil . Meß , und alldorten mit gehöriger Reverentz
sich aufzuführen .

V.

Die Marcketenter , welche unter währendem Got¬
tesdienst Wein,Bier oder Brandkwein verkauften,sollen
ihres Gträilckö verlustig ftyn,und darzu mit Geld oder

sonst gestrafft werden .

b zwar dieser ärücu ! von denen Marcketentern Meldung
MIA thut , so scynd jedoch auch diejenige straffmäßig , welche

sich in solcher Zeit alldorten aufhalten , auch sonsten den

gantzen Tag sich mehr allda als bey ihrer Schuldigkeit
und Diensten einfinden ; wessentwegen ein Soldat , wenn er

Geld zur Lehnung sowohl als durch Beut überkommet , damit

sparsam umgehen solle,und nicht unnützerWeiß verschwenden
und durch die Gurgel jagen . Sintemahlen viel seynd , so bald

sie Geld bekommen , damit wie ein Kind mit einem spitzigen Mcs :
ser umgehen , das empfangene auf einmahl anwenden , obschon
sie hernach Mangel leiden müssen . Mancher meynet , es sey eine

Schande , wann er sein Geld menAZiren solte , und ehe er es thut ,
lieber hinweg giebet , alles was er hat ; dahero dergleichen
Naß : Kittel und Wein : Schläuche unter einem RegimentmchL
gedultet werden sollen , aus Ursachen , daß ein solches Luder , der
des Weins gewohnt , wann er kein Geld mehr hat,endlich um sich
greiffet , und eine LrokeKon vom Diebs - Handwerck machet .

VI .

Ein jeder Krieg « - Mann soll sein Gewehr wohl in

acht
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acht nehmen/Und weder versetzen noch verpfänden /bcy

hoher Straff .
>s sennd manche Wein ; feuchte Mäuler , die so gar von

ihrer Montirung,ja das Käyftrliche Gewehr ftlbsten

angreiften , solches verkauffen , oder aber um ein gerim

ges versetzen ; welches kein ehrliebender Soldat nicht

thut , sondern sich auf alle Weise befleißet , ein gutes und fixes

Gewehr zu halten , um solches gegen dem Feind im Fall der Noth

gebrauchen zu können : Dann der Feind , wann er siehet , daßsein

Lomi ^ p ^ - k schön und gläntzend und blanckeö Gewehr hat , ihm

leichtlich einbilden kan , daß es tapffere Leute seyn müssen , so ei¬

nes Theils auch den Muth nimmt , hingegen solchen bestärcket ,
wann er schwart ; , verrostet und liederliches Gewehr siehet : Lie¬

bet einer seine Ehre , und gutm Nahmen , so liebet er gewißlich
auch sein Gewehr , ohne welches er bey dem Feind nrchtS aus¬

richten , noch ihme begegnen kan ; dann die Waffen seynd die für -

nehmste Glieder des Soldatens , und die Mittel dardurch der

Feind muß überwunden werden , und wer sein Gewehr undGe -

räthschafft nicht achtet , der giebet ein schlechtes Zeichen eines

Soldatens von sich ; weil er sodann auch wenig Lust haben wird ,

seine Schuldigkeit im Streiten und Fechten gebührlich zu ver¬

richten ; eben so ist auch der billig so hart zu straffen , der dem

Soldaten hierinnen an die Hand gehet , und ihme beförderlich

ist ; dann er machet ihme hierdurch zu seines Herrn Dienste

untüchtig .
VII .

Kein vuelt soll weder von 0Kciern , noch von ge¬
meinen Knechten gestattet werden , bey Letb - und

Lebens - Straff .
Mleichwie keiner sein eigener Richter seyn solle , also wird

m diesem ^. rcicui verbotten , wann jemand wäre , der

gegen dem andern einen alten Haß und Neid hätte , er

denselben weder mit Worten noch mit Wercken selbst
B 2 räche ,
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räche , sondern seinen Gegentheil bey seiner gehörigen knttanr und
Ober - OKciern conveniren und anklagen solle ; weswegen auch
das scharffe vuel - von Ihro Käyferlichen Majestät her¬
aus gegeben worden ; solche Rauff - Händel undvuellen entste¬
hen meistens bey dem Trunck und Spiel , wo sich dergleichen
Eisenbeisser einfinden , die gäntzlichen vermeinen , es seye kein vor¬
nehmerer Rauffer oder Fechter , als sie , und zu diesem Ende hin
und wieder andere auch rauffsüchtige Gemüther aufsuchen , um
mit ihnen eins zu wagen , ja alle Gelegenheit machen , mit dem
andern in Gefecht zu kommen ; es ist ein gemeines Sprichwort :
Wer sich unter die Kleyen mischet , den fressen die Säue ; wer
aber ehrbare Leute krequenriret , sich aufdas Sauffen und Spie¬
len nicht begiebet , und allezeit mit braven und wackern Leuten

umgehet , gecäth nicht leichtlich in solche Ungelegen - und Ver¬
drießlichkeiten , dann zwischen braven Leuten , hält ein Degen
den andern in der Scheide ; das Leben wird auch nach dem

Kriegs - Hrricul verwürckt , wann solche Rauffereyen , vor den

Fahnen und Wachten geschehen .

VIII .

Es sollen auch diejenigen / so sich zu Lecrmckunten
gebrauchen lassen / ernstlich abgestrafft werden .

§
8

sier werden nicht allein verstanden die darzu zu Secun -
6k » nren gebetten werden , sondern auch die Ausforde -
rer und Händel - Anstiffter und Anhetzer , wie auch die
solches nicht verhindern , wann sie können . Wessent -

wegen ein jeder , der zwey im Rauffen begriffen siehet , oder
aussondern höret , kan im Nahmen des Regiments den ^ rrell

geben ; und seynd solche zu pariren schuldig , das ist , davonab -

zustehen .
IX .

AlleTodtschläge sollen mit Lebens - Straff gestraf -
fet werden .

Solche
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Todtschläge und Morde geschehen meistens in

denen Plünderungen , bey koursZiren oder nächtlichen
Ausreuten , und Mausen , bey Häuser - Aufbrechen ,
und dergleichen - Zu diesem ^ rricu ! gehöret auch , wel¬

cher aus Unachtsamkeit mit Verwahrlosung seines Gewehrs
einen entleibet ; als da ein Soldat sein Gewehr scharst geladen ,
und an ememungewöhnlichen oder solchen Ort , daMenschenzu
gehen pflegen , lost schieet , und einen trifft : Oder er gshetmit
Hanöthierung seines Gewehrs oder Ladung desselben unvorsich¬

tig um , daßjemand entleibet wird : Denn obschon solches vor

einen muthwilligen Todtfchlag nicht gerechnet werden kan , so

hat doch der Soldat so viel Schuld , daß er die Flinte oderPi -
stohlen an einem solchen Ort nicht loß schießen , und behutsa¬
mer mit dem Gewehr umgehen solte ; kan deswegen mit Ge -

fängnuß,und nach Gestalt der Sache , ( wann etwann befohlen
worden , daß die Ladung ausgezogen werde , der aber solches
nicht gethan, ) wohl härter gestraffet werden .

X .

Alle Malefiz - Thaten , sollen nach peinlicher Hals -
Gerichts - Ordnung des Heiligen Römischen Reichs

gestrafft werden .

Complicen , das ist , MidHelffer , oder so davon ge -
W M Wust , da eine Missethat begangen worden , und es nicht

entdecket , und angegeben , fallen auch mit in die Straff ,
ohne geringste Entschuldigung wegen Fceundschafft

oder nahenden Verwandschafft : Die kolcronerie oderl ^ cke -

tät , das ist , wer vor dem Feind davon lauffet , seine Fahne
verlässet , ist die inksmefte Eion , aus welcher grosses Unheyl
dem Herrn - Dienst erwachsen kan . Da einer vor dem Feind
seine Schuldigkeit nicht thut , solcher wird als ein Infsmer 6s -

Arsöiret , und verliehret das Leben ; seinen ? oüo zu verlassen ,

welchen manOrclre hat,biß auf den letztenBluts - Tropffcn zu clc -

B Z ienöi -
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Missethaten werden durch die Kriegs - Rechte nach peinlicher
Hals - Gerichts - Ordnung und alldort enthaltenen Straffen

bestraffet .
Allhier kommet auch anzumercken , daß zwar die Kirchen -

Freyung oderRfflum vor alle veünguenwnund Missethäter den

Schutz verstattet : Ausser imo . Strassen - Räuber - 2llo . So bey

nächtlicher Wer ! und heimlicher Weiß die Feld - Gewächs ver¬

nichten , dem Bauersmann , oder Reffenden aufanderc Wceg ge¬

waltig Schaden thun . zrio . Wer Todtschlag in der Kirchen

selbst , oder Kirch - Höfen begehet . g- co . Die ihren Nechsten
schelmischer Weiß und hinterwärts ums Leben gebracht , sro .

Die so wegen ihrer ketzerischen Lehre aufgesucht werden . 6ro .

Welche jemanden umbringen , mit Gaben bestechen , oder sich be¬

stechen lassen . /mo . Das Lri,nLn l . LlL iVläjellzcis . 8vo Und

vermög gantz neuer Ordnung 6s claro 7. vecembr . 1729 . die

veierreur und Uberlauffer , der Kirchen - Freyheitunfählg seynd ;
auch hierbey befohlen : Daß man das Cioster oder Kirchen der¬

gestalt besetze , und versperre , ihnen die Lebens - Mittel biß zu fol¬

gender Lxrrsciirion nicht zukommen lasse , und da sie solchen ve -

lenrsu ! - entweichen liessen , oder vechelen,sie , zu Ersetzung des

Manns mit völliger I ^ oncom - sollen gehalten seyn .
Das lus Hffn F- mcliren nicht allein die geweyhten Kirchen

und Freyt - Höfe , sondern auch andere Kirchen , welche noch
nicht gewendet seynd,doch aber daß mit Erlaubnuß des Bischoffs

heilige Meß darinnen gehalten wird , wie dann auch die Clöster ,
nicht aber die Pfarr - Höfe oder Vieh - Ställe und Scheuren ,
ob es schon die Pfaffen behaupten wollen : Die Begräbnuß -
Höfe , oder GotteS Aecker , nechst oder abgesondert derKirchen ,
haben ausdrücklich die Freyung , wann nur ^ uchorirgre desBi -

schsffs solcher ausgezeichnet und geseegnet ist : Wie dann auch
D: e Kirchen , so Alters wegen , durch Brand oder von Kriegs we¬

gen in Kum gefallen , diese und andere l ' r - iviwZiq nicht verlieh -

ren : Doch müssen dergleichen nnt Wrllcn der Geistlichen Obrig¬
keit abgebrochen worden seyn,und mäste zumahlen ihre Wieder -
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Aufrichtung gehoffet werden : Verstehet sich auch dieses l ^ ivile -

xium wann noch zum Theil etwas vom Gemäuer solcher Kir¬

chen vorhanden , nicht aber wie eine glatte Ebene ist : Auch da

eine Kirchen nvrr > m3cjm von dem Bischoffen mreräiciret , oder

welche durch Blutvergiessuna oderLemlmg cffusionem geschän¬
det worden , bleibet in Genuß ihrer i ^ivileglen und des ^. ssli
Recht : Dafern einer bey verschlossener Kirche nur die Schwel¬
le , oder Mauer davon zur Frcyung ergriffen hat , kan die weltli¬

che Obrigkeit ihn von danncn nicht rerssen ; den ? rlv3r - O- aro -

rüg oder Hauß - Capellen , obschon daselbst Meß gelesen wird , ge¬
bühret das sus ^ssli nicht , sondern sie seynd nicht eigentlich
GOtt geweyhete Oerter , nur wegen der Lommollltät desHauß -
Herrn nach Belieben angestellet ; wann der Ubelthäter schon ge¬

fesselt und gebunden durch eine Kirchen oder Freyt - Hof gefüh -
ret würde , und zur Freyheit procl3mirte , gewinnet er nichts
darum : Da ein Ubelthäter , so auch 6ene6cro ^ ssli aus oblsse -
ei6clrten Ursachen nicht znuellret , kan doch ohne Bewilligung
des Bifchoffs , oder dessen Vicarii nicht mit Gewalt heraus ge¬
nommen werden , man mag aber wohl eine Wacht anstellen , da¬

mit der keus nicht entwische .

XI .

Ehebruch / Unzucht / Hmerey und Mkeuschheit wi¬

der die Natur/soll nach gemeldter peinlichen Halß - Ge¬
richts - Ordnung besiraffet werden .

arzu gehöret,wer eineWeibS - Person ohneblnterscheid ,
KK- H sie fcye alt oder jung , oder wie und auf was Weiß es

geschehe, mit Schlägen , überfallenden Nothdraug ,
mit Gewalt , oder wo es geschehe , inFreund - oderFein -

des - Landen , schändet , der wird am Leben gestrafft . Dahin ge¬
höret auch , wann ein Ehemann einander Weib , bey Lebenszei¬
ten des andern Ehe - Gattens wissentlich und berrüglicher Weist
zur Ehe nimmt , solcher wird eben am Leben gestrafft .

Wann ein gemeiner Soldat , so ein lediger Gesell ist , einer

die
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die Ehe verspricht,ohne Eclaubnuß des OvmmenöAnren , so ist
diese Versprechung null und nichts , ob er sie auch geschwängert
hätte ; da aber die Opulsrion ohne Erlaubnuß - Zettel etwann

erfolget , so wird der Soldat mit schwerer Leibs - Straffe beleget ,
das Weib abernachGestaltder Sachenhinweg gejaget , oberm

ein ZuchdHauß gesetzet, solte sie etwann nach ordentlicher Lo -

pulaeion schwanger seyn , so giebet man ihr etwas , welches derje¬
nige mit Wasser und Brod bey der Arbeit ersparen muß , und hat

nach Absterbendes Manns , das Weib keinekrsetenllon auf des

hinterlassenen Manns Wolte einer heyrathen , so muß er

es ehe seinem Hauptmann melden , welcher sich sechsten vorhero

gründlich erkundigen muß , was sie vor eine Weids - Person seye ,
und ob sie ein ehrliches Mensch iss alsdann , wann er die Erlaub¬
niß von seinem Hauptmann hat , muß er mit zwey seiner Cam -

meraden zu dem Reginientö - Lommeucramen gehen, und thut ei¬

ner von diesen , statt dessen , das Wort vortragen ; ist dabey ver¬

ketten , daß derjenige so heyrathen will , ( wie es sonften miß¬
bräuchlich prEiciret worden ) einen silbernen Löffel oder ande¬
res schencke ; dabey auch sehr schändlich und ein verächtliches
Gemüth anzeiget , so einer eine wissentliche Hur zu heyrathen
begehret , oderein - von einem andern schwangeresledigesMensch
zur Ehe nehmen wolte .

XII .

Es sollen keine ^laitrellen und Loncudinen weder
im Feld noch Oarnilonen bey willkürlicher Straffe ge¬
halten werden .

/ ^ fMben auch alle sonst mitlauffende Menscher und Huren ,
so öffters unterhalten , oder in die ( Quartier denen Sol -
daten nachlauffen , sollen durch den Stecken - Knecht
weggepeitschet werden , auf welches der Regiments -

? qrer und Provoß gute Obsicht haben sollen ; solte sich einund
anderes Weibsbild bey dem Regiment liederlich aufführen , so
solle sie in die Fiedel ( deren derProvoß allezeit eine haben solle )

gespan -
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aespannet , und öffentlich durch den Stecken - Knecht herum ge¬
bühret werden .

xm .

Dieberey sowohl im Felde als Ourniionen soll ernst¬
lich verbotten seyn/ die geringen Diebstahl sollen auf er¬

folgte ^ettimtionoderErstatrung nachGelegenhttt des

OeüLii und seiner Umstände zum wenigsten mit schalster
Gefangnuß / oder Gaffen lausten gestrastet werden .

^as Stehlen ist ein solcher schändlicher Gebrauch von
- den Soldaten , ob schon sie es nicht stehlen , sondern
>Beute machen heißen , und seynd manche die sichglori -

ren und rühmen , wie sie geschickter Weiß was entfrem¬
den können . Es ist aber vor einen braven Mann ein garstiges
Handwerch dann ein solcher von seinen Feinden , nicht aber bey
seinen Cameraden in dem Regiment und bey der Armee , bey dem
Bauren oder Bürgersmann solches hohlen solle , indeme das
Stehlen allezeit ein schändliches Ende nimmt . Es ist auch ein

Diebstahl , wann man was findet , und nicht kund machet , damit
es derrechteHerrwieder bekomm möge, oder da es der so es ver¬
rohren erfähret,und man es doch betrüglicher Weise verläugnen
und nicht wieder geben will . Wer auf ^ arck , kouraAren , oder

sonst etwas findet , es seye Pferd , Zeug , Gewehr , oder etwasam

ders,der soll bey seinem OtRcier es anzugeben gehalten seyn ,
und das Gefundene bey den Standarten verbleiben lassen , da¬
mit solches bey der ? sro ! e könne kund gethan werden . Wer am
ders thut , und solches befunden und überwiesen wird »soll wie
von andem Diebstahl gestraffet werden : Unter dieses gehören
auch die Wucherer , und wucherlicheunchristliche Gewissen - lose
Händler , so in der Noth die Vrökuglien mit so grossen Gewinn
verkauffen,und auch boßhaffter Weiß , Maaß und Gewicht ver¬
fälschen,und die vor gerecht gebrauchen,und ausgebende auch ,
wer mit betrüglichen falschen Worten , Schafften , oder Ankla¬

gen , andern Schaden zufüget , falsche Siegel brauchet , oder fal -
C sehe
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scheMüntz machet , fälschlich eine Schuld prssrencliret , oder sie
bezahlet zu haben , fälschlich angiebet ; wie dann auch wer fal¬
sche Zeuanuß redet , oder in Zeugnuß etwas fälschlich verschwei¬
get ; dieses wird alles nach denen Rechten sehr schwer gestraffet ,
und für einen Dieb gehalten .

xiv .

Welche Artillerie , Munition , Gewehr / Rüst - und
Zeug - Lämmer / item ? ro vmnt - Wägen bestehleN / sollen
nach Vefindung an Leib und Leben gestrafft werden .

^ ADßMer Artillerie , d^3§3rin , Munition , oder Zeug - Häuser
« oMjd und Wägen bestiehket , oder verparciren hilfst , derfth

be fällt in die cliLkirte Straff , wie gering auch der
Diebstahl wäre : Gleichwie denn bey einer ^ rmee

Die erforderliche Zufuhr allerhand Viäuglien als anderer iVker .
csnrien frey muß gelassen werden , auf daß alle nothwendige
ViKuslien , und Nothwendigkeiten zur ZnbMenr der ^ . rmeesi -
cher und ungehindert ankommen können , also wer einen Marcke -
tenter , oder solchen Kauffmann , er mag seyn Iud oder Christ
vergewaltiget , oder mit Gewalt angrerffet , ihme das Seinige
unbezahlter Weise hinweg nimmt , oder sonst mit Aufpassen ,
Begehrung einer Ritter - Zehrung unwandelbar machet , derglei¬
chen Strassen - Klepper,dieWeeq und Steg dergestalten rein hal¬
len , daß fast niemand mehr trauen darff , etwas in das Lager zu
bringen , gehören ebenfalls zu diesem ärricvl , wie auch die . so Re¬
giments - oder eompZZnie - Gelder angreifst » oder verspielen :
kn Oenergli wer das Lublicum bestiehket , anvertraute , oder zu
verrechnen habende Gelder zu seinen Nutzen brauchet , oder da¬
mit Betrug treibet .

XV .

EinLammerad der den andern / öderem Knecht der
seinen Herrn bestiehlt , soll mit dem Strang nach Befin¬
den am Leben gestrafft werden .

Dar -



der Rriegs - ^rricul . » A

« runter gehöret auch dieses , daß keiner dem andern sei -

jAM « ne gewonnene Beut , oder Gefangene mit Gewalt , odee

sonften mit Nichten entfremde , sondern sollen die Irrun -
gen und Uneinigkeit , so sich derohalben zutragen möch¬

ten , durch ihre Obern erledigen und entscheiden lassen.

D

XVI .

Wer vorschlich Feuer anleget in Freundes Land ,
soll mit dem Feuer gestrafft werden .

^ ord - Brenner seynd alle die , so boßhafftiger aeflisse »
jncrundfürsetzlicher Weiß entweder aus Haß , oder

l ihres Raubs , und anderer Gottlosigkeit halber in ei -
— ne Stadt,Dorfs , oder Lager Feuer anlegen und ab¬

brennen ; diese undallesodarzuwürcklich geholffen haben , wer¬
den ebenfalls darunter verstanden ; hierunter aber seynd die
nicht zu verstehen , welche aus Unvorsichtigkeit , oder Nachläßia -
keit ohne allen bösen Vorsatz einige Feuers - Brunst verursachen ,
wiewohl daß dieselbe , nicht allemahl Straff - loß zu achten , son¬
dern nach Beschaffenheit der Sachen und Grösse desSchadens ,
willkührlich zu straffen seynd ; wessentwegen auf Feuer und
Licht wohl acht zu haben , jedweder verbunden ist , und nicht mit
Spähnen , statt des Lichts herum zu gehen , die Rauchfäng in
( ZuLl- tieren öffters kehren zu lassen, umro . Uhr längstens alles
Feuer ausgelöschet seyn ; und wie dergleichen Unglück öffters
geschiehet , wann man das Holtz auf denen Oefen und Herden
trocknen thut , auch mit den Tobacks - Pfeiffen unvorsichtig
umgehet ; Wann also eine Feuers - Brunst entstehet , und durch
den Tambour der Feuer - Streich,Stuck - Schuß - oder anders
Zeichen gegeben wird , so ist die Ordnung , daß die Compagnien
sammentlich auf ihren clettimrten Marme - Platz mit Ober - und
Unter - Gewehr ausrücken , nachdeme sie die Pferd gesattelt , und
Sack und Pack in Bereitschafft haben , auf daß wann etwa das
Feuer in die Caternes kommet , sie so gleich zu Pferd sitzen kön¬
nen , und ihre öaggge lslviren : Da aber die Brunst entfernet ,

Er sy
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so lässet man vou derMannschäfft so auf den Platz gekommen !
soviel als vonnöthen zum löschen , comm ^ näiren , nachdem He
bevor ihr Gew yr und l ^ rron Taschen auch den Rock abgele¬
gen dabey aber sollen sie die Burgerschafft mit Worten und
Wercken mcht übel rrZölnen : Andere comm - mlliret man,so die
Leut , welche des Plündern halber sich in die Häuser verfügen ,
aase nanderjageu , und davon abhalten ; worbey unterLebens -
Dtraff verbotten , nicht selbst zu plündern , noch denjenigen so
ihre Sache in solcher Noth ialviren und retten , das geringste
abzunehmen .

xvn .

Häuser / Plancken , Zäune und fruchtbare Bäume
sollen weder abgebrochen/noch beschädigt werde »/ eS
wäre dann / daß eS die unumgängliche Nothdurfft er¬

forderte .

l ^ Mnter diesem ^ rriculwerden auch verstanden , die Müh -
len , Schleussen und andere Wasier - Werchdiemau zur
Nothdurfft des gemeinen Wesens gebrauchen thut ; die ,
se, die solches verderben , verheeren und niederwerffen ,

in Brand stecken , oder sonsten unbrauchbar machen , die thun
nicht allein des Feindes Land , sondern auch dem Freund selbstm ,
der solcher auf etwa begebenden Fall sich bedienen tönte , grossen
Schaden , es wäre dann vonderLeneralitätexpresse befohlen '
eben desgleichen , welche Kirchen und Kirch Höfe , Back Oefem
Pflüg , das Eisen aus den Gemäuren , Brunnen , Teiche und
wassonsten zurgememenNothdurfft dienlich , verderben .

XVlII .
Wer muthwtllig Acckcr , Wiesen / Gärten rwmrct /

soll willkührüch gestrafft werden .

auch dieser Straff theilhafftia ,
welcher den Wein , Korn , oder mehr muthwllliger Werk
auSlauffen lässet , verderbet , und zu Schanden bringet ,

und
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und wenn es auch in des Feindes Land wäre ; dann obschon da¬

durch dem Feind ein grosser Abbruch geschehen kan,so ist doch
der verderbende Theil nicht versichert , ob er es nicht selbften

brauchen wird ; ist also jederzeit auf die deßwegen ergehende
Befehl zuwarten : Eben dieUrsach ist , daß man in Feindes Land

nicht brennen und Feuer anlegensolle , weilen entweder die Lon -

triburionesdaraus zu ziehen fcynd , oder aber andere nothwen¬

dige Subtilienr vor die daraus genommen wird ; und in¬

sonderheit damit die Dörffer und ( Warner , wo die / ^ rmee durch
marckiren muß , zur Unzeit nicht verwüstet , und also zur

rung unnütz werden : Dann gleichwie die coniervirung des

feindlichen Lands,nicht ohne pi - estrmren , und sonderlichen Kai -

fönen , geschiehet , und solches von dein commanöirenden 6ene -

rZlen ciepeml - ret , also muß auch die Verderbung nicht änderst ,
als per Oräre vorgenommen werden ; widrigen Falls dem

Kriegs - Herrn und der ^ rmee ein sehr grosserSchade daraus ent -

steherr , und dessen gantzes Fürhaben dadurch verhindert werden

tönte ; und öffters aus Mangel Lebens - VLittel nicht - rvanciren ,
oder wohl gar zurück gehen muß ; wird auch der Anlaß dem

Feind gegeben , in unsern Landen ein gleiches zu thun , und ke -

preLlien zu gebraucheit .
XIX .

StrassemRaub sott mit dem Rad gestrafft werden .

ieserlextredetvon demjenigen Auslauffen und Plüm
dern , welches in des Freundes Land geschiehet , aufden
^ rcken,aus dem Lager und c^uJrcreren,welches man

Raubercy , Fren - Beüterey , Buschklopfferey beisset ,
und dieses geschiehet wann man mit gewaffneter Hand auffteyer
Strassen anfüllet , mit Schlägen und harten Drohungen be :

raubet , oder berauben will , eine Ritter - Zehrung abzwinget ,
oder mit einer aewaltsamen Weiß tauschen will , und irgends
vor einen alten Mantel , einen neuen , vor ein lahmes Pferd ein

schönes und gutes abgewartet , und dergleichen mehr ; eben

darunter seynd begriffen die darzu die Anschläge gegeben , und

L z ge -
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geholffen haben , lindert im geringsten nicht die Straff , ob schon
man das Gestohlene und Abgezwungene wieder zurück gegeben
oder nicht , auch ob die geraubte Sachen von grossen , oder klei¬
nen Werth seynd , Massen es genug ist, wann ' man sich auf der
Land - Strassen deeenthalben einfindet,weilen dadurch die ge¬
meine Strassen unsicher gemacht , und der Land - Frieden ge¬
brochen wird ; eben auch gehöret dazu , wann man ein Sacri¬

legium oderKirchen - Raub begehet , oder begehen wolte,obschon
man davon verhindert würde .

XX .

Welcher Officier von Straffen - Raub oder Dieb -
stahl partiLixiret / soll als ein Straffen - Räuber und
Dreb gestrafft werden .

iMMMann die Officier solches erlauben , oder anordnen ,
oder aber von solchen unzuläßigen Raub , auch wie
oben gemeldet von solcher unzuläßiger Beut ( ob
schon in Feindes Land sie gemacht worden ) parci -

cipiren oder nicht verhindern , fallen in die öiKirte Straff ;
wessentwegensie sich wohl fürsehen sollen , nicht anzubefehlen ,
noch zu gestatten , daß man auch in deöFeinds Land Kirchen
oder andere geistliche Güter ausplündere , der Armen Kästen
aufbreche , Geistliche , Weiber , Kinder , Kauff - und Handwercks -
Leute tödte , oder ihnen Leyds anthun lasse ; ausser es wäre er¬
presse von der 6enerslität orckni ' ret , weilen sie sich des Kriegs
theilhafftig gemacht , das Gewehr mit ergriffen , und sonsten auf
andere Weiß würcklich uns Schaden zugefüget haben ; auf
welchen Fall sie ihrer feindlichen Erweisung halber , als würck -
liche Feind angesehen und craLkiret werden , und pfleget man mit
solchen Leuten andern zum Abscheu , etwas exemplarisch umzu¬
springen : Jedoch muß dieses , wie gesagt , aus der Obern Befehl
geschehen , und nicht , gleichwie etwelche meynen , daß sie in Fein¬
des Land guten Fug und Macht haben , die Kirchen zu plündern ,
und zu berauben , und alle LnoraMten zu verüben ; und ob schon

es
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es auch erlaubt würde , so hat man in der Kirchen - Plünderung
allezeit einen gewissen kelpeK zu beobachten , daß die Heiligthü -
wer und heilige Sacrament mcht verunehret werden , Massen
GOtt solches erschröcklich abftraffet , wovon abscheuliche Exem¬
pel gesehen worden .

XXI .

Alle öffentliche Gewalt soll am Leben gestrafft
werden .

MDLMer Articul begreiffetinsich alle Gewaltthätigkeiten ,
MMH so man gegen Jnnwohner,Kauff - Leut , und derglei -
MAA chen , wie auch gegen die 8alva Ouarcllen , und gege -

bene krivilLZien , verübet : Damit aber ein jeder wisse ,
was ein Laivs Husräia ist . so wirdnachfolgends solches explici -
ret : Die 83IV3 ( ^Uklröia ist jederzeit zu leipeökiren , sie seye in
lebenden Personen , das ist , so ein , oder mehr Soldaten in ,
oder an ein gewisses Ort geschicket und verleget worden , das¬
selbe von allen Femdthätigkeiten zu beschützen : Oder aber
8alvs ( ^ uarciien in Schutz - Briefen , oder Schafften ; welche
auf gebührend Ansuchen , zu diesem End ertheilet worden , da¬
mit alle darinnen benannte Personen , Stück , Güter und Sa¬
chen in der Herrfchafft Schutz sollen aufgenommen werden ,
um vor aller Gefahr und Feindfeeligkeit befreyet zu verblei¬

ben , und auf keinerlei ) Weise und ? rTcexr » wie es auch Namen
haben möge molettiret , oder bekümmert werden . Hier ist zu
obterviren , daß dergleichen 8slvs c^lisräien oder Schutz Brief ,
öffentlich an denjenigen Ort , Schlössern , Höfen , oder andern
8a ! va HEckrten Gebäuen angeschlagen werden müssen , deme
diß 6ene6cium ertheilet wird : Die 8a ! vg ( Zuaröien feynd wie¬
derum zweyerley , auf eine gewisse Zeit , und andere auf ewig :
Die auf eine Zeit werden zu Kriegs - Aeiten von einer hohen Ge¬
neralität , oder auch geringen Officicr ( verstehet der das Lvm -
mznäo hat ) gegeben : Die 83lvg <^ u3räien auf ewig sind die¬

jenigen , so von hohen Potentaten einer gantzen Familie aus

Gna -
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Gnaden mitgetheilet werden , und in ewigen Schutz nehmen ?

Zuweilen geschiehet , daß beyde Theil einem Ort den Schutz ge¬

ben , da hält ein kriegender Theil den andern seine Patent - Brief
und Wachten in 8glvo : Tambours , Trompeters , oderTroup -

pen , so man mit wem , oder etwas in Salvum mitschicket , ist eben

als eine 8s ! vs ( Zusräm , deme also , so denen proreölig Schaden

zufüget , ist die Letbs - Straffe , und nach Gestalt derSachen auch
die Lebens - Straff öiKiret .

xxn .

Mit gleicher Straffe sollen diejenige «/so einen darzu
verführen - beleget werden .

^^^olches verstehet sich eben auf die Ober - und Unter - Offi -

cierS , so manchmal bey Fouragirungen , und Emguar -

tirung solches gestatten , oder sonsten durch die Fmger
sehen , womit dergleichen Gewaltthätigkeiten verübet

werden,und die gehörigeOrdnung undManns - Zucht nicht halten -

XXIII .

Wer einen schilt / der soll mit einer Geld - Buß und .

Wiederruff gestraffet werden .

ieser Articul will so viel sagen , daß keiner mitschmählichen
oder verkleinerltchen Worten noch Schrifften seinen
Commeradm , vielweniger ein Untergebener seinenVor -
gesetzten antasten , oder beschmitzen solle , noch mit Wer -

cken oder Thätlichkeit injuriren . Mit Worten geschiehet es , wann

einem gegenwärtig oder abwesend etwas Ehrenrührisch , und

schändlich nachgeredet wird ; aus boßhafften Vorsatz einem seinen

ehrlichen Namen und Leumuth zu schmähten und abzuschneiden ,
es geschehe mit geringen oder hoch - nachtheiligen Schmach -
Worten .

In Schrifften , wann man kssgmnsren machet , solche an¬

schlüget , liefet , oder singet , und herum hE ^ ret . Mit Wercken
- '

oder
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oder Thätlichkeit , geschiehet eS ,wann man schlüget , oder flösset ,
wirfst , oder sonst Schaden zufüget . Wann solche Injurien mit

Worten deschchen , absonderlich , so esaufdenRaub des ehrlichen
Nahmens gehet , sowird nach Gestalt derSache der Injuriamge -
straffet , öffeers auch zu einem Wiederruff ( das ist , daß er sich aufs
Maul schlagen muß ) angehalten ; und dafern er sich weigert,durch
Gefängnus , Geld - Straff , und dergleichen genötdigct : Da die

Ehre in einem ehrlichen Mann so viel als das Leben zu. achten ist ,
also ist verbotten keinen zu mjuriren , und zuckKamiren : Dann
wann solcher hernach solches nicht probiren könnte , so wird er

selbst irffgm cleclsriret , und durch den Hencker mit einem Fuß vor

dcnHimern hinweg gejaget . Wolte ein solcher bey der Lxecurion

den Wiederruff nicht thun , so verrichtet solches der Hencker an

statt seiner , und giebt ihm zwey Maulschellen ; es könte sich ereig ,
neu , daß ein Soldat nicht dienen oder gehorsamen tönte , weilen

feinCammerade oderOberer eine Inkamirät auffich hat ; in solchen
Fall ist zu der gehörigen Inttanr zu recurttren , und solches zu re -

monttttreu , welches sich verstehet , wann einer wegen infamer
^ 6ion seine Ehr verkehren hat , nicht aber daß man wegen schlech¬
terer ( ^glicht derGeburt oder Ungleichheit des Dienstes den Lrae -

rexr nehmen könte , dann die Autorität , so Ihro Kayserl . Majestät
demjenigen gegeben , die Chargen zu conkeriren , ihme zum Oom -
msnäo capsble machen,und ist also nichts als eine mfgme ^ ökion ,
welche solchen incapsble machen : Geschiehet ein Injuna in der

Thätlichkeit , da etwa mit Schlägen,Stoffen oder Werffen , einem
ein Schade geschehen , so wird nach Gestalt der Sachen , noch
über die Straf , eine Geld Straf vor Schmertzenund Barbierer
öiökiret .

XXIV .

Wer einen Meineyd schwöret / soll mit Abhauung
zweyer Finger gestraffet werden .

ein Eyd abzuschwören , was der Meineyd ist , und

MWA wie sich jeder davor hüten solle , ist schon im ersten
Kriegs Atticul geredet worden : Es ist aber zwischen
diesen ein Unterscheid, dann ein Eyd oder Meineyd

D ist
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ist/so ausio balb Gerichts geschiehet ; anderer , ein End / welcher

vor dem Richter oder vor dem Gericht in RechkShängigen Sa¬

chen / einem zu schwören auferleget wird ; da man diesen Eyd

falsch schwöret , dadurch etwa « einig Gut an sich gebracht , oder

darzu den Willen gehabt , so wird solcher infam öeclariret , und un¬

ehrlich geachtet , aller Ehren entsetzet , ihme auch die beyde fordere

Finger womit er geschworen , abgehauen : Schwöret man aber

in peinlichenSachen ( da e6 eines andern Leben betrifft ) falsch ; so

wird der Meineydige mit derselben Lebens - Straffe beleget , so er

einem andern falsch aufjchwören wollen . Wer auch einen andern

zum falschen Eyd oder Meineyd arglistig und fürsetzlich beredet ,
und verführet , soll gleiche Straffe leiden .

XXV .

Zauberey soll mit dem Feuer gestraffet werden .

/UM otteß Gesetze befehlen ebenmäßig , daß die Weissager ,
FWE Tagwehlec , Zauberer und Beschwörer , Wahrsager ,

ddW Zeichendeuter , oder die die Todten fragen , und de- glei -
chcn , sollen zu todt gesteiniget werden . Zwischen Zau -

bercy ist aber ein Unterschied ; dann hat jemand mit Zauberer )
Schaden aethan , so ist die Straff dcsFemrS - DergleichenZau -
berer und Wettermacher findet man wenig unter den Soldaten ;
wohl aber imo , daß ein und anderer in Vergessung fernes Ehe¬

lichen Glaubens mit dem TeuffelVcrbmdnus aufgerichtet , dss

Heil . Dreyfaltigkeit verleugnet , sich dem Trüffel mit Blut ver¬

schrieben , und zu eigen ergeben hat . 260 . Andere , so sich zwar

dem Teuffel nicht ergeben , doch solche Kunst gelernet , daß sie die

künfftige Dinge sagen , im Spiegel , oder sonst anderer Gestalt ,
den Teufel um verlobrne Dinge Rath fragen , in Creiß gehen und

dergleichen , z rio . Andere , welche nur bloß ( ohne mit dem Trüf¬

fel Bund m machen , noch sich eigen zu geben, noch mit diefenTeuf -

felk - Künstcn Schaden gethan ) durch abergläubische Mittel , als

Qhgrkitters , Zeichen , Bilder , Slcgel , Bänder,unbekandteWort ,
worunter die Heil . Dreyfaltigkeit , Christus der HErr oder der¬

gleichen
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gleichen eingemischet wird , Kranckbeitencuriren , durch Sieb -

ünd Schlüssel - Lausten verlohrne Dinge wieder bringen : Im
ersten Fall , ob solcher schon keinen Schaden gethan , wird er

doch mit Feuer gestraffet : Im andern Fall , mit dem Schwerdt :

Im dritten Fall,nacy Gestalt der Sachen , zwar mit Gefäng -
nus , Spitzruthen . Lausten zu straffen ; und HM kein Für¬
wenden , daß es aus Armuth , aus Einfalt , oder Unverstand
geschehen Es giebt zwar andere , die zur Vestigkeit gewisse
Zettel , Kräuter , oder eingenähete Sachen haben , solchen soll
man einen Zettel geben , wie demselben , wo darauf geschrieben
Ware : Wehre dich Bernheuter .

XXVI .
Wer sich verweigert / worzu er redlich commandiret

wird / soll als ein Meutemrer gestrafft werden .

MUH s ist ohnedem jeden bekandt , was mästen ein Soldat , zu
VOE allen , was Ihro Käyserlichen Majestät Dienst erfor -
sWM dert , sich gebrauchen lassen solle , wie er dann solches

Anfangs beschwören muß ; so will doch der ^ ecicul

alwier sagen , daß nicht allein zu verstehen seye , diese Dienste ,
so gemeiniglich dieSoldatenauf Ritt , Wachten und Oomman -
clo betreffen , sondern auch diejenige , soetwanneinHandwerck
können , und zu Ihro Majestät und Regiments - Diensten em -

pioMt werden , sich nicht weigern sollen , sie mögen bezahlt wer¬

den , oder nicht ; als da öffters geschiehet , daß man Becken ,
Maurer , Schiffer , Zimmerleut,Müllerund dergleichen,auch
ohne Handwerck , zu unterschiedlicher Hand - Arbeit nöthig hat .
Da aber ein Handwercker m l ^ mcular - Arbeit des Regiments ,
als Schuster , Schneider , Schlosser rc . empöret wird , muß
solcher bemhlt werden ; und so einer wohin comm - mlliret würde ,
ob schon es nicht an ihme stehet , so muß er doch dahin gehen ,
hernachmahlS aber wider das unrechte Lommsnllo sich bey
seinem Oberen beschweren kan ; indem eine Oenera ! - Regel un¬
ter denen Soldaten ist : Nemlich eher gehorsamen hernach sich
beklagen . l
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xxvn .
'

Keiner soll bey Verlust seines Lebens , seinem Wirth
Gewalt zufügen .

MLWMas Gewalt anthun vor Straff nach sich ziehet , ist
schon im XXl . ^ rtrcui expliciret worden : Dieser

ricul hält eben ich sich , daß man M den Huartier -
Stand nach denen Käyserlichen kreZulameneen ,

welche in jedem Land heraus gegeben worden , sich reZulire ,
und nach solcher die Verpflegung geniest und nicht exceöire . -
Dann alles was per Lxcellum geschiehetobschon es nicht em
öffentlicher Gewalt ist , so ist jedoch allezeit denen Hauß - Wir¬
then ein Gewalt angethan ; wobey eben zu obierviren ist , daß
gute Manns - Zucht und Disciplin gehalten werde : Nemlich
mit denen c^ugruers - Leuten friedlich zu leben , ihnen keine har¬
te Wort oder Schläge zu geben , bey unausbleiblicher Straff ;
solle niemand diegermgste Ungelegenheit anfangen , etwann in
Herrschaffts - Jagden das Wrld erlegen , oder aber in Dsrffern
Tauben schießen , Fisch und Krebs fangen , oder aber unter
rrXtexc einer Werbung die Leut bekriegen , von ihnen alsdann
eine Wiederloßkauffung zu erzwingen : Hie wanderende Putsch ,
Juden und dergleichen , mit Fried lassen : Wann Märckt - und
Kwch - Täge imHusrtierstynd , Geträyd . Fexung,oderWern -
lesung und dergleichen : Von solchen keine Mauth , oder Zehend
begehren , sondern sich mit diesen , was Orchmn - - mäßig zuge -
höret , begnügen : Das herum Purschiren nächtlicher Weile ,
wo der Inwohner keine Ruhe haben kan , einstellen , und sich
zu gebührender Zeit niederlegen : Auf Feuer und Licht wohl
Acht haben : Auf Märckten , Kirch - Tägen , oder andern Zu-
sammenkünfften der Bauren,soll sich der Soldat unter sie nicht
milchen , dann öffters Händel entstehen , und da sie übermannet ,
greulich zerschlagen , also dem Regiment ein geschiehet ,
und onckn - u- i wenig SgriskLNion zu hoffen ist . Es ist auch auf
das schörffeste vecbotten , unter einigerley kr ^ texr gewisse tägli¬

che
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che Unterhalt - Gelder,vorGewürtz , Frühestuck , Mittag - und
Abendö - Mahl , oder durch andere Finten , dieWrrths - Leut zu
solcher ersett - mon zu erzwingen , oder solches von dem ( Zusrrier -
Stand zu erpressen , in eigenen Geschähen Vorspann , oder

willkührlicherVerschickung Botten zu nehmen,die () u- ,rr, ' er nach
Belieben ohne Vorbewust zu ändern : Alle Zusammenkünfften
der Soldaten seynd verbotten , da sie öffters zusammen kom¬

men , und der Wirth ihnen allen muß zu Essen undzuTrincken
geben , woher manchmal ? ! dem Regiment Excessen angeschrie¬
ben werden ; wo Lutherische oder Ca vinischeOerter seynd,ih¬
re Kirchen Nicht zuverunehren , noch ihnen am Lxercirio keli -

AMms im geringsten hinderlich zu seyn . Die öffters mitlauf -
fende Weiber und Menscher , die in die ( Quartier nachlauffen ,
abzuschaffen : Alles was übergedachte kuntka peccicet wird ,
wird nach Gestalt der Sachen , mit Eisen und Banden , Steigg
Riemen lauffen , auch noch mehr gestraffet werden .

xxvm .

Was einen jedweden von dem Courier oder löalleti -
rer vor ( Zimmer und Plätze aüiMiret worden , damit
soll er bey exemplarischer Straffe zu stieben seyn.

heutigen Gewohnheit nach , haben die 6eners ! -
Stabs - und Regiments - ( Kartier - Meister nur im
Feld und währenden klicke mit Austberlung der
( B- - rrrie - en zu schaffen , in denen Festungen und 6usr -

ml > nen aber , bleibet die ordentliche öilierirung dem Magistrat ,
oder verordneten Lowmisssnen : Und weil diejenige , so sich mit
dem vem ( ) n»rr er - Meister Myrten ( ) ngrrier nicht vergnü¬
gen wollen , als Meutmacher sollen gestrafft werden , so ist auch
billig , daß die ( ^ rtwi - nicht allein zu rechter Zeit gemacht ,
sondern auch so au §getheiletwerden,wie eines jeden Standund

solches erfordert , und die Beschaffenheit des Orts mit
sich bringet ; und sollen hierunter alle EÄen auf die Serien

D 3 gesetzet



zo Lxpliesrüon

gesetzet, und um schändlichen Gewinns willen , keine Unordnung
und lorr veranlasset werden / welches dann nothwendig gesche¬
hen muß/wann die Trouppen mit dem Quartier - Meister eher /
oderzugleichan den Ort kommen , wo das Lager stehen , oder die
Quartier gemacht werden sollen : Oder wann einige Häuser
oder Dörffer gar verlalvsAuarcliret , verschonet oder unbeleget
bleiben , und also dadurch der Raum der Quartier zu enge ge¬
macht wird : Wie dann kein Quartier - Meister oder kotier ,
rarione seiner LKsrZe Macht hat , oder befugt ist , vor sich eine
Lslvs 6uarcka zu ertheilen , oder anzustellen , bey der in diesem
^ rticul gesetzten Straffe : Wann nun dieser und anderer Ursa¬
chen halber durch des Quartier - Meisters oder kom - ierg un¬
ordentliche oder geitzige Uoncluice der Quartier wegen , einige
visorchs und Mißverstand entstehet , muß derselbe diß Orts
exemplarisch gestrafft werden .

Unter denen Einquartierungen , so im Feld , und in denen

6ugrnllonen , oder so in der Herrschafft eigenen , oder in dero bl¬

inkten , und Freunds , oder denen so in Feinds Landen geschehen ,
ist ein mercklicher Unterscheid zu machen , gestalten man im Fel¬
de , wie auch in Feinds - Landen es nicht allemahl nach gewissen
Regeln einrichten kan , sondern des Orts und der Zeiten Be¬
schaffenheit nach , dieselbe fürnehmen muß : Jedoch müssen je¬
derzeit die Universal - Regeln beobachtet werden , imo . Daß
man sich an dem vom Quartier - Meister angewiesenen Quar¬
tier begnügen lasse . 2clo . Dann auch , daß man vor sich selbst ,
das ist , ohne vorhero beschehene ^iliZnarion eigenmächtiger
Weiß kein Quartier einnehme ; gestalten dieses nicht allein zu
Beschmählerung der nöthigen Quartier gereichet , sondern auch
zu besorglichen Oonfulionen Anlaß giebet . zrio . Endlich , daß
man andern ausserhalb seines Quartiers keine Salva Luarclien

anschreibe , oder ertheile , oder der angeschriebenen Namen
auslösche , Massen dieses sehr hoch hinaufiauffen kan , und da -

hero auch billig denen Meutenierern gleich zur Straffe wür¬
de seyn .
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XXIX .

Niemand / er sey wer er wolle , soll zu oder aus denen
Ketrenckementen und Festungen anderstwo aus - und

eingehen/als durch die gewöhnlichen Pforten und Or¬

te / bey Leib - und Lebens - Straff .

ieser ^ mcu ! expUciret sich sechsten mit ziemlichen klaren

Worten , doch werden nicht weniger diejenige cor,6 -

6er - ret , welche durch LsUrnen und Quartier brechen ,
Mx die Mauren undDächer steigen , wie dann auch

diejenige , so in eine Festung durch ungewöhnliche Art und Ein¬

gang herein kommen : Dann wer solches verübet , giebst sich
verdächtig , und ist wohl zu muthmassen , daß es zu übler ln -
remion geschiehet , da er dergleichen b ' rMKen aussuchet , um nicht
gesehen oder vermercket zu werden : In diesem Fall , wann ei¬
ne Schildwacht solchen vermercket , solle sie trachten ihn zu er¬
wischen , imwidrigen Fall todt Wessen , es seye inKriegs - oder
Friedens - Zeiten ; solche Ubersteigung geschiehet auch orclingri
von denenjenigen , so verbottene Waaren und eonrrakgmen her¬
aus oder hinein bringen wollen ; und soll sich jedweder Soldat
wohl darvor hüten , etwa nicht gar mit solchen Leuten ime - es -
llret zu seyn , und unter der Decken zu stecken : Eben solche Be -
wandnus , wann jemand zwischen denen Feld - Wachten sich
hinaus oder herein prAölicirenwill,wessentwegen auch so scharf -
fe Gebot darüber sind , daß wofern jemand über der Bedeckung
sich betretten lässet , oder aber ausser denen Feld - Wachten ,
durch die orömsri bey einer Armee auswärts Wissende Prc -
foscn sttrapiret wird , es seye Soldat oder Knecht , und sogar
des cvmmsnäirenden Generalen Liberey , solche also gleich in

llgZrsntH aufgehangen werden ; wessentwegen dem Profoß die

nöthige Lc mmsnchrte,Geistliche und Henckec zugetheilet seynd :
Und solchem unter grosser Straff auferleget , basier ohne Wet¬
ters Verhören , oder Entschuldigung , diese so er ausser oberwehn -

tcr
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ter Ordnung wider Verbort antrifft , sogleich in selben Ort auf -

hencken lasse ; dann es genug ist , wann wer wider den Verbot

sich in selben Ort cingefunden hat , das Pferd aber bey sich be¬

halte , und nicht ehender zurück gebe, biß ihme nicht von dessen

Eigenthümer 15 - st- gezahlet werden , wovon ihm Profoß y. fl .
und 6. denen Lomman ^ irten gehöret ; welches sich hingegen auf

die Käyserliche Dienst - Pferde nicht verstehet , sondern dieselbe

müssen sie wieder ausfolgen lassen .

XXX .

Niemand soll im Feld - Lager/oder Besatz - md

Festungen ohne Erlaubnuß seines Rittmeisters oder

Hauptmanns über Nacht von seiner Compagnie abseyn /
bey Leib - und Lebens - Straff .

LUU her Nacht von seiner Standart oder Compagnie aus -

zubleiben , ist keine so geringe Sach , wie sich mancher

MD »»erfahrner Soldat Einbildung machet : Und ist

Krafft dieses ärriculs an Leib , ja nach Gestalt der

Sachen und Umständen noch gar am Leben zu straffen ; wes -

sentwegen wann der Zapffenftreich des Sommers um io . des

Wmters um8 . Uhr,früher odcrspäter,nach BeliebendesLom -

menöamen geschlagen , welches bedeutet , daß alleMarcketenter

ihre Zeiger einziehen sollen , und was sich nicht zu Hauß befin¬
det rermre , auch die Corporalen alsdann ihre Leute vilmren ,
da solle aller Tumult und Geschrey , und Herumgehender vol¬

len Leut aufhören ; so bald der Zapffenftreich geschehen , so wer¬

den die Nacht - Posten ausgesetzet , nach diesem ruffen dieSchild -

wachten alle vorbengehende an , mit wer da ? Welchen je¬
der angeruffte zu antworten schuldig, ' gehen auch alsdann die

Runden undPatroullen aus ; derProfoß viliciret alleMarcketen¬

ter , daß sie bey Straff keinen Wein mehr auöschencken , viel¬

weniger Spiel - Leute oder anderes halten , was er vor Leute

dort antrifft , soll er nach Hauß schaffen . Eine Stund darnach
läst
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löst er sich z. Mann von der Regiments - Wache geben , mit ih -

ren Gewehr , viüciret übermahlen die Marcketenter , ob sie den

Befehl halten,wo abernicht,und so er Leute aMorten airtnfft ,

gleich zu ihren Standarten oder Regiments - Wachtln Arrest

führen lasse . Die Marcketenter müssen einen Reichs - Thaler
in die Capelle geben. Die Patroullen desgleichen , wenn sie

Leut auf der Gassen antreffen , welche nicht darthun könne ! : ,

daß sie etlvann verschicket seyn,aufdie Haupt : Wache m Arrest

führen , allwo sie hernach nach dem Befehl des Commendantcs

ihre Straffe zu erwarten haben .

XXXI .

Welcher Trompeter oder Trommel - Schläger sich
von seum Kompagnie begiebet/derselbe soll mit Verlust

seiner Ehren vom Regiment gejaget werden .

Amcul verstehet sich , wann etwann ein Trompe -

ter oder Tambour sich hinweg begiebet , es feyezu Feld ,

MUzK in Guarnifon , oder Postirung , wo man ihrer Bereit -

schafft , wegen des Feindes Nahe besorglichen Allarm

bey der Compagnie , stets nöthig hat . Zu diesem kommet , daß

wannsiechrm Dienst versäumen , oder auf denen Wachtensich

sbiemiren , oder die gewöhnliche Streich zu schlagen nicht zu

finden seynd,willkührlich können gestraffet werden ; icem da ein

Trompeter oder Tambour mit Briefen zudem Feind geschicket
wird , sich alldorten unnöthig aufhaltet , oder gar berauschet,und

nachtheilige Sachen über seine LommWon redet .

XXXIb

Welcher die Wache dersaumt / soll mit Eisen und

Bande » / auch Wasser und Brod / oder nach Gelegen¬
heit schärffer gestrafft werden .

E Dieser
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- fieser verordnet , daß keiner seine ordentliche
Wacht , oder ( ? ommsnllo versäumen solle , noch steh
derselben weigern , oder ehe man ihn abführet , davon

gehen solle ; wäre es aber , daß emer aus Schwachheit
des Leibes , oder einer andern erheblichen Urfach die Wache nicht
versehen könnte , der soll es bey Zeiten , ehe die Wache aufziehet ,
feinem Ober - OK . >er ansagen , und Erlaubnuß begehren lassen :
IrLm . daß keinerohneErlaubnußvon derWache oderLommän -

6n hinweg gehe , welches , wann Ferndcs - Gefahr vorhanden ,
auch wohl mit Lebens - Straffangesehen wird . Dieser
befiehlst auch , daß keiner , wer der auch immer feye,ohne Bewil¬

ligungober Erlaubnuß seines höhernOKcier « . einen andern für
sich auf dieWache ziehen lasse , oder nach Belieben abziehenkon -
ne . Es ist in Guarnisonen wegen Zug und Wachten deswe¬

gen die Ordnung eingeführet,daß man eher Victor und Rast
schlüget ; da nach solchen gegebenen Zeichen , oder wie man pfle¬
get zu sagen , umgeschlagen ist , jemand etwa ausVerfaumnuß ,
Faulheit ^ oder sonsten ohne checialer Erlaubnuß zurück bleibet ,
oder zudem Ende bey Auszug derQuartier oder Lager umUn -

gelegenheiten za verüben , solcher wird hart geftraffet .

XXXIII .

Wer truncken auf die Wache kommt , soll mit Listn
und Banden gestrafft , oder auch mit Verlust seiner Eh¬
ren vom Regiment vcrstossen werden .

ueftr ^ rkicul Will nicht allein die Wache , sondern jegli -'
chen Herrn - Dienst nichtecn versehen haben , also , wer
aus Vollerm etwas versäumet oder verschlösset , oder

. ^ deswegen bey entstehenden Allarm oder Feindes Ein¬
fall - nicht zu feinen Waffen oder Compagnie zu kommen im
Stande ist , wird nach Gestalt der Sachen schwehr geftraffet ,
auch wohl nach Umständen an dem Leben ; dann nichts brau¬

chet mehr die Lodrietät und Nüchtertest als der Krieg . Dann
gleich -
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gleichwie dieTrunckenheitdemMenschenseine natürlicheVer -
nunfft schwächet , ja so sie so groß , den Menschen so weit bringet ,
daß er fast ja um sich sechsten bißweilen nicht mehr weiß , so ist
ja zu vermuthen , was Unordnung und dem Herrn -
Dienst geschehen kan , wann man betruncken oder besoffen in die
Dienste eintritt , oder in denenselben sich berauschet ; wo her -
nachmahlen die begangene Fehler der Trunckenheit halber
sich nicht excvlwen lassen , sondern doppelte Straff 6- tliren ,
mancher so gar seine Ehr , Leib , Leben , und alles dergestalt w
Uararc ! zu verliehren setzet .

XXXIV .

Es soll niemand nach besagter Wacht einen Marm
mit Schreye »/ Balgen oder Schießen erregen , bey
Leck - und Lebens - Straff .

fieser ^ rricul explrciretsich wie folgt : Daß , welcher' OKcier oderGemeiner in des HöhernGegenwart oder
unter fliegenden Fahnen,Feld - Schlacht und Zug , oder
zu der Zeit , und an demOrt , wo KriegS - Gericht gehal¬

ten wird , oder an dem Ort , und zu der Zeit , da der Götteös
Drenst gehalten wird ; unter besetzter Wacht oder sonst ande¬
rer Versammlung , es seye in Städten , Lägern , oder Festun¬
gen in zornigen Muth den Degen ziehet , der soll, wann auch
kem Schaden geschehen ist , mit der clitlirten Straff angesehen
werden ; eben diejenige , so ( wie es mißbräuchig öffter geschie¬
het ) bey abziehenden Wachten oder Lommanclo , das Ge¬
wehr loßschiessen undblenckern ; solches soll gantz und gar nicht
gestattet werden . Ist etwann ein - oder des andern Gewehr
naß worden , sollen sie den Schuß heraus ziehen , das Pulver
wnder trocknen , und unter anderes mischen .

^ KHOUI . XXXV .
Der OLcier , so im Feld , im Lager . in Besatzung /

auf dem Wall und Posten eines festen Platzes die
E s Wache
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Wache hat / solle er dieselbe wohl versehell / bey Lebens ^

Straff .

M- MHLann asso ein Ober - oder Unter - OlRcier auf einen

Vor - Posten , Ausser - Posten , oder sonstwohin aus

dem Lager commsncliret wird , muss er sogleich sol -
che gute OiHollrion machen , daß , wofern er von

denr Feind - »rrsgulret werden möchte , er mit seinen Leuten bey

Zeiten allarrund im Gewehr seye , auch folglich von dem Feind
nicht überrumpelt werden kan , auch zeitlich , wohin er ange¬
wiesen ist , was etwann vorkommet berichten . Derowegen
muß ein OKcier seine Leute beysammen , nicht weit von dem

Gewehr halten , imd keinen einigen Mann auf X^ roöe oder

sonst wohin auslauffen lassen ; Er muss seine Feuer eintheilen ,
und seine Troup abtheilen , um daß bey ereignender Occaüon

er mit dem Feind ckarxiren könne , und nicht erst damahl die

v' spoiicion zu machen habe . Ja es wird ferner erfordert , daß
ein jeder OKcier seine Schildwachtcn,und seine Posten herum ,
so aussetze , daß sie alles so wohl was bey Tag , als des Nachts
pAÜiret , obterviren und gewahr nehmen können ; dann die

Schildwachten eine die andere sehen , oder hören muss Er
muss absonderlich bey der Nacht , bey Ablösung der Schild -
wachten , dieselbe gegen einander patroulliren lassen , auch selb-
sten mit zusehen , ob die Schildwachten sil ^rc , und auf guter
Hutseynd , ob sie sich nemlich so , wie erste mich- miret , ver¬

halten , die Losung und das Feld - Geschrey nicht vergessen ha¬

ben ; das Gewebr vilmren , oder vilmren lassen , ob etwa das

Pulver von der Zünd - Pfanne abgeströmt oder naß ist , das

Gewehr scharst geladen , oder sonst daran fehle . Die gehö¬
rige Munition vorhanden sey . Dann die Wacht ist das Leben

desLagers,undFestung,undverlässetstchnichtalleinderGeneral ,
sondern auch das gantze Heer im Schlaffen , auf die , so da

Wache halten ; und die Wache ist der vornehmste Dienst , den

ein Soldat im Krieg thut . In diesem ^ . rücu ! ist auch mit

verstanden , wann jemand die Bewahrung eines Arrestirten
anver -
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anvertrauet worden , daß sich wohl vorzusehen ist , daß solcher

durch Fahrlässigkeit nicht entkomme , weil er nach Gelegenheit

desjenigen Verbrechens , wofür der Arrestirte gesessen , aller

Schärfte nach gestrafft werden solle . Liesse eine Wache einen

Oelmguemen , deme das Leben abgesprochen , oder dessen von

ihm bekannt gewordenen Verbrechens wegen , verlustig gehal¬
ten werden müste , entweder durch ein geheimes Verftändnus
oder in Absicht auf einen Gewinn vorschlich entkommen , der

hat das Leben verwürcket , sonderlich wann er selbst Hand zu
des Gefangenen Befreyung mit angeleget ; , welches auch haupt¬
sächlich die Schildwachten bey denen Arrestanten anbetrisst ,
wesscntwegen jederzeit , da man einen Arrestanten führet , sol¬
cher mit gepflanzten Bajonet muß geführet werden , so er zu
Pferd convoyret , wird die Mannschaft ! ihre Flinken über den
Sattel führen ; unddaetwann einvelmguenrzu demProfosen
oder Gefängnuß geführet,oder schon würcklich da ist , wahrenden
dahmführechetwann,von den Pöbel des Tags , oder so bey der
Nacht hmwcggenommen wird , so soll also gleich Kriegs - Recht
gehaben werdem Ist , daß die Wacht ihre Schuldigkeit dabey
nicht gethan , und sich nicht genugsam gewehret , so sollen sie
durch die Spitz - Ruthen kauften , ist ein Unter - OKcier da¬
bey , so soll er abgesetzet werden , und nach Gestalt der Sachen
noch wohl härter gestrafter Wäre es eine lmporrsme Such ,
die der DeNnguenr begangen hätte , so ist die Straff demjeni¬
gen , so ihn eckappiren lässet , um so viel stärcker . Wäre es
aber ein ciomplor , und mit Verständnuß geschehen ,sofeynd sie
alle zum Todt zu conclemmren , und der OKcier als infam
weggejaget . Dann wann ein Arrestant jemand übergeben wird ,
so muß derjenige , so ihn verwahret , vor dessen Person,Leib vor
Leib stehen und so er eckappiren w ill -todtsch iessen; wessen ( we¬
gen auch wohl in Obacht zu nehmen,daß etwann ein velmguenc
nicht in Kirchen , oder Kirch - Höfe entspringe ; wie dann auch
ausserhalb der Kirch , bey jedem Geistlichen , so das Hochwür¬
dige träget , der keus ^ lum findet , auch davon nicht kan
gerissen werden , ja so garer nicht etwa den öslllsckm oder

E z Him -
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Himmel erreichet , sondern nur unter die Begleitung sich gestel-
let hat , und zwar aus schuldigen kelpeK , Mssentwegen die
commanckrte in solchem Fall , damit es nicht geschehe , den
Klsle6c - mren umringen , und fest halten sollen , darff auch der

Geistliche nicht zu ihnen tringen .

XXXVI .

Jeder soll die Schild - oder andere Wachten der Ge¬
bühr nach recheÄirM / wer darwider handelt / soll ernst¬
lich gestrafft werden .

aß eine jede Wacht und Schildwacht fetpeKiret soll
werden , ist erstlich aus Ursache,daß sie von Höhern
gesetztworden ; wessentwegenmanmitvölligerLeibs -
Muntirung und Rüstung , und nicht etwann wie miß -

bräuchig geschiehet , in Holtz - Kappen alldorten erscheinen sol¬
le . Anderns » weilen die Wacht zur Sicherheit desjenigen Orts

hingestellet wird , also dargegen kein Muthwillen solle verübet

werden . Auf der Schildwacht ihr Zuruffen mit Bescheid ge¬
antwortet , derselben unter das Gewehr nicht spatzieret , noch
etwa zu Pferd vorbey gejaget , und wann die Schildwacht je¬
mand stellet , anhalten solle ; gleichwie dann auch die Schild¬
wacht jeden OKcier , so den Degen um hat , das Gewehr prse -
lenriren muß , also ist auch jeder schuldig , seinen Hut dafür zu
ziehen , wie dann auch dieWacht , die gehörige Ehren - Bezeug -
nuß mit ? fselencirung des Gewehrs gegen gewisse Personen
( von welchen auf andern Orten Meldung geschehen wrrd ) zu
thun hat , auch deswegen alle vorbey passicende Lommsnllo

mit klingenden Spiel palLren müssen , auch vor der Wacht
keine Ungelegenhett , Rauffr oder Zanckerey noch Geschrey
geschehen solle , wie es im - ^ cicul XXXlV . schon gemeldet
worden , noch in den Lorp8 6s 6ar6e8 oder Wacht - Stu¬
ben , Zusammenkünfften , Spielen noch Sauffen gestattet
werden .



der Ariecls ^ rticul . ? 9

xxxvn .
Wer Hand an die Wacht leget / soll am Lebenae -

straffet werden .

aß jedweder der Wacht , und auch der Schildwacht zu
panren schuldig ist , so viel weniger an sieqewaffnet ,
oder ungewaffnete Hand anlegen solle, ist aus Ursa -
chen , wie schon gemeldet worden , daß er von Höher »

ausgesetzet ist- Um allen inconvenientzien vorzukommen , West
sentwegen da eineSchildwacht anrüstet , der Angeruffte aezie'
mend antworten muß , und die Schildwacht nicht vexiren , wann
er nicht eine Kugel vor dem Kopff haben will . Eben beareif -
fetdieser Atticulm sich . daß man den auferlegten Arrestparwen
solle , und sich also gleich bahrn verfügen , und nicht ehender seine
Entschuldigung machen wollen , wann auch solcher Arrest nicht
mrt Mannschafft , sondern nur mit blossen Befehl desjenigen
unter deme man stehet , geschiehet . Dabey auch woh in Ob¬
acht haben , den Arrest mehr zu brechen , dann es ebenso viefals
Hand anlegen rst,wessentwegen auch im ärricul XXXV . aemewee
worden , daß man euren solchen , so des Arrests entfliehen will .
todt schressen kan Die 8a ! vg Ousrelien von welchen im XXI
ricul geredet worden , rst eben so viel , als eine Wacht zu nehmen

'

xxxvm .
Wer auf die Patrouille Gewehr zucket , soll am Le¬

ben qeff äfft werden .
" ^

er an dem Officicrder die Runde oder Datro » , . , . ^
> der es sey - Offieicr oder Gemeiner , seches unacbü^r

N» S» ^ en Verhaltens , Unachtsamkeit , Unordnung und

. . . .
^ " omlts halber gestraffet/Mit ungebührlichen ^Lor.

ten sich vergrastet , wird ernstlich arstraftet
mar . a das Gclrchr auf sie zuckern oder aar die

Ee >e-

derlcibe hat das Leben vcrwürckct ' daaeaen
^ ^lerr ,

Wachten , Ronden und Patrouillen ' sich nnhren SchÄckcn
hal -
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halten , Nicht selbst Anlaß und Ursach zu Streitigkeiten und Un¬

ruhegeben , oder die vorbeygehende , durch einiqerley unanstän¬

dige und verdrießliche Bezeugung und Unhöfflichkeiten , zu sol¬

chen Ausschweiffungen zwingen , sonsten ste eben nach Beschaf¬

fenheit und Stand der Personen hart gestraffet werden ; ist da¬

bey zuwissen , wann etwann jemand nach dem Zapffenftreich auf
der Gassen snrspjret wird,und auf das Ok- p8 . 6e Osr6e gefüh -
ret Wird , solcher ohne des Eommendanten Vorbewust , oder Er -

laubnuß nicht kan abgenommen werdm , welchen die 24 . Stund

zur Straff vorbehaltenseynd .

.. XXXIX .

Wer auf der SchildwachL schläfft ^ es sey im Feld
' oder Oemrmion , oder gehet / ehe er abgelöset wird/von

seinem Pvst0/der soll ar^uel )uliret werden .

MM^ eilen die Schildwachten die Augen der Vestung , uNd

aantzen Armee seynd , so ist gantz unverantwort -

H sich, daß , durcheines Menschen Unachtsamkeit , ei -

ne gantze Stadt oder Armee , um Ehr , Gut und

Blut kommen solte ; wessentwegen , wann eine Sch - ldwacht

etwann aus zugeflossener Leibö - Schwachheit nicht mehr stehen

könte,somußste lieber an die andere Schildwacht oder Lorps 6s

6 » r6e ruffen , damit er abgelößet wird , eben so ^wann er über

die bestimmte Zeit stehen müste , und aus Vergessenheit der Un -

ter - Officier nicht abgelöset würde . Bey diesem i-r auch zu ob -

5erviren , daß er das lhme gegebene Wort oder Losungnicht ver¬

gesse , dann bey Vilmrung des Postens oder gehenden Ronde

oder Patrouille , so er eine falsche Loßung gebete , Mich abge¬

löst , und schwer abgestraffet werden solle : Ist es daß der Feind

nahe , daß ein grosses Unglück entstehen könte , noch schärffer an¬

gesehen werden , ja wohl gar vor das Kriegs Recht gestellet .

Weilen in diesem ^ rricul von denen E childwachten gere¬

det wird , so folgen hiernach ein und andere Puncten , weAe die
^ '

Schild -
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Schtldwachten sowohl in,als ausser der Ougrmlon zu oblervi -

ren haben :
imo . Die Schildwacht bey denen Arrestanten , müssen kei¬

nen Arrestanten herauslassen , wann nicht dcrRcgimentö - ^ck -
jursm selbst kommet , oder der Provos ihnen solches andeutet .

260 . Müssen keinen in Arrest sich besauffen lassen , vielweniger
mit ihme sauffen , noch Gemeinschafft haben . zrio . Wann sol¬
che Arrestanten abgestraffet werden , nemlich Flinten oder Sät -

rel tragen , muß die Schildwacht davor stehen , daß sie ihre Straf
recht leiden . 4M . Die Schildwacht soll die gantze Zeit , da sie ste¬
het , das Gewehr nicht aus denen Händen lassen , oder wohin an¬

lehnen ; sie kan das Gewehr auf den Arm oder an der rechten
Schulter , bey Regen - Wetter verdeckt unter der lincken Schul¬
ter tragend , zehen biß funffzehen Schritt auf und ab spatzie¬
ren . 5ro . Wann sie das Gewehr vor einen prselenriren muß , so
muß sie auf den Pofto , wo sie aufgeführet worden sich postiren ,
allen Officiern prsetemiren , wie auch dem Adjutanten , welcher
schurgmiret . 6co . Ein gleiches wann sie abgelöset wird ; bevor
sie prWientiret , das ist das Gewehr auf den Arm nimmt , muß
sie vorher das Gewehr,an die rechte Schulter bringen , so dann
mit gehörigen Tempo auf den Arm , zu verstehen , wann sie Zeit
dazu hat,kommet aber jemand gähling aufsie , so machet sie die
Tempo von dem Fuß auf dem Arm ; so es regnet , nimmt sie es
verdecktunter dielincke Schulter , /mo . Der auf der Schtld -
wacht stehet , soll sich nicht auf den Hals zu nahend kommen
lassen, mit keinem Menschen als von welchen er öepencliret
reden,und inDiscurs einlassen , wann er von jemand etwa be¬
fragt wird , gantz kurtz antworten , kein Geld sbiolme annehmen ,
noch Essen noch Trincken , biß er abgelöst ist , welches eben die¬
jenige obkrviren müssen , so aufPatrouille gehen . Zvo . Wann
die Schildwacht abgelöst wird , hat sie dem Cammeraden alles
zu verlassen , wie es ihme anbefohlen worden , und da er zurück
kommt rsportiren , ob etwas neues paKret , und sich jedesmahl
bey dem Unter - Officier anmelden , yno . Keine Schildwacht kan
die andere ohne Gewehr ablösen , und des andern feines in die

F Hand
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Hand nehmen , daß er also ohne Gewehr dahin , und der andere

abgehe , sondern er stellet sich an die Seiten der Schildwacht
auswerts . mit dem Gewehr an der Schulter haltend , prseienti -
ret mit gehörigen Tempo das Gewchr und empfänget die Be¬

fehl : die Schildwacht so abgelöset wird , prseienriret das Ge¬

wehr , wann sie den , der ablöset , ankommen sieht : Nachdem sie
dann ihme die Post übergeben , schultert sie mit gehörigen Tem¬

po , und marcbnret ab .

iomv . Werden die Schildwachten zugleich aufgeführet ,
stellet sich der abgelöste in die letzte Reyhe , nach welchen derje¬
nige , so die Schildwacht aufführet , ( so jederzeit bey der Ablö¬

sung prselemiren lässet, ) wiederum schultert und auf die ande¬

re Posten gehet . umo . Ist,daß die Schildwacht das Lajoner
gepflantzet hat , so macht derjenige so ablöset , sein Tempo von
der Schulter auf den Arm , und empfängt den Befehl , alsdann

ruhet er auf seinen Gewehr , pflantzet das öffoner mit gehörigen
Tempo , wie es das kxercinum ausweiset . In wehrender Zeit
die abgelöste Schildwacht eben mit gehörigen Tempo das ös -

joner in die Scheide bringet , das Gewehr auf den Arm , und
dann an die Schulter , marcbiret ab , wie gesagt: Ist es eine

doppelte Schildwacht , so machen sie die Tempo zugleich .
i2mo . KeinSoldat soll im prselsmiren , oder auf der Schild¬
wacht das Futteral über die Batterie oder Pfannen - Deckel ,
noch Pfropf in der Flinten haben , dann das Gewehr allezeit fix
und fertig seyn muß , daß es alle Augenblick brauchbar seye , alle¬

zeit wohl geputzt und blanck aussehe , izrio . Seine Patron -
Tasche mit Pulver und Bley , nemlich im Feld 24 . Patronen ,
oder in 6 > Emion und Friedens - Zeiten 12 . haben ; 3 p3rre
Laufs - Kugel , Pulver - Horn , Kugelzieher , Sack - Lunten , Werck ,
und was darzu gehöret . 14 : 0 . Wann das öffonec gepflantzet
wird , so prselemirt man niemahl , sondern ruhet auf dem Ge¬

wehr , wie es das Exercitium ausweiset - 15tc >. Wann ein Schild¬
wacht schlaffend gefunden wird , so solle jeder Ober - und Unter -

Officierso solchen antrifft , die Flinten hinweg nehmen , und auf
das Lorps äe Laicks tragen , welche ihn hernach ablösen und braf
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abftraffen . i6co . Soll dieSchlldlvachtnie , als bey Regen und
Übeln Wetter indem Schilderhauß stehen , auch die Löcher nicht
zustopffen , wann sie das Gewehr prselenciren , müssen sie jeder¬
zeit heraus rucken . 17ms . Die Schildwacht solle sich relpeöki -
rend machen , wann er zum drittenmahl geschrien , wer da ? So

gibt er Feuer darauf , es sey im Feld oder in 6uamiion , wann ih -
me nicht geantwortet wird , gut Freund ! Fragt er : Was vor

gut Freund ? auf welches ihme geantwortet wird : Officier ,
Bauer , Bürgerte . Was er hernach ist , wird der Schildwacht
das anderemahl keine Antwort gegeben , so rufft er denselben
an , er soll stehen : Stehet er nicht still , und avanciret , so pflantzt
er das 6- rjonecund spannt den Hahn , gehet ihm etliche Schritt
entgegen , findet sie, daß der Mann unsinnig oder so beschaffen ,
daß er nicht hören oder reden kan , so srrettiret sie selben , biß er
in Arrest abgeholet ; wessentwegen auf die andere Schild¬
wachten schreyen , und so fort , biß auf das Cor - pg 6e 6ar6e . daß
man solchen abhohle ; wie auch , wann sie einen iuhieüen fin¬
det , so! t solcher nicht halten wollen , oder sich weigern , dieSchild -
wacht ihntodtmache . iZvo . AufandernSchrldwachts - Posten
gibtman dieLosung , und muß auf der Schildwacht Begehren
solche gegeben werden ; der hefiige tt . ist die Parole , die Stadt N.
die Losung ; ist jemand der sie nicht hat , fo sott die Schildwacht
ihme von weiten anhalten , und auf das Lorps 6e6sr6e ruffen ,
oder wann sie doppelt ist , einer dahin gehen , daß jemand heraus
komme , sodann der Officier von der Wacht mit blossen Degen
Aen an die Brust setzet , die Losung begehret . 19,10 . Alle
Schildwachten prselemiren denen Ober - Officiecn das Gewehr ,
wie auch dem Negimentö - Adjutanten ; wann ein Unter - Offi¬
cier pamret , seynd sie schuldig auf ihren Posto das Gewehr vor
dem Fuß zu halten , rvmv . Die Schildwachten auf den kleinen
Stabs - Wachten , in den Haupt - Quartier , oder im Regiment
bey dem Provoßen , oder Arrestanten , prselenriren nicmahlen
düs Gewehr ; deßgleichen dörffen sie nach dem Zapffen - Streich
nicht anschreyen aimo . Die Schildwachten sollen keinen das
Gewehr prselemiren , wann es auch ein Stabs - Officier oder

F 2 Ge ?
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Genera ! wäre , wannsie das Seiten - Gewehr nicht umhaben ,
sondern stellen sich auf ihren Pofto , und nehmen das Gewehr
vor den Fuß ; da auch die Schildwacht nicht gleich darauf acht

geben, und ihm prseiemirtt hätte , so solle er wieder mit gehöri¬
gen Tempo , vor dem Fuß nehmen , dabey stehen bleiben,und nicht

auf und ab spatzieren ; wann aber andere Offner mit ihm wä¬

ren , so prseienurt die Schildwacht vor dteselbigen . 2260 . Die

Schildwachten sollen keinen gestatten , daß jemand , weder zu

Pferd noch zu Fuß , renne oder sprenge ; sondern alle sollen mit

geziemenden Respect dardurch pMrem rzrio . Wann geladene

Wäg n kommen , ist nur allezeit einer herein zu lassen , damit die

Thore nicht verfahren werden . 24. ro . Keine Soldaten ohne

Paß - Port nicht hinaus lassen , keinen mit über das Gesicht ge -

Magmen Mantel aus - oder einpaßiren lassen ; Geschrey oder

Sprelerey von denen Gassen - Buben nahend darbey nichtgestat -
ten , v- . elweniger Händel und Zanckereyen . 2 5ro . Die Schild¬

wachten sollen keinen Bürger , viclweniger unbekannten auf den

Wall spatzieren lassen , wohl aber die Officier und Leute von Qua¬

lität , es wäre dann das Lonri - srium befohlen ; das Vieh , so auf

- en kämpften oder Werckern weidet , wird gepfändet . 26ro .

Man setzet Schnarchwachten aus , welches so viel als eine

Schildwacht von zuruckwerts ist ; aufdaß man sverriretwer -

de , was etwann aus dem Lager kommet ; damit man auch Zeit
habe , wann etwann Generalität kommet , ihnen die gebührende
Ehren - Bezeugnuß geschehen könne . 27mV . Es seynd aber zu

« MmAimen die Schildwachten so des Tags , oder Nachts vor¬

aus ausgesetzet werden ; man setzet doppelte Schildwachten

aus , auf daß einer von ihnen , so bald sie was sehen oder hören ,
also gleich das Oi p8 cie 6arc ? e avertiren ; währender Zeit die

verbleibende Schildwacht , weiters des Feindes iVlouvemem ob -

serviret , wird also doppelte Schildwacht gesetzet , aufdie . ,vor -
nehmsten Posten,wo die meisten ävenuen oder Zugänge seynd ,
und wo es zum gefährlichsten . Es ist auch sehr gut , wann man

die Schildwachten , des Tages weit hinaus setzet, und nahender

an das corps cls Oarlle einige andere Schildwachten , welche
diese
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diese svsncitte observiren ; solches geschiehet oröinari aufjenen
Posten , wo man sich exkraorclinarr Wohl vorsehen solle . 28vo .
Soll auch jedweder der auf Schildwacht siehet wissen , daß er

darzu gesiellet seye , um des Feindes Ankunfft dem dorps <le
6sr6e zu sverriren ; also aus seinen Pofto nicht tretten solle ,
wann er auch zu cksrmuriren von dem Feind provociret wür¬

de , oder so gar ohne Gefahr einen könnte gefangen nehmen z
müste er aber davon weichen , soll er sich nach und nach , zum
iLorps öe 6arcie ziehen . 2 - no . Des Tages setzet man die Schild¬
wachten auf Anhöhen , um den Feind besser zu entdecken , nie¬
mahls « aber in die Haupt Strassen , sondern über dieselbe aufdie
Seiten hinter einen Baum , oder verdecktenOrt , wo sie gutfehen
kan , und nicht gesehen werden , zomo . Bey Nachts aber werden
die Schildwachten nicht aufdie Anhöhen gesiellet,Massen von
der Höhe in die Niedere man nicht sehen kan , wohl aber von der
Niedere in die Höhe , es möchte auch nochmahlen so dunckel seyn .
z i mo . Soll auch wann eine doppelte Schildwacht ausgesetzet
wird , nur einem die Losunagegeben werden ; und wo was kom¬
met , sollen sie es auf zo . Schritt anhalten , zrllo . Wann die
Schildwachten abgelöst werden , solle auf gefährlichen Posten
ein UnterMfficier solche aufführen , gleichwie es in Ouarmionen
geschiehet , wo alle Schildwachten aufgeführet werden , wie vor -
gehends Num . io . und folaends z8 . gemeldet wird . zzrio . Die
Officiers vilmren sie von Zeit zu Zeit , zuweilen lässet man auch
die Schildwachten gegeneinander patroulliren : Und ehe man
die Tag - Posten vorhinaus setzet, ebenfalls vorhin hinaus pa¬
troulliren , od kein Lmbulcaöe etwann sich verdeckter hält :
zg . ro . So bald der Zapffen - Streich geschlagen , so seynd die
Nacht - Posten auszusetzen ; nach diesen ruffen die Schild¬
wachten alle Vorbeygehens an,mit wer da ? Aufden Ksmpsrren
aber , ruffen sie wer da ? Und antworten ihnen sechsten mit lau¬
ter Stimm,Patrouille vorbey ; und wann solches um und um
gangen , so sänget der erste wieder an ; dieses geschiehet aus Ur¬
sachen , daß man höre , ob die Schildwachten allere seyn : Zsro ,
Nach dem Zapfenstreich wird kein Gewehr mehr prselenriret ,

F Z sow
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sondern nur darzu gestanden ; wann aber die Runden und Pa¬
trouillen auf die Schildwachten ankommen , oder jemand ander
rer den sie anrüsten müssen , oder etwann bey Thor aufsperren ,
so halten sie daß Gewehr nicht vor dem Fuß , sondern wie man
es zum ck - ,rZiren träget ; das ist das Gewehr vor sich , den

Daumen auf dem Hahn haltend , und wendet sich die Schild ;
wacht allezeit gegen dem , biß er vorbey psKret : z6co Die
Schildwachten sollen nach dem Zapffenstreich alles wohl anruf -
fen , und keinen näher als etliche Schritt von dem Gewehr avan -

ciren lassen ; so müssen sie auch die Patrouillen , so an die Wacht
kommen , zu rechter Zeit anrüsten und stehen lassen , biß sie die

UnterDfficier heraus geruffen haben ; wie dann auch die Run¬
den stellen , biß sie geruffen zum Gewehr , z/mo . Man muß auch
hauptsächlich Obacht haben , daß die Schildwachten alle 2.
Stunden abgelöset werden , da starcke Kälte , oder schlimmes
Wetter aber , alle Stund . z8vo . Es sott auch keine Schild -
wacht auf oder abgehen , es gehe dann ein Gefreyter , oder der

solche Dienste verrichtet mit ihnen , soll auch ein solcher Gefrey¬
ter höchstens 4. Schildwachten aufführen ; wann mehr Schild -
wachten seynd , so macht man mehr Gefreyte solche aufzuführen ;
also daß die Schildwachten alle zugleich vor die Wacht heraus
rucken , der Officier so die Wacht hat , wie auch die Gefreyten ,
sollen sie wohl ansehen , ob sie nicht betruncken , oder etwas mit

sich genommen , auch mit ihren Gewehr fix und fertig seyn ; nach
diesen folgen denen Gefreyten alle Schildwachten,und nicht ( da
sie vielleicht einen kürtzernWeg finden ) allein dahingehen ; der

Gefreyte m- ri - ckiret allezeit grad auf das Ort , wo dteSchild -
wacht abzulösen , wann der dahin KlarcK selbst nicht vorwärts
ist,schwencket er sich mit denen Schildern so er dahin führet ,
bleibet stehen , und befiehlt zu prseientiren ; dieser der ablöset ,
tritt gerad,wie kurtz gesagt zu dem Cammeraden den er ablösen
solle , die andern pr ^ iemiren biß und so lang die Schildwach¬
ten eingetretten , da sie in das Glied eingerücket , schultern sie zu¬

gleich » und marclüren ab ; diese so der Gefreyte abführet , stellen
sich vor die Wacht , wann das Gewehr auf der Erden lieget , in

die
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die vscante Plätz marcknren , mit gehörigen lempo ihr Ge¬
wehr niederlegen , sich rechts zugleich umkehren , und einrücken .
Z9no . Wann eine Schildwacht bey der iVlumcion stehet , soll sie
das Gewehr anlehnender haben , und sein Seiten - Gewehr in der
Hand ; das Gewehr jedoch gleich bey der Hand : Aus Ursa¬
chen daß durch die Bewegung des Gewehrs ein Unglück entste¬
hen tönte ; keinen mit Licht oder Feuer pMren lassen , bey de¬
nen Arrestanten gleichfalls das Seiten Gewehr in Händen ha¬
ben : 40M0 . Die Schildwacht zu Pferd sollgar von seiner Stelle
sich nicht begeben , noch einen Schatten suchen, sondern auf dem
Posto wo er hingesetzet bleiben , und feine Flinten über
den Sattel legen , damit er allezeit prompt und bereit seye :
4imo . Weder bey Tag noch bey Nacht keinen Toback rauchen ,
sie mag zu Fuß oder zu Pferd seyn : Dann ein Soldat , welcher
in kaüion ist , muß da ehrbar stehen , und nicht seine Gelegenheit
brauchen : 4260 . Die Schildwachten die in dem Lager herum
gesetzet werden , sollen so bald es finster wird , alles recht durch -
ruffen , und keine fremde Leut durch die Compagnie Gassen zwi¬
schen die Zelter und öaZgZe nicht herum gehen lasten , sondern
selbige auf die Regiments - Gassen weisen , wie auch noch bey
Tag , noch bey Nacht , niemand als die Generalen durch die
Compagnie - Gassen fahren lassen . 4zrio . Zur Standart - Wacht
werden jederzeit z . Mann gestellet , welche sich ordentlich ablö¬
sen ; dabey einer jederzeit bey Tag undNachtden Pallasch in
der Faust , die Schildwacht verstehet , auch davon nicht weiter
als z. oder 4 . Schritt spatzieren kan ; da ein Stabs - Officier ,
oder Höherer vorbey gehet , ruffet die Schildwacht , kllanclarc -
Wacht heraus ; alsdann ergreiffen sie die Flinten , so vor der
Standart lehnen , nehmen das Gewehr auf den Arm , der mitt¬
lere fasset mit der lincken Hand die Standart , den Pallasch an
dieselbe haltend ; sie rüsten bey der Nacht die vorbeyqehende
eben an , haben auch Acht , daß vor der Standartnichts verhin -
derlichs stehe, oder hingeworffen werde .
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/rkHOUI . XU

Jnqleichen soll dem Officier wiederfahreN / welcher

bey ViLmrung der Wache nicht wird angetroffen .

W8er Ober ; und Unter - Officier so sich von seiner Wacht

und Lomman6c > abiemiret , ist noch wohl straff maßi -

ger als ein anderer , indeme ihm die Wacht anver¬

trauet ist , und man sich der Sicherheit wegen auf ihn

völlig verlässet ; darunter verstehet sich auch . wann er schläffet ,

und nicht allerr ist ; da durch den Obern oder durch die Runden

und Patrouillen die Vilmrung geschiehet , er nicht gegenwär¬
tig , schläffet , oder nicht zum Gewehr tritt , oder aber aufdenen

Wachten zu Pferd nicht aufsitzet , auch deme es gebühret die

gehörige Ehrenbezeugung nicht machet : Bey deme zu mer¬

ken , daß der die Wacht comman6iret , über seine ausgesetzte
Posten sich nicht begeben darff , wann auch die Generalität ,

oder der die inipeSion hat . dahin gienge ; es wäre ihm dann

von demjenigen expresse befohlen .

XU .

Wer mit dem Feind correlponckret / oder zu fech¬
ten sich weigert / soll als ein Verräther am Leben ge¬

strafft werden .

AA^ lle Lorreiponöenren mit dem Feind , oder dessen Alliir -

XU ( MI ten , und Bundgenossen wie die auch Namen haben

MZLU / mag , seynd verdotten , und zwar ohne Unterscheid der
« F TM Person , dessen, der da , oder mit welchen man corre -

tponäiret ; also daß auch einem Sohn nicht erlaubet ist , mit

ftinem leiblichen Vatter , so sich bey dem Feind aufhält , zu cor -

rest >on6iren,auf was Art und Weiß , mündlich oder durch eine

dritte Person , oder schrifftlich , durch gewisse Zeichen , heimlich

oder öffentlich es auch geschehen möge, im Feld oder in der Fe¬
stung und OusrniKn , oder sonsten wo : Eben derjenige , so aus

feinds
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feindlichen Land Brieffe bekommet , und nicht andeutet , fäl¬
let in Verdacht : Eben so diejenige in die Straff verfallen ,
so dem Feinv Abriß einer Festung geben , Dienst und Pro¬
viant - Tabellen und dergleichen communMirm : Ist auch
verholten , mit dem Feind ohne Erlaubnuß zu pa - lememiren :
Die von Feind herüber geschickte Tambour , oder Trompe¬
ter auszufragen ; Item diejenige , so falsche verrätherische
Zeitung führen und aussprengen , dadurch Zaghafftigkeit un¬

ter den n Soldaten verursachet werden tönte , der solche Sa¬
chen höret , ist schuldig es anzudeuten : Zu diesem ^ rricu ! ge¬
hören auch die SpionenDieser ^ rricul redet auch von dem¬

jenigen , der zu fechten sich weigert , es geschehe aus Muth¬
willen , Hartncckig - und Widersetzlichkeit , oder aus Furcht ,
Verzagtheit und Schrecken ; dann dardurch der völlige
Ruin einer ganhen Armee und Landes lieget ; welches eben

zu verstehen , wann man in Occsiionen die Flucht nimmt ,
oder in Gesicht des Feindes verbotener Weiß sich abwärts

hält , und aus Verzagtheit , lieber zusehen , als anbeissen
will , dann justde Ze. st , wo der Soldat sich seines getha¬
nen Eyds erinnern muß ; wessentwegen er in Bpprochcn ,
Belagerung , Stürmen , in Treffen und Schlachten geden -
cken muß , daß ihme ohne GOttes Willen kein Haar von
seinen ! Haupt fallen könne , und demnach mit getrosten mun¬
tern Hertzen , dasjenige thun , worzu er angeführet wird :
Oder er ist als ein Unmann des Lebens unwürdig ; gestal¬
ten dann die Zaghafft und Widerwärtige , sofort der Ge¬
walt des Todes , sowohl bey ihren eigenen Officiern Heim¬
fallen , als auch , wann sie gleich von diesen verschonet wer¬

den , hernach der gewissen Todtes - Straff , mit Schimpfs und

Unehr herhalten müssen .

XDII .

Da auch der Kommendant eines uttucgmrten Pla¬
tzes einen seiner Officier oder Soldaten von Aufgab

G des
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des Platzes reden Home , oder sonst gewahr wür¬

de 7 den soll er aus dem Mittel zu räumen schuldig
seyn.

^ rticul hat eben mit dem vorigen eine Konnexion ,

MM und will er mit dem Wort aus dem Mittel zu räumen ,

so viel sagen , daß solcher nach Gestalt der Sachen ,
wohl gar das Leben , als ein Infamer verliehren kan ;
Oder jhme mü- rgrami der Degen durch den Leib geflossen wer -

den ; Massen das Ziel und End eines rechtschaffenen ehrlieben -
den Soldatens ( welcher gegen dem Feind,wo er auch immer

seyn mag,zu stehen beordnet wird ) seyn soll : Bey einer ^. rragus
den ihme anbefohlenen Ort anfalle mögliche Weiß zu erhalten ,
auch sein Leib und Leben , Krafft seiner Pflicht , tapffer und

treulich daran zu setzen , und nicht gleich , wann schon der Feind
viel stärcker ist , das Hertz sincken zu lassen ; dann unmöglich ist
es , einen Platz sicher zu erhalten , er seye auch so fest , als er

immer wolle , da solcher mit erschrockenen Leuten , und die sich
fürchten solchen zu verliehren , besetzet ist ; dahero sollen die Fe¬
stungen vielmehr durch die Tapfferkeit der Soldaten , mit den

Waffen , und nicht hingegen die Waffen durch die Festungen
vertheidiget werden , vielweniger von einer Übergab ( es seye
dann die äusserste und unvermeidliche Noch vorhanden ) reden

noch rathschlagen : Eben desgleichen ist in öffentlichen ken -

comren .

Welcher LommendaM einen Platz übergießt / der

soll am Leben gestrafft werden / und unter gemeinen
Soldaten / wenn sie daran schuldig / soll der Zehende
davon sterbe »/ die übrigen aber zu Schelmen gemacht
werden »

Dieses
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' EMäi^ses ist nicht allein von dem Commendanten verstan -
den ; sondern in x ^ nere auch von denjenigen nachge -
setzten Officicrn und gemeinen Soldaten , so den Com¬

mendanten zur Aufgab zwingen , oder verleiten ; an
solcher That schuldig , und in dem Zwang mit eingewilliget ;
denselben ( wann nicht die höchste Noth sich per ^ . ccvrcl zu er¬
geben , oder das Gewehr niederzulegen ) nicht abgerathen,odee
abgehalten ; ist also dann in diesem Fall die Widersetzung nicht
allein zugelassen , sondern auch befohlen ; dergestalt , daß wann
die Öffners sehen , daß der Commendant ohne Noth sich erge¬
ben will , sie zutretten,ihme widersprechen , ihn zu seiner vevoir

bewegen , oder auch , wann er von seiner Meynung nicht ab¬
zubringen , sich seiner Person versichern , einen andern unter
sich an seine Stelle wählen , und so ferne ihr äusserstes in Vers
theidigung des Orts thun sollen ; der Übergab eines Platzes
aber wird ein Commendant entschuldiget , wann die äusserste
Noth einfällst : rm « . Daß keine Lebens - Mittel mehr übrig
seyn , obschon er solche sehr menZgiret hat . 260 . Kein einiger
Entsatz mehr zu hoffen ist . Zrio . Wann gewiß nichts anders
zu vermuthen gewesen , als daß die Festung in kurtzerZeit,mit
VerlustdesLantzen Kriegs - Volckö , in des FeindeöHände ge¬
rathen müssen . 4m . Wann die Festung nicht mit genügsamer
Mannschafft besetzet oder versehen wäre , oder selbe meistens
erkrancket , oder verwundet , daß man die behörigs Gegenwehr
nicht mehr thun kan , und derentwillen der Commendant den
Entsatz nicht erwarten , noch solcher in die Festung gebracht
werden könne . zco . Wann der Feld - Herr die Festung nicht
m der Zeit,mit allen Vorrath und Nothdurfft versehen lassen ,
und alle Nothwendigkeit verschaffet hat . 6co . Wann der Com -
mendant sein vevoir gethan,und ihme keine kaute beygemessen
werden können . ? mo . Wann die Festung durch des Feindes
Lrecke - Schiessen mangelhafft worden ist , daß sie der Com¬
mendant mit weniger Mannschafft nicht genugsam repariren ,
und obschon er das äusserste versuchet , dennoch des Feindes

G 2 Gewalt
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M̂ ivalt nichtäbwendeu können . 8vo . Wann es rhm an ^ wi .

nirion und Kriegs - Instrumenten gefthlet . 9 ^ 0 . Wann ferne

unterhabende Mannschafft aus Leibs - Schwachheit entweder

nicht hat fechten können , oder auß rebellischen Gemüth

nicht fechten wollen , unerachtet er mit guter Vermalmung

und tapfsern Exempel ihnen fürgegangm ; auch da dreses mcht

erheben wollen , gebührend Ernst gebrauchet , und em - und an¬

dern Rebellen mrt gebührender Straff beleget , auch wohl er¬

neu oder etliche selbst niedergestoßen - lomo . Wann es rhm

schon an nichts gemangelt , er könnte aber Mugsam erwersen ,

daß er das äusserste ausgehalten , und dennoch vorn Fernd über¬

wunden worden ; gleichwie nun in diesen und dergleichen Fal¬

len . an der Person des Commendanten viel gelegen , so rst rw -

thig,daß ein Feld - Herr auch solchen Commendanten auömche

so ihme treu,in Kriegs - Wesenwobl erfahren,sodann behertzt

und coui - gZe habe , daß er auch dem Gertz feind seye ; wessent -

weaen er , ehe er zur Übergab schrertet , einen Krrcgs - Rath
veAammlen solle , rn welchen bewiesen muß werden , der Stand

der FeMnq ; da diese so indem Räch sitzen zur Übergab vori -

ren , müssen sie sich unterschreiben , darinnen Lpeciüciren , was

für Defension gemacht worden , wie viel man vcrlohren , die

Defeöken der Festung , rn 8umms warum sie gem. i ^rget worden

seyn zu capimiiren , und dreses zwar unter ?chrieden von a > wn

OMciern und vornehmsten Bürgern ; die sv3nrsxevf . sw

luialiM ist , ftey herausgehen , ohne Laß man > h « m Gewalt

0 - er anthue , mit Ober - und Unter - Gewehr , fliegen¬

den Kalmen und klingenden Spiel über die I » ccku , icdec mit

seiner >- l » nui ° n und etlichen Stücken , und darzu gehöriger
jekuui - ion - . wegen derKrancken zu,ssnspc >rr,reihwl - auchdi - k- Z- - -

- - , c°nv' °) - für dieselbe biß auf lpeclNeirt - sOrtmid Strassen ,

Ms° viel8elt,dicGe ! ffelso lang behalten : Die Gefangene von

benden Seiten ohne kanelon reikirmren , klar die ^ rrmul der

Capirulatlon expijciren , damit Nicht zweydeutlge Wörter

darinnen fennd . , , ^
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Die Uberlävffer sollen / wann sie wieder ertappet /
aufgehencket werden .

^Mieser ärt - cu ! ist zu verstehen , sowohl von denen Aus -
reissern im Feld von ihren Fahnen , als denjenigen ,
welche in Besatzung , Marsch , oder sonsten ausreisten

und weglauffen ; dergleichen werden alle am Leben ge¬
strafft , und zwar mit dem Strang , ob schon sie bey einem
andern Kayserlichen Regiment sich wieder en ^ Zjret hätten .
Die aber zu dem Erb - Feind übergehen , werden gespistet . Da
ein veterreul - nicht ertappet wird , schlüget man dessen Nah¬
men an den Galgen , und berichtet solches in seine Heymath .
Ist auch ein solcherOeieiceurVogel - frey ; und da er sich nicht
will arrestiren lassen , kan mit rechten todt geschossen werden ;
und würde keiner nicht entschuldiget , welcher gleich , da die Be¬
zahlung sich in etwas verzöge , und nicht gleich dawäre , davon
lausten wolte , allermassen man Gedult tragen , unddannoch
Zug und Wachten versehen solle ; oder da er seine Lehnung gar
nicht empfangen , oder aus Hunger nackend und bloß weglauf¬
fen wüste , ober gar zu hart und unerträglich gehalten worden ,
oder ob man ihn zu Kriegs - Diensten gezwungen , oder ob er
scm bey der Werbung ihme versprochenesAntritt - Geld,Monti -
rung,Quartier bekomm n habe odernichr,dann er alles dasjenige
mu Bescheidenheit vorstellen kan , damit ihm Rechtfertigung
geschehe , und nicht den Auöreiß nehmen muß Zu diesem hilfst
auch dieVorschützung derTrunckenheit,oderEinfältigkeit nichts ,
dann welcher Soldat auf diesen Hrriculg - Briesgeschworen , der
hat sich hierdurch verpflichtet , daß er bey Mangel der 6- , §e ,
und andern Zufallen , nicht allein zu guten sondern auch zu bö¬
sen Tagen endlich verbindet , nicht weniger seine Dienste hur¬
tig und treu zu commmren , indeme sonder Zweiffel , über den
Verstand der Soldaten sich erstreckende Ursachen zu haben pfle¬
gen , zumahlen der Kriegs - Herr viel begieriger seyn würde ,

G z seinen
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seinen Soldaten das Ihrige zu geben , und ihnen gute Tag am

zu thun , alösie dasselbe zu empfangen ; wann nur die Zelten alle¬

zeit mit der guten lmemion correiponchrm wolten , wie auch

billig ist - daß diejenigen ernstlich gestraffet werden , weiche sol¬

che ausrechende und weglauffende Soldaten verbergen , und

ihnen Auf - oder Unterhalt geben , oder fie darzu bereden , so

ist höchst nöthig , daß das Kriegs - Gericht , wann ev über ei -

rien De " solle , sich gmau unterrichtt , wo der¬

selbe sich Zeit seines Abwesenö , und bey wemc er sich am ^haw
ten , wer ihme darzu gerathen ; damit sodann selbiges an beho -

rigen Orten , weiter kund gegeben und Anstalt gemacht wer¬

den könne,daß die Hehler ihren gebührenden Lohnempfangem

Es wird öffters zwischen denen Potentaten ern

macht , vermög welchen sie einander die Deserteurs ausdrückkcy

wieder zurück schicken , auch in Lspirulanonen der rZchungen

die veserreurs ausdrücklich zurück begehrt und ausgefolget wer¬

den Was sonften wegen derselben ein Löblicher Hof - Kriegs -

Rath st . b clato 4- Seprembr . 1720 . 7ttN Decembr 1728 . ver¬

ordnet , vrlle meinen Loäicem Mlllcgrem . Was wLlters we¬

gen ^sylo oder Kirchen - Freyung der Deserteur , gantz jungst

veranstaltet und publiciret worden , findet man um X. ^rncul.
Wann einer vom Feind gefangen wird , und begehret nicht wie¬

der zu seinem Regiment und Compagnie zu kommen , da er doch

frey werden könnte , der wird einen Uberlauiwr gleich geach¬
tet ^cst aber ein Soldat , der sich aus der Gefangenjchafft
bey dem Erb - Feind selbst loß machet oder loß kauffet , solch^
ist frey und ledig , bekommet seine Forderung , und da er sich

aufs neue engeren will , bekommet er das Recronten - Geld .

Wann sich auch viele miteinander verbinden zumFemd zu über -

lanffen thun es aber nicht würcklich,werden ebenfalls vor Ds -

LLgehLn , wie diesem

den . Man könnte sagen , daß einer , so wider Willen und mit

Gewalt geworben lst ( so aber bey der Cavallerle nicht gestattet

wtrd ) dieser Pflicht nicht schuldig swLso hat jedochsolcherzu be -

Dencken,und zu unterscheiden,daß zu Beschütz - und Eeichwnumg



^ ^ ^
bet Kriegs - ^ftlcrrl .

WwohüZr . Käyserl . Älajestät eigenen Landen , als auchzuW ^
delyecj . euuilg oer gemeinen Sicherheit und Ruhe , fokallch dendergleichen vorfallenden Nothfällen er allerdings schuld^ und
verpflichtet jeye , seinem Kayser und Lands Her n r cu 2
re - . lrch zu dienen , sein Gut und Blut vor die gemeine Reir s^
und Lands , Wohlfarch willig herzugeben . Äahe ö Z Kr
- rmaon - t wir » , well er d ° » dem Todt . welch- ,sei » jeder Mensch
unterworste » , nnt dem ä - f - mren nicht entgehet , sondern , - meinen rühmlichen Todt , den er durch beständige Trc , und "an?
ferkelt erwarten tonnte , mit einer schändlichen und unehrlichenLebens - L- iraff gleichsam vertauschet , und sen , Name, , auf
^° ,g an den Galgei ^geschlagen bleibet , seinen FrcundcnarosiÄ
v - ipo » und ewige Schund machet : Eswerden zuwehen wohlein und andere dergleichen llbecläuffer aus besonderer Gnad
p- r - Ion mret , wann sie aber schon zum Galgen vermth - iieh o de?
m des Scharfrichters Handen gewesen , so muß solcher ehrlich
gemacht werden , und » war die Kabnen , ' ,i, ^ n„ >

ehrliche Soldat den Hut in das Mau ! nimmt m,f
Füssen rucklvärtS der Compagnie ?. ch^
Ma. ,iläff - t,undnnt,ant - r^
tes willen bittend , sie wollen ihn wilder eh - ich machen
zu ihren Cameraden wieder erkennen und annehmen
werter hervor kriechend zum andernmahl , und sodann imweitvon dem Sahndrlch e der die Standart in Handen hat , zum dritteumahl , Hernach wird der Compagnie von demObrist
merfter ,warunr solcher seine Ehre verrohren , gemÄer dak E
Genera ! oder ObrWr aus besondern Ursachen perclonw^
und Wieder ehrlich machen will ; danncnhero fraget er die Com¬
pagnie , ob sie solcyen wieder vor ehrlich erkennen unk
r - n Can, - rad - . i annehmen woll- ' ; Llanf ' ^' Coniva L
n

Hl- raufbesteh,t derObrist - Wachimttftecdem Fahndrich , ihn mit dein Fahnen ehrlich r „ «,
welches ein Regiments - Privilegium ist . Der Ahndrich m"t

mit
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iMder Standart etliche Schritt voraus , beyde Vwnn auf

seiner Seiten von vorder - und hurtern Glied ru . ,eu mit . / . r -

vor . durch welches lnrsrv «! ! der durcy ^ uP . o ,

fok geftllwe wird . Der Mndrrch stößet Mit aufgei - ch ettr

NL akf dem KoM,sprechende Iffchc dich chrl ch ,

i,n ITlabmen Ihro Nayierlrchen Majestät . Aum a- . ^rn -
madl ' Im Nahmen unsers Herrn Generalen und Sori -

ften. ' Zum drittenmahl : Im Mahmen des

ments : Dir wird hienut dein ehrlicher ^ lahme , r - ^ en

du verlohren hast , wieder gegeben , also , da,z du ftep

wiederum dem Regiment zu dienen , wre ^ uvor .

stehet der Arrestant auf , bedancket sich gegen olle
blzu^.c?^ei»ve,

und verst - richt gute Besserung , wirstt den Hut über r.-.e Col

vaanie huwegswelche der RegrmentS - Adjutant emem am

de^n auM et ^ - Wachtmeister aber rhme das Seiten -

Gewehr aiebet und nachmahls die Hand . So fort gehet er ,

sieb bey demCommendanten zu bedangen / wird bey der Conu

vV Ätt eingech und verrichtet seine Dienste gleich

andern: Der Obrist - Wachtmeister solle der Compagnie vor¬

halten wie daß sie ihren neu - angenommenen Cameradcn

mchts vorwerffen , noch das geringste mehr davon gedencken
Nichts vorwLichn , vlwkerStraf -

Nabme an d7n G^gen geschlägemw^ oder die in LKgie

aufaehencket worden , wann sie, ( welches doch nicht leicht ge .

schiebet ) sollen begnadet werden . In diesem Fall lasset man

dm Nahmen oder Bildnuß vom Galgen herunternehmen , und

publÄrct solches . Trüge eS sich aber zu , das man von dem

Ort entfernet ist , deswegen dahm geschrieben ; konnte dieses

nickt geschehen wird es durch eine öffentliche k>ubl . c,rung r - >P-

pel Ir t und wiedcrruffen , welches soviel als die Herab,iehmung

^ Es ist zuweilen geschehen , daß wegen emen unersetzli¬

chen Hundschlag man wegen künfftig weiteren Verstoß oder

Nachrede die Fahne über solche g^ Mvunam, welches aber

nicht änderst geschiehet,als daß der Obnft - Wachtmeister
rw^r
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solchen Hie Standart schwingen Min vordesaaten drey Nah -

ermge Mannschafft darzu ausrücken zu lassen , oder
daß derjenige aus der Erden krieche , dann solches nur diesem -
gen thun , die ihren ehrlichen Nahmen verlohren haben , wird
Eo keine andere kormslität gebrauchet , als daß stehend über
chm die Standart geschwungen werde , und hernach bey dem
Befehl kund gemacht werde .

Wer ohne erhebliche Ursache / wann gebührlich ab¬
geblasen oder die Trommel gerühret wird / sich bey seiner
Kompagnie nicht einfindet / soll mit Eisen und Banden
gestrafft werden .

ist nöthig , daß ich allhier Meldung mache von unter¬
schiedlichen Streichen,welche zu ihren gehörigen Or¬
ten und Zeiten geschlagen werden , auch niemahlen kön -
nen gerühret werden , ausser es würde durch den Om .

wen ^ Lmerr befohlen ; oder im Lxercicio derer lamboE , wel¬
che im Feld weit von der krönte und Ousrmlonen , auslveit ent¬
legenen Ort sich exerciren . rmo . Der vlckinari Dragoner -
^ rcke , welcher geschlagen wird , wann das Regiment mar -
cniret , halt aber das Regiment , die Compagnie oder Troupp
still , so höretder lsmkouralso gleich aufzuschlagen ; und ist
nicht vonnöthen , daß er den kkrck völlig ausschlage . 260 .
Todten - Streich wird geschlagen , am Grünen,Donnerstag ,
Char - Frrytag,und bey denen zu solcher Zeit gehaltenen ? ro -
cellionen . Oder wann eine Lerche zur Erden bestattet wird ;
das ist so viel , als die Trommel mit verzogenen Saiten geschla¬
gen , die Officiers und Gemeine das Gewchr verkehrter unter
der Wicken Schulter tragen , wie es lmkxercmen - Buch zu erse¬
hen , auch kein Gewehr pr - Xlemiret wird , sondern , wie kurtz
gemeldt , verkehrt unter der lincken Schulter , und an statt vor
dem Fuß , die Flinten auch verkehrter zu halten ; so daß die

H Mun -



Mundunqzur Erden , und der Anschlag aufwerts mit der rech¬

ten Hand in dem Einschnitt vor dem Anjchlag kommt . zno .

ViLaror . oderVergattcrungchieiesWort kommet her,von denNle -

derländischen vergattern , welches Hersjet versammle » . ^-6 red

geschlagen nach Befehl des Lommenöamen , welches bcdeuttt ,

daß sich alles fertig machen solle zum ; dre Zelter ab ,

schlagen , die Compagnien heraus rucken , und das Regrment

sich stelle , so bald Rast geschlagen wird , schon alle » fertig

sey zum msrckiren . Vi ^ rvs wird auch geschlagen m Ouarm -

sonen , wann die Wachten versammlet werden - undzuAelten ,

wann man das R: giment mustern , oder solche » zu einer

ruhijoacinn zusammen ziehen , auch bey der Infanterie , wann

um Mittag im Lager nach der Bet - Stund umgeschlagen wird .

Der R ^ der solche Dienst vertritt ,

mlrcwret vorher , führet die unterhabende lambours m Elle «

der und Rennen durch die anbefohlene Strassen und Gassen ,

biß sie wieder dabin , wo er angefangen zu MMu , und lastet

die Mieder dieser Lvmmsnciirten ordentlich schwenckcn : Hm -

ter dem Zug schliesset der jüngste lambvur ; sollen sie aufhören ,

so wincket er mit dem Stock , und commamZiret hierauf , ihr

Spiel abzumachen,vor sich zu halten,und zugleich auf dwSchul -

ter zu wecffen , zum rechts umkehren und abmsrcbiren , solche »

soll mit gehörigen ilempo und guter Ordnung geschehen , so

offt als sie zusammen schlagen . Bey der Cavallerw blasen dre

Trompeter öoureteile »welches von dem Welschen Wort boura

8e ! Ia,oder leg den Sattel auf,und hernach blasitman zu ^ ferd .

Wann Lomeielli , bey dem commanclirenden Oeliers ! geblajen

wird . sollen die Trompeter von denen Regimentern ordentlich

antworten ; zu dem Ende ein Trompeter allezett von redem Flü¬

gel in das Haupt - Quartier geschickt , alldorten dre O^ n . nr
deswegen hat , wie auch von jedem Regiment zu der Lerb - Stan -

dart , welche Obacht haben sollen . , . ^ ^ ,
Bey denen Dragonern hat es nach diesen Zeichen mit dem

Trommelschlag eine gleiche Bewandnuß , re §ullren sich deswe¬

gen als wie die c - ivsllerie nach dem öouretelle : Wann solchevou .

Lx^licLcion

op -
telelle
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cetelle oder aber V. Zitor gelchlagen wird , müssen dieUnter - Offi -
cierund der Lieutenant in denen Compagnien herum gehen , daß
dleLeut diePferde m wahrcndenFüttern,wanneö dicZeit permic -
riret , satteln,wohlaufpacken , und die Zelter in Behändtqkeit ab -
brechen . Es lftauchzuod5erviren,daßeinCameradum den an -
dem das Zelt und die Stangen führe , wie dann auch diePferd -
Pflock mw sich nehmen , damit sie in Einruckung des Lagers nicht
lang herum retten dörffen , einige zu holen , und die Bauern zu
rmmren ; oröinsri wann öouceselle geblasen wird , Pflegen
dle Founers und die Quartier - Meisters voraus zu gehen das
Lager aufstecken , wie auch die neue Feld - Wachten auszu¬
setzen ; rst aber hlmnnfalls nach demgegebmeu Befehl sich zu
rezul . ren : Manchmahl wird nicht üomeleite geblasen , sondern
alsogleich zu Pferd ; dasatteltalles in aller Eil,undmacht sich
fertig zum aufsitzen ; würdees zum andernmahl geblasen , so läs¬
set man alles liegen und stehen , sitzet auf und ran ^ xt sich . g. ro .
Rast oder Rasch : Weilen dieses Wort ebenfalls von dem Nie¬
derländischen Wort Raschen , das will sagen : Eilend kommen .
Wird geschlagen zwey oder drey Stund nach dem ViLgror . nach -
deme es hernach befohlen würde ; welches bedeutet , daß also
gleich wwd M3l - ckiret werden : Geschicht auch solches inGuar -
m^nen , so bald als die Wacht aufziehen solle , damit sich die
Offlclers alle bey ihren eingetheilten Posten befinden , und also
gleich Moiren zu können . ; ro . ^oupp,ist ebenfalls ein Nie¬
derländisches Wort , lrvuppen , und heist so viel Mein zusam¬
men gesammleter Haussen . Wird geschlagen , wann man einen
Ereyß kormwet , wann die Gemeine zu Fuß das Gewehr hoch
nehmen , oder das Regiment in das Lager oder anderswo ein¬
rücket , bedeutet auch kerraice/wann L- nrgillon - Quarre geschlos¬
sen und wieder aufgemacht wird . 6ro . Zapffenstreich , wird ge¬
schlagen des Sommers um ro . Uhr , des Winters um 8. Uhr ,
auch nach Belieben des Commendantens früher oder später ;
das bedeutet , daß alle Marckctenter ihre Zeiger einziehen sol¬
len , und was sich nicht zu Hauß befindet , rerinre ; auch die
Corporalen alsdann ihre Leut villriren ; da solle aller Tumult

H 2 und



« nd G- schc - Y , uns herumgehen der volle » Leute aufhören .

M - dann - mch die Herren OMcicr , so st - beysammen scynd , v > -

qebranchen . Da fangen die Schildwachten erst an i »

kuffcnmnd da die r,mbom s an die Schildwachten kommen,und

wer da anq- ruff - t , diese antworten : SaMnsE i fang - ii

auch an die e ^ rromilen zu gehen . 7ms . Schaarwacht wird

aefchlagen um Mitternacht prsecire . und dieses damit sich die

A« mee rcsutiren kau , wegen der comm - mäo , Wachten , kou -

rr »siren , auch den Pferden koursge zugeleget werden re . 8vo »

Taawachr wird geschlagen , wann der Tag anbricht,und man

ftqNch einen Bnef lesen kan , alsdann hören dre Schlldwach -

t - naufmizniliffcn . Di- ftrStteich - st °e6m- r,d - rReg, «entS -
^ » rck ; da thut man orälNÄkl die kouraUver , wie auch die

StaabS - General - Wacht , und vrckngmm heraus rüsten -

N der M^ arre . Wann sie Von der Leib - Standart oder

andern Parade - Platz zusammen kommen , muß chnengemeldet

werden , best lvelchen General , oder wo sie die Wacht oder Or -

llinanL haben ; lvie auch wer der Ostlcier,aii wem sie angewie¬

sen , um daß sie sich anmelden können ; weffentweaen em jeder ,

so bald er commandiret wird,sich fleißig erkundigen solle . Wann

der Tambour vorgebuchte Streiche zu schlagen geschickt wird ,

so gehet allzeit ein Dragoner mit dem Gewehr mit , feyvd aber

ihrer medrereTambourö,so gehen zwey mit . yno Bet - Stunde

wird geschlagen nach der Tagwacht , MittiMs undAbends,dabey

die Mannfchafft ihr Gebet mit entblößten Haupt verrichteNaus -

fer die Grenadier , welche ihre Kappen nur mit der lmckenHand

berühren : Sie thun nicht auf die Knie niederfallen , wie bey

denen Mußguetierern gebräuchlich , sondern das Gewehr ne¬

ben den Fuß halten - sich nur mitdem Lew neigen . ^l -
krme , von dem Französischen Wort . so , heisset - ü E : Zu

dem Gewehr : Wird geschlagen,wenn Femdes Gefahr entsen¬

de , die Leute eilends zusammen kommen sollten , und die höchste

Noth solches erforderte ; dabey zu mercken , daß alle Wachten ,

Bereitfchafften , Commando ic . so schon commandiret ftMb

worden , alsi ) gleich aufsitzen sollen,und vor die krome des Ne -
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gimwts ausrücken , und iepsratim stehen bleiben /auf daß,wann
der coMmanäirende General etwas ckipomren wollte , ( etwann
die Wachten zuverstärcken , oder aber zusammen stossenzulasi
fen ) sie nicht in dem Regiment eingetheilet stehen , und man sie
erst heraus ruffen müste : In der Guarnisou lausten solche
Qvmmsnö ' rte nicht auf den Msrme - Platz , sondern auf den
? srs6e Platz ; alle Wachten rucken gleich zu ihren Gewehr ,
und schicken patroulliren , auf ihre nächste Posten : Eben wann
eine ZeuerS - Brunst entstehet,und bey allenMsrwen : Da ein
Officiersich bey einem Thor auf der Wacht befindet , solle der¬
selbe alssbald sperren , dem Commendanten berichten , und fer¬
nere Orclre erwarten , geschehe aber ein Alarme währender
Ablösung , oder nach befchehener , so sollen alle Posten so gleich
wieder Muck kehren : Wann ein - Ulak - are entstehet , sol¬
len die Staabs - Officier zu dem Regiments - Commendanten
kommen , wie auch der kleine Regiments - Staab , die Officiers
sich sogleich zu ihren eomp ^ Amen begeben , die Wachtmeisters
aber vor des Lommenäsmens Behausung,im Feld,vor die Leib -
Standart , um die Befehle abzuholen , i rmy . Feuerstreich,ist ,
wann eine Brunst entstehet , da kommt ein jeder aufdensMünir -
ten ^ Ilsrme - Platz , mit Ober - und Unter - Gewchr zusammen ,
wo man hernacher die Leut brauchen kan zum löschen , nachdem
sie vorher ihr Gewehr und Patron - Taschen abgeleget haben .
i2mo . Schantz - Streich , ist , wann die Lommsnch ' rte auf die
Schantz oder Arbeit M2rckirem Ist es Feinös - Gefahr , so
nimmt man das Gewehr mit , auch wird zu denen gewöhnlichen
Feyer - Stunden ab - und auf die Schantz geschlagen . In de¬
nen langen Tägen zum Frühstück um 8. Uhr ab , um 9. Uhr auf ,
Rachmittag um g. Uhr als dieRuhe - Stund ab , um 7. Uhr auf :
Und eine halbe Stund vor Abends ab : In kurtzen Tägen hin¬
gegen lchlägetmanum n . Uhr ab , um 1. Uhr auf,um i . Uhr
aus , und eine halbe Stund vor Abends ab ; nachdeme die Ar¬
beit weit oder kurtz von dem Lager entfernet , damit die Leute
bey Zeiten können nach Hauß gehen ; solcher Streich wird nicht
änderst geschlagen , als wann man mit einen verqckemem qe -

H r htt
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het,und allein aufdie Arbeit , und kackmen machen ; nicht aber

wie bey andern Trouppen , die auch schlagen , wann sie um Brod ,

Holtz rc gehen sollen , wann die Lcuch das Gewehr nicht mit¬

nehmen , soll der Officier auch keines nehmen , izrio . Ruff ,

Appelle oder LKamsclewird geschlagen,wann einKriegs - Recht
publiciret wird , oder ein Befehl vom Karser , Hof - Kriegs -

Rath oder hohen Generalität » oder da sonsten die Kriegs
uculn , oder andere Befehle vorgelesen werden ; auch bey perem -

rorischer Citirung eines Officiers , oder gemeinen Soldatens ,
mit gewissen vermin von 14 . zu 14 . Täqen , oder bey 6. Wo¬

chen und z. Täge , und zwar mit allen Tambouren des Regi¬
ments dreymahl , zwischen einen jedenwahl psuMret ; nach vol¬

lendeter Verlesung , wird wieder abgeschlagen , und kehren die

Tambours zurück in ihre Laternen , oder Lager : Es wird Ruff

geschlagen in denen ^ pprocken , da man ^ ccorrl treffen will ,

oder Festungen iommiren , oder sonst mit dem Feind parlemen -
riren will , solches geschiehet durch einen Tambour oder Trompe¬
ter ; wann einsolcher aufdieFeld - Wachtkommetffolle derOfficier

ihme gleich arrestiren lassen ; und zwar bey der ersten Schild -

wacht , ihme zu dem Lorps 6e Laröe nicht hereinführen , sondern

seinen Paßport , Briefoder keciwm vordero zu demcommsn -

clirenden Generalen schicken , und die weitere Befehl erwarten ;

ihme in dieser Zeit nichts ausfragen , auch nicht gestatten , daß

andere mit ihme reden , so er itm hineinschtckt die Augenverbin -
den,und durch zwey Mannoonvoyren lassen ; ehe man den Feind

angreiffetoder nahe in seinem Angesicht ist , so schräget man eben¬

falls Appell . 14W . Werd - Streich,ist , wann die Infanterie
öffentlich werben darff , oder das Werd - Patent publ . ciren läs¬

set . i stv . DieInfanterie schlüget Dragoner , ^ wann

sie über ein Wasser setzen müssen . oder sonsten zu Wasser gehen ,

sie nehmen aber niemahlen die Fahnen noch in die noch
Hrrier . Luaräs , sondern in die mitten ; wenn man das Gewehr

sincken lässet , oder einstecket , oder nach vollendeter Meß , soll je¬

desmahl abgeschlagen werden ; dann dieses msrguiretchaß dessen

ien Ende ist , als wie beyden Reitern abgeblasen .
EI -
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xi . vi .
Alle Meutemre ^Vercäkh « und Helffer , sollen ohne

alle Gnad gehencket werden .

Wer einige Wort , wodurch Meutemrung entstehen
kottte,von sich hören lässet , soll nach der Sachen Wich -
tlgkeit an Lerb und Leben gestraffek werden .

^diesem
ist in ^ rticulo Häo . schon genugsam gemeldet

XL . VM .
Wann gantze Trouppen oder Lompagnien so etwa

zum Treffen kommen , ihr Oevorr nicht thun , so soll der¬
selbe Offner so daran schuldig / Ehr und Leben ver -
wurcket haben .

XI . IX .
So viel aber dre gemeine Knechte betrifft , soll von

denSchuldlgen der gehende aufgehenckt , die übrige an
die gefährlichste Orte commandirek werden .

Äsern ein Regiment , k8gng6ron,oder Iroupp ihren Eyd
KH - I und Pflicht , so fem vergiftet , daß sie ohne Erweisung
HKA Mwldigen Vslorg frühzeitig , und zwar als der meiste

Theil derArmee oder andere Trouppen noch in voller
begriffen , ohne sonderbare Noth und Erheblichkeit dem

Feind den Rücken wendet , und durch diese schändliche ^ Kion
verursachet , dann den Feind zu feinem hauptsächlichen Vor -
thell , der Kayserlichen ^ rmee aber , zu unschätzbarkichen Ver¬
lust , dre Mittel dergestalt eröffnet werden , den Überrest poE -
ren zu können ; es mag befolget oder nicht seyn ; so werden alle
und jede , als so viel ihrer dabey imereilrret seynd , ( weilen sie
M Eyd - und Pflicht - brüchig dermassen vergriffen ) für aller
Lelt und der gantzen Loüerität zum abscheulichen Exempel ,

l ihnen
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ihnen aber zur wohlverdienten Straff vor offenbahre , Feld -

flüchtiae meineydige Schelmen und Bößwichter erkannt und

äeclarlret werden . Und dafern ein gantzes Regiment solches

verübet hätte , ihre Standarten ( flntemal sie dieselben nicht als

Ehrliebende Leute geführet ) ab - und hinweg gerissen , vor chcen

Gesicht ^erbrochen und zerschmettert , damit der Nahmen dieses

Regimentsaus der löblichen ä . rmee vertilget , und ausgerottet

werden möge ; beyneben die Gemeine , weilen sie zur Defension
ihrer Standarten aufs höchste verpflichtet , dieselbe aber Ehr -

loß und schändlicher Weiß aus dem Gesicht deß Femdeö undder

Wahlftatt , Feld - flüchtig gelassen , oder davon geführet : Der

Zehende welchen das Lotz der Würffel darzu prsecjelttmret hat ,

im offenen Feld und freyer Laud - Straffen , an die Bäume aufge -

hencket,ihr Seiten - Gewehr vorhero durch denHenckerzerbro¬
chen und in das Gesicht geschlagen .

Die Fahnen und TrouppM/welche Feld - Schantzett
oder Redouten verlassen / es wäre dann daß sie drey

Stürme ausgestanden , und keinen Entsatz bekomme »/
und augenscheinlicher Ruin der Völcker verhandelt / sol¬
len gleicher Gestalt abgestraffet werden .

Wst eben was vorgehendö und in ^ rticulo xu . xui . xun .

Wann gantze Trouppen sollen abtrünnig werde » ,

solle » dieselben in sechs Wochen ; u drevmahle « ciliret ,

und ihnen sicher Geleit zugesagt und gehalten werden ,

sich zu entschuldigen ; kommen sie » chl so soll ein jeder ,
wann er gefangen würde , aufgehenckt werden .

ieses geschiehet gemeiniglich durch die Meuteren,wovon

>schon in ^ rticnlo Ilcln . Xl^l . Xl,m Xf . VllI . gemeldetwor -

ven r Wann nemltch gantze Regimenter und Faunen
Feld -
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Feld - flüchtig werden , und von ihren Herrn abtrünnig /
Der Meynung in eines andern Herrn Dienst überzugeben ,
oder aber , weil sie ihre Schuldigkeit nicht gethan , aus Furcht
Der Straff sich adsenriren , und nicht zu der/rr - mee flössen wol ;

! en, auf solchen Fall die Abwesende dreymahl citiret , mit einem
8a ! vo Conclutto zwar versehen , um ihre Verantwortung zu
thun , die so sich gebührend verantwortet haben , wieder auf
freyen Fuß gestellet ; diejenige so schuldig befunden , Ehr - loß zu
Schelmen verurtheilet , undVogel - frey gemacht werden .

I . II .

Wann es zu Bataillon oder Rencontrcn kommet /
soll sich kemer des Plündernö gebrauchen es sey dann ,
daß der Femd gäntzlich geschlagen > wer darwidcr han¬
delt , der mag ohn einiges Bedencken von seinem Offi -
cier darnieder gestoffeu werden .

ieser Articulvermeynet diejenigen , welche inStürmen ,
Schlachten , Rencontren , gleich aus ihren Glied und

Ordnung weichcn , um auf die Plünderung zu gehen ;
allermassen mehr als öffters geschehen , daß , nachdem

sich der Feind recolilZwet , die bereits ViNoiillrende wiederum
rorglirer geschlagen ; und ist darumen,alldieweil der obsiegende
Theil des Siegs sich versicherend , den Feind ( deme niemahl wie

schwach er auch seyn möge zu trauen ) nicht wie er solle verfol¬
get , und also mitbin mehrers die Beut als seine Ehre und forderst
Herrn - Dienste beobachtet : Barbarisch und nicht Christlich ist
es eben,wann man bey Eroberung und Stürmen einesPosto ,
absonderlich mit Christlichen Feind , alte erlebte Leut , Weibs -
Bilder die aufkeinerWehr gefunden werden , wie auch unmündi¬

ge Kinder tödtet ; zudeme geschiehet durch dergleichen unverant¬

wortlich und unschuldiges Tödten dem Feind kein Abbruch .
Dahero es nichts als ein blosser Muthwillen ist , dann so sol¬
ches gestattet würde , nicht allein manche unschuldige See !

Lurch das Schwerdt und Feuer springen müste , sondern auch

I die
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die auf begebenden Fall zu befürchten habende Kepressslien , um

so vielmehr mremiret würden , so gar leichtlich geschehen kan ;
es wäre dann Sach , daß expresse Orllre von der Generalität

gegeben würde , daß alles was darinnen niedergemacht werden

solle ; in solchem Fall zwar kan es geschehen , doch nicht vor -

hero Wetbs - Bilder nothzüchtigen , andere Marter und Pein
anthun , sondern bloß tödten . Es ist aber der Beute wegen ,
eine gewisse Ordnung : Wann gantze Partheyen dem Feind
etwas abnehmen , so wird solches durch Xmiaber . oder dem

Meistbietenden verkaufst , alsdann vermög denen Mund - Por¬

tionen ausgetheilet ; die in solcher Parthey verlohrne Pferd ,
mit denen Beut - Pferden aber wieder ersetzet werden müssen :
Ist aber daß in völligen Schlachten und Stürmen jemand
Beut machet , so gehöret sie deme der sie zum erstenmal ^ ertap¬

pet : Wie aber offtermahlS , wann auch dre Feinde schon die

Flucht genommen , nicht allemahl rathsam , dre Leute ausein¬

ander gehen zu lassen ; so werden etwelche Mann per Lom -

pgAme ordentlich ausgeschicket , für sich und ihre Cammeraden

Beut zu machen , welches ebenfalls hernach ausgetheilet wird ;

des feindlichen Generalen Zelt wird samt dem was darinnen ist
für den commanckrenden Generalen in Besitz genommen , des¬

gleichen pflegen die andere Generalen , Obrtften und Stabs -

Ossicier vor sich etwelche LviDm - mcmte Beut zu machen aus¬

zuschicken : Es ist hierbey auch zu melden , daß rm Fall man et -

wann dem Feind emigeBeut abmmmt , und sich hernach befin¬
dete , daß einem von unsern eignen Leuten gehöret , so ist solches
wieder demselben zu l ellirmrcn deme es gehöret ; wann es nicht

24 . Stund in des Feindes Händen gewesen , da man aber probi -
ren kan , daß dasjenige über obbesagte 24 Stund würcklrch dor¬

ten gewesen , ist es eine rechte Beut zu erkennen , und gehöret de¬

me dersie bekommen .

Alle Gefangene sollen der Generalität eingelieffelt
werden , bey wilikührlicher Straffe .

Unter



der ^ rkens - ^ rticul . 67
ff ^ntek denen Kriegs : Gefangenen »st eine Oistiliekion zu» machen ; Massen zwischen dem Christlichen Feind ge¬

meiniglich ein LZk ce! gemacht wird/daß sie durch gleich¬
mäßige Auswechslung nach Gleichheit der ( R ^ en

eingerichtet werde ; das ist , wann ein General oder Obrister ge -
gen dem andern , ein Rittmeister oder Hauptmann , ein Reiter ,
oderMusquetterer gegen dem andern , von beyden Theilen loß
gelassen wird ; daß eben der Officier so von der einen Parthey
begehret worden ist , und nicht ein anderer , von dem Gegentheil
ausgefolget werden muß , wie sich danndieLoßgegebeneinibren
keverten anpflichtig machen müssen . Es begiebet sich zu lei¬
ten , daß auf der einen Seiten nicht so viel ONciers vorhanden
wären , so werden nach besagten ( Rrrel , so viel von denen Ge¬
meinen loß gelassen : Es werden auch zuweilen Carrel aufqe -
richt , daß eine gewisse ttEion , als nemlich ein Monat - Sold
gegeben wird ; in solchen Fall gehöret die stanrion demjenigen ,
so sie überkommen ; gleichwie auch bey dem Erb - Feind , mit
welchen kern C- rre , gemacht wird , jeder Gefangene , demjenigen
verbleibet , der sie bekommen , und von demselben so vielkanrion
begehren kan , als er will ; doch sollen von ein - als dem andern
semd dre Gefangene , so Kriegs - Herrn , Fürsten , Feld - Odristen
und andere vornehme Häupter wären , nicht demselben der sie
b. ' lommet , sondern ^ hroMajestät oderDeroselben comm - mck -
renden Generalen , deme sie auch überantwortet werden müssen ,
zuständig seyn ; doch solle dem , der sie gefangen , billige Ergö -
tzung und Verehrung dargegen geschehen : Eine gleiche Be -
wandnußhares , wann Paucken , Standarten , Stuck , dcknni -
k- on , Proviant , Cantzley , Kriegs - CE und dergleichen , Beut
gemacht wird , Ihco Majestät gehöret ; die Paucken und Stan¬
darten aber die Regimenter aufbehalten und auf ein Ort vec ,
wahrter ciepo6ciren,und können sie,wann sie etwann eine ihrige
verlustiger haben , eine feindliche führen , verstehet sich von Christ¬
lichen Feinden , die Türckische Fahnen aber alle bey dem
manäirenden Generalen zusammen getragen und nach Hof ge -
schlcket,und von dain eineKircherr ^Hier ist zu snnvriren , daß ,^ ^ mann3
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wannein Gefängenerffdine eai - ole gegeben , er sie schuldig zu

halten seye,indeme öffterS geschiehet , daß die Gefangene auf

karole aus Gnad loß gelassen werden , dahero dann diejenige ,

welche auf ? srole erlassen , oder erlaubet seyn , ihren gegebenen
Revers fleißig nachkommen , oder gewärtig seyn müssen , daß sie

als ? sro ! e vergessene dreymahl öffentlich berußen , und wann

sie alsdann nicht erscheinen , oder sich Klag ; loß stellen , Kriegs ;
R ^ lon nach , Ehr - loß erkannt , und zuweilen ihr Revers öffent¬

lich an Galgen geschlagen wird ; die Weiber werden gemeint -

mich ohne Ration zurück gelassen, wann kein expresies csrre !

deswegen aufgerichtet ist ; die eingebrachte Gefangene von

Femd. ' werden sofort zu dem commsnMrenden Generalen ge -

Mrey und daselbst zu erst abgegeben,und werden dem General -

Auditor übergeben , damit sodann Mipomret werden könne , an

welchen Ott oder Verwahrung ein jedwederer nach dem Un¬

terscheid seiner elfeund Stand , gelicffert werden solle ; der

Genccal ; ^ u6nor hält von denenGefangenen eine accurnre ^ itte .

worinnen verzeichnet wird , die Zeit ihrer Ankunfft , von wem sie

eingebracht , wie sie heißen , von was vor einem Regiment , oder

Compagnie sie seynd , und was ein jeder bediene ; daferne auch

jemand von denen feindlichen Gefangenen Dienst nehmen wo4

te , oder auch sonsten erlassen werden mäste , sott solches vorhcro

angegeben und eher keiner abgefolgetwerden , biß solches - mno-

riret worden , damit dieserwegen mit der feindlichen Parthey

eine genaue Abrechnung gehalten , und das Oelln k Ueber ,

ordentlich verzeichnet werden könne ; eben müssen unsere Ge¬

fangene , so von dem Feind remlmret werden , ordentlich bey

dem General - ^ ucllror aufgezeichnet werden , und in daSRegi -

ster eingetragen , damit dieserwegen , mit den darzu gesetzten

feindlichen LommMriis , gebührende Abrechnung könne gepflo¬

gen werden .

UV .

Kein Officier/Obrister/Obrlst - Lieutenant/Obrjst -
Wachtmeister , oder anderer Officier , soll seinen Solda¬

ten
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ten ihren Sold / Löhnung / Proviant rc . vorenthalten .
Wer dawider thut/der soll mir Verlust der an

Ehr und Leben unnachläßig gestrafft werden .

Dieses wird so hart gestraffet,weil allhier eine Falschheit
und Drebftahl zugleich begangen wird / das ist zu ver¬
stehen , wann die gehörigen Gelder zur Löhnung , und
das Proviant auch empfangen worden ist , undwürck -

lich gefallen seynd ; dessentwegen , wie auch in ^ rriculo Höv ge¬
meldet worden , dafernsolches nicht gefallen , odernochetwann
Rest ausständig wären , der Soldat sich nicht unterstehe , zur
Unzeit , und auf ungebührliche Weiß , um Geld oder Proviant
zu schreyen ; wreaber niemand gewehret ist , seine Noth seinem -
vorgesetzten ONcier mit Bescheidenheit ohne Rottirung vorzu¬
tragen , also müssen sie auch gewiß wissen,wann sie den Officiec
deßwegen anklagen , daß er solches würcklich empfangen , ihnen
aber vorenthalten hat .

I . V.

Welcher Lapitain oder Rittmeister die Musterung
hintergangeN / der soll als unehrlich der Glimme verlu¬

stig seyn / und als ein Meineydiger gestrafft werden .

tteser ^ mcul befiehlet , daß sowohl hohe alsniedereOffi -
cier ihre Pflicht und Eyd , wohl in acht nehmen sol¬
len , damit bey der Musterung und sonsten aller Un -

—terschleiff , und Ihro Kayserlichen Majestät höchst
prLjuckc - ' rliche Vortheil unterlassen werden ; und ist derjenige ,
so hierzu Rath und That giedet , eben so wohl zu straffen , als der

Officier sechsten , der solche pr - rtkiguen machet ; eben sowohl in

Rechnungs - Sachen zu verstehen , damit die klar gemacht wer¬

de, einem jeden das Seinige gereichet , und verrechnet werde ,
und keine Pactittereyen noch ss - ruli ivecioll gemacht noch ge¬
stattet werden .
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^ Ivi .
Sollen in etwa vorgehenden Occalionen Reuter

oder Fuß Knechte bleiben / derselben Nahmen sollen der
Generalität alsofort eingeschickt werden .

erstehet sich daß die gewöhnlichen Tabellen , und Mo -
nat ^ tten treulich , ohne mehr davon , oder hinzu zu se-
tzen sollen eingegeben werden ; dabey zu wissen , daß ,
wann ein OberDfficier stirbt , so Weib und Kinder hin¬

terlässet , diejenige . die z. Gnaden - Monater und Irsöigwene

annoch zu gemessen haben , ä 6ie morcis als ob der vefunökus

noch lebete : Diese Gnaden Monat gehören nicht 36 viresU « .
reöitAkig , also zwar , wann Schulden vorhanden wären , und die
Erbschafft nicht hinlänglich , von diesen Gnaden - Geld der Wit¬
tib und Kindern nichts kan benommen werden ; welchen als¬
dann die ordentliche Abrechnung gemacht wird , das Gefallene
vom Regiment baar ausgezahlet , das Ungefallene aber an das
Kayserliche Zerium verwiesen ; und vermög Testament oder
da er ohne Testament verstirbt , und ohne Weib und Kinder ,
seinen nechften Befreundten die gantze Verlassenschafft ausge¬
folget wird ; dabey zu rmnociren , daß vermög Hof - Kriegs -
Naths - BefthlclL lul " 1714 . das lus ^ lbingZn mcrocluci -
rct worden , welches ein sonderbahres Recht ist , wegen der
Fremdling , vermög dessen kein Fremder , wegen Güter halber
kein Testamentmachen kan,sondern vermög HofKriegs - Raths -
Befthlcte l ) arv26 . julii 1727 . dem Inv - Uiclen - Hauß heimfället :
Den gemeinen Mann betreffend , und den Corporalen,wann er
Weib und Kinder hat , wird die Abrechnung gemacht , und der
Wittib und Waysen das Gefallene heraus bezahlet , und die
Hinterlassenschafft ausgefolget , das Ungefallene an das ^ rs -
rium verwiesen . Und ist vermög Hof Kriegs - Raths - Befehls
6e 6gro2o . janu3rii l ? 28 die Ordnung , daß kein Unter - Officier
und Gemeiner , verstehet sich ohne Weib und Kinder , der , seiner
in Kayferlichen Kriegs - Diensten ersparten csllL oder ^ rü

Rest ,
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Testament , oderUwermletzten Willen vermachen ?
verschencken und überlassen können , sondern ern solches Testa -
mentund Geschcncknuß , so viel eö den gefallenen und unqefalle -nen Sold anbetrifft , null und unkräfftig seyn , mithin in derlen

Gemeinen , offte"
höhlte gefallene und ungefallene Gelder niemand anderer alsWeib undKmder überkommen ; mithin auch diesenallein ihrer
Erb : Lasser Rechnung exrngcjiret , alle andere Befreunde
« nv - twandt - aber , ft? seyen anfst - ig - nd- tod - t Seiten?l-inien
hiervon völlig ausgeschlossen werden sollen , sondern diese For -

HänUtnSgefotzetwkL̂ ""^
I . VH.

Kein Lapitain oder Rittmeister / soll Macht habe »
ohn Vorbewust der Generalität einigen Reuter oder
Soldaten seiner Dienste zu entlassen .

jemand soll verabschiedet werden als Untauqllchkeit
I halber , nachdem - der Regiments - Feldschere - solchen
hinter seinem sursment vor mcurgble cleclarlret hat ^

und zwar bey Musterung und Vorbewust des LomI
mMrrat , welchen hernach die ordentliche Paß und Abschied
( von dem Regiments : Commendanten unterschrieben , ertheilet
werden ; in welchen ihre treue Dienst , die Länge der Zeit , wie
auch die ck - rrge benennet wird , wo sie gebürtig , ob sie verhew
rath , und unter was Compagnie sie gestanden , den vefctt oder
Ursach der Untaugllchkeit ; dabey zu ob/erviren , daß man
nichiden melieren 8 ^ 1um folge, wann es nicht dem also , daß
er in Belägerung , Schlachten , Scharmützeln und kenconrren
gewesen ; solte aber einer seines liederlichen Lebens halber durch
Rauff - Händel oder andere Zustände sich untauglich gemacht
haben , so ist ebenfalls dieses in dem Abschied zu setzen, und solcher

wohl
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wöhsäüch ob' uZiret werden ( wann er seine Abfertigung bekom¬

men folte ) vor seiner Fordernuß einen andern Mann zu stellen ;

und wird auch in dem Abschied orcllnari die eonllkian geietzet ,

daß , woferne er zu voriger Gesundheit wieder gelangen thäte ,

er wieder schuldig seye, sich bey dem Regiment zu stellen , und auf

keinerlei ) Welse , sich in anderer Herren Dienste zu begeben ;

solche Päß und Abschied müssen denenjemgen Zrsns gegeben

werden , und haben keine Isxe zu bezahlen ; wolte aber jemand ,

den Abschied auf Pergament oder zierlichen kr ^ uren haben,so

mag er mit demselben , der solches schreibt , selbst sccorLllren .

Gleichwie aber nunmehro , nach aufgerichteten lnvLimemSpr -

tälern , alle Verabschiedete dahin verwiesen werden , auch we¬

gen ihren Unterhalt eine 8pecial - Verordnung gemacht wor¬

den , also werden solche samt ihrer bey dem Regunent habenden

Forderung an den im Land stehenden eommiss - u mm abgeschickt ,

welcher ihnen ihre gemachte Rechnungen vorliefet , und sie da¬

rüber examimret , alsdann ihnen eine Aehrung , bis nach dem

Soldaten - Spital giebst , allwo sie hernachmahlö weiter ver¬

sorget werden .

Es soll auch niemand , wer der auch sey . Hoher oder

Niedriger ^ keinen Melthäter , so wider diese Kriegs -

^ rricul oder sonst gröblich gesündiget / arglistig und we¬

sentlich aufnehmen/aufhalten und verhehlen , bey sclMpff -

licher Entsetzung seiner , oder auch wohl bey
Leib - und Lebens - Straffe .

gleichwie insgemein , dem gemeinen Wesen daran gele -

aen ist , daß die Missethäter , oder derselben Urheber

nicht ungestrafft bleiben , und nach dem Sprichwort :

Der Hehler so gut ist als der Stehler ; also wird in

diesem ärricul anfalle diejenige , die einenUUinguenren wissent¬

lich und vorsetzlich verbergen , verhehlen oderAussenthalt geben,
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verstanden ; und ist dieses vornehmlich zu verstehen , wann jes
mand einen Verräther oder Spion , oder sonsten einen Misse¬
thäter bey sich heimlich hält und heget ; und zwar zu einem
verbottenen Ende , als daß man den Ubelthäter von der Straff
der Obrigkeit befreyen , oder von ihm pro6circn , Geld nehmen ,
oder ein Theil des Raubs parricipiren wollen ; zu diesem gehö¬
ren auch alle diejenige , so einen Arrestanten mit List oder Ge¬

walt aus der Gefängnuß hclffen , und zu seiner Lckappirunq
würcklich Hülffe leisten , welche alle in der Gefangenen Stelle
stehen müssen : Ingleichen , so ein Profoß , oder Kercker - Mei¬
ster , durch unfleißige Aufsicht und dleZliZenr einen ihme anver¬
trauten Gefangenen entlausten lässet , muß derselbe der Kriegs -
Gewohnheit nach , vor ihm büssen ; am allermeisten aber , wann

^irbey einige Partittereyen mit dem Arrestirten,oder ein anderer
Betrug erweißlich vorgegangen : In ^ niculo XXXV . wird
ebenfalls davon gemeldet ; dahier kommet auch anzumercken ,
daß wann einer , der nach verübten straffbaren Händeln , sich in
die proreLkion eines Regiments geben wolte , als sich deswegen
unterhalten lasse , nicht kan angenommen , sondern der gehöri¬
gen futtir übergeben werden , gleichwie es mißbräuchig bißwei -
len geschehen , daß man einen , von der Straff zu Klaren , den
( - Harfner eines Soldatens gegeben , dadurch glaubet ihme eins
zu clelivriren , solche seynd aber Betrug,und der Mir zuwider .

L . IX .

Dafern auch dienlich wäre / daß ein mehrers zu die¬
sen Artlculn gethan oder geändert würde , dasselbe soll
durch öffentlichen Trompeten - Schall oder Trommel -
Schlag verkündiget , und darüber gleichfalls / ob es in
diesem Articuls - Brief stünde / gehalten werden .

gleichwie bey andern Inbunaiieu , der Richter so wohl
in Bürgerlichen als crimmgl - oder peinlichen Sachen
zu sprechen , also auch ein Obrister bey seinem unterha¬
benden Regiment die zu sllmmillriren hat , daher

K ro ,
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rö^, wann in diesen vorhergehenden Kriegs - Articuln schon nicht

von allen abgehandelt worden , sondern was vorfället , so darin¬

nen nicht begriffen , so kan doch ein Obrifter oder Commen -

dank beym Regiment über solche Mißhandlung das Recht spre¬

chen , und zwar mit vorhergehenden Verhör - und Kriegs -

Recht , von welchen auf einen andern Ort wird geredet wer¬

den .

L . X.

Ausdaß nun diese Articul zu allermänmglichen Wis -

senschafft gelangen mögen , sollen sie denen Regimentern
und Compagnien , so offt es nöthig befunden wicd,vom

Regiments - ^ uöitor , oder einen Gerichts - Schreiber

vorgelesen werden .

OWRey diesem Articul ist zu obierviren , daß , wann einer so

bey Joro Käyferlichen Majestät Dienst genommen -

schon nicht bey dem Eyd und Ablegung der Pflicht ge -

Wesen , er Krafft dieses Articuls nichts destowemgerzu

hier obgeschriebenen Articuln verbunden und verpflichtet ist ;

dahero so bald einer Löhnung oder Montirung , sie seye gantz

oder zum Theil » empfangen » die Pflicht schon einen Amang

nimmt , und ein solcher so bald sich zu allen milngnfcherr Dien¬

sten gebrauchen muß lassen , erd abe die Kriegs - Articul ablesen

hören oder nicht , und sich derUnwissenheit nicht groß entschul¬

digen kan , sondern wenn er sich eng - ^iret und werben lasset ,

so ist es zu dem Ende , daß er alles dasjenige thun wolle , wor -

zu ihme seine Schuldigkeit verbindet » und was andere seiner

Cammeraden zu thun obligiret seynd ; insonderheit wann er

ein solches Verbrechen begangen , das wider das göttliche und

natürliche Gesetz streitet , wo keinem einige iZnoranr zu statten

kommen kan ; sonsten auch , ist von der Obi ' ei vsnr aller und je¬

der Articul keiner ausgeschlossen , auch nicht einmahl die Vc>-

lomsns die sich bey einer Armee aufhalten,und aus ihren eigenen
Beutel
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Beutel dienen ; weil selbige allemahl bey dem Regiment wo sie
stehen , oder steh aufhalten , ihr korum JZnoiciren , und wann
sie gesündiget , nach denen Krieqs - Articukn über sich juöiciren
lassen müssen . Dacgegen sie dann auch derer militärischen
krivileZien mit zu gemessen haben .

Wann also solche Kriegs - Artieuln dem Regiment oder
sonsten denen die schwören sollen vorgelesen werden , wird ein
( ^ngrre , die krönt einwärts geschlossen ; nach der Vorlesung
der rechte Handschuh ausgezogen , das Gewehr in Hacken ge -
henckt , oder aber dre Pallasch in der Hand hangend , die Hüt
mit der lincken Hand abgezogen , da aber etwann zu Fuß aus¬
gerücket ist , auf dem Gewehr geruhet , die Hüt auf die Flinten
aesetzet , die drey Finger in der rechten Hand in die Höhe geho¬
ben , und von Wort zu Wort folgender Eyd nachgespro¬
chen :

Wydes - NOlOI .
Vor das Regiment .

iAHHir dl . schwören zu GOTT dem Allmächtigen einen

DA » wahren und persönlichen End , in allen dem , was uns
anbefohlen wird , und unser Amt betrifft . - Erstlich Ih -

ro Römischen Käyserlichen und Königlichen Catholischen
Majestät VI . Unserm Allergnädigsten Herrn ,
welchen GOTT behüte : Dann unsern Obern , mit krelpeÄ
und Ehrerbietigkeit , in ihrer Person und Oröre , es mag seyn
auf dem Xlarcke , auf der Wacht , oder andern kunttionerr , so¬
wohl bey Tage als Nacht , zu gehorsamen , und uns bereit fin¬
den zu lassen , auch in Schlachten , Angriffen von denen Fein¬
den , kenconrren , Belägerungen , oder andern Gelegenheiten ,
wie sie vorkommen mögen , zum Dienst Ihrer Allerhöchst - ge¬
dachten Käyserlichen und Catholischen Majestät , uns als from¬
me , tapffere Menschen , wie es denen Officiers und getreuen
Soldaten zukommet , und der Ehr gemäß ist , uns zu bezeugen ,

K 2 auch
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auch die abgelesenen und publicieren Articuln eigentlich zu ob -

ferviren , auch Wider die Feinde Ihro Römischen Käyserlichen
und Cathollschen Majestätund Dero Herrschasstmit allerTapft
ferkelt und ohne Ausnahme nach unserer Pflicht thun , keine

Qorrel >onc ! enL mit dem Feind pflegen , auch memahlen vonun -

fern Regiment und Fahnen uns absondern,sondern dabey leben

und unter denselben brß zum Tod uns allezeit ernst : und auf :

richtig vechalten , sowohl im Feld , Guarnisonen , zu Wasser
und zu Land , oder andern vorkommenden Gelegenheiten zum

Dienst Ihro Römischen Käyserlichen Majestät und Dero
Länder, ^so lang wir Krafft und Leben haben werden , getreu
erweisen wollen .

Also helffe uns GOTT und sein heiliges
Evangelium .

So bald das suramenr vorbey , wird das ( ^ nsrre geöffnet .
Was der Eyd und Meineyd ist , besehe den ersten ^ rricul .

Aus den hieselbst vorgeschriebenen Articuln und Eyd , kan

ein jeder der dem Krieg folget , leichtlich erkennen , worinnen

seine Obligation und Schuldigkeit bestehe , und was er zu thun

und zu lassen habe , wann er seinem Herrn redlich dienen wol¬

le : Bey diesem ist zu wissen , daß ein jeder Mensch die Freyheit
hat , einen gewissen Berufs oder Stand zu erwählen , worzu
ihm entweder seine eigene Lust , seiner Eltern Zustand , oder die

Geschicklichkeit seines Leibs und Verstandes , oder auch wohl
eine vorgekommene Gelegenheit und Noth treibet und anwei¬

set : In solcher Art zu leben , worzu er sich begeben,ist er ver¬

pflichtet , alles dasjenige zuthunundzuexerciren,was dieOon -

äicionund der Zweckvonsolchen Stand von ihm erfordert , und

mit sich bringet , und weil kein Mensch ihm allein gebohrenist ,
sondern auch andern Menschen zu Nutzen und Dienst in die

Welt gesetzet , ja vermvg der Natur schuldig ist , andern mit sei¬
nem Talent nach Vermögen zu dienen , so thut er nicht unrecht ,
wann er eine solche ? ro5eMon und Lebens - Art erwählet , wo :

rinnen
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tmnen er mit seiner Hülff und Arbeit dem gcmel ' nenWeseisM
sonderheit zu statten kommen könne , und ist vor einen Gemei¬
nen der beste Stand der Soldaten - Stand , als in welchen
( nemtlch wann er sich rühmlich , nüchtern , brav und tapffer
aufführet ) zu grossen Würden und Umtäten gelangen kan ,
wie dann absonderlich bey der Kayserlrchen Armee annoch le -
bendrge Exempel seynd , daß sehr viel Soldaten von korcun im
Adel - Stand gekommen , Generals - Personen geworden,Regi¬
menter bekommen , und ihre Familie in die Höhe gebracht ,
und in grossen Ansehen noch seynd , andere aber , die nicht so
glücklich gewesen , in ihren alten Tagen das Käyserliche Brod
ruhig esien . Und endlich , ob man schon im Krieg einer obha -
benden Gefahr halber sich sehr expyniret,und das Leben zu¬
weilen darreichen muß , so erscheinet hieraus klärlich , daß der
Soldaten - Stand underokMon ein sehr löblicher Beruffseye ,
und ihrTod um sovie ! glorjoler zu nehmen,alSsie sich hierdurch
vor die gemeine Wohlfahrt verdient gemacht.

vor den Dragoner .
^>^^achdeme die Käyserlichen Kriegs - ^ rrwul einiger maß

sen zu besserer Begreiffung expliciret worden , so
fahre fort , noch ein und anders , was den gemeinen

WM Mann anbetrifft , zu melden .
^

IMS . Die kunKion und Verrichtung eines Dragoners
bestehet darinnen , daß er bey allen vorfallenden Kriegs rOpe -
rarionen , in Xknrcken , Lampiren , Belagerungen , Guarni -
sonen , und mit einem Wort , bey allem , was ibm anbefohlen
wird , treu , gehorsam und wachsam seye , sowohl gegen Ihro
Majestät dem Kayser , als auch gegen seirre Officier .

2äc >. Er muß trachten , höher durch seine gute Aufführung
hinauf zu kommen , grössere Okiargenund Avancement 3mbi -

K z rioni -
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riomren ; wessentwegen die Bauern - Art herausmuß,und die

gute Soldaten - Art angenommen werden . Er muß sich eine

gute ansehnliche Ehre geben , und einer Woblanständigkeit in

seinem Thunbefleissen , welches rhnbeyden Officiern menrirt

und recommgnöirt machet .

zno . Die vorgesetzte Kriegs - Articuln wohl und genau

odsei Viren , sonsten wann er darwider handelt , in grosses Un¬

glück gerathen kan , Leib , Leben und seine Ehr verliehren ; auch

sonsten in keine Liederlichkeit gerathen , sonsten ihme die Arrest ,

Eisen und Banden , Spitz - Ruthen oder Steig - Riemen , Prü¬

gel , Flinten - und Sättel - Tragen , Straff - Wachten , und der¬

gleichen Züchtigungen zum Theil werden , da solches geschehen ,
muß derselbe sich der gnädigen Straff bedancken . Und ist

nichts schändlichers , als wann ein Mann mit Prügeln zu sei¬

ner Schuldigkeit muß getrieben werden , dann ein solcher lie¬

derlicher Kcri aus der Cameradschafft geflossen solle werden ,

und in Verachtung seyn ; wessentwegen auch die böse Gesell¬

schaft meiden , durch welche orllinäri der Unschuldige darein

kommet . ^
4w . Mit diesem , was er vor tägliche Löhnung bekommet ,

dergestalt wtrthschafften , daß nichts verludert , und durch die

Gurgel gejaget werde , ist dabey exprelle verbotten , daß die

Gemeine einander Geld lehnen , noch vielweniger denen Untec -

Officiern und ? rims Plans , sonsten das geliehene und entlehnte

Geld beyderseits zur Straffe in die Regiments - Capelle wll

conklciret werden ; Es wäre dann mit Vorbewust des Com¬

pagnie - Commendanten geschehen .
sro . Was die Sauberkeit und ? ropretät anbelanget , so

solle jeder Dragoner wenigstens vier Hembder , zwey paar

Strümpff und ein paar Schuhe , zwey schwartze Halsbindel

zum umwechseln haben » wie auch leinwandene Strümpn , ein

paar Stlfflettcm so auf den Fuß - Wachten , zum kxercircn ,
und dergleichen Diensten sehr propre stehen , und die Stieftel

mensgircn , eine Bürsten seinen Hut und Kleider auszuputzen ,

auf daß , wann er villriret wtrd , er den Ruhm eines rechtschaf¬
fenen
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ftnen Manns bekomme ; sich täMch waschen , kämmen , und
sauber hakten , seine Haar jederzeit im Aopff geflochten tragen ,
das Halsbinde ! wob ! geschlossen , zweymahl die Wochen we¬
nigstens neu gewaschen anlege , zweymahl die Wochen barbie¬
ret , und sich einen teutschen Bart züglen . Es glauben manche ,
daß es einem Soldaten eine Schand ist , seine Hembder selber
zu waschen , welches das Lomrarium beweiset in anderer Her¬
ren Diensten , wo keine Weiber gedultet werden ; und ist die
Sauberkeit eine höchst - nöthige Sach , dann von Unsauberkeit
viele Kranckheiten entsprießen ; er solle auch , seine Montirung
zu consürv - ren , zum kourgZiren auf die Weid , oder anderer
Arbeit , etwann ein leinenes Camisol , Hosen und kourggier .
Mützen haben .

6co . In Quartieren oder Casernen soll das Gewehr und
Montirung anfhöltzern Nägeln in Ordnung aufgehencket wer¬
den , alle Tag darzu gesehen , daß nichts staubig oder rostig wer¬
de , das Zimmer wohl aufgeräumet , die Betten , so bald sie auf¬
stehen , gemacht , die Zimmer in - und auswendig ausgekehret ,
welches letztere die Weiber von der Compagnie thun müssen ,
sowohl in Cassarmen , als im Held , wo sie die Compagnie -
Gassen , und vor denen Standarten alles sauber halten müssen,
sie sollen Sorge tragen , ihre Montirung zu conlerviren , und
nicht unnütz hin zu reissen .

7mo . Seine Montirung , Sattes , Zeug , Gewehr , und

gantze Rüstung soll er jederzeit im Stand und guter Ordnung
bereit halten , was daran zerrissen oder zerbrochen , also -
gtelch » ensriren , das Lcdcrwecck schmieren , und sofort Sorg
tragen , daß mchts zu Grund gehe ; und muß der Soldat auch
nicht mit jedem alsogleich zu Handwercks - Leuten lausten , son¬
dern selbst seinen kleinen Werckzeug , als Nadel , Faden , Pfrie¬
men , und dergleichen Kleinigkeiten in Verrath haben , fonsten
er schlechte Wirthschafft treiben wird .

8vo . Sem Gewehr soll er absonderlich in acht haben , daß
solches allezeit in guten Stand sich befinde , vorsichtig damit

umgehen , damit kein Schade geschehe , bey vorfallenden Occs -

Konen
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llonen und ( ^ ommsnäo , wie auch im Feld , stets scharff geladen ,
ausser zu dem Lxercicio , wo er wohl in Acht zu nehmen haben
solle , seinen Schuß heraus zu ziehen , wesientwegen er auch mit

einem Kugel Zteher , Kratzer und dergleichen gehörigen Verse -
hen seyn muß , und da er zum kxerciren gehet , seine schärfst Pa¬
tronen zusammen binden , und zu Hauß lassen , seine Flinten
aber blind laden , und zwar in der Unter - OMier,wel¬
che aufsolches achtzu geben haben : Die Pfammweckct sotten je¬
derzeit wohl gestählet , und gute Federn daben , damit kern

Schuß versage ; der Hahn in einen mit Bley scharff gefasten
Stein , und einen in Vorrath haben ; der Hahn muß versichert
in der Ruhe und Hacken stehen , daß er nicht selbst von sich loß
gehe und Unglück verursache ; ein Fett - Lappen insein Gewehr ,
ein Pulver - Horn mit fein klaren Pulver zum Zündt Kraut ,
eine Raum - Nabel , wie auch ein Stück Schwefel , wann es

zum Feuren kommt , den Stein und die Pfann damit zu Ostrei¬
chen . Im Feld seine Patron - Taschen jederzeit mit 24 . Pa¬
tronen , etlichen Laufs - Kugeln oder Pfosten versehen haben ,
jedoch gegen den Christlichen Feind keine Drat - Kugeln , und

niemahl vergiffte gläserne oder dergleichen , dann dieses wider
die Kriegs - Manier ist . In Friedens - Zeiten oder Quartier
soll er i2 . Patronen haben , die übrigen in semer Reit - Taschen
verwahren ; wann das Pulver naß ist , solches in der Sonn

trucknen , und mit andern vermischen , dabey Knoblauch und

Schwefel halten , welches dem Pulver dre Stärcke wieder

giebt .

5>no . Wann er auf der Strassen gehet , den Hut wohl
tragen , und aufsetzen , acht haben , daß er nicht hencke , sondern

Wohl aufgestülpt sehe. Keinen Toback auf der Gassen rauche ,
welches in allen Vorfallenhe - ten zu beobachten , wann ein Offi -
cier ihm begegnet oder anredet , wann es auch ein frembder
wäre ; wann das Gewehr prseiemiret wird , die Pfeifst »
aus dem Maul , kein Geschrey oder Geschwätz dabey getrie¬
ben werde .

lOMV .
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lomo . Niemahlen ohne Seiten - Gewehr in das Haupt -
Quartier oder auf die Märckte gehen , oder aber den Pallasch ,
wie es manchmahl geschiehet,unter den Arm,oder über d: e Achsel ,
wie die Fleischhacker,tragen,sondern um den Leib gegürtet .

i imo . Wann er Bürgern , Geistlichen , auch fremden Oft
ficiern begegnet , oder bey Wachten und Schildwachten vor¬
bey gehet , den Hut ziehe , dergleichen Höflichkeit einem Regi¬
ment grosses Lob machet ; da er aber einem Staabs - Officiec
beg gnet , stehen bleibe , den Hut abnehme , und ohne Neigung
des Leibs oder Zglurarion anhalte , biß sie vorbey -

irmo . Soll absonderlich jeder Soldat alle Officiers vom
Regiment sich befleißen zu kennen , absonderlich seine Obere ,
wie auch die Generalität , und sonderlich den commgnöirenden
General ; Massen eine General - Regul ist , daß ein jeder Sol¬
dat in dreymahl vier und zwantzig Stunden schuldig ist , seinen
immeömten CommLnclsnren zu kennen .

1 zcio . Das Pferd anbelangend , soll der Dragoner jeder¬
zeit mit einer guten Decke , nöthigen Putz - Zeug , Striegel ,
Cartätschen,Kampel und Schcer,die Ohren und Füß sauber
ausznscheeren , die Schwciff monatlich bey wachsenden Mond
zu beschneiden , versehen seyn ; den Stand des Pferds , es seye
im Feld oder in der Stallung , eben , trocken und sauber hal¬
ten ; sein Pferd sauher putzen und pflegen , mocler - u und ordent¬
lich füttern , das Heu und Haber sauber ausschütten und aus¬
putzen , die Füß , den Schlauch , die Augen und Schweifs öff -
ters waschen , im Beschlag ordentlich halten , auch jederzeit we¬
nigstens ein Eisen und Nägel in Verrath haben , aufRitt und
( Bmm - möo aber zwey , zu gehörigen Zeiten die Hüff einschla¬
gen und schmieren .

i gno . Wann er sein Pferd sattelt , wohl acht haben , damit
die Decke wohl unterliege , der Sattel nicht zu weit forn noch
hinten liege , dann beydes dem Pferd höchst schädlich , damit er
mit der Hand forn und hinten darunter könne , dadurch ver¬
sichert ist , daß der Sattel nicht aufliege , und das Pferd zu
schänden gedrucket werden kan . Die Schaberacken gleich liege ,

L Sack
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Sack und Pack compenöieus zusammen gelegetund gleich ^e-
packet seye ; der Mantel also zusammen geleget,daß das rothe
Unterfutter heraus komme , und so wenig als möglich von dem

weissen gesehen werde , auf beyden Seiten mit dem Bind - und

Pack - Riemen fest gebunden , den Rock hinter sich über den Pack
gebreitet / und da es aber regnet , herein ziehe . Die Pistohlen -
hulfftern also angeschnallet , daß die Pistohlen - Kappen dem

Sattel - Knopff gleich kommen , sonsten man das Pferd nicht
bequem regieren kan ; keine Halffter unter dem Hautgestell tra¬

gen ; wann man in ksr - säe ist , die Schaaf - Felle zu Hauß las¬
sen oder sie unterftecken , das Mundstuck in der Kinn - Ketten der¬

gestalt wohl eingelegt , daß das Mundstück nicht durchfalle ,
welches nicht allein ein schändliches Ansehen machet , sondern
auch das Pferd nicht kan regieret werden , der Kehl - Riem solle
weit gelassen , Massen sonsten das Pferd verhindert wird , den

Kopff herbey zu bringen ; der Nasen - Riem aber fest angezo¬
gen , welches das Mundstuck besser liegen macht , das Pferd
auch nicht das Maul aufsperren kan , dadurch nicht so hart¬

mäulig ist ; dieSchweiffmüssen bey gantzerCompagnie auf glei¬
che Art aufgeschwäntzet werden / welches jederzeit bey der Com¬

pagnie befohlen wird ; die Stieffel mit gehörigen Faschinen ,
sollen glatt angezogen seyn , die Steig - Bügel in einer

solchen Gleichheit , daß , wann man die Faust zumachet , der

Steig - Riem mit dem Steig - Büge ! die Länge des Arms biß
an die Brust Habe , welches vor jeden die rechte Maaß ist , um

hernach weder zu lang noch zu kurtz zu reuten ; dadurch inan
leichter und fester auf dem Pferd sitzet , sich auch absonderlich
im LKsrZiren , auf die Steig - Bügel erheben kan .

isco Ehe daß es ansänget zu regnen , solle der Hut und
Rock etwas mit der Hand ausgeklopffet werden , Massen
wann der Staub darinnen bleibet , schändliche Flecken heraus
kommen .

i6co . Wann er den Mantel um hat , und zu Fuß oder zu
Pferd praeli - nriret , sollen beyde Theile weit zurück geschlagen
werden , damit er mit denen Händen frey seye.

17ms .
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Daer scharffgeritten ^der ein langer ^ arcke ge¬wesen , das Pferd nicht alsoglerchabzaume und fressen lasse ad ^

sonderlich aber nicht träncke , biß es vorhero recht ausgekühlet
/ und den Sattel etwas rühren ,damrt es Lufft bekomme , worauf dem Pferd viel leichterwird '

MrÄwasch?"' Schw->ffstarckzlch ^' di° Aug - LIM

verleget werden , diese Cameradschafften werden in drey Cors
ungeachtet aber dieser Eintheilung , sohat doch jeder Corporal dem Gemeinen bey der gantzen Com -

pagmeeinzureden,und so was Unrechts palsiret zu corrislren und

^>Lffen ; die e Cameradschaffte / müssen unteres
^ gen des Kochens verstehen , und

ist des Fähndrichs grosse Obsicht , daß er in allem Ernst den

andern führet , und täglich das nöthige herbey schaffet ; oder aber
einer um den andern wöchentlich solches zu thun haben , d e
Fähndrich solle auch selbsten zuschauen , daß die Cameradschaff¬ten Sommers - Zeit kein Schwein , oder sonsten allzu iunaes
Hlessch , oder andere ungesunde Sachen ( so sie wegen Wohh

hE- mspr",K7' 0 daraus «nterschiedlicheKwnck -

k - ä ^ O ' ImQuartier und Cantonirungen werden sie vermöa
des D- sinKs rn Corporalschafften getheilet , da dörffen sie ohne
Erlaubnuß nicht aus dem Quartier reuten , oder gehen ' Wo
GelegmhertderHeil . Meßist,solchenichtversäumen : Istauch
verbothen , und stehet gar schändlich , wann sie hin und wieder
herum gehen , bey denen Bauren , oder Bürgern , Flachs ,

L - Schmach ,
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Schmaltz , Speck , SaltzUd ^ ergleichen fammlen und

bettlen .
2Omo . Im Feld , sowohl als Quartieren , soll man jeder ?

zeit bedacht seyn , daß denen Pferden um Mitternacht , oder

wann die Schaar ? Wacht geschlagen wird , vorgelegt werde ;

und haben die von der Standart ? Wacht ( wo keine Standart

die Trouppen - Wacht ) Obsicht zu haben , daß sie die Leute bey

denen Zeltern , wo nicht vorgeleget ist , aufwecken ; auch daet -

wann ein Pferd eingetretten ist , oder sonst was zu vermitteln

ist , da soll einer von der Cameradschafft aufstehen , welche un¬

ter sich Wechsel ? weise solches jederzeit ausmachen ; dessentwe¬

gen auch ein Corporal um den andern achthaben solle ; wann

Gelegenheit ist sich zu verbauen , so ist es wegen der starcken

Sonnen , auch nassen Wetter , dem Mann und Pferd sehr

2lmo . Wann die Parola und Befehl des Abends bey der

Leib - Standart ausgegeben wird , pnLlemircn sämtliche Stan¬

dart ? Wachten , da die Parola gegeben , nehmen sie vor dem

Fuß biß und so lange die Befehl ausgegeben ; da der Wacht¬

meister bey seiner Compagnie solche ausgiebet , prsetennct

die Standart - Wacht von selbiger Compagnie , wie schon

gesagt worden . ^
22clo . Zuweilen da scharffe Dienste leynd , oder da Corpo -

ralen commsncürt , oder kranck , oder wo sonsten die Mann -

schafft so weit auseinander geleget ist , daß man ihnen keinen

Corporalen zugeben kan , machet man einen geschickten Dra¬

goner zum Vice - Corporalen ; jedoch verrichtet solcher die

Dienst zu Hause , niemahlen aber auf comm - müc, . oder Wach¬

ten , ausser des Regiments ; ein solcher , der Corporal - Dienste

tönt , schneidet sich einen Stock ; jeder ist schuldig rhme der Ge¬

bühr nach zu pariren , und würde ein solcher schwchr gestraffet ,
der ( nachdeme solcher die Vice - Corporal - Stell mcht mehr

thäte ) deswegen ein - oder das andere rächen woltc ; derjenige ,

so die Vice ? Corporalen - Stell wohl verstehet , kan sich zu die¬

sem Avancement , wohl merkirt machen ; kein Gemeiner hat

sich
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sich in Abwesenheit derer ÜnteH' Officier unterm lVTcLxr daß
er älter ist , über andere seine Cameraden eines Befehls , oder
Lommancio anzumaßen , sondern es stehet frey , welchen man
will , das Lommgncio zu übergeben , und seynd solche ausser
diesen , einander nicht änderst als zu guter Verständnuß
angewiesen .

2zcro . Es ist ein alter Gebrauch , daß man denen Drago¬
nern und Reutern erlaubet , den May - König zu halten , wo sie
einen zum König erwählen , und untersteh unterschiedliche ( Rar -

§ en vergeben , zu ihren Officiern und Bürgers - Leuten gehen ,
den May - Tag anzuwünschen und die May - Bäume zu stecken ,
auch einen Ubelauffeher machen , daß keiner kein unbeschaffenes
Wort , oder sonst unrechtes verüben solle , sonsten solches mit
dem Schimmel , so eine lange weisst Stangen , bestraffen , also
zwar , daß auch die Officiers solchen nicht entgehen können ;
eben sowohl zum neuen Jahr schiessen. Weilen aber das Baum¬
stecken im May dem Land beschwehrlich , auch das neue Jahr
schießen , sowohl inGuarnisonen als Quartieren , wegen Un¬

glück eines Feuers sehr mconvemem , in Summa eine Bettle¬
rey ist , beförderst aber daß dergleichen Zusammenkünfften der
Gemeinen niemahls was gutes nach sich ziehen , dann orclinsri
neue Händel , oder aber alteZänck wieder hervor kommen , daß
des andern Tags nichts als Raussereyen - dadurch man lckopir -
te Leute bekommet , entstehen , so ist besser , daß man solches
gäntzlich einstelle .

24. ro . Es wird die Mannschafft cxerclret : Erstlich , um
daß sie ihr Gewehr mit Geschwindigkeit ergriffen , hurtig la¬

den , und dergestalt zu regieren wissen , auf daß kein Schaden

zugefüget werde , dann auch in vorfallender Oc ^ - llon dem Feind
mitgeschickt - und geschwinder Abfcurungund Wiederladung ,
mehrers Abbruch geschehe , und man solche brav chMZiren,ab¬
treiben und schlagen könne : Andertens damit durch die Lvoiu -

rioneg , Schwenckungen und lelgrcb - Ordnungen man sich in

unterschiedlichen Hrrain lencken und wenden könne , wre es die

Nothdurfft erfordert , kromo anfallen Seiten zu machen , da -

L Z durch
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durch jederzeit alles in seiner Ordnung bleibet , und keine Lon -
Lulion noch Zertrennung der Züge und Abtheilungen geschehe ;
Massen vor dem Feind die grosse Ordnung öfftecs mehr zur
ViÄoris comrikuiret , als alles andere : Und wird einjeder,da
nunmehro das Regiment so gut exerciret , in sich sechsten den
Unterschied finden , daß er jetzo viel geschickter ist imcknrgiren ,
I ^ larckiren/Auf : und Absitzen , und allen was man verlanget ,
welches ich einen rechtschaffenen Soldaten nenne , wann er auf
ein kleines Befehl - Wort grosse Sachen exequiren kan , und
das commsnllo verstehet , wessentwegen sich auf das Lxerci -
tium zu sppliciren ist , nicht allein solches zu machen , son¬
dern auch zu verstehen , zu was ein - und anders zu gebrau¬
chen ist

2zco . Wann ein Kriegs - Recht sowohl über OfficiersalS
Gemeine gehalten wird , so werden jederzeit vier Gemeine dar -
zu genommen , und dieses derentwillen , daß nach aller Mir und
Gleichheit einem Missethäter durch Vierzehen Personen oder
Richter sein Urtheil chttiret werde ; weilen nun nicht allein
das gewöhnliche Eyd abgeleget wird , daß weder aus Mitlei¬
den , Gunst , Freundschafft , oder was Nahmen haben möge,
weder zu scharst noch zu gelinde , sondern wie es ein jeder nach
seinemGewissen/Undvermög derGesetze undKciegs - Articuln be¬
findet , das Urtheil sprechen will , also hat hierinnfalls jedwe¬
der sein gutes Gewissen zu beobachten,den Lslum sich wohl durch
den ^ uclitor expliciren zu lassen , und biß er es nicht sattsam
capiret und verstanden , sich befragen , die Articuln und die in
selbigen cllökirte Straffen sich vorlesen lasse ; dann in währen¬
der Zeit , daß man einen in dieser Welt richtet , auch selbst von
GOTT gerichtet wird , also solches auf dessen Seel und Se¬
ligkeit gehet ; demnach mit seinen Cameraden alles wohl über¬
legen , und des richterlichen Spruchs sich bereden sollen , den

gefällten 8enrenr oder Urtheil klar dem ^ uciiror in die Hand
chkiren mit gehörigen Ursachen ; alsdann solches sich vorlesen
lassen, unterschreiben und versiegeln , dabey zu obterviren,daß
sie jedesmahl , ohne Speiß und Tranck zu sich genommen zu

haben ,
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und Sp ° - „ und S- . - en -

gehöriger ^ unmon wohl zu versehen / da etwann Pulver und
wird , Patronen zu machen , sein Gewehr und

gantze Rüstung wohl zu viliciren , sein Pferd hefften zu lassen
daß er die Eisen nicht verliere , in Summa daß nichts abaebe

stye , brav fechten zu können : Und hat er

auf
^ das comm - möo wohl acht zu geben , und zwar

NAs Lommsnclo sowohl zum Feuer geben, als etwann der
Schwenckungen und Lonveriionen,aufdaß die Züge niemablen
zerbrochen noch sonst einige consiilion entstehe ; wessentwegen
in

seine Neben - Männer stynd"
m was vor einen Zug und Glied er ist , und wie er in die zerbro?
chene Glieder abgetheilet ist,dann wann man schon einiqeMann -
schafft verlrehret , so ist des Wachtmeisters Sache auf die neue
Elnthellung zu gedencken , auf daß , wann es zum Feuren kom -
met , man sich nicht auf einmahl verschiesse ; dabey die geschwin¬
de Ladung dre vornehmste Sache ist , und haben siefürnemlich
auf die feindliche Officiers zu ziehlen : Die irreZulirten Feinde ,
als nemlich die Türcken und dergleichen , werden mit Feu ^ ->c-
tZqu - retund zurück getrieben , der reZnlirte Feind , als dieFran -
tzo ? en und dergleichen , mit dem Sebel in der Faust ; solte man
den geschlagenen Feind dergestalten nachbauen , durch welches
( wre es nicht anders geschehen kan ) man untereinander mellret
ist , und aus derOrdnung kommet , so hat jeder wohl zu obiervi .
ren aus den Trompeter - Stoß , oder wann auf der Trommel ,
Trouppe geschlagen wird , daß man wieder zur Standart sich
begebe , und so geschwind möglich wieder in Ordnung komme ;
wann man also mit dem gantzen Regiment vor dem Feind siebet!
wrrd dem Regiments - barer befohlen dem Regiment die 6ene -
rsi . ^ brolmion zu geben , welcher dann alle zusammen fraget ,
ob sie wahre Reu und Leyd über ihre Sünden haben , da ihme
bann vom gantzen Regiment mitIa geantwortet wird , giebet ec
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dte6cnerJl ' ^ bsolutt ( ^ ^ ^ ein Mcher Christ seinen gu¬

ten Gedmrcken zu machen , und gleichwie nach dieser innerlichen

wahren Reu und Leyd seiner Sünden , diese Lene ^ l - ^blolu -
rlon so viel gültig , als wann man würcklich in der Kirchen ge¬

beichtet Hütte , so hat hernach der Soldat auf nichts mehr zu

qedencken , als auf dieses was seine Schuldigkeit erfordert , auf

das Lommgnüo acht zu haben , still zu schweigen und nicht zu

röilonniren , dann oiömsri das Gejchrey nichts als contuüon

mir sich bringet ; das gemeine Sprichwort läget : Hunde dre

viel bellen , pflegen nicht scharst zu bersten . Kommet es end¬

lich zum Ernst , so svsncirt man mit muntern Hertzen , und klin¬

genden Spiel qantz resolut an , und obierviret was die Offrcier

befehlen ; die Standart und Paucken , zu welcher so hesttlg ge¬

schworen worden , ist nicht zu verlassen , sondern auf das äusser¬

ste zu lletencliren und zu verfechten , dann des Kapsers , des Feld -

Herrn , der Compagnie und gantzen Regiments Ehre daran sie¬

get ; zu welchen ebenfalls die Grenadier , ob schönste keine Stan¬

darte führen , verpflichtet seynd .
^ _ _ . . _

Ist daß einer bleklict wird , daß er seine Schuldigkeit zu

prselliren nicht im Stand ist , gehet er hinter das Regiment - all -

wo die Feldschececmit ihren Verbind - Zeug und der RegimentS -
? - »rer sich befindet , und giebet sein Pferd dem Höchsten besten sei¬

ner Cameraden , dessen Pferd etwann todt gelchosien worden ;

die bleisirtePferd braucht man so lang sie dauren , und schauet

der etwann zu Fuß worden , ein anders leeres Pferd oder Fern -

des Pferd zu erwischen , seine Flinten und Pistolen solle er trach¬

ten jederzeit zu üllviren . In voller ^ Kion heist es , wer siegt , der

liegt , und werden schon solche Anstalten gemacht , daß dre siwlsi rte

auf die Seiten gebracht werden ; auf keinerlei ) Weiß aber solle

keiner aus seinen Glied reiten , etwa nach Beut , oder die Todten

auszuscheren sich aufhalten , gleichwie in denen KriegS - ^mculn
es exprells verbotten ist . Wann man sich retwiren muste , so

solle es geschehen ohne Lonkusion , und ist auf das Oomm - rnclo

wohl acht zu haben , nicht zu lausten , nochzu r - risonnsten undist

die gemeine Regel , welcher in voller Eon dem Offici^mcht
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Stand hält,oder dem Lommgnclo nicht folget , wegen Beut ohne
Crlaubnuß hinweg reitet , oder vom Pferd absteiget , deme ge¬
höret der Degen in Leib zu flössen : Welches obbesagte in allen
feindlichen Occsllonen , Scharmützlen und lrenconcre n genau
zu obl ' erviren ist : Dabey solle sich jeder piguiren schöne und
cl ; iiinZu >rte ^K! on zu machen,etwann gefangenevorneh me Offi -
cier oder Standarten und Paucken zu nehmen , dieser so Pau -
cken oder Standarten bringet , solle ein ^ vsncemenr haben , oder
eine gute Belohnung in Geld , welches er selbsten aus beyden
erwählen wird .

Obtervution8 - ? un <Ar' N
vor den Lorporalcn .

! Lnmv .

- Wh^ ie Corporal - ^ K- n - Ze ist eine von den schweresten und

W sstiAnbieften bey einerCompagnie,indeme er bald Tag
und Nacht keine Ruhe hat , alles zum ersten wissen
sollef und von allem dem Wachtmeister rspomrcn ;

dessentwegen man gute gesunde , nicht zu alt noch zu junge Leu¬
te dazu machen solle welche Bescheidenheit haben , etwas lesen
und schreiben können , nicht brursl , kein Virium . als Räuber ,
S pieler und Sauffer ; dann der dieses einmahl in die Gewohn -
heitgebracht , hart odergar nicht mehr sich corrigwet ; soll auch
auf die Soldaten nichtzubimai seyn , wie manche so auf sie zu¬
schlagen so lang sie Kläfften haben . Wer über die Manier also

adstraffet , wird das erstemal ) ! mit schwerer Straff beleget , zum
andernmahl clexr - Miretund abgesetzet ; dann der Corporal kan
in klernen Verbrechen und ersten Eyfer wohl einen Dr agoner
etwelche St eich gebem mcht aber ohne Befehl abstraffen ; da¬
bey unter schwerer Straff verbotten , daß man keinen belasse -
tzenKerl so etwas verschuldet , mitSchlÄgen irsölire , müssen die

Erfahrnuß genugsam gegeben , daß man dadurch einen solchen
M be -
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besoffenen ( der seiner Vernunfft ohne deme beraubet ist ) zur Wi¬
dersetzung angereitzet , und grösters Übel daraus erfolget ist ,
soll also solcher platt in Arrest genommen lverden , und des an¬

dern Tags seine Straff zu gewarten haben ; soll auch nicht ein

jeder des Rausches wegen gestraffet werden , wann er sonften
keine ki - okcMon machet , und in eine Gewohnheit verfallen , oder

da er sich zu gehöriger Zeit nach Hause begibt , und Wetters kei¬

ne Ungelegenheit ansänget ; dabey hat ein Corporal sich wohl

zu hüten , daß er im Verweisen keine harte oder fchimpffliche
Wort auslaste : Es ist auch eine General - Regul , daß kein Un¬

terer in ? rLlenr seines Höhern jemand abstraften kan ; die

Corporalen seynd obl ' Zac, sie mögen von Gemeinen oder der

krims klang svancirt werden , wann solcher zum Wachtmeister
svsnciret wird , ist er schuldig dem Kayser einen andern Mann

zu ersetzen .
260 . Seine Pflicht soll er mit ? romprltu6ine verrichten ,

und ungesäumter davon Kaport erstatten , und nicht die gering ?
fien Umstände verschweigen ; sich accurat und vigitanr erzei¬

gen , die Soldaten zu ihrer Pflicht und Schuldigkeit halten ,
die bey der Visitation befundene Krancke , und alles was vorge¬

fallen , dem Wachtmeister melden ; die von dem Wachtmeister
fpecikcirte Mannschafft zu Wachten und Diensten cornman -

öiren , daß sie sich zu rechter Zeit auf dem karaöe Platz , und

sonften , einfinden ; alles was anbefohlen wird recht andeute ;
dieses und dergleichen hat ein Corporal zu obierviren , wann er

ja zu wettern Avancement gelangen will , oder aberscharffabge -
straffet werden ; auch mit denen Soldaten kenre Gemeinschafft
machen , bey Absetzung , nicht mit ihnen spielen , fausten , oder

von ihnen Geld entlehnen ; sie sollen die Dragoner nicht du ,
sondern ihr heißen ; wie dieselbe dann von ihnen mit dem Hut
in der Hand die Befehl zu empfangen haben , und ibme Herr
Corporal heißen müssen ; da ein Corporal seine Schuldigkeit
obbeschriebener maßen nicht verrichtet , und öffterS Fehler aus

Nachläßigkeit,Saufferey oder sonst liederlichen Lebens halber

begehet , wird er auch ohne vorgehenden Kriegs - Recht als un -

tüch -
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tüchtig abgesetzet,und wieder zumDcagoner gemacht,in welchen
Fall er auch der letzte von der Compagnie allezeit marcki -
ren muß .

Ztio Des Wachtmeisters punKion hat grosse Konnexion
mrtderenCorporarihriger,also in dessen Abwesenheit der älte¬
ste Corporal diese Dienst verstehet , so lang als auf ihn kein an¬
derer Dienst kommet : Nach weichender andere , und so fort
der dritte folget , wessentwegen sie auch das mehrere in des
Wachtmeisters lnllruttion ersehen können , dessentwegen auck
ihnen des Wachtmeisters kunttion in ihr Buch gegeben wird '
Darm ein jedweder der in einen ebs , gkier stehet , muß die Schul '
digkeit des niedern und höhern Amts erlernen ; dann ein guter
Wachtmeister muß ein guter Corporal gewesen seyn , und fort
ein rechtschaffener Soldat wissen muß , was in jedem ckarskker
einen oblieget .

4to . Auf Comm - möo , Ritt und Wachten , haben die Cor -
poralen ihre Schuldigkeit eben so zu verrichten , ob schon sie von
andern Regimentern zugetheilte Mannschafft hätten ; welchen
alle zu psrlren schuldig feynd,als wann sie von einem Regiment
wären ; wann die Mannschafft in vittEen verlegen ist , so be¬
kommen die Corporalen orclingri ihre Verhalts - Oräre , um ge »
hörige villi - itt zu bereiten und zu vilmren .

sto . Es solle jederzeit bey der Compagnie ein Corporal
nach der Lommanäir - lMLoommanöl ' retyund wann solcher die
Compagnie nach Proportion undStärcke der drey Corporal -
schafften völlig auscomm - mckret hat , so übergibt er die Lom -
manckr . lulla dem andern , und wann auch solcher auscom -
msn^ iret , dieser dem dritten , und sofort sänget der erste wieder
an auf ein neues ; das ist , wann die Befehl schon ausgegeben
seynd , so bringt der Corporal dieselbe von Zelt zu Zelt , und be¬
ordert diese , an welchen der Dienst stehet , wie auch , was etwann
verbotten wird , oder sonst dem Gemeinen zu melden ist .

6ro . Die InipeLiion über seine Corporalschafft wie auch
über die andere in Abwesenheit seiner Cammeraden bleibet alle¬
zeit ; das Lommancliren aber roulliret bey allen bey einer Com -

M 2 pagnie
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pagnie stehenden Corporalen ; und derjenige so das Commgn -

cio würcklich führet , wird der commKncürende Corporal ge -
nennet ; wann also vorfallet , daß sich jemand wegen unrechten
Lom ^ isnclo beschweren würde , hat es allczcit der coiDmsnüi -

rende Corporal zu verantworten : Daferne einer von dresenCor -

poralen währendes seines Compagnie - Lommsnclo hinweg
com ljAnöiret wird , so übergibt er die Lommr - nclir - T ^ dem

andern , und mkormiret selben an wem das Lommanoo ist ste¬
ch n bl - eben ; auf solche Weise kan keinem kein Unrecht gesche¬
hen . - dann es sich gar offt ereignet , daß sie ihre kavonten , ober

geweste Cammeraden , Gevattecs - Leute , Sauff : Brüder rc . mehr
als die aridere Ho , igren wollen , dadurch geschiehet , daß e n und

anderer mehr 5^65; ret ist , auch deßwegen manches Pferd zu

Grunde gehet .
7mo « Die Corporalen sollen bey anbrechenden Tag , und

bevor mam koursgiret , oder auf die Weyde gehet , wie auch
wann man zu Hause bleibet , zusehen , ob kein Unglück in der

Nacht bey denen Leuten , oder Pferden vorbey gangen , so¬
dann sogleich dem Wachtmeister berichten ; seynd nicht schul¬
dig ihme als bey der Compagnie und seinem Quartier zu su¬

chen , wann sie ihme . rapporciren , solle es mit entdecktem Haupt
geschehen .

8vo > Sie haben auf die Sauberkeit des Gemeinen so

wohl als ihre Montirung , Sattel , Zeug , in Summa auf alles

nachzusehen- und anzubefehlen , damit es ausgeputzet , ausge¬
flicket und ausgebessert werde , auch eine serviere Monti -

rungs - l - Mg bey sich tragen , und Acht haben , daß von der '

kleinen Montirung nichts verkaufst , versoffen , oder verspielet
werde ; das Gewehr und Munition des Abends vilmren , ab¬

sonderlich auf eomm3n6o und im Lager Acht haben sollen ,
daß solches nicht verrostet , jederzeit frisch geladen , nicht zer¬
brochen , gute Stein ausgeschraubet - wie auch die Patron Ta¬

schen mit 24 - scharffen Patronen , sein Pulver in Hörndh auch
Laufs - Kugeln und andern Zugehörigen versehen seynd ; das

Pulver , wenn es naß ist, getrucknetwerde .
yuo .
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9no . Wann die Leute auf k< unseren und ändere ^ oml

m- m6o geh n, wo n- cht befohlen Sack und Pack mit sich zu
nehmen , sollen sie zusehen , ob die Gemeine an ihren Sachen
nichts mitgenommen haben ; dann dre solches mitnehmen , or -
llin - u- iLust haben zu Lwlerrircn , darauf wohl zu sehen ist ; ab¬
sonderlich da einer suchen sst , man auch seine Reit - Taschen
vilm ' re .

lomo . So offt einige Lommanclirte , oder sonst von dem
iVl - u obe eingerücket wird haben die Corporalen in Obacht zu
nehmen , daß die ankommende Pferd nicht so gleich abgesattelt
werden , biß sie nicht völlig au gekül - let seynd ; nachdem es
abgesattelt , zusehen , ob das Pferd nicht gedrucket und be¬
schädiget ist».

l imo Wann man etwann einguarttret wird , zusehen ,
daß die Pferd rucht rn allzuwa - me Ställe gestellet werden ,
vorher sauber ausc - epui,et , kemSchaaf , Schwein oder anders
Vlch sich darmn befinde , welches dem Pferd höchst schädlich
ist ; auf die Sattel acht haben , ob solche das ausfüllen brau¬
chen ) oder f nsten rechn e Kammern haben , damit das Pferd nicht
zu schänden ged' ucker werde »

i rmo . Sie sollen ordentlich mit ihren Leuten in die Trän -
cke reiten , daben mchk zulassen , daß man dahin oder zurück ja¬
ge , da sie Holtz führen , nicht zulassen , daß sie solches auf die
Sättel laoen . oder schleiffen , wodurch die Sättel rmniret . oder
anders Unglück gemeiniglich entstehet , sondern sie sollen solches
vor sich tragen

izrio . Auf die Sauberkeit des Lagers sowohl m Quartier
als Lasernm haben sie Wohl acht zu haben , wo vor allen nöthig ,
daßderUnflath hinweg geräumet werde ; aus daß das Unge¬
ziefer nicht überhand nehme , durch welches Kranckheiren ent¬
stehen .

14W . Aus das Gebäu der Quartier oder Casernen sollen
sie Obacht haben , daß solches ? lcht ruimret werde , etwann
Eisen aus denen Mauren oder Gittern gerissen , oder etwann
die Ucenlllien , als Bett , Stuhl und Bäncke , Fenster und der -

M z glei -
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gleichen verwüsten , dann da deßwegen Klagen etnlauffen wür -

den , die Corporalen solches zu bezahlen haben ; bey dem Aus -
klarcke weder das Lager noch anderes anzünden . Auf die

Sauberkeit der Brunnen ist auch wohl Acht zu haben , daß man

nicht mit schmutzigen Kesseln das Wasser verderbender auf eine

andere Art trüb und garstig mache ; die Rauchfänge von Zeit
zu Zeit sauber ausgekehret werden , um alles Unglück zu ver¬

hüten .
r sto . Wegen der Spiel - Plätze sollen sie fleißig nachsehen ,

ob etwann in versteckten Oertern einige aufgerichtet seyn, solche
zerstören , und die Leut davon jagen .

i6ro . Sie haben Acht zu haben , ob die Leut ordentlich ko¬

chen , und was sie kochen ; ob sie nicht etwann der Gesundheit
schädliches essen noch trtncken . Alle diejenige , so unzeitig Obst
vor das Lager , oder in die Quartier bringen , hinweg schaffen ,
solches vertretten , und ruimren , deßgleichen auch wann die kou -

ragirer und Weyder es herein bringen , Massen solches Kranck -
heiten und Dillenrerie verursachet ; auch sollen sie darob seyn ,
daß die Leute Abends ihre Camisöler anhaben , und zuknöpffen ,
MassendieAbend - Lufft durch die Schweiß - Löcher durchginget ,
welches die orllinsri Ursache allerKranckheitenist .

i/mo . Wann die Löhnung durch den Fourier ausgetheilet
wird , so ist des Corporals Schuldigkeit nachzufragen , ob solche
richtig ausgetheilet worden ; dabey wohl sverriren , daß dem

Fourier nichts geborget werde , keiner dem andern , noch vielwe¬

niger er sechsten von dem Gemeinen Geld entlehne , das gehörige
Geld vor die Kost zusammen geleget werde , und der Überrest
nicht liederlich versoffen und verschwendet ; nach diesem dem

Wachtmeister rgpporriren .
i8vo . Ist auch denen Unter - Officiern verbotten , wie sie

es zuweilen zu thun pflegen , daß sie Kost - Gänger halten , und

gleichsam mehr marcketentern , als Soldaten - Handwerck trei¬

ben ; sie sollen mit der ? rima eign » Cammeradschafft halten ,
nnd nicht mit denen Dragonern .

lyno .
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i9no . Was die Corporalen bey der Bet - Stund , und auf
der Regiments - Wacht bey derH . Meß zu thun haben , ist schon
m derLxpilcmion des vierdtenKriegß - Articuls gemeldet worden .
Er lasset frühe die Tagwacht , und die Bet - Stund , zu Mittag
und Abends abermalen , dann auch den Zapffenstreich schlagen ,
und reZuiiretsich nachdem Regiment , so auf dem rechten Flü¬
gel stehet , sonsten aber , da das Regiment allein stehet , die Tag¬
wacht , wann man einen Brief lesen kan , und Abends , da die
Sonn untergangen . Den Zapfenstreich nach Befehl des
Commen ^ mens , wie auch Victor undMarm , auch alle ande¬
re Streich . Da der Obriste , Obrist - Lieutenant und Obrist -
Wachtmelstec vorbey gehet , pr - elemiret er das Gewehr , wie
auch wann Generalen oder Staabs - Officier zu dem Regi -
ments - Ormmenäanren kommen, lässet aber niemahlen Uarcks
schlagen .

2OE . Wann ein Corporal daß Hochwürdige zu begleiten
mit geschrcketwird , so solle er mit seiner Mannschafft das Ge -
webr auf denen Armen tragen , mit bedeckten Haupt gehen , ob
schon welche vermeinen , daß man den Hut in der Hand haben
solle : Allem die gröste Ebren - Bezeianus ist , wann man in der
k ^ ilon ist , den Hut auf den Kopfzu halten , gleichwie die Schild¬
wachten ; Massen solche Wacht zur Oonvo > und Defension ge¬
geben wird , und keiner andern Ursache halben , welches ein Un¬
terscheid ist , wann man auf einem koüo stehet , und nicht errette
darzu commsnöiret wird .

2imo . Der Corporalhält aufjeder Fuß - Wachtdie Flin¬
ten im lincken Arm , ziehet mit der rechten Hand den Hut ab , ts -
Ivriret aber niemalen ; eben auch da er den Pallasch in Handen ;
bey der Bet - Stund behält er fein Gewehr auf dem lincken Arm ,
und nicht bey dem Fuß wie die Dragoner ; da er vor dem Hoch¬
würdigen niederkniet , nimmt er seine Flinten in der mitten , die
Mündung gegen der Erden sincken lassend . Das übrige , was
er hierinnfalls zu thun , ist schon in der Lxpücstjon des vierdteu
Kriegs ^ rcicui gemeldet .

' 22öo . Auf allen Wachten solle der Corporat jederzeit
allere
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Lllei - c seyn , dann auf allen Posten und Wachten die Munter -

und Wachsamkeit erfordert wird , aufdenen ?3l - 3llschafften , oder

sonst nicht gefährlichen Posten , solle doch jederzeit die Helffte

der Mannschafft munter seyn , und jederzeit Feuer gehalten wer¬

den ; tndeme nichts schändlicherS ist , als wann alle W tieffen

Schlaff in der Finstern angetroffen werden - Auf denen Feld -

Wachten oder gefährlichen Posten aber , solle alles stets munter

seyn , und bey dem Feuer herum sitzen ; vor orcknsn um Mit¬

ternacht aufzäumen , und eine Stund vor Tags Sack und Pack

auflegen , auch so esvonnökhen,die Helffte zu Pferd halten , und

vor Tags alles aufsitzen , absonderlich da grosse Nebel ftynd , so

lang zu Pferd halten , biß man klar sehen kan , um mcht über fal¬

len zu werden ; und hat sich deßhalben nach dem Befehl seines

Officierö zu rtZuliren , und zu mkor - mwen , ist er aber altern aus

einemPosto , sohat er solches aufalle Weiß zuobwrvrren . Auf

gefährlichen Posten sollen nur die Helffte der Pferd zur Fütte¬

rung abgezäumet werden ; zum träncken aber auf einmal mcht

mehr von der Troupe hinweg reiten lassen , als zwey , höchstens

vier Mann . So er allein auf einem Posten stehet, schicket er ei¬

nen bescherdenenMann um die Parole,wohin er angewiesen ist .

Was von Besetzung derer Schildwachten , und wie solche sollen

gehalten werden , ist in der Lxpllcarion des XXXIX . Arlegö - Arti -

culMeldung geschehen . ^
2zcio - Da ein Corporal auf Patrouille gehet , so hat er zu

obterviren , daß er mit seiner Mannschafft gantz einen langsamen

Schritt reite , dann sie des Nacbtö nichts sehen , sondern boren

Müssen ; und wann sie so langsam marctziren , nicht von weiten

gehöret werben . Da er etwas höret , und muthmasset , daß es

Feind ist , solle dieser , der die Patrouille führet oder recoZnolci -

ret , alsogleich einen zurück schicken , um zu averriren,da erglau -

b" t , daß selbiger angekommen , alsogleich wieder einen andern ab¬

schicken , selbes zu conünmiren ; sich mit denen übrigen nach und

nach ren - wen , und in gleicher Zeit den Femd vdierEn . Ab¬

sonderlich aber , wann es möglich , die Zahl oder Starcke des

Feinds , ob es Lavallerie oder Infanterie , oder beydes seye ;
o kan
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kan auch desNachts durch den Fußschlag der Pferde ( dasOhc
an die Erde haltend ) bestens juöiciret werden . Findet derjenige ,
daß er von , Feind vernommen worden , so lässet er , wann sie an¬
kommen , ein paar Schuß thun , und schicket wieder zu- rvillren ,
um besseren Alarme zu geben . Da aber der Feind , wie es ge¬
meiniglich geschiehet , ( wann sie ein Ort überfallen oder über¬
rumpeln wollen ) resolute pouiUret , und trachtet samt der Pa¬
trouille oder Schildwacht hinein zu lausten,in solchen Fall reri -
nrt er sichln aller Eil gegen die Troupe , jedoch nicht den oröi -
nsr,Weg,auf daß sie dem Feind die Wege nicht weisen , wo die
Troupe oder Feldwacht postirct stehet ; je stiller daß man den

^llari ^in das Lager oder Quartier geben kan , je besser daß es
ist . Jedoch in diesem letzter » Fall müßen dieselbe mit lauter
Stimme schreyen , und brafmit dem Feind ickarmuri -
ren , sich aber wohl hüten , keinen falschen ^ llarm zu geben.

24to . Auf denen Feldwachten wird das Gewehr jederzeit
im Flinten - Schuhe gehalten , auf der Bereitschafft aber vor de¬
nen Pferden auf die Erden qeftrecket ; die Bereitschafft hält nur

: eine Schildwacht bey dem Gewehr , und eine Schnarchwacht ,
um zu obiorviren , wann jemand kommet , dem die Ehren - Bezei -
gung geschehen solle . So ein Corporal allein auf einem Pos
sto stehet , sitzet er jedesmal auf , wann GeneralsPersoncn vor¬
bey pMrerywie auch deme , so die InipeKlon hat , und prsesenn -
ret . Würde befohlen , daß er nicht aufsitzen solle , so rucket er
felbsten mit der Mannschafft zu Fuß heraus und prseiemiret ;
hat dabey zu oblervwen , wann er Reuter mit sich hat , daß sie
eben auf dem Arm das Gewehr nehmen müssen , da er aber un¬
ter einem Reuter - Officier stehet , müssen die Dragoner das Ge¬
wehr vor den Fuß halten , wie die Reuter ; da Officier von l ) i >
MnLkion pZiüren , so tritt er jederzeit zum Gewehr .

25ro . Da ein Corporal auf O- ckonnanr gefchicket wird >
hat er seine Mit - LvmmZnclirte wohl in Acht zu nehmen , daß sie
nicht etwa von ihren Pferden gehen , oder absatteln , sich etwa zu
denen Marcketentern begeben , und sich besauffen , oder sonsten
sblemiren ; auf daß sie allezeit bereit seyyd , ihre Pferde auft

N zu -
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ruzäumen , und was befohlen wird , zu vollziehen , die gegebene
Befehle wohl fassen , und sofort ausrichten . Da er ankommt ,
oder abgelöset wird , meldet er sich allezeit bey des Generalens

/zchuramcn , wann nicht etwann ein Cornet oder Fähndrichauf
Oräonnsnr ist , an welchen er angewiesen ist ; da er abgelöset
wird , führet er seine Mannschafft zum Regiment , und meldet

seine Zucuckkunfft dem Regiments - - ^churanken .
26co . Wann der Corporal im Ausrücken seine comman¬

diere Mannschafft stellet , so hat er zu obisrviren daß er , soviel
Mannschafft als er hat , von jeder Compagnie , in das fordere
und Hintere Glied stelle , nach dem Rang der Compagnien ;
wird etwas commamliret , es seye auf Schildwacht oder ? 3 -

rnouMe , oder was Nahmen haben mag , so commanllirt er die

Mannschafft Compagnie - weiß , wie es sie betrifft , jederzeit
die kroporrion oblervirend . Seynd etwann melirte Leute von

mehr Regimentern , obterviret er den Rang in Stellung nach
denen Regimentern , als das erste Regiment auf den rechten ,
das andere auf den lincken Flügel , und so fort ; die Schild¬
wachten und andere Dienst commrmckret er alsdann nach dem

Rang der Regimenter , welchen Rang der Regiments - ^ 6 -

jur - mc gleich Anfangs der Campagne ihnen geschrieben geben
muß .

27ms . Wo des Corporals Posto bey der Compagnie
sowohl im klsrcke , eksfAirung und kxercirio ist , weiset das
Lxercirien - Buch . Dabey hat ein jeder Corporal auf seinen
Zug Acht zu haben , damit er ihn wohl führe ; kan deswegen
fthon von seinen Flügel reiten , wann sie nicht recht msrcki -

ren » und auf das andere Glied zurück sehen , daß sie ihren
machen , und sich gleich schwencken .

28vo . Da der Corporal auf der Feld - Wacht auf seinem
Posto abgelöset wird , muß er , ehe die Troupe ankommet , mit

seiner Mannschafft zu Pferd sitzen , oder der auf einer Fuß -
Wacht ist , heraus rucken , und das Gewehr prselemiren ; die

neue Wacht marckiret der alten lincker Hand auf , nachdcme
die alte Wacht das Gewehr sincken lässet , zu Fuß vor dem

Fuß
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Fuß nimmet , die neue ein gleiches thut ; überlässet er demjeni¬
gen , so ihn ablöset , den Posto mit allen gehörigen Befehlen ,
ist daß er eine Wacht - Stuben oder Lorps 6e hat , soll
er sie , ehe er abgelöset wwd , sauber auskehren lassen ; weiset
ihme alödann die Schildwachten , Weg und Steg , so um sei¬
nen Posto herum seynd . Alsdann da alles abgelöset , und sei¬
ne Schildwachten emgerucket , so prLiemiret die alte Wacht
das Gekvehr zum ersten , und die neue also gleich darauf ; die
alte Wacht Marclüret ab , und die neue marcluret zu vieren
rm Ccmrs - lVlsrcKe ein ; die abgelöste Wacht msrckiret ettvann
hundert Schritt mit erbebten Gewehr davon , lässet hernach
das Gewehr sincken . Zu Fuß aber machet sie halb rechts ,
mgrcklret auf selben Platz ; zuweilen da kein Platz vorhanden
rst , der alten Wacht auf die lincke Seiten zu msrclu ' ren , so
stellet er sich gerad über ; und da die alte Wacht aus dem Po¬
sto gerucket ist , msrcwret er gerad hinein , und macht rechts
um ; und da es nicht befohlen , mit der alten Wacht auf den
kargele - Platz zu mgrcbiren , lässet er das Gewehr verkehrt
Kultern , und marckiret mit seiner Mannschafft nach Hauß .
Die neue Wacht , weil sie gerad eingemarckiret ist , und sich
rechts herstellet , verändert hernach die krome , und stellet sich
hernach , wie sie auf dem ? arg6e Platz gestcllct gewesen .

29N0 . Wann ein Lommanllo bey der Feld - Wacht oder
anderen Posto herein oder hinaus paMret , muß der Eorpo -
ral das Gewehr prseiemiren , auf der Feld - Wacht aber zu
Pferd sitzen .

ZOmo . Wann etwann in Guarnisonen ein Unter - Offi -
cier die Fuß - Wacht hat , so muß er,wann er bey einem Thor
stehet , seinen Posto vor seine Person auswärts gegen des
Thors , und nicht gegen der Stadt nehmen , es seyc hernach
rechts oder llncks ; solte er so viel Mannschafft haben , daß
siezwey odermehr hochgestellet wird , so nimmt er seinen Posto
formn in der Mitten ; vonrechtswegen soll beyderRegiments -
Wacht oder General Wacht jederzeit das Quartier rechter Hand
gelassen werden ; wann es änderst der Platz zulässet .

Zimo .
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Zimo . Obschon nach dem Zapffenftreich kein Gewehr
mehr prLlemiret wird , so müssen doch die Wachten anf denen

äusseren Posten , wann sie zum Gewehr gehen , jederzeit das

Gewehr wie zum chsrziren tragen , das ist den Daumen auf

dem Hahn , desgleichen auch alle Schildwachten .

Z260 . Da es frühe zur Ablöst - Zeit kommet , solle der Cor -

poral , so etwann alleine auf einem Posto stehet , einen Mann

von seiner Wacht auf den knalle - Platz , oder aber an dieje¬

nige Wacht , wovon er llepenckret , schicken , welche den Ablö¬

senden den Weg weiset , dahin zu kommen , auf daß sie nicht et¬

wann hin und wieder zu suchen haben .

zzrio . Er schicket frühe den Kapport , was die Nacht hin

psMret ist , auf den Posto , wo er hin angewiesen : Von allen

Diensten davon er abkommet , meldet er jederzeit seine Zuruck -
kunfft dem Regiments - ^cjjuranren , und rapporriret , ob alle

Leute , die vom Regiment mit commsnlliret gewesen , einge¬
rücket seynd .

Z4to . So er auf eine General - oder Regiments - Wacht
ziehet , hat er allezeit sauber , in seiner Montirung zu erschei¬
nen , sich alldorten fleißig und viZilam zu erweisen , seine
Mannschafft also eintheilen , damit die schönste Mannschafft
in die Augen falle , und nach der Grösse und Gleichheit

ranZire .
Z5to . Wann in das Lager eingerücket wird , so thut der

Corporal also gleich diejenige Mannschafft , auf deme das kou -

rsZiren stehet , commanlliren ; welche alsdann ihre Montirung
ablegen , ihre Decken , Strick,Sensen,Wetz - Stein , und Zu¬
gehöriges richten , auf daß , so bald bey denen KttsncZarren ge¬

rüstet wird : kouraZirer heraus ! Sie alsobald vor die Lllanögre

< gesattelt oder ungesattelt , mit oder ohne Gewehr , wie es her¬

nach befohlen wird,jedoch jederzeit mit ihren Seiten - Gewehr )
ausrücken , und sich ordentlich stellen ; allwo sie erwarten ,
was der mitcommsnclirte Officier besiehlet , alsdann ordent¬

lich abmarckiren .
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Zötcr . Weilen bey dem kourgZiren meistentheils die qrösten
Ungelegenheiten vorbey gehen , so haben die Corporalen , deren
von jeder Compagnie orcimsri einermitgehet,wohl in Achtzuha¬
ben , daß die Leute alsogleich , wie sie auf den kom - ssier - Platz
kommen , fleißig und hurtig das Gras bauen ; oder da Heu
fouraZiret wird , ihre Schwedische oder Sattel - Bünd machen ,
sich nicht lang säumen , und so bald sie fertig seynd , er sie ohne
Abgang wieder in das Lager bringe , und wohl zusehe , daß die
Leute gerad auf ihren Bünden sitzen , auch darauf nicht schlaf¬
fen , nicht jagen , und da man durch engep - MZsn oder üble
Gräben und Brucken gehen muß , anhalte , biß alles pMret
ist ; da einer fället , oder sonsten was vorkommet , einer dem
andern helffe : Wann zuweilen rauhe koursZe und hartes Fut¬
ter LourgZiret wird , daß man solches in Häusern hohlen muß ,
so haben die Corporalen wohl in Acht zunehmen , daß die Zim¬
mer nicht aufgeschlagen oder geplündert werden , auch niemand
Feuer anlege ; da er mit seinen kouraZirecn nach Hauß kom¬
men , rgpporriret er demjenigen , mit weme er commanckrt ge¬
wesen : Eben desgleichen wann die Weyder wieder eingerücket ;
auf der Weyde hat er in Obacht zu haben , daß die Leute sich
nicht also gleich unter die Bäume in Schatten legen , und die
Pferde ungespannter herum lausten lassen , sondern alle , oder
zusammen paar mit paar , oder separat gespannet werden , wo
Morast , erLcipitjg , seynd , Acht haben , daß die Pferde ihnen
keinen Schaden thun , wie auch ordentlich die Pferde trän -
cken und loß kuppeln ; und nicht , wie es öffters aus Faulheit ge¬
schiehet , gespannter in das Wasser treiben , wo Unglück her¬
nach entstehet .

" "

. Z7W. O. Wann der Corporal Wachtmeisters Dienste ver¬
stehet , und etwann die Parole und Befehl bey dem Regiment
nehmen muß , so nimmt er im Creyß den Rang der Compag¬
nie ; auf Lommsnclo ausserhalb , stellet er sich nach dem Rang
oder ^ mciennere seiner Troupe , zu welcher er zugetheilet ist ;
die Corporalen aber oblerviren unter sich , ihren Rang nach
dem Alter , nemlich ä llaco ihrer Vorstellung , wann sie Regi -

NZ memm
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menter - weiß in die Troupes gethellet seynd , das ist , wann ein

Troupe völlig msllret ist ; sonstenaber bleibet jeder bey fernem

Regiment , und gehen auch die Dienste nach Rang derer Re¬

gimenter : Hierbei ) ist eben nicht nöthig , daß wann ein Cor -

poral älter als der andere ist , daß er in Abwesenheit des

Wachtmeisters um die l ^ role und Befehlgeschicket werden muß ,
wann er etwa so ungeschickt befunden , daß er darzu mcht

cspsble erkennet wird ; in solchen Fallkan wohl ein anderer aus ;

aesuchet wecdenMd soll ihm solchen loi to selbst beymessen .

z8vo . So offt der Corporal mit einiger Mannschafftauf

Wacht und Lomman6o ziehet , so hat er zu vilmren , daß das

Gewehr frisch geladen seye , weffcntwegen er die Ladstöcke im

Lauffthun lassen,und die Pfannen - Deckel öffnen solle .

Z9no . So offt als ein Corporal einen Troupe allein zu

commsn ^ ren bekommet , es mag seyn auf ? atromile , liecog .

Nvt' ciren , ^ vanr - oder dreier . 6uar6e solle er seine Einteilung

machen , wie im Fall , da er Feinde antreffen würde , er cksr ^ ren

wolte , indeme jedweder , der vor den Feind gehet , vohero seine

ViHolltion machen muß ; weilen aber ein Corporal wenig

Mannschafft orcknari bekommet , das ist 10 . biß 15 . Mann,so

Iheileit er seine Troupe in zerbrochene Glieder aus , damit er

ein Feuer allezeit in kel ' ervs haben .

40M0 . Wann er etwa mit seiner Mannschafft im Ein - oder

Ausrucken , der Generalität begegnet , hat er das Gewehr zu

prseiemiren , und sich ausser des Weegs aufgemsrckirter zu

Wann er in Guarnisonen bey einemThorWacht

stehet , hat er die herein Irrende mit Höfflichkeit um ihren Nah ;

men,csraLiere,wo sie herkommen , wo sie hingehen , oder wo

sie verbleiben , zu befragen , sie alldorten nicht aufhalten , und

da es jemand wäre , deme das Gewehr zu prselemiren ist,ihme

also gleich die Ehren - Bezeignuß machen , hernachmahls aufdie

Haupt - Wacht oder dem Posto , wo er angewiesen , berichten .

4260 . Es geschehen öfftcrs bey denen kau oulllen und Kön¬

nen vielerley Lbulus und unterschiedliche Unterfchleiff , daß die

Cor -
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Corporalen öffters , unterm krLtext , ob sich zu verbotener Zeit
und Stunden , Leutcetwannin Wirthshäusern aufhalten,all -
dorten aber selbst einkehren und mit sauffen ; wessentweqen ernst¬
lich und unter Absetzung verbotten , daß keine escrou - üe sich nir¬
gends deswegen aufhalte ; andere , die etwann wegen Unqele -
genhert m Arrest genommen worden , hernach sich mit Geld oder
guten Worten wieder auslösen ; weilen also dieses ein prX . u -
clicirllches Wesen , und wider die ^ urkontät einer geschickten
rrouilie , so ist solches sehr straffmäßig .

g ^ mren a

4Z « o . Wann man auf Regiments - oder andern Wachten
das Gewehr präsent,ren muß , so wird das Gewehr ( so ange¬
lehnet , oder auf der Erden lieget ) vor dem Fuß genommen , an
die rechte Schulter gebracht , und dann auf dem Arm ; da sol¬
ches vorbey , wieder an die rechte Schulter , rechts umkehret ,
und angelehnet ; oder aber mit Oeneral - Lommsnclo vor dem
Fuß , und niedergeleget .

44co . EöwirdaufderRegiments - Wachtzuweilendenen
Corporalen etwann Montirung , die Regiments - Calla . oder
Capellen , oder anders zu beobachten befohlen ; so hat er darauf
absonderliche Obsicht zu haben , daß eine Schtldwacht der an¬
dern dieses ordentlich hinterlasse ; wann eine Feuers - Brunst
entstehet , so ist sein erstes die Paucken und Regiments - CaiL
zu ialvircn .

45ro . Der,sodie Regiments - Wachthat,bleibetim ^ar -
cke bey derögZgZe . und ist an Regiments - Wagenmeister an¬
gewiesen , auf daß er mit seiner Mannschafft , zu Fortbringuna
der jhme in allen beystehe , nichts frembdes einmarclli -
ren lasse , und da etwann Brücken , Gräben , oder sonsten Wege
zu repsriren wären , das gehörige Schantz - Zeug ( so der Wa¬
genmeister darzu bereit haben , und jeder Marcketenter etwas
mitführen muß ) ergreiffe und reparire .

46ro . Der Corpora ! ,so Wachtmeister - Dienstethut,wie
auch sonsten , soll alle Befehle wie auch karole fleißig aufschrei¬
ben , nicht allein daß er nichts vergesse , sondern man fordert öff¬
ters von ihme zu wissen , was diesem und jenen Tag und Zeit ,

etwann
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etwann commanöiret worden ; da derältesteCorporal Wacht¬

meister - Dienste thut , seynd die andern schuldig , ihm zu rap -

Bey Ausgebung des Befehls sowohl , als frühe

bey dem kapporc,so die Wachtmeisters demRegiments - äHu .
ramen machen , wird ordentlich eingegeben , was den Tc ^ hin¬

durch oder Nachts neues paMet , was vor Leute oder Pferde

krumm,gedruckt , beschädiget , crepirt , verlohren , rc . Ob die

Leute vom kESAiren , Comm - möo und Wachten nacher Hauß

kommen , was etivann von grolle zurück geblieben , oder aber

sonst sich ereignet ; auf daß der ^ juranr hernach seinen Kapport

gleich abstatten könne : Käme des Tags hindurch etwas extra

neues vor , als eine veibmon , oder in Rauff - Handeln kleistrte ,

oder anders , so muß es dem Regiments r ^ chucamen , bey Tag

oder Nacht angemeldet werden .

48vo . Die Corporalen empfangen nur die Losung , wann

ste aber auf einen besondern Pofto stehen , empfangen sie eben

die Larole , geben aber ihren Schildwachten nur die Losung , als

wie St . Peter und Rom , St . Peter ist die karvle , und Rom

ist die Losung ; und dieses derentwegen , wann etwann ein

Troupe auf seine Posto kommet , und die Schildwacht die Lo¬

sung begehrt , so hat er hinaus zu reiten , und mit der gespann¬
ten Pistohlen , die Losung zu begehren , so ihme geantwortet

wird Rom , begehret er alsdann die ? aro ! s , und wird ihme ge¬

antwortet St . Peter , der Vorsichtigkeit willen , daß , wann

etwann der Feind die Losung erfahren , doch durch Begehrung
der Larole man desto besser versichert ist . . . .

49N0 . Lieget denen Corporalen ob , Nicht allem die Kran -

cken fleißig zu vilmren , sondern auch Acht zu haben , damit sie

die kwäicamemen , so der Feidscherer giebet , in ihrer krXlenr

einnehmen , Massen , wann es übel zu nehmen , sie solche öfftecs

hinweg Wersten , hernach dem Feldscherer beschuldigen , dadurch

sich selbst Schaden zufügen : Da einer so kranck,daß derFeld -

scherer an seinem Leben Missest , wohl darob seyn , daß keiner

Hhnr die Heil . Sacramenten dahin sterbe .
50ms .
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^ orno . Wann LukÄleüe geblasen , oder ViZ - nor geschlagen
Wird,müssen die Corporalen fleißig herum gehen , daß die Leute
in währenden Füttern ( wann es die Zeit permirriret ) satteln
und aufpacken , die Zelter in Behändigkeit abbrechen , undwohl

zusammen legen , einer um den andern die Zelt : Stangen , Pflöck
und Kcsselführen,ihren Pack compenckios mache ; : , kerne über¬

flüssige iWiZage nicht gedulten , wie die Weiber : Kerl öffters so
gar Muttern und Wasch - Kesseln mit sich führen ; er soll sich
eii : 6 ^ ? e Pferd halten , um sein Dienst : Pferd zu erspäh¬
ten , auch keinen gestatten , so grosse Sack und Pack mit sich zu
führen .

5 : mo . Da der Mannschafft erlaubet wird , in das Haupt -
Quartier oder in die Städte auf den Marckt zu gehen , muß
jederzeit ein Corporal mitgehen , und vor alles , was etwann
übclö geschehen würde, - sjiönön m ; wesscntwegencrdieMann -
schafft wohl beysammcr ' - tcu soll .

5260 . Vor den ; F führet der älteste Corporal die
Manäai r in Abwesenheit d . o ch dnchs - oder da solcher llieu -

rengnrs Dienste thut ; sonften . wer führet es ein Dragoner
um den andern .

Jeder Corporal soll mit einen Pettschafft ve sehen
seyn , auf daß , wann er in Kriegs - Recht com,n » n6iret wür¬

de , er es zu seinem Voro beydrucken könne , seinen Stock zur
Lettinn nicht hinein nehme ; allda hat er den OMm,so vorfäl -
let , sich wohl expüciren zu lassen , und stehet ihme frey zu befra¬

gen , Massen einer hierdurch sein Gewissen beschweret,und wi¬

der das fm amenc thut , wann er den C » lum nicht recht be -

greiffet , hemachzuhart oder zu gering voriret , vM . Drago¬
ner - ObservLt . 2 ^

54m . Auflrecrouürungen kan absonderlich ein Corporal
sich wohl ckillinZuiren , wann er sich befleißet,gute Mannschafft
herbey zu bringen , welches aber nicht geschehen muß , daß sie
mehrecs in denen Wirths - Häusern herum streichen , sich selb-
sten zu berauschen und Ungelegenheit anzufangen , als Mann¬

schafft herzu zu bringen , und auszuweiden , dabey unter gros -
O ser
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hernach wieder loß kauffen zu lassen , wie dann auch , da die

Mannschafft schon angeworben , sie alsogleich unterrichtet wer¬

den müssen , wie sie ihre Montirung sauber tragen und Mens¬

uren sollen , wie sie die Pferde satteln und warten müßen ,

seynd ihnen auch die Handgriffe , und wie sie mit dem Gewehr

umgehen sollen , zu lernen : Ihre alte Kleider nicht alsobald

versauffen , sondern sich etwa Camisol und Hosen daraus ma¬

chen zu lassen , um die Montirung währenden ^ srcke zu ver¬

schonen , oder aber um solches sich Hembd und Strümpff kauf¬

fen , und dergleichen Nothwendigkeiten sich versehen , und hat

ein Corporal hierinnfalls Tag und Nacht zuzusehen , daß die

Recrouten keine Ungciegenheit anfangen , sie zu ihrer Schul¬

digkeit ohne Schläge noch LrucaUtät halten , ihnen auch werfen ,

wre sie die Pferd zu füttern , wie sie zu Pferd sitzen sollen , wie

sie die Kupien führen , und dergleichen , dann es alle Augen¬

blick was zu thun giebst .

Oblervntions - kianÄM
vor den Wachtmeister .

ist als wie der Regiments - ^. öjutant , durch wel -

chen alle Befehle bey der Compagnie gehen ; es kom -

met das meiste alles auf ihme an , um die gemeine
Mannschfft in ihrer ? rc >mprim6e zu erhalten , auch

^
eine genaue Erfahrung und Erkänntnuß derer Ex¬

peditionen nöthig ist ; weffentwegen solcher allezeit mäßig und

nüchtern leben muß , und schon gedienethaben , dasexeiLmum

aus dem kundsmenr verstehen , in Summa , was ihme anbe¬

fohlen wird , genau oblerviren machen , alles auMreibe und

aufnotire , in Ordnung und Richtigkeit halte , die Soldaten zu

einer frischende aufmuntere , die Recrouten und Unerfahr -
nen
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mn lerne , was sie auf Zug - und Wachten zu thun , aufihren
Lebens - Wandel wohl Acht habe , die Mannschafft dergestal -
ten kennen lerne , daß er ihr Gemüth , gute und schlimme
Müten wisse,und zu wasfiezugebrauchenseynd : Keine Gotts -
iksterung , Liederlichkeiten , Zanck und Hader nicht gestatte , die
Leute mit Manier wisse zu regieren , und keine Paßion gegen
ein - und andern trage , noch solches denen Corporalen verstat¬
te : Alle Fehler corriZwe , und die Compagnie also halte , daß
alles in bester Uarmoms und Ordnungjederzeit gehe , keineKla -
gen vorkommen , und jeder seine Schuldigkeit obiervire .

260 . Die Kriegs - Articuln nicht selbst - bertrette , alles
was in der Dragoner und Corporalen kunkkion vorgeschrie¬
ben , aufein Haar oblerviren mache ; dann alles , was darinnen
vorgeschrieben ist , hat der Wachtmeister genau zu mrencliren ,
obschon er selbst zu thun hat , so lieget ihme doch ob , genau dar¬
auf zu gehen , damit es geschehe , deswegen er ftlbsten nach -
vilmren solle , dann alle Fehler , so darwidcr psMren , werden
Dem Wachtmeister zugeschrieben , und hat davor Red und Ant¬
wort zu geben ; es ist unnöthiq alliier alles wieder anzuziehen ,
was aufLommanllo,Ritt undWachten zu Fuß und zu Pferd zu
obierviren ist , wessimtwegen er als ein Unter - Offlcier dahin ver¬
wiesen , und gleichwie ein Wachtmeister die Regiments - ^ 6ju -
camerr - kunKion auch wissen muß , also wird solche auch 3N -

neNret , damit er sich besser hernach rs § uüren könne .
ztio . Der Wachtmeister solle auf die Corporalen scharff

seyn , und sie darzu anhalten , damit selbe nicht allein auf ihre
Corporalschafften Acht haben , sondern in Abwesenheit ihrer
Cameraden auch auf die andere , und so bald bey der Com¬
pagnie ein Unglück entstehet , ihme solches alsogleich andeuten ,
welcher aber gleich dem Lieutenant und dieser dem Haupt¬
mann berichten , dieser wird sodann alle Mittel verschaffen ,
damit alles Unglück abgewendet , vermittelt und remecllret
werde .

4to . Er soll auch öffters des Tages viikiren , und wann

erfindet , daß die Corporalen was versehen haben , sie gleich
O 2 " in
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il ^ sranri abstraften , und Nicht") loß auf derer kr ^pporc sich

verlassen , sondern da sie viüriren , ihnen nachschleichen , ob sie

auch recht die Viticscion vornehmen und dergestalt rsppoi - riren :

Die Corporalen soll er auch selbst vilmren , ob sie ihre Sachen

in gehöriger Ordnung haben , wie sie ihre Wirthschafte trei¬

ben , und dergleichen .

5to . Die Wachtmeister halten Cameradschafft mit der

? rim3 Nana , nicht aber mit denen Corporalen , mit welchen

sie keine Gemeinschafft haben sollen , vielweniger sauften , spie¬

len , und Geld von ihnen entlehnen , sie heissen die Corporalen :

^ hr , dieselben aber Herr Wachtmeister : kspporciren und em¬

pfangen die Befehl mit entblößen Haupt .

6ro . Der Wachtmeister solle sich ein gutes Pferd

und einen Jungen halten , dann ihme nicht erlaubet ist an¬

dern Sackund Pack als seinen Mantel zu führen , und solle sol¬

ches - Pferd nicht etwaun ein schlechtes Pferdlein

seyn , sondern ein solches , welches , da sein Dienst Pferd

krumm , er auck bey der Compagnie reiten kan : Sollen auch

vor ihre Dienst - Pferde saubere Dragoner - mäßige , nrcht Zu

schwere plumpe Pferde haben .

7mo . Er kan keinen von der prügeln ausser

Befehl des HauptmannS oder Compagnie - LoMMLnckuleu ,
wohl aber dieselbe vilmren , ob sie sich bey rechter Zeit zu

Hauß befinden , wofern dieselbe anderswo zu verbettcncr

Zeit und Stunden angetroffen werden , in Arrest nehmen las¬

sen , oder dahin schaffen , wäre aber einer , der ihme nickt pa -

riren wolte , oder schlimme Worte ausgeben , kan er selchen
in üsZi - Lmi etwelche Streich geben , und darff keiner g acn

selben sich setzen , weniger den Degen ziehen , unter grosser
Straff : Ein Volomaire oder Edelmann , so bey einer Com¬

pagnie Dienste thut , solle von keinen mit Schlägen n . cki . ret

werden , sondern in Arrest genommen , und bey dem Regi¬
ment angegeben werden .

8vo .
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8vo . Auf dre Wirthschafft der Cammeraöschafften hat er
fleißigAchtzu haben , und die üble Aufführung eines und des an¬
dern seinen Officrern melden und nichts verschweigen .

9no . Bey Austheilung der Löhnung solle der Wachtmeister
angeben , ob etwa nicht ein - und anderer etwas liederlicher Weise
verdorben , oder von seinerMomirung verkauftet , oder verloh¬
nn , ob er seinevorgeschriebene kleine Montirung beysammen in
guten Stand hat , wie auch seine Patron - Taschen mit gehöriger
klunmon wohl versehen , auf daß , wann was wangmret , es ihme
von seiner Löhnung erkauftet werde ; wessentwegen , ehe Löh -
nungs - Tag ist, eine genaue Vittrsrion durch ihn muß vorgenom¬
men werden .

IOM0 . In Abwesenheit des Fähndrichs hat der Wacht¬
meister die Incumbenr Früh und Abends die Mannschafft von
derCompagniezurBet - Stundezu führen , was er dabey zu
oblerviren hat , ist in derLxpliLsrivn des vierdten Kriegs - ^ r -
ricu ! gemeldet «

iimo . Wann die Pferd abgefüttert werden , müssen der
Wachtmeister und Corporalen dabey seyn , die Tanister vilui -
ren , ob der Haber recht ausgeputzet , auch ob nicht ettva man¬
cher liederlicher Kerl sein Futter dem Marcketenter verkauftet ,
und statt des Habers Heu hinein stecket , wie es offt mgürmse
Kerl gethan ; da einem Pferd was mangelt , also gleich den
Schmied ruffcn lassen , und zusehen , daß man recht wisse , was
envann vor ein Zustand es ist , um die gehörige Mittel zu gebrau¬
chen ; dabey Achthaben , daß alle Tag zugefchauetwcrde bißzu
völliger Genesung ; das Pferd wann es etwann qedrucket ist ,
nicht weihen könne , und den Schaden vergrößere .

'

! 2mo . Er sott das Exercitium aus dem Fundament verste¬
hen , nicht allein die Handgriffe , sondern auch wie die Lvolurio -

nes,Schwenckungen,c ^ r8irung,und alles was indem kxer -
cirien - Buch ist , zu machen seynd ; und nicht allein wie es nach¬
einander gehet , sondern auch der Mannschafft wissen zu expii -
ciren,zu was es dienlich , und wie es vor dem Feind zu gebrau¬
chen , wessentwegen er auch bey dem llxLlcirio , und vor dem

O z Feind
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Feilid die Mannschäfft ävervren muß . auf daß das Commando

exsguiret werde .

izrio . Seine lncumben ^ ist nicht allein die gantze Com¬

pagnie auf Befehl des Hauptmanns zu exerciren , sondern er

muß dieRecrouten selbst zusammen nehmen , die Flinten in der

Hand , die lempo weisen und vormachen , dabey grosse Gedult

haben , dann mancher ungeschickt ist , und nicht gleiches begrif¬
fet ; diese kan ec ä pgrce öffters des Tages exercwen,er soll aber

keinen schlagen , es würde dann einer aus KkLlir solches nicht ler¬

nen wollen .

ig . ro . DieRecroutensolleerin gute Cameradschafften ver¬

legen,nicht zulassen daß man selbe vexire , oder anführe , gleich¬
wie es die Alten im Gebrauch haben , daß sie die jungen Leute

verführen , und um das Ihrige bringen ; soll auch solche nicht

gleich auf Ritt und Commando gehen lassen , sondern vorheco

auf die Regiments - Wachten , Bereitschafften und kleinere Dien¬

ste,und also nachund nach in die grössere folgen lassen , biß sie eini¬

germassen recht unterrichtet seynd,dabey sie in allen mformwen ,

was sie zu thun haben , ihnen mit ^ koller - mion und guter Art alles

erlernen und begreiffen machen ; da sie etwas versehen,nicht also

gleich mit Schärfst darzu anhalten , sondern mit ihnen grosse
Gedult tragen , fonstm man sie ciisgoulliret und verzagt machet ,

auch die Lust ihnen vergehet , und statt guten , schlimmes erwe¬

cket ; absonderlich wohl Acht haben , daß sie recht satteln , kurtz

reiten , und ohne weiterö alles zu beschreiben die völlige lokorma -

rion geben, was sie zu thun und zu lassen, sie allgemach zu recht¬

schaffenen Männern ziehe .

i ; ro . Wann Recrouten und Remonte zu dem Regiment
kommen , ist absonderlich des Wachtmeisters grosse Incumbenr

die Leut und Pferd alsogleich kennen zu lernen , damit die Pferde

recht eingetheilet werden , denen hitzigen Reutern faule , denen

posaden frische Pferde gegeben werden , wie auch die schönste und

jüngste denen,so gute Hand zum Pferden haben ; obschonessich

Anfangs nicht gleich recht treffen kan , so wird solches dergestalt
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Mit der Verwechslung in StanDgebracht , welches er aber allc -
zertseinenHauprmannzu remoullrirenhat , und nichts vorsich
thun kam

i6ro . Der Wachtmeister hat keinen poimven Posto bey der
Compagnie , indeme er stets herum reiten muß . sowohl in Stel¬
lung der Compagnie als währenden klar - cke , die Gleichheit der
Reyhen und Glieder hat er zu richten , und aufdem ordentlichen
Xlarcke Acht zu haben , gleichwie eö imkxercltremBuch in denen
^ larcK - Ordnungen beschrieben ist , er hat auch jederzeit da die
Compagnie ausrücket die Abtheilung , wie es alldorten ange¬
wiesen ist, zu machen , und niemahlen ohne solcher zu march ; -
ren , auch da nurCommandirte von dem Regiment ausgehen ;
dabey auch zusehen , daß die Mannschafft in vorgeschriebener
kroprece jederzeit erscheine ; er solle auch jederzeit die Parade -
Liste im Sack haben , damit , wann man die Compagnie stellen
wolte - man sie gleich nach derselben r - m^ ren könne , wie auch
die Cammeradschafft - Liste , auf daß bey Einruckung in das
Lager oder Lsmomrung die Mannschafft dergestaltcn verle¬
sen werden .

17ms - Wann das Regiment im ^ larcke durch ein veillse
p? . Mret,so hat der Wachtmeister dahin zu reiten , und alldorten
so lang anzuhalten , biß alles vorbey , damit sie dick auf einander
reiten , aber nicht jagen , alsdann sie wieder in die gehörige Ord¬
nung bringe ; wann man durch Städt,Marckficcken marcw -
ret wohl Acht habe , daß keiner zurück bleibe , auch Geschrey und
Tumult in währenden drucke nicht gestatte .

i8vo . Wann Brod , Haber , Heu und dergleichen vor der
Man ^ rc oder im Magazin gefastet und ausgetheilet wird , solle
es m? rsslLN2 des Wachtmeisters geschehen,welcher alles ordent¬
lich aufschreibet , auch also austheilen löstet : Der Commandir -
ten oder sbtemen Antheil bey der Msnclgrr in Verwahrung
lasse , dem Hauptmann bernach von der ( Vl- ' lltät u,w
tät , das ist , von der Güte , Maaß und Gewicht den K- Mnorr
abstatte .

19ns .
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iono . Da man in dckQüärtier einnicket , soll er der gam

tzen Compagnie är . ^i nes alsogieich bereiten , und eine ordend -

liche vLloLirungs - Lifte mit Nahmen eines jeden Vauß - Wrrths ,

Dorffs und ungehörigen Herrschafft machen , und dem Haupt¬

mann übergeben , welcher hernach wegen der V,6r - >c,on das wei¬

tere Miomret ; dabey wohl in der ViMmion zu oblerviren , daß

man den Wirth befrage , ob der Mann nicht mit fernem Pferd

ausrecket , oder sonsten sich von da hinweg begiebet ^bsoluce dem

Wirth untersagen kein Heu noch Haber von dem Gemeinen zu

kauffemin denen WirthS - Häusern sich erkundigen , ob sie alldor -

ten schuldig seynd ; auch denen Weinschencken das Bergen

ernstlich untersagen , maßen sie nicht bezahlt würden , und ist

nicht genuq,wann sie ( wie die meisten pflegen zu thun ) nur an

die Hauß - Thür und Fenster anklopffen , und sich comem . ren zu

wissen , daß der Mann zu Hauß ist , dann dieses nicht vilmren

heißet , sondern sie müssen absitzen - die Montirung revickrcn , das

Pferd in - und ausser dem Stall betrachten , ob es wohl gepfle -

aet und qefüttertwird , richtiqbeschlagen,dic Stallung wie auch

Dattel und Zeug in guten Stand sich befindet , ob der Mann

seine vollständige koursZe und Futter auf so viel Tag noch habe ,

und dergleichen mehrers zu beobachten ist : Wann ein Mann

commandiret wird selbst dahin reiten , und nicht ctwann durch

einen Bauren es sagen lassen , weilen dadurch Fehler auskom¬

men können .

2omo . Die Vllmcung im Feld ob alle Leute da seynd ge¬

schiehet in aller Frühe , wo man dre Leute zu ihrer Arbeit anhal¬

ten solle , in Wartung derer Pferden , und kochen , die andere

Vilckirunq Abends vor der Bettstund , in 6urrmionen vor dem

Thor - sperren , und die dritte Vilckgckon nach dem Zapßenstreich ,

und können auch solche Cammeradschafftö - weise verlesen wer¬

den , alsdann soll alles liegen , kein Geschrey oder Tumult mehr

sich hören lassen ; gehet jemanden ab , so sollen sie ihn alsogleich

suchen , da etwann einige Zeichen seyn - daß er durch gegangen ,

solches gleich dem Compagnie - Commendanten andeuten , auf
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baß solches durch den ^ chnramen dem Regiments - Commendan-
ten gemeldet werde .

Limo . Da der krsppOrr frühe von denen Corporalendem
Wachtmeister gegeben worden , thut er selbst die Villcsrion ma¬

chen , alsdann gehet er erstlich zu demFähndrichundrgpporkiret
absonderlich wegen der Krancken ; von dar gehet er mit denen Z.

Corporalen zu demlUeutensnrundmachetdenvölligenkäpporr
was p ^ Mret ist,wre auch daß alles was gestrigen Tags befohlen
worden vollzogen seye ; der l ^ ieucenam gehet nachdeme mit ih¬
nen dieCompagnie selbst zu villclren , allwoSattler undSchmied
sich einfiuden müssen , schauetzur Mannschafftund Pferden,und
letzlich gehen sieake zu dem Hauptmann ihren lrZppont zu thun ;
wann der Hauptmann vllmret , so solle jederzeit die Mannschafft
aus ihren Zeltern zu denen Pferden tretten , und solche abdecken ;
wann ein Stabs - Officier die Compagnie vilmret , nehmtt die

Mannschafft ihr Seiten - Gewehr um , und die Lttanclsrc - Wacht
stehet im Gewehr ; wann unter Tags etwas wichtiges bey der

Compagnie p- M' et , berichtet es der Wachtmeister also gleich
dem Hauptmann , nachgehends erst denMeurenanr .

2260 « Die ? srole und alle Befehl werden durch den Regi -
ments - H- churamen bey der LeibrManäarr , im Quartier vor des

commenögmen Behausung ausgegeben , wessentwegm die

Wachtmeister jederzeit , so bald bey denen LllanäEn geruffen
wird : Wachtmeister zu der Leib - ! Sie sich also gleich
selbsten mit Degen und Stock dahin verfügen sollen . Im Quar¬
tierwerden sie durch die Oi - öinanren geruffen ; stellen sich im

Creiß nach dem Rang derer Compagnien , jeder hält seine

Schreib - Tafel in Händen,und schreibet alle Befehlauf , machen
alldorten diekeparririonvonLommanclo . Ritt , Wachten , Or -

öi » snren uud allen Diensten aus , wessentwegen jeder Wacht¬

meister die Stärcke anderer Compagnien wissen muß , und sich

jederzeit aus der Dienftrlsbelia ausschreiben , auf daß er nicht

zu kurtz komme , und ihme Unrecht geschehe. Die ksrole wird

rechter Hand dem Orenacker Wachtmeister gegeben , welcher sie
dem von der Leib - Compagnie giebet , und alsofort der letztere

P solche
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fo ' che dem ^6iursnten wreder grebet , um zu wissen / daß sie es alle

recht haben / die Parole empfangen sie mit entdeckten Haupt .

2Zr,y . Die Wachtmeister stehen im Craiß , sonften aber

nicht/unter dem Stock des ^ chmamen , wessentwegen da ein

Wachtmeister feinen gehörigen kapporr nicht recht thut , oder

nachlässig sich erzeiget - oder gar betruncken dahin kommet , sich

wobi in acht zu nehmen hat , um daß ihm die Schand nicht wie -

de ' fahre ; wann die Corporalen was versehen , reponckret der

Wachtmeister davor , deßwegen die Corporalen scharst zu ihrer

Schuldigkeit zu halten seynd .

2410 . Sie rspporriren des Abends was den Tag hin¬

durch p - Eet ist , und frühe da sie der Regiments ^ chm - mc aber¬

nten zur Leib ^ Nandarr ruffet , was in der Nacht etwann vor¬

gegangen , ob alles - was befohlen , auch rechtvollzogen worden ;

solle aber bey Tag oder Nacht etwas wichtiges vorfallen,so be¬

richten sie es so gleich dem Regiments - äckjMameu .

25ro . Da er dann die Parole oder Befehl empfangen , ver¬

füget er sich zu seinem Hauptmann , giebet ihm die Parole , die

Regiments : Befehl und Dienst - keparrmon ; nachdeme wann

der HaupNnann ihme etwann a parre Befehl weiters giebet , so

verfüget er sich zu dem biemensm , in dessen Abwesenheit zu dem

MKndrich , bringet ihm die Parole und die Regiments - Befehl

sswol als die von dem Hauptmann gegeben seynd , vernimmt

auch von selben , ob er nichts weiters zu erinnern habe , ist et -

wann etwas , so demZähndrich angehet,als da eretwann com -

manciiret würde oder fonsten zu wissen hätte , so überbringt der

Wachtmeister selbften ihme die Parole und Regiments - oder

Compagnie : Befehl ; ist aber nichts , so dem Fähndcich concer -

niret , so giebet er dem ältesten Corporalen die Parole , welcher

dem Fähndrich hernach selbe überbringet , wie auch die Befehl :

Da er vorn Hauptmann und iUeurenaric abgefertiget worden ,

rüstet er die Corporalen vor die kronre der Compagnie , fertiget

sie ab mit der Losung auch Regiments , des Hauptmanns und

lleurenams Befehlen , und zwar nicht in der Compagnie - Gast
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fen , aus Ursache , daß zuweilen etwas davon gehöret werden ,
und nachtheilig seyn könte .

r6ro . Da er frühe und Abends von denen Corporalen die
Rapporte empfangen , auch selbst vilmret , und seinen Officiern
gehörigen Rapport gethan , giebt er dem Fourier solches aufzuse¬
tzen , um daß eine ordentliche Hbella hernach könne t ' ornuret
werden , welche dem ^öjuranren von jeder Compagnie zukommet ,
und der Tag - oder Nacht - Zettel formi ' rct wird .

2/mo . Der Wachtmeister , in dessw Abwesenheit der älteste
Corporal , bringet dem Hauptmannund biemenanc dieBefehl ,
jedoch wann der erste nicht zu Hauß ist , oderverlassen hat , wo er
zu finden ist . so fertigt er auch ab , indeme die Regimentö - Befehl
keinen Verschub leiden , und suchet hernach , wo er etwann selben
antreffen thut ; den Lieutenant aber braucht er nicht zu suchen ,
ausser er wäre Oommenöant . Eine gleiche Bewandnuß hat
es , wann auch unter Tags oder Nachts was befohlen wird , so
unverzüglich zu vollziehen ; da der Fähndrich CommenZ - mr
von der Compagnie ist , hat er eben solches gegen ihme zu ob- ,
lerviren .

28 vo . Solte in Abwesenheit derer Ober - Officier derWacht -
meister ^ ommenäsnt der Compagnie seyn , so hat er deßwegen
von seiner kuntkion nichts zu hinterlassen , sondern wohl Acht zu
haben , daß nicht die geringste Fehler vorbey gehen ; wann Rap¬
port - Tag ist , gehet er gleichfalls zum Regiments - Commen -
öanren , und wann nichts sonderliches neues ist , rapporriret er
dem ^öjuranten .

2900 . Wann man in das Lager einrücket , hat der Wacht¬
meister wohl Acht zu haben , daß die Zelter in schöner Gleichheit
aufgeschlagen , und die Kessel zumFeuer gebracht werden : Wann
Qommanclirte von der Compagnie ausrücken , so muß er jeder¬
zeit mit denen Corporalen vor der Rstanclarc stehen , zu sehen , ob
die Leute mit gehöriger Art ausrücken , ob sie nichts vergessen
haben , hernach seinen Officiern rappomren .

zomo . Wann ein Wachtmeister was versiebet , solle der
Oommenclsnr von der Compagnie ihn heimlich in sein Zelt

Pr oder



6 Observgrlons - Punkten
ÄLv ^

öder Quartier beruften , und alldorten abstraften können,jedoch

funponire , daß ein Wachtmeister , welcher einen Staffel zur

Ober Officier - Charge hat , sich nicht so übel verhalten wird ,

daß er ihn solches anziehen wird , solte aber ein solcher mcorr, -

Nbie seyn , wo dieses auch Nicht helffe,so solle er bey dem Regi¬
ment angegeben werden , welches ihn hernach mit öffentlicher

Regiments - Straffe beleget . , ^ _
, imo . Wann der Regiments - ächut - mt kranck oder sbienr

ist , soll vonRechtö wegen der älteste Wachtmeister solche Dien¬

ste versehen ; allein wann ein solcher Ungeschicklichkeit halber ,
oder des Lesen und Schreiben nicht kundig ist , also darzu nicht

cspsble befänden wird , hat er sich solches selber beyzumesi

sen , wie auch , da einer mit einem Obrist - Keurengm oder

Obrist - Wachtmeister auf eomwsnäo die ächutsmen - Dienste

^""z26o
'

Bey dem Regiment werden die Wachtmeister nach

Mana derer Compagnien commsnäiretausserhalb aber auf

Oommsnäo und Wachten , da die commLnckrte von unter¬

schiedlichen Regimentern mehret werden , gehen sie nach dem -

Mer ihrer Vorstellung oder Troupe .

z^rio . Wann ein Wachtmeister eine abgesonderte Troupe

hat , so bat er zu obü - rviren , was schon in der Corporalen kun -

Lkion deßwegen gemeldet worden , sein Quantum ist ordinari

Lo biß r 5. Mann mit einem Corporalen,ist er aber mit einem

Hauptmann commsnllirt , so wird er umdie Parole und Befehl

beschicket , ist es auf der Feld - Wacht , holet er selbe bey deme

der die lnchettion hat , oder aber auf dem Posto , wohin der

Hauptmann angewiesen ; dabey hat er alles , was befohlen ,

wohl aufzumercken , wie auch da er wohin mit dem ttappore

aeschicket wird . Seine Obsicht ist , daß alles auf dem Posto

ordentlich abgelöset werde , die anbefohlene Patrouillen or¬

dentlich ausgeben , die Leute sllerr stund , und der geringste
Fehler nicht vorbey gehe ; dem ablösenden Wachtmeister alle

Befehl und die Posten ordentlich übergebe , oder , so er ablöset ,

sich übergeben lasse . In die Kriegs - Rechte wird er ebenfalls
com -
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commsnckrt , und hat zu oblervlren . was schon in des Corpora -
len lnttrutilon ^ um . 5Z. gemeldet worden .

OkkervAtions - kunöbkN
vor den Regiments ' ^chutgaten .

? r ! mo .

^er Regiments ^ churgm gehöret zu dem Stab , und'
hat niemand mit ihme nichts zu schaffen , als der Re¬
giments - Lommenckanr , Obrist - I - ieurensnt und

Obrist - Wachtmeister , wie auch der Hauptmann , so
ctwann in Abwesenheit derer Stabs - Offieier das Regiment
commancliret , unter welcher Stock er zwar stehet ; ist aber

sehr schändlich , wann man einen Regiments - ^ chmamen prü¬
gelt , Massen er die Regiments - Befehle ausgiebet , und durch ihm
das gantze Detail gehet ; jedoch wann er es verdienete , dielie -

primancien , Arrest und Provoßen nicht achtete , so soll er durch
denProvoßenabgestraffet werden , oder der Lommenäamkan

. ihn wohlselbst prügeln ^

260 . Sonsten hat kein Offieier den ^ösutsnterr im ge¬
ringsten nicht übel zu rrattiren , weder mit Worten noch in der

That ; sondern wann etwas vorfiele , sich deßwegen bey dem

Regiments - eommenclanren zu beklagen . Solte es aber ge¬
schehen , daß ein Officier den ^ Huranren mit ehrenrührischen
Worten , oder gar mit dem Stock ersK - rte , und der äöjucam in

llaKi - gnci den Degen ziehete , und solchen srrsgmrete , so würde

solcher Officier vorn Regiment schlechte SarisfaNion zu gewar -
ten haben ; dann der Regiments - ^cjjursnr niemand als denen

Z. Stads - Officiern suborciimret ist ; hingegen solle der

gegen alle Officier höflich seyn ; da er unter ihnen ist , seinen Hut
mchtaufsetzen und cameraöe mitmachen wollen ; sein Rang ist
der älteste Wachtmeister »
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zrio . Er solle sich jederzeit nüchtern kalten/und sich vor alle ;

mahl unweit desCommendantenvom Regiment befinden , damit ,
wann etwas zu befehlen , er sogleich bey Handen seys . Er solle z .

Pferd und einen Jungen halten , und zwar leichte Pferd , um daß

er im him und wieder jagen keine Zeit verliere , und von Rechts we¬

gen allzeit ein gesattelt Pferd haben .

4to . Da ein Officier in Arrest kommt , so deutet selben der Re -

gimems ' Adjutant an , begleitet ihn in sein Quartier , und nimmt

ihm dcnDegen undStock ab , welchen er zu derRegiments - Wacht

bringet , nach der Loßlassung wieder gieber , davor ihm einMiicre -

klon gebühret . , ^ ^
s ro . Da ein Gemeiner vom Regiment aus solle gesirafft wer¬

den , hat der Regiments Adjutant dem Commendantm den Mann

zu clescribiren , öd er vielleicht ein alter Mann , oder sonst ein bra¬

ver Mingmrter Soldat feye , oder etwann kranck und müsselsüch -

tig ; auf daß der Commendant der Straffe wegen sich reZulirey
könne , oder ihme solche gar schcncken .

6co . Wann ein Hauptmann , Lieutenant oder Fahndnch vor -

gestcttet wird , so lässet der Regimenrs - Adjutant die Compagnie ,
aus BefehldeßEommendantens,ausrücken ; nach dielen bringet er

ihnen das erstemal dieParole,und dieses zwar von altenGebrauch

her ; wcsscntwegen der neueOfficier solchem eine O- screnon giebet .
7mo . Wann grosse und wichtige Commando ausgehen , so

commandiret der Regiments - Adjutant denselbenOfficier selbsten ,

und dieses aus Ursachen , weilen öffterö ein Fehler vorbey gehen

könnte , und also desto sicherer ist .

8vo . Bey denen Kriegs - Reckten hat der Adjutant bey der

Thür , wo die Session ist , sich aufzuhalten , um da etwas befohlen

wird , er solches gleich anordnen könne ; da er hinein beruffen wird ,

lässet er den Stock draussen , commandirt darzu z. Mann auf die

Wacht , und z. OrömEen .

yno . ErholetdieParoleundBefehlbeydemGeneral - Wacht-
Meister oder Brigadier Adjutanten , stellet sich alldorten imKreyß

nach dem Rang seines Regiments . Gleichwie aber manche die

Parole von der lincken Händ geben , andere aber von der rechten
^ herum ,
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herum , so bat er hiermnenfalls zu obterviren , damit er nach
Rang des Regiments siehe ; er solle alles und jedes in seine
tz ^ chrew : Tafel aufschreiben ; dieParole empfänget er mit entblö¬
ßen Haupt .

i Omo . Ehe daß die Parole ausgegeben wird , hat der Regi¬
ments - Adjutant dem Brigadier . Adjutanten , den Rapport von »
Regiment zu thun ; nemlech dasjenige , was er des Lagers und
Dtensts halber zu wissen hat , als wann Brod , Haber rc. aus dem
Magazin empfangen worden ; auf wie viel Tag , in was vorQua -
lirat , ob rechtes Gewicht und MaaS gegeben worden ; wie lang
das Regiment mit Fourage bestehen könne ; obMann oder Pferd
aufdenCommanden , Fomagirmrc ausgeblieben seynd ; welche
Officier und wie viel Mannschaffk vom Regiment commandiret
ist - ob das Regiment etwann Mangel an Fourage hat ; ob es et -
wann in morastigen oder sonsten unbeguemen Ort eampiret,Seu¬
chen umer denen Pferden , oder überhand nehmende Kranckheiten
und dergleichenwas vorfallen thut . Absonderlich aber istjeder -
zeit zu melden , wann etwann eine Lxecuciou . Musterung , oder
Bcgrädnuß,wo man Feuer geben , oder auch das Regiment zu
exerciern ausrücken will .

iimo . EswerdenvottAeikzuAeitDienssTabtlrenvonder
Generalität gefordert , solche hat derAdju ! ant zu machen , wesscnt -
weqen er von dmcn Compagnien frische LxrrsKen fordern solle ,
und die Wachtmeister solches ordentlich einzugeben haben , aus
welchen er die gehörige Kubier,en ziehet . Als : mit Ende dieses
Monats oder biß zu diesem clsro wäre der eKeKive Stand an
Mann und Pferden ; Zuwachs , Abgang , Dienstbare m L. oco :
Summa derenUndienstbaren . Commandirte ; Sum¬
ma deren : Summa dc § elle ^lven , und Summa des compleren
Stands . Diese Dienst Tabellen hat er zu verfertigen , durch
Herrn Obrist Wachtmeister unterschreiben zu lassens des Obri¬
sten uns Obrist L eutenmrt zu bringen . Aus dieser Dienst - Ta¬
belle wird hernachmalen nur die Summa gezogen , indeme nicht
nöthig ist , daß man es Eompagnien - weiß gebe , Massen solches zu
drm Regiment gehöret ; jedoch weilen dleGranadier als ein ä pgr -

LL



Oblervstionr - kunÄen , —
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resLl ^ iren ist , also muß wegen derer unten a psrre angeführet

werden , auf daß man im Eommandiren auf ihre Stärcke oder

Schwäche Keüexion machen könne . Solche unterschreibet der

Obrifte , und der Regiments - Adjutant hat sie dem Brigadier -

Adjutanten einzuhändigen .

12mo . Er solle wobl in Acht haben , daß er Aer Regimenter

von selbiaerBriaade,Dienst - Tabellen von demBttgadler Mu¬

tanten auszuschreiben beehre , auf daß er
reden

rion wegen ( wann dem Regiment zu v el geschehen thäte ) reden

k ^ nne ' und da der Brigadier - Adjutant so ca ^ ricros wäre , und

seine geziemende KemonNrariones nicht annehmen wolle , hatereS

aufzuschreiben » jedoch zu prorekicen . und dem Regiments - Com .

mendanren zu berichten ; wie dann auch so m der kepsrmion ein

Bruch heraus kommet , hat cr solchen zu noncen ,und Wwd vom

Ftestcn Regiment indessen solcher Mann a ( ? onro gegeben , her -

nachmals von dem andern und so fort -

, 2üo Da er dann abgefertiget ist , hat er sich nirgends aufzu¬

halten , sondern alsogleich fichzu dem Regiment ! » verfügen , all -

wo er erstlich dem Regiments - Commendanten die Parole giebst ,

und in QeneraU äeZUiret. wie viel Officier und Gemeine auf

Wachten , Ritt und Commando verlanget worden,wle viel das

Regiment betrifft , und was sonsten noch exrrs befohlen worden .

Daernunvon dem Dbristen noch einige Partikular -

Befehl bekommet , oder nur abzufertigen ihme befohlen lvrrd , ver¬

spätt er sich zu dem Herrn Obrist - Lieutcnant , und brmgetihm dw

« mann die Paro . « nach d - m Zapffmstmch
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ausgegeben werden , hatten sie das Gewehr vor dem Fuß ; Die
Wachtmeister,in dcrenAdwesenhcit die Corporalen , stellen sich m
Cceiß , also zwar daß der Granadie ^ Wachtmeiftersichzur rech¬
ten,nach diesem der von derLeib Compagnie undsofocr,dieParo ! e
von herrschten Hand ausgegeben wird , und der letzte ihm wieder

zurückgehet ; und zwar der Xcljuc - inc und Wachtmeisters mitent -

blösten Haupt , nach welchen dieStandar ^ Wachten wieder vor
dem Fuß nehmen ; da die Parole ausgegeben ist,speLi6ciret er das

von der Generalität begehrte Dienst - ( Cganrum . und rep - >rrirct
mit denen Wachtmeistern wie viel jede Compagnie zu geben hat ,
und was vor Ober Officicr es betrifft ; da solches geschehen , saget
er die ttstticuliu - . Befehl von Herrn Obristen , Obcist Lieutenant

und Obrist Wachtmeister .
i6ro . Die Parole wie auch alle Befehl deß Tags hindurch

werden vor der Lew Hckanöarr . da keine Ktt - mclarrcn seynd , vor

dem Quartier des Commendantens ausgegeben , da stehen die
Mancher - Wachten wie schon gemeldet worden , in andern Fall
desCommendantenWachrin das Gewehr , und da die Parole
ausgegeben wird , pr ^ lem - reu sie, hernach es wieder vor dem Fuß
nehmen ; bey andern Befehl aber , so unter Tags gegeben werden ,

nicht ; da die Parole aufdec Gassen ausgeben wird , so stellet man

um den Crciß herum etwas davon entfernet 4. Mann , das Ge¬

wehr auf dem Arm haltend , biß alles expeckret ist , welche nie¬

manden , dcr nichtdarzu gehöret , zulassen ; da solle der ^ cljuranr
die Wachtmeister scharffdarzu halten , daß sie alles ordentlich auf¬
schreiben , und sich nicht auf ihr Gedächtnuß verlassen .

l ymo . Der Profoß und Wageumetsier haben sich eben da¬

bey auf der Seiten , und nicht in Creiß einzufinden , auf daß sie
alsogleich bey Handen scynd , wann ihnen etwas zu befehlen wäre .

18vo . Da er dann alles abgefertiget , verfüget derRegimcnts -
^öjut - rnr sich zum Obristen , und meldet ihm wie vi l Mannschafft
vom Regiment aufNitt,Wacht ; n ukdCommando,Or6m3nren ,
kovrs ^iren . oderWeydercommardirt seynd , wie vielOber Offi -

cierß mit Nahmen , und von was Compagnie die Unter : Off - siee

in Dienste ein - und ausgttrettcn ; dann meidet er was He r Ob ;
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W Lieutenant und Obrist - Wachtmeister a parre etwann anbe -

fohlen , nach diesen verfüget er sich zu Herrn Obrist - Lieutenant ,

rgppomret ein gleiches ; dem Obrist - Wachtmeister aber öerail -

Nret er Compagnie - Weiß nach der Dienchl - rbella , um daß er er¬

sehen könne , daß nach ? roporuon die Compagnien die Mann¬

schaft gegeben haben .

iyno . Weilen öfst - rs wegen der Commando Stcittigkeiten

sich e heben , so sollen die Herren Haupt - Leute , Licukenauts und

FähuLrichS vor angehenden ^eld - Zug untereinander ausmachen ,

wie sie die grossen und kleinen Ritt , Marode - Ritt,bouraZlcr - Ritt ,

Bereitschafften und andere Wachten , aufeinander wollen gehen

lasse; ; , s. lchsnMrgleich dann dem Regiments - ^cljurgnrcn schrifft -

lich einhändigen , wocnacher nach krsrlücrrung deöObrist Wacht¬

meisters den Feld Zug hindurch commandireu wird , womit aller

Streit , so sich zumahlen ereignen tönte , aufgehoben ist .

2omo . Wann die Campagne aus ist , so fangen die Winter -

Commandowieder an bey demselben , wo es in vorigen Winter

aufgehöret,jedoch ist zu beobachten , daß , wann ein scharffer Krieg

wäre , man sich reFulirenmuß , daß die Commando so vor den

Feind gehen , biß zum letzten Officier ausgehen , ehe sie von fornen

wieder anfangen , Massen sonst die Jüngere niemahlen darzu kom -

meten , ihnen die Gelegenheit benommen würde , sich ; u

Limo . Wer einmahl auf Dienste eingetrctten , kan davon

nicht abgelöset werden , biß seine Zeit vorbey ist ; als da aufeincn

der Ritt stünde , erwäre aber auf der Wacht , da kan er nicht ab¬

gelöset werden , sondern hält seine 24 . Stunden ; dabcy zu wissen ,

daß der grosse Ritt , die Wacht und Berettschafft und andere kleine

Ritt verreitet,das ift daß sie solche nicht nachthun dörffen : Dann

man saget , ein Dienst schlägst den andern ; den grossen Ritt müs¬

sen sie aber nachthun , wann jemand etwann auf einen deren klei¬

nen Eommanden damahls gewesen ist , da ihn der grosse Ritt be¬

troffen hätte .
2260 . Es rencontnret sich zuweilen , daß zu emer Zelt zwey

Dienste auf einem Officier treffen , in solchen Fall muß der be¬

troffene
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troffeneauf demselben Dienst fort , welcher aus beyden der erste
ausrücket .

2zno . Wann ein Commando nur auf des Lagers Gczirck ,
oder Held - Wacht hinaus kommet , und comramancliret würden
so gilt es vor gethan .

24to . Wer zum Kriegs - Recht schon commändiret , oder aber
da schon gesessen , davon aber noch nicht WlobMt , kan keine
Dienste verrichten , sowohl , als die aufRemonte , Recroutirung ,
oder Regiments - Geschäfften in procinttu stehen , oder noch nicht .
ihre Rechnungen und LommiiHon abgeleget .

2sto . Dabey ist zu observiern , daß , wann einer mit seinem
Vorwissenundaus senrer Nachläßrgkcirnur um einen Mann das
Commando vorbey gangen , nicht mehr eintcetten kan , sondern
seinen Rang verliebret,blß und so lang den künfftigec Campagne
die Commando wieder auf das neue ansangen , oder aber die
Winter - Quartiere angehen .

r6ro . Es ist ebenfalls zu wissen , daß , wann ein Officier wis¬
sentlich sich von einem jüngern hätte commandiren lassen , und
den Lottes Konneur vergeben , daß die andern Officier inskünff -
tiqe selben ( obschon er in andern Commando vorgegangen ist ) in
Rang und Commando nicht weichen werden , derobalben sich ein
Officier wohl vorsehen solle , seinen rechten Lotte tt ' bormeur je¬
derzeit zu prXtencüren , damit er dessentwegen keinen Anstoß lei¬
de ; wäre es ein Lslus ttubius der nicht alsogleich cleciclirct wer¬
den kan , so hat er den Dienst zwar zu verrichten , mir Liorett - rroia
ohne Nachtheil und Lontt - quen ^ ; begäbe sich ein daß
zwey Off . cicr von gleichen Lb- rrstier , und von einem Tag und
Osto wären , wie es a primo ^ arm 1727 . bey denen Xogmeritn -
rions Compagnien geschehen , so ist vcrmöa Hof Kriegs - Raths
Befehl , daß man die ^ nciennete des Regiments von selbiger Zeit
vordem Rmg obscrvil " .

27M0 . Diese etwelche Puncten muß der Regiments - ^ 6 -
jurant wissen,ob schon beydem Regiment sich dergleichen nicht
leicht ereignen , so ist solches in Acht zu nehmen , wann er et -

Q 2 wann
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wann mit dem Obersten auf eur CommanUo gehet , und alldor -

ten Die ^ mc - mren - Dienste versehen thut .

28vo . Wann em Obnster vor sich , oder als General -

Wachtmeister ein solches Lommgncjo hat , wo andere ^,u -
r - incen abzufertigen seynd , so hat er ulcktt nochm , emen ^bcr-
L^fficier zum ^ . churamen zu nehmen , auch ob schon bk ^ RM"
me tts ^juranr jünger als die andern waren , und haben sol¬

che keine Eultät zu machen , sich von ihm abfertigen zu last

§n' Massen die ^ juranten keinen Rang unter sich , auch kern

haben , sondern bloß Befehltrager seynd , so sie

^7nüberbringen ^ andere hernachmahlö ebenfalls Wetter

Damit auch der Schmant Wissenschafft habe , wie dtt

role vom commanäirenden General biß Corporalen nachein¬

ander herab kommt , und wie jedweder biß bahrn abgefertiget

wird , so folgen hiemit einige darzu gehörige Puncten .

2yno . Der commrrnchrende General selbsten , grebt aus

die ? 3ro1e dem oder denen Generalen , so von gleichen Oraler

seynd und unter seinen stehen ; gesetzt der

mA- m en chefift ein Feld - Marschall , und hat noch einen

^ eld - Marschall unter feiner,so giebt er demselben die 13roie ,

dieser denen Generalen von der LavsIlLne und Feld - Zeugmel -

ster ' der General von der Lavsllene denen Feld - Marschall -

irjeutenanten von derLAv- ,11eri ' e ; und der Fcld - Zeugmerster denen

von der lnf - rnrerie , und da kein Feld - Marfchall - Lieutenant

da wäre , denen General . Wachtnicsstern seiner ör - gsöen , oder

F- ld,Marschall Licuttnantö gcbcn Imnach

die ? srole denen General - Wachtmeistern , so unter lbren 6n -

xaclen seyn , auf obbesagte Art ; das ist , daß der Feld - Mal ,

schall - Lieutenant von der ( ^ vgllene die von der c - rvruleris

abfertiget , die Inksmene auch die Ihrige .

; i mo . Die General - Wachtmeister geben die l ^ ole denen

Obrist - Wachtmeistern deren Regimentern , so unter ihrer

Lr- Lälle seynd . ,260 .
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zrcjo . Statt des Majors , Wann einer nicht vorhanden ,

gehet der älteste Hauptmann des Regiments um die karole ;
da auch cinObrist - Wachtmeister Lommencjancvom Regiment
wäre , ist er dennoch schuldig um die Larole zu gehen .

zzria - Der commanöirende General giebt die Laroke selb -
sten dem Käyserlichen General - ^öjuranren , welcher nicht al¬
lein die General - Wacht abfertiget , sondern auch die andern
^ zukamen , wie von denen Generalen geredet worden ; daß
also alle ^cljucanren von denen andern coniscurivement abae -
fertiget werden , und ihren Generalen selbe wieder bringen *

wie auch die Befehl , und den grossen Detail , durch welches
manschen kan , ob diel ' arole übereinstimmet , und nicht unrecht
angegeben worden ; also kommet dieses herunter biß auf den
Häjucrmcen des General - Wachtmeisters , welche die Negiments -
Hchurrmcen abfertigen , und den kleinen Detail vor die öriZacle
machen .

Z4co . Die Regiments - ^ch ' uranren bringen es ihren
Staabs - Officiern , nach welchem die Befehl und Larole bey
jedem Regiment ausgegeben wird , dann die Wachtmeister selbe
ihren rehieüive Officiern bringen , und letztens denen Corpo -
ralen die Befehl ertheilen .

Z5to . Die Artillerie empfänget allezeit die Larole von dem
commanclirenden Generalen en Lkief , und wann nur ein Lieu¬
tenant die Artillerie commanclirte , so clepencliret er von keinen
andern Generalen , sondern wird immecliste von dem General -
^cljuranren abgefertiget .

z6ro . Wann ein Obrister allein commanöiret ist , so em¬
pfängt er die Carole vor seinen Decackemem von dem com -
manclirenden Generalen selbsten ; schicket er einen Obrist :
Wachtmeister oder Hauptmann , so empfangen sie es eben des¬

gleichen ; ein Höjucant aber , Lieutenant oder Fahndrich em¬

pfängt sie von dem General - ^cljucanren .
Z7MO . Die ? aro >L soll keiner annehmen , wann dieser , so

sie zu geben hat , den Degen nicht um hat , auch vice verü , kei¬

nem ohne diesem gegeben werden ; verstehet sich auf diejenige ,
Qz so
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so in Diensten stehen , nicht aber diese , welchen man es aus

Höfflichkeit qiebet . ' ' ^ .
z8vo . Die Feld - Wachten undMereitschafften empfangen

die Parole von demGeneral - Wachtmeister , so den Tag . oder die

InipeNion hat ; das ist , deriHauptmann schicket einen Wacht¬
meister um die Parole , und die kleinere Posten von der Feld -
Wacht schicken zu dem Hauptmann .

z9 « o . Um abermalstcn auf des ^6, ' uranren kunLkion zu

kommen , so hat er Frühe ( nachdem er glaubet , daß die Wacht¬

meister bey ihren Hauptleuten schon die kapporr gethan ) zwi¬

schen 8. und 9. Uhr die Wachtmeister zusammen rüsten zu las¬

sen , wo auch der Profoß und Wagenmeister sich einfinden sol¬

len , und empfänget den kapporr , was die Nacht hindurch

passicet ist , und ob alles , was Abends befohlen , vollzogen
worden , gehet alsdann zu dem Obristen , Obrift - Lieutenant
und Obrlst - Wachtmeister , und rapporriret jedem ; da der

Obrist - Wachtmeister seinen kapparc bey dem Regiments -
dommenclsnren thut,muß der ^. rijutanr sich alldort einfinden ,
wie auch , wann sonsten gewisse Kanons - Täge ausser der

Campagne benennet seyn

4Omo . Über demjenigen Kapport was zu Abends und

frühe dem Regiments - ^ öjmanren gegeben worden , wird ei¬

ne labelie tormlret , welche zu machen die Formers unter sich

slcerniren , das ist , jeder Fourier giebt kukridven - weiß ein,als

ekkeNive,exclulive der prima Plans , nemlich Corporalen und Ge¬

meine beritten , und zu Fuß , sbiemL Mann hiervon comman -

clirt,ibi , ul ) i , Krancke in l . oco , ttleMrte , keconvaiescirte rc .

lUarolle - Pferd , krumm , gedruckt , rc . Setter diesem Dato in

Abgang : Abgang vom compleren Stand , Summa des com -

Pieren Stands : Dise Eingab träget der Fourier vor die Stan¬

dart , stecket es zwischen den Ladstock der dort leinenden Flin¬

ten , und so ferne es regnet , hinter den Standart - Sack , der¬

jenige Fourier der den Tag hat , sammlet selbe allda ein , und

machet eine förmliche labellam , welche er dem Regiments -

äcjjutsnten überbringet , welcher sie reviäiret und dreymahlco -
piren
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^ He " n Obrist - Lieutenant und
Obrist - A,achtmei >tcr selbst unterschreibet , die dritte dem

Olsten übEmgZ^' "^° " " "»ttrschrifft vor H- rrn

4IMV . Da dasRegiment weit auseinanderlieget,schicket
der ächmanc jedem Wachtmeister die Verordnung schrifftlich ,
und benennet das , was sie von der Compagnie zu geben ha¬
ben , er unterleget auch die Orllmanren von Compagnie zu
Compagnie , um die correhronclenr zu haben ; dievorqemeldte
k- rppvrtö - Tabelle wird von acht zu acht Tagen eingeschi -

cke^>und gemacht , wie auch monatlich eine förmliche Dienst -

o. So offt das Regiment ausrücket , so muß derRe -

aEFs ; ^ch ° ramsich dabey einsinden , und sowohl in Xkarck
als Stellung des Regiments dem Herrn Obrist : Wachtmeister
an dre Hand gehen , damit der Auf - und Ab - Vkarcb nach vor -
Mnebener - Ordnung gehöriger mästen geschehe .
Wo em vehle^lst , alldorten anhalte , bis alles p ^ ret , her -
nach da das Regiment wieder in die Ordnung gebracht , es
dem Obristen melde ; sonsten ist sein Pofto im Xlarcb hinter
der Paucken , auf daß er im Angesicht und bey der Hand des
Obristen seye ; wann er was erinnert , er es alsogleich m
feine Schreib - Tafel aufschreibe . Bey der Musterung hält
ec^stch unweit von dem Muster - Tisch , und setzet jederzeit eine
Schrldwacht mit gepflantzten Bajonet darzu ; er ziehet in kei¬
ner Occalion den Degen , ausser vor dem Feind , wo jedwe¬
der sein Gewehr in Händen haben muß . .

4Zrio . Beyder Compagnie hat er nichts zu vilniren , noch
zu commancliren , es Ware dann , daß man gählinqs ein Orcli -
nrmr oder anderes vonnöthen hätte , wo nicht der Mühe Werth
wäre , die Wachtmeister zusammen zu rüsten ; bey denen Stan¬
dart - Wachten kau er aber heraus rüsten lasten , die Wachten ,
( ^ vmmsnclo , koui - ggirer und dergleichen .

44w . Er hat auch keinem Ober - Officier Nichtseinzure¬
den , es wäre dann aus LommMon und Befehl des Obristen ,

auch
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auch vor sich nichts anzuordnen . Bey denen Staabs - und

Regiments - Wachten , wie auch 0l - 6insnren,kan er seine Aus¬

stellung machen , und die geringe Fehler co , riZlren und ab¬

strafen ; auch da er eine Unordnung sonsten findet , einen in

Arrest nehmen , hingegen selbiger Compagnie gleich mrumren

lasse .

4ew . Wannein Ritt oder c ^ ommnnclo ausgehet,hat der

^öjucgnr sich bey der Leib - Standart oderRegiments - Parade -
Platz allzeit einzufinden , und alldorten zu verbleiben , biß alle

commanclirten beysammen seynd , solche alSdaun dem mit -

commsn6irten Ossieier überantworten , wie auch wann die

kourssirer und Weyder heraus gehen , um daß alles in seiner

Ordnung geschehe , nachmahls bringet er Appmc davon dem

Obristen , Oerist - Lieutenant und Obrrst - Wachtmelster , daß

alles richtig abmarschiret und vollzogen seye .

g. 6ro . Der ^öjnranr solle aller Wachten , commsnöo ,

8älv - , 6uar6ien , Parole und Befehlen , auch Arrestanten , m

Summa aller Sachen , ein ordentliches erococoll halten , und

zu Ende des Vlilirar - Jahrs , das ist Ultimo Ocrobri8 , eure

Verfassung darübermachen , und dem Regiments - commen -
cksnren geben .

47mo . Ehe daß man in das Lager einrücket , soll er vor¬

aus zudem Brigadier reiten , alldorten die Befehl einholen ,

ob man soursziren , auf die Weyd gehen , was lonsten vor Be¬

fehl seynd , auf daß er zeitlich solches dem Obersten überbrin¬

gen könne .

48vo . Zuweilen auch ein äöjutAnt zu gewissen Unterneh¬

mungen gebraucht , als etwann mit so viel Commanckrten ei¬

nen Pofto oder Feind zu recoznosciren , veserrenr ? einzuho¬

len , oder dergleichen ; in solchen Fall haben die Mlt - Lom -

msnöirte alle l >3ritton zu leisten .

4yno . Der Regiments ächutanr reitet beym Regiment ,

da der commenckm ausrecket , ihmevor ; ausserhalb des Re -
^

armentS .
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äimentS , absonderlich rm Lager , oder grossen dorpo und in

das Haupt - Quartier , gebühret solches nicht als denen Ge¬

neralen .

Ob - lervAbions - kunÄsN
vor den Fourier .

krimo -

solle ausgesucht werden , daß er ein Der -

trauter und verschwiegener Mann , dessen Eltern

und gute <Ioucknce ivobl bekandt , kem Partt -
qummache , Spieler oder vLboucbLnr seye ; und

^
weilen er öffterö in Regiments - Sachen zu schrei¬

ben , und vem Regiments - Quartiermeifter occupiretwird , als

auch bey der Compagnie zu thun hat , so hat er den Haupt¬

mann in seinem Hause nicht zu bedienen , und feine Lsniculgr -

Dienste etwann zu verrichten , sondern die Compagnie - Bücher
und Rechnungen , und alles was sonsten darzu gehöret , in

schönster Ordnung zu halten .

260 - Um von der Käyserlichen OröonE Verpflegung
und Bezahlung , welche in Mund - und Pferd - Pottronen be¬

stehet , eine Iciee zu haben / so habe folgendes annoch mseriren

wollen :

Eine Portion bey denen Käyserlichen Troupen ist ei¬

gentlich derjenige Antheil von Lebens - Mitteln , so viel ncmlich

zu der Unterhaltung eines Manns oder Pferds täglich und

zur höchsten Nothdurfft unentbehrlich erfordert wird ; ist de¬

swegen die Portion zweyerley :

1 . Eine Mund - Portion .
2 . Eine Pferd - Portion .

R Eine



Obkei - vsnons - punÄett

Eine Mund ' Portion ist derjenige Antheil Lehens - Mittel /
so viel ein Mann im Krieg zu seines Lebens täglichen Unter¬

halt nöthig hat .

Eine Pferd - Portion , was ein Pferd täglich an Haber ,
Heu und Stroh erfordert .

Beyderley Portiones werden entweder in n - uurs der Le¬

bens - Mittel selbst gereichet , oder meinem Lguivalem an Geld

angeschlagen , und bezahlet ; und zwar beyde nach Unterschied
der Personen , Zeit , Ort , Gelegenheit , und anderer Umstän¬
den , bald mehr , bald weniger , alsnemlich :

i . Im Sommer » 2 . Im Winter ,

z . Auf dem Uurck .

IMO . Die dlarur - il . Mund - Portion im Sommer , oder

rm Feld , bestehet täglich in 2. Pfund Brod , oder U. Pfund
Mehl , welche denen Officiern und knms etam Persohnen in

einer gewissen Anzahl zu seiner eigenen und seiner Bedienten

Unterhalt ; dem gemeinen Mann aber Kopfs vor Kopff eine

Portion , nach der letzten Allergnädigsten Käyserlichen 0r6o -

welcher dahero der r - eUnnA- rte Fuß genennet wird , aus -

qcworffen , und aus dem Kayserüchen oder von der

Xömoöimion abgereichet , in der Verpflegungs - Gebühr aber

wieder monatlich i . fl . , oder jedes Monat , wie gebräuchlich ,

zu ZO. Täge gerechnet , täglich per 2. Kreutzer dem ?ercipien -
ren abgekürtzet werden .

260 . Vor die dl - nural - Mund - Portion im Winter gem' eß-
te sonsten der gemeine Mann gemeimglich , sonderlich im Win¬

ter - Quartier , in denen Käysertichen Erb - Ländern , die Haust -
manns - Kostbey dem Land - Mann ; und wurden dem Land

davor 1- - 2. biß z. si. gut gethan , hingegen dem ? ercipiemen
wieder in einem solchen ? rerio abgezogen , damit ihme , zur Er -

spahrung , etwas zur Montirung übrig bleibe .
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Zvo . Die ^ srural - Mund - Portion , auf dem Marsch in

die Quartier , oder aus denenselben in das Feld , bestehet , durch

das Neichstäglich 2. Pfund Brod , i . Pfund

Fleisch , weilen der Trunck entweder Oracig muß gegeben , oder

von dem ? ercipiemen sich selbst um den Land ' üblichen Preist

verschaffet werden ; welche Mund - Portion gleichfalls denen

Officiern durch einen hinaus gegebenen klappen ^Entwurff ,
in einer gewissen Anzahl , dem Gemeinen aberKopff vorKopff ,
eine ausgeworffen , vom Land gereichet,und demselben in einen

gewissen verglichenen , oder Reichs - Lonllirurions - mäßigen
1' retio baar per 8. oder lO . Krcutzer abgezogen wird ; und die¬

ses wird eigentlich die Mappen - mäßige Mund - Portion ge -

mennet .

Desgleichen ist die namrale Pferd - Portion , nach Un¬

terschied der Zeit und Gelegenheit , auch unterschiedlich ; als

entweder :

i . Im Sommer . 2 . Im Winter .

Z. Aufdem ^ nrcd .

IMY . Im Sommer geben Ihro Käyserliche Majestät

gemeiniglich auf die Pferd - Portion , sonderlich in denen ersten
Sommer - Monaten , dem General - Staab durchaus niemah -
! en nichts ; als in welchen sich die Pferde bloß durch das

Gras , und dessen kourZFirung , wormit es auch bißweilen
schwehr bey grossen Armeen Hergehet , erhalten müssen .
Wann es aber geschieht in denen letzten Monaten , wann kein

Gras mehr zu haben , so wird alsdenn die Halbschcid der 0r -

clonanr - mäßigen Pferd - Portion , und zwar auf die Portion
6. Pfund Haber ausgeworffen , denen Officiern und Mima

klana Personen biß Tambour inclulive in vero pretio was es Ih¬
ro KayserlicheMajestät selbsten kostet , denen Gemeinen aber von

Sattler und Schmied an,1äglichzu 6. Kreutzer oder monatlich zu

z. fl . gerechnet , angeschlagen , und in seiner Gebühr hinwiederum
abgezogen . Wann Heu oder rauhe rours § e von einem Land , zu

R 2 Ver -
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Vermeidung des kour - iZWen , gebessert , "oder deßwegenlÄüö ^
schreiben oderlispart - tton gemacht wird , kan deßwegen weiter nie :
wand nichts mehr abgezogen werden ; so fern sichs aber ergiebt ,
daß dieRegimenter,wie mehrmalen geschehen,biß in denNovemb .
als im Winter - Monat , oder gar länger campirm müssen , auch
Heu , Haber und andere wsmralien geniessen ; so werden fie so hoch
angeschlagen und abgezogen , wie selbe in dem darauf folgenden
Winter Quartier dem kercrpienten vergütet werden .

260 . Im Winter werden auf eine ^Jtuigl - Pferd - Portion
des Tags gemeiniglich 6. Pfund Haber , 8. Pf . Heu . Oesterreichs
scheö Gewicht , und wöchentlich 2. Bund Stroh , jedes ro . Pfund
vom Land gereichet , und demselben wieder per z. fl. gut gethan ;
auch hingegen wieder so hoch dem Osscicr und Gemeinen abzo¬
gen ; bißweilen aber in etlichen Landern 7 . W 8 - Pfund Haber , 10 .
auch mehr Pfund Heu , nach Befindunq derer Sachen Beschaf¬
fenheit ; sonderlich aber bey beschwerlichen Postrrungen . oder nach
gethanen grossen iVl ^ cbe . Solre es auch nur anfänglich eine
Zeitlang seyn , damit sich die abgemattete Pferd dt sto cherkder und
geschwinder wieder erholen , und mehrere Kcäfften zur künffrig -
frühzeitiger Omp ^ ne bekommen möchten,und was dergleichen
bewegende Ursachen mehr .

zrio . Auf dem X̂ lgrch wird die ^ mi gl ^Pferd Portion höher
nicht als kliZppen - mäsiig zu 6 Pfun d Haber , 8 . Pf . Hcu Ocstcr -
reichisch Gewi cht , nebst dem nöthig - u Swoh , so ungefehr in 6,
oder mchr Pf . bestehet , denen ( Meiern und ? ttms blanz Perso¬
nen und Gemeinen Orclcm ^ n ? mäßig ausgeworffen , vom Land
verpfleget , und demselben hingegen m einem gewissen ? rerio 016i -
natto per i o. Kreutzcr imReich daar bezahlt , guirrlret , oder gut ge¬
macht , verehr aber durchqehendö , einem wie dem andern , nicht
höher als per 6. Kreutzer vorsehe Portion abgezogen .

Die Mund und Pferd - Portion in Geld oder zu Geld ange¬
schlagen , oder zu Geld gerechnet , ist eigentlich die Besoldung der
Kayserlichen Militz und nach Beschaffenheit derer Persohnen ,
Zeit , Gelegenheit und anderen Umständen , nach welcher dieselbe
bald höher , bald geringer angeschlagen , reZulirer und bezahlet

werden ,
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kende Eayserliche kes ' . emem , wie es oamic oey

AnmeimReich , Braband , Italien , Hungarnund andcrwcrrs

solle gehalten werden , ist auch auS mehrern memen zusammen ge¬

tragenen lieZleMemern zu ersehen » . .

Weilender Sommer und Winker einen gr osten Unterscheid m

dener ; Portionen machet , so ist zu wissen , daß die

nat . vom ! - May biß ulümo Oökobng , die 6. Winter - Momck ,

vom i . November biß ulrimo ^. pnlis , ein Monat m dem andern

zu ; o Täg bey denen Kayserlichen Kriegs Leuten gerechnet wer¬

ben , und das ^ lirar Jahr genennct wird .

rno Der Fourier ist als wie ein Quartiermerster bcymRegi -

ment . also in allen Stücken nachzukommen hat ; solle ein ordentli¬

ches ^ 3nv3l halten , worinnen er allen Empfang und Ausgab , alle

Monat - Dienst - und Proviant Lxrradi cmrräget , alles waS gmc -

riret wird , und durch weme lolches gmeriret worden , snnonre ;

auf daß bey Lxrrscürung der Regiments : Rechnung man zche,od

alle Quittungen zurück gegeben worden , niemals keine Omttung

von sich gebe" sondern vom Hauplmann oder Compagnie - Som -

Mandanten solche abfordere ; wegen Abgang und Zuwachv uue

Red und Antwort geben könne , und andere dergleichen Sachen

vbservire,was zu der Compagnie Richtigkeit erfordert .

» ro Er kanohne Erlaubnuß des Hauptmanns dem Lieute¬

nant ( er wäre dann Compagnie - Cowmcnkam ) keme Rechmm -

am. exrrsLken , oder andere 8peci - , ! Verrerlmnnqcn heraus ge¬

ben , oder machen ; mdeme die Oeconorrue - Sachen den Haupt¬

mann alleinig reAerciirm . Wann aber eine haw oder jabn ^ e
V w n, „ k der jhauvtmann in Bey¬

seyn des Lieutenants und - Mridncvs mn oe < ^
neu , die Qlls - k - xtrsKen unterschreiben,und daraus dr Cassa ^ e . -

teln . Maml vor Mann kormiren lassen ; diese aber umschreibet
der Hauptmann allein , lässet sie Mann vor Mann verleim und

e^ciret, .
R ^ 0 .
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m« L' ^A° ^7" pSsa - nd« " L - E » » r » m tzr °»ia «L
bat cr rem , und ° ! m- is „ Mung z „ U,°e^n ^

bl ! - » hak - r , laut dem Formular , so cfft

alles -eraltei ? .1 7 <-'
» nd Zeichen dcrPfecd

schrieen sn - ^ ^ gierch seye , und darinnen nichts ver -

sNRZML - WLÄLr
ein lasse - , ; vsrhero aber muß auf Befehl

^crFouuerden essetiivepl - Lsenren Stand semerComvaa -
vom Hauptmann oder Compagnie - Commmvan -

mitzeitlich dem Proviantmeister bringen , da -
U' üchen könne , nichtzuviel noch zu wenig ge -

k7mmm Es ° l « en - u dem RÄm- n- aagr -es bey jeder Compagnie vor denen Standarten

->ai^k,i ' . ^ü. - kk- a- ment m- rckiren soll « und csmpircn ,
S' - indar ?^^ -

' iu kE " , dak - r,lvann bky denen

n änn?. lvlrb ' mit dem O uarticrmeistir voraus
rönne , da lbme der Terrain vor die Compaanie

. ?o^u,chut er dasslbe nach der Breiten und TlMn behörM ab -stecken, sonderbar mit einem Strauch oder Zweia den Dias m- , /
^u L ^ gepflantztt werdm L7aW ^
s^ne rn graderLinie beyderseits kommet

Kompagnie-Gassen mit der andern schnür gleich lauste,wie
Lieutenants und Marcketendec Zelter , in

die andern aufgeschlagen werden : AlleFahndr »ch , auch der von der Leib - Compagnie / stehen jederzeit in

ü
k° r " - " b- „ ihren StaL ' tRann

peauch Compagmle - Commendantenwären . Der Wachtmei¬ster camprret zu Ende der Compagnie auf der andern Seiten , der

Fourier
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Fourier gegen über ; der erste Korporal gegen des Fähndrichs ,
verändere neben dem Former , und der dritte Corporal auf einer

von beyden Reyhen in der mitten . Wann das Regiment bey
der Armee aufden rechten Flügel stehet , campiren die Fähndrich
rechter Hand ihrer Standarten ; so es auf den lmcken Flügel , lm -

cker Hand , öL vlce verks auch die Unter : Offieiers - Zelten ; ste¬
het das Regiment allein,so campirendie Fähndrich von z. 8ua -
clronen des rechten Flügels , rechter Hand ; von denen z. 8uacho -

nen des lincken Flügels lincker Hand derer Standarten ; und

richtet man sichm Einrückendes vorderen Glieds eben aufsolche
Act , daß es auf des Fähndrichs Seiten komme . Alldiewcilen

auch die Lieutenants - Zelter amSchluß der Compagnie : Gassen ,
in die mitte etwas lincker Hand vor des Haupkmanns Zelt zu ste¬
hen kommen , so ist zu obwrviren , daß diese vom lincken Flügel et¬
was rechter Hand aufgeschlagen werden . Die Hauptleut - Zel -
ter werden in der geraden Linie hinter derer Lieutenants gebauet ;
die Marcketender bekommen ihren M§ mrten Platz hinter den
Staad , in selber Liessen , wo der Compagnie Numero ist ; der

Capitain - Lieutenant campiret in der Reyhe derer Hauptleute .
Wann 8ua6ronen : weiß campiret wird , so ist zu obiervircn , daß
weilen die gantze Compagnie aufeine Reyhe kommet , und die an¬
dere aufdie andere Reyhe , daß die zweyStandarten vor der k, v n -
re der 8us6l 0N8 - Gassen m die mitte gestcllet werden . Die Um
ter - Officier Zelter in einer Reyhe ausgetheilet , derer Lieutenants
und Hauptleute Zelter in ihrer gehörigen Linie neben einander
zustehen kommen ; mehrers davon ist in des Quartiermcisttrs
InittuKion zu ersehen Ni - o. 19 . 20 . 21.

9NV . Wann man etwann nicht campiret , sondern so verleget
odereinquartiret wird , so theilet derRegimenls - Ouarticrmeijchr
die Lompetencen - Numeroein , lässet hernach die Fourier darum
spielen , ausser die Leib Compagnie , welche jederzeit die Wahl hat ,
da nun der Fourier seinen Numero weiß , suchet er die Quartier
vor die Officicr und prima Plans aus , lässet die Corporalcn über¬
mahlen spielen , um die Wahl zu sehen , daß solche ordentlich her¬
nach bezogen werden ; geschähe es daß eine Corporalschafft mehr

als
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als die andere zu kurtz käme, hat er die ^qn ^' irät zumachen , nicht
aber damit eimgelnrnZue suche,und der Compagnie zuEchaden
Ltwann etwelche Quartier frey lasse , bey schwerer Verantwor¬

tung : Es wird m chnAl i ein Fouriec dem Regiment entgegen ge¬
schickt , durch welchen der Quartier - Meister dem Regimems -
Commendanten rapporrlren lässet ; so bald das Regiment gegen
LaS Quartier kommet , läst eS Feld : ^ larcke schlagen , oder die

Paucken rühren , da die Fourier solches hören , reiten sie ihren

Compagnien entgegen . Viöe Lxplrcac . des 28sten Krwgs - Ar -
ticuls .

r omo . ^ larekiret aber das Regiment auseinander , so schi¬

cket derHauptmann seinen Fouriec nebst 2. Mann bcygulerZcit
Voraus in das astiZmrte Quartier oder 8mnon , welcher sich wy

dem Bürgermeister , Stadt - odcr Dorff - Richter anmeldet , von

ibme so viel öillecen , als er nöthig hat , die Mannschafft eiuzu -
guartleren abfordert ; nachdem ? ' er vor die Oft ' iciers conve -

nsble ausgesuchet : Der Fourier aber hat es also einzutheilen ,
daß zu jeden Ober - und Unter - Osscicr eine Zahl Gemeine na¬

hend zu stehen kommen , auf daß ein jeglicher zusehen könne , daß
die Leute keine Ungelegenheit anfangen , und ob sie recht verpfleget
werden ; wessentwcgm er , nachdeme er dem Hauptmann rappor -
riret , die öitwcen vor der Einruckung austheilen muß .

umo . Beydem AdmArcKs Abends oder Morgens vor

Tags muß der Genuß vermögEntwürffen dem Quartier - Stand

quittiret , und der Gegenschein , oder Lonrrs Quittung dargegen
genommen werden .

i2mo . Es werden im Lager Nacht - oder Tag - Zettel einge¬
richtet , wieviel sich bey der Compagnie Krancke , Beschädigte ,
Abgängigere . Mann und Pferd befinden ; über dieses eine Tabel¬

le hernach gezogen wird , solche und dergleichen zu verfertigen ,
thun die Fourier unter sich vergleichen ; und wann ein Fourier
von seiner Compagnie die Eingab aufgeschrieben , soll er sie zu

der Standart tragen , und zwischen dem Laöftock derer alldort

lernenden Kinnen stecken ; wann es regnet , unter den Standart :

Sack , auf daß derjenige Fourier so den Tag hat , dieselbe sammle ,
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jlssd ^ieTabelle tormire , dem Adjutanten zuc Keviüon üderdrm -

ae . und vor dem Commendanten , Obrist Lieutenant und Okmfl -

Wachtmeister dreymahl abschreibe ; wann das ReMent aus¬

einander lieaet , so wird befohlen , wann solche eingeschickt rverdm

söllen ; f ' ormirct alsdann solche Hbeilam . der im Sraabs - Quar -

tzier auf OräinsnL stehende Fourier . . ^
i Züo . Es werden zuwerien einige nscker Haust zu gehen ver -

mlaubet,andere verabscheidet , mitgehörigenAblchüd und Paß -

vort versehen ; weilen nun die Fouciers solche zu schrewen haben ,

so werden allhier die kormulariL gegeben , dabey wohl zu obte »

viren , daß vor dergleichen Paß und Abschied nicht eine Taxage ,

macht werde , sondern der Kourier sich mit einem halben Gulden

Dllcrerion conrentwen solle ; da aber wie manche wollen den Ab¬

schied auf Pergament , und zierlichen Frackuren geschrieben ha¬

ben , müssen sie mir dem der sie schreibet selbst tramren .

rgro . Der Commendant deß Regiments grcbet denen Sol¬

daten , so verabschiedet werden , die Paßport auf folgende Art .

Demnach Vocweiser dieses N N . aus v. §. Böhmen von

Leitmeritz gebürtig , Catholischer Religion bey meinen Comman -

do anvertrauten löblichen N . N. Dragoncr - Regiment unter des

Herrn Hauptmann N N . Compagnie gewester Dragoner senre

Entlassung bekommen , und nacher Haust zu gehen , vorhabends ,

mich dcrohalden umsichererFortkommung halbers umcinenPaß -

port geziemend ersuchet , als gelanget an alle und jede hoch und

niedere Officiers , wie auch Gemeinen . Soldatelea zu Roß und zu

Fuß , qeist und weltliche Obrigkeit , mein relpeNive dienst - und

freundliches Ersuchen , obgedachten N - N . ( inveme er von hier

kommet , allwo Gottlob noch frische und gesunde Lufft , auch von

einer ansteckenden Seuche , das geringste nicht verspüret wird )

aller Orten frey , sicher und ungehindert palr K repsikren zu las¬

sen, welches ich m dcrlcy oder andern Begebenheiten gegen einen

jeden Stands Gebühr nach , zu erwiedern erbötig , geben zu N .

dem - - - April 1734 . Und zwar das Datum und Jahr Zahl
mitBuchstaben geschrieben , auf daß man keinen Betrug damit

gebrauchen könne ; die Umerschrifft »st : Dero Römischen Kay -
S serlichen
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sittlichen Majestät v. 8- Cammercc , Oberster und löblichen Re¬

giment N . N . Commendant

(!-. 8. ) N . N . Obrister .
r 5W . Man giebet auch zuweilen denen Leuten Paßport , um

« ach Hauß oder anderswo in ihren Verrichtungen zu gehen ; wei¬

len eö aber öffters geschickt , daß einige Erlaubnuß nach Hauß zu

gehen begehren , unter diesen e - « rexc nur einen Paß in Händen

zu haben ; vermög welchen sie mit blosser Aeigung überall paMret
1verden,damit die schönste Gelegenheit haben zu 6eierriren , oder

andere Streich zu remiren ; also sollen in dergleichen Pässe ge¬

setzt werden , das Ort wohin ihme verlaubt worden , was er da¬

hin vor eine Route nehmen solle , oder wo er durch zu psstiren
hat , in was Verrichtung er dahin gehet , wie auch den lerminum

feiner Erlaubnuß , und da etwa solcher verflossen , wegen zufallen¬
der Kranckheit , oder nöthigen Aufhaltung der ^ KUren , solches
ein löblicher Magistrat selbigen OrtS , oder aber in Ermanglung
deren , von dem Dorff : Richter , oder HerrschafftaufsemenPaß
die eerriücgrion schreiben solle ; ohne welchen der Mann als ein

velerreur solle angehalten werden , und auf Unkosten des Regi¬
ments in Verwahrung gebracht ; dieses ist alles in die Paß , so

ausser Lands gegeben werden , zu interiren .

i6ro . Folget nun ein Abschied , in welchen ipeclkciret seyn
muß , wie derMann mit Nahmen geheissen , wo er gebürtig , was

vor Religion , was vor Handwerck,wie lang er gedtenet . wegen

was vor Kranckheit oder Zustand , und vekett , in Summa die

Ursach warum er entlassen , und dergleichen ksrriculsrkäten . Vi6 .

Kriegs ; Articul . 57 .

Dero Römischen , Kayserlichen , zu Hispanien » Hungarn , und

Böhmen Königlichen Majestät v. Cammerer , Obrister und

des löblichen N - N. Dragoner - - Regiments Commendant :

Ick N N- Urkunde und bekenne hiemit öffentlich und gegen

sedermänniglich ; demnach Vorweiser der Mannschafft NN . von

v. x. Leitmeritz aus Böhmen gebürtig , hundert und zwantzig Mo¬

nat als Dragoner , dann sechs und neuntzig als Granadier , hun¬
dert
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dert und acht alsCorporal,zusammen Z24 . Monat by) meinem

Comm3n6o anvertrauten löblichen Dragoner . Regiment , und ^

zwar unter des Herrn Hauptmanns N . N - Compagnie gediener ,
währender Zeit in allen vorgefallenen Kriegs - Occsllonen als

Schlachten , Scharmützeln , Zügen und Wachten seine Schul¬

digkeit rühmlich gethan , auch sonstensich dergestalt verhakten , wie

es sich vor einen ehrliebcnden Soldaten eignet und gebühret , also
daß ein löblich Regiment darob jederzeit ein sattsames Genügen
gehabt , nunmehcö aber v. g. dn fallende Kranckheit überkom¬

men , also daß er scinenKayseclichen Kriegs Diensten ferner vor¬

zustehen nicht mehr fähig , als ist er derenthalben den z . May die¬

ses laufenden Jahrs , bey gehaltener Musterung vor unvermö¬

gend erkennet , und entlassen , ibme sowohl die Gebühr von gefal¬
lenen Geldern als Ruckständen aus dem Kayserl . Prärie , richtig
ausbezahlet , jedoch diese seine OimiMon , mit dieser ausführlichen
Conclirion gegeben worden , daß falls er in tüchtigen Stand kom¬

men , und zu seiner Gesundheit gelangen möchte , er dahin gehal¬
ten seyn solle , sich wiederum zum löblichen Regiment zu stellen ,
und seine Krtegö - Dienstc fernerS fort zu pflegen , keineswegs aber

unter was ? r « texc es immer seyn möge , befugt seyn solle , sich in

anderwärtiger Potentaten , oder krivsr - Dienste zu geben , und so
weit feiner Pflicht entlassen ; ( ist es aber ein alter Mann oder

ettropiret , so setzet man statt dessen , daß er hiemit seiner Pflicht
völlig entlassen ist ; ) dannenhero so gelanget an alle und jede , so

wohl klilitsir - als civil - Personen was Standes , Würden und

viFmtäten sieseynd , mein reipeLlivö dienst - und freundliches
Ersuchen , obbemeldtcn vollständigen Glauben beyzumeffen,ihme
N N . in Ansehung seiner geleisteten treuen Diensten , zu allen gu¬
ten recommsnöiretseyn,und ihme allen fordersam geneigten Wil¬
len widerfahren zu lassen, welches ich in derley oder andern Bege¬
benheiten , gegen einen jedem Stands - Gebühr nach , zu erwiedern

erböthkg bin : Zur Urkund dessen habe mich eigenhändig unter¬

schrieben , und mein Pettfchafft beygedrucket , gegeben zu N . N .
den v . z . rosten May i7Z4 . Iakw .

( I . . 5. ) N . N . Obrisrer .
S 2 r/mo «
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17MO . Es ist zu beobachten , daß , wann ein Soldat sich nicht
«1 Schlachten , Belägerung und Scharmützeln oder vor dem

Feind befunden , man dieses nicht hinein setzen solle , Massen son -

sten einender sich in dergleichen Occskonen befunden ^eineschlechr
te Freude hätte , wann man ihm sagen käme , daß dieses ein vräi -
» ari Stylus seye , und darauf nichts zu glauben .

i8vo . Er comrzgZmret die kinsl - Abrechnung deren Ossi -
cierö und Mannschassren , welche von der Compagnie guimrek ,
oder entlassen werden . Vi6 Lxplicar . dess ^Kriegk - Articulö .

19N0 . So offt der Ouartier - oder Proviant - Meister bey den
Standarten , oder sonst ausrüsten lässet , scynd sie schuldig zu kom¬

men , und inRechnungs ' . rrie auch Proviant - Sachen AuskunO
zu geben ; welcher seine Schuldigkeit nicht thut , und in einem

ttnterfchleiff ertappet wird , oder bey Lager - Ausflockung einige
Lonkullon verursachet , kan von chme mit dem Stock getrojftn
werden .

2Omo . Weilen die Musterschreiber nunmehro csKret , so
hat derFourier dessnAmt zu versehen ; nemkich die Tag- Zctte !
nach Angebt,nq des Wachtmeisters zu machen , die Muster - Li¬
sten , e - M LxrraKen , Quartiers - Listen abzuschreiben , rc .

2l mo . In Mangel deö Pcoviant - MeMerS , verstehet der äA

teste - Fouricr diese kunKion , wann er capnble darzu gefunden
wird ; sie werden auch aufOrämanLM geschicket , sie haben den

Rang als Unter - OffrcierS .

Odlervrttion8 - kunöbtst
vor den Proviant - Meister .

krimo .

irser soll ein Rechnungs - VerstZndiger und zu diesem Amt

beendigter Mann seyn ; seine ^un ^ kion ist aufBefehl des

Commendanten denProviant Entwmffzu machen , zu
demEumbirenden Kriegs - Lommiüario zu tragen,und

sich
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sich eineÄnweisung an das Magazin stellen zu lassen ; nachdem er?

solche demRegiments - Commendanten gewiesen,nimmt er - . oder

2. Kourier nach ihrer lour , lässt bey der Leib ^ Standart die Com -

mandirte zum Brod und Hader - Fassen ausrüsten , begehret von

dem Wagenmeister so viel Wägen er vonnöthen hat , und gehet nur

ihnen in das Magazin , die angewiesene Naturalien zu empfangen ;

ouicciret den Magazin - Bestellten , und msrckmet wieder in guter

Ordnung Wn Regiment , ladet das Brod,Haberrc . Suadrmlen «

weiß bey denen Standarten ab , und schirsset ihnen ihren Theil

vor ; die Staabs - Portionen werden gemeiniglich bey der Lcw -

Standart , oder auch Proviant - MeisterS - Zelt abgebt ; ehe aber

dieses ausgetheilet wird , meldet er sich bey denen z . Staabk - On l -

cicrn ; bey der Fassung seynd die Commandirte , mit welchen je -

derzeit ein Corporal gehen soll , anrhme angewiefm .
2clo . Wann der Proviant - Meister einen Entwurfs machen

solle , ist er befugt d: e Fourier von allen Compagnien zur Leib -

Standart russen zu lassn , dort befiehlt er ihnen , daß ihm ein jeder
den pi - LlLmen Stand ferner Compagnie in kxcrstt bringe ; auS
diesen Lxr ^ aKen machet er den Regiments Entwurfs,und unter -

schreibet ihn selber . . ^
zrio . Die angewiesene Naturalien , soll er sich in solcher Gü¬

te , und VoMomnnnheit gebend machen , daß ist m Quamicate Lr

(^nalirare , und da es schlecht wäre , und schlechter als man es

andern giebst , fclll der Proviant - Meister nichts empfangen , son¬

dern den Bericht und die Prob davon dem Regiments - Commen-
danten weisen , und seiner Befehl darüber erwarten .

g. co. So offt das Regiment an Ort und End verrücket wo

ein neues Magazin , oder andere Anstalt ist , so offt soll der Pro¬

viant - Meister vor dem Abmarcko mit dem vorigen Magazin

Richtigkeit pflegen , eine Haupt - Quittung von sich geben , und -

dafür von dem Lieferanten einen Gegenschein , wir auch alle Lar -

ricular - Quittungen zu sich nehmen .

sro . Er solt dem Magazin nicht mehr guittiren , als er würck -

sich empfangen ; wäre es aber , daß bißwellen der Magazin - Ver¬
walter , mit dem angewiesenen Hvanro nicht vor voll aufkommm

Sz könth
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tönte , so soll der Proviant - Meister für den Rest keine Zettel
nehmen , sondern auf baares Geld handeln , und weniger nicht
accordtren , als das ererium , in welchen dasblamrale dem Regi¬
ment angeschrieben wird ; wolte sich etwann der Lieferant auf
das baare Geld nicht einlassen , so hat der Proviant - Meister die

Quittung nur auf so viel Lorriones zu stellen , als er bekommet ,
und nicht vermög der völligen Anweisung , dcch soll auch der

Proviant - Meister ein - und allemahl wann zu wenig empfangen ,
oder wann von dem Lieferanten ein Theil bezahlet wird , davon

in seiner Zuruckkunfft dem Obriften melden , aufdaß dieser seine
viipoittion machen , und etwann gegen andere Regimenter com -

bmiren tönte , ob man sich wider den Magazin - Verwalter höher
beschweren solle , oder ob es vielleicht also von des Proviant -
Meisters Schuld oder lncerelle seye .

6ro . Er soll die Stands - kxrrskk , welche ihm die Fourier
von Zeit zu Zeit eingeben , fleißig und sorgfältig aufbehalten ;
dannhinfüro wird chme der Quartier - Meister in dlgrurglren -

Aufrechnungnichtsp - Een lassen, als was dieStabs - Gebühr ,
und was er mit denen Stands - LxrraLken von Compagnien zu
beweisen hat .

7MO . Auf Archen,wo das Regiment etwas aus Maga »
zinen geniesset , quittiret ebenfalls der Proviant Meister , und

hatsichmit Gegenschein zu versehen ; wie auch statt der Rest -
Zetteln , die kletkoöe zu gebrauchen , welche oben gesagt ist .

8vo . Was von Ländern genossen wwd , seye auf Ktarcbcu

oder in Stand - Quartier , darüber hat sich der Proviantmeifter
mit denen Land - Lommillarien zu berechnen , und eine Haupt -
Quittung von sich zugeben ; selbst aber einen Gegenschein , und

alle e- rticular - Quittungen einzunehmen , und künfftig solche
Quittungen , seiner halb - jährigen Rechnung in Originali beyzu¬
bringen .

9no . Er soll die halb - jährige Rechnung dem Quartier -

Meister in l ^ selenr des Lommenclanrens ordentlich abstatten ,
und alle Posten mit Belegen versehen ; welche Beleg da sey «

wer -
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werden / die Gegenscheinen von Magazinen und Landschafften /
wie auch die zurück genommenen esrriculgr Quittungen .

ivmo . Er soll sich von denen Ländern keinen dl «rural - Lx -

cels aufschreiben lassen , ohne man habe ihn zu gleicher Zeit ipe -
ci6ce gewiesen , in welchen Compagnie - Villri ^ und was vor ei¬

nen Ort der Lxcels geschehen seye, über das , wann er mit der

Landschafft abgerechnet hat / sott er dem Regiments - Lommen -
clamen unverzüglich kapporr thun ; von Magazinen wird be¬

kannter Massen nichts ohneQuittung erfolget / mithin wann dort¬

her ein Uber - GenußprLrencliret wird/so muß auch derselbe mit
denen von dem Proviant - Meister zurück genommenen eLrricu -
isr - Quittungen ins klare kommen ; was aber vielleicht die
Ommanöirtcn aus andern entlegenen Magazinen und Län¬

dern / ohne Wissen und Zuthun des Proviant - Meisters genossen
hätte » /dafür ist s6 imerim genug an der Kriegs - Lommillattg » -
fchen Aufrechnung ; er solle in Quittung und Aufrechnung der

Pferd - l >orrivnen allemahl die ? rims Llsns von Dienst - Pferden
iepsriren .

II mo . In Abwesenheit des Quartier - Meisters/verstehet
er dessen Dienste / er soll in Regiments - Rechnungen informiret
seyn , auf daß , wann etwann der Regiments - Quartier - Mei¬
ster stürbe , man doch einen habe , der von allen Sachen Wis -
senschafft hat , wessentwegen er sich in Feindes - Gefahr nicht
einfinden solle .

Obkervations - kunöbkN
vor den Quartier - Meister .

krimo .

MWU^ eilen der Quartier - Meister der Rechnung - Führer ,
v ^ W^ und des Regiments Zahlmeister ist , also hat er in

dem Rechnungs - Wesen , vorfallende irepsrliriones
zu bemercken , und die Rechnung selbsten nach An -

lei -
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Zeitung der mit dem LommMrigt pflegenden RichttBrit einzu¬

richten , wessentwegen er ein unincereiHrter , aufrichtig - und ge -

wissenhaffter Mann seyn solle ; dann in allweg zu ermessen hat ,

daß er bey feiner Eyd - mäßigen Obliegenheit dem Regiment , in

was Begebenheit es auch seyn möge, kein NachthrilundKürtze

geschehen lasse ; auch was etwa dahin gewönnet und abgezkslet

wäre,aufkeine Weise verschweigen . DieWittwen und2Vay -

sen , wie auch dieverabschied - werdendeLeute , keineswegs benach -

theilige , oder verkürtzen lasse ; und ansonsten die monatliche
HKs . und andere derley Nothdurfft jedesmahl zu gebührender
Zeit fertig halte , annebens auch die gesamte Kouriers , so von ch -

meclepencliren , gemäßigtanhalte , daß sie die Compagnie - Bü¬
cher ohne klaculÄtur . in sauber und reinen Stand con ^ rviren ,

denselben nichts verfälschtes und ungereimtes mienren , sondern

m der Eintragung sich nach der ihnen vorschreibenden Art , oder

Kubnquen in allweg , und unmittelbahr reguliremund in glei¬

cher Form die LsM , Lxerk,K,wornach folgsam die Lsir, - Zettel
gestellet werden , einrichten sollen .

260 . Zu Beförderung beständiger Richtigkeit aber sollen

fürohinbey jeder Compagnie 2. Bücher gehalten werden ; in

dem ersten alle Monat - Entwurffund Lxrraöken , denn die vorn

Regiment heraus gebende Rechnung , und letztlich ilAkiviäusl -

Berechnung .
In das andere Buch aber ( alldiewerlen kunfftrghm alle 6.

Monat eine Imerims - Abrechnung gepflogen , alle ? - >rricular -

Quittung . su dabey ausgewechselt » nach Verlaufs des Kiilrrsr .

Jahrs aber , auf die sammentliche 12 . Monat ordentlich abge¬
rechnet werden wird ) die Behörde ohne Klaculgmr , sauber inS

reine zu bringen ; auch die Lslls - kscratt dahin angehencket , die¬

se aber aus Ursachen , deren zuweilen , von Seiten der FourierS
inVerschreibung der Summen , oder in Summiren selbst , un¬

terschleichende Fehler vondemRegiments - Quartier - Meifler zu
reviäiren und colisriomren zu lassen ; über dieselbe aber auch
von ihme Regiments - Quartier - Meister alle zur Regiments -

Rechnung gehörige vocumenra auf das fleißigste in Verwah¬
rung ,
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rung,und in so gestaltn Ordnung zuhalten seyn werden,damit

man im Fall jedesmahliger Erfordernuß solche bey Hand haben ,

und alle behörige Auskunfft zu leisten vermöge .
rrio . Diese des Quartier - Meisters Berechnung bestehet

erstlich : Inder Oräingnr - mäßigen Gebühr,worauf mit dem

commlssal isc abgerechnet wird ; dann in der von manchen Land

reichenden Gebühr , oder 6racutto , folgcnds in der Empfang
des Regiments , wodurch die Gebühr der gefallenen und unge -

fallenen Gelder erwiesen wird , und Wetters in der gewöhnlichen

Verwendung , an den Stab , und Compagnien ; und endlich in

der sich zeigenden Forderung , oder Schuld ; nach Anleitung
dieser Puncten aber die In6ivi6u3licn deren Compagnien , und

folgbahr die Schuld - Rechnung des Regiments kormiret wer¬

den muß ; welches zu observiren abermahl dem Quartier - Mei¬

ster unmittelbahr oblieget , welcher jedoch von dem Regiments -
^ ommenclanren dahin zu lecun6iren ist , daß man sowohl von des

Qommitta ! - i3l8,als des Lands Seiten , aller dki ' cgnen , und an¬

dern Verdruß und Weitläusstigkeit erweckenden viKcuttäten

sich entlade .

4w . Damit aber es bey meinen unterhabenden Regiment
zu selbiger Ordnung und Ltkett gedeyhe , daß man in jedesmahl
erforderlichen Fall die Regiments - Lalla bilsnciren , und dersel¬
ben eigentlichen Stand auskünfftig entnehmen könne , mithin

auch die in Merck führende Wirthschaft erhelle , und zugleich
aber etwann unterlauft » mögenden widrigen Muthmaßung
frühzeitig vorgebauet werde , verfüge hiemit ferners :

zro . Daß bey der Regiments - Lattg ein ordentliches ? ro -

tocoll oder journa ! gehalten , und in demselben alle und jede Em -

pfang , Anweisungen und dergleichen , wie es immer Nahmen
haben möge , mit denen behörigen Vatis zur Zeit der eröffnet - wer -
denden cEavon des Regiments - Quartier - Meisters eigenen
Hand angemercket ; ' folgends auch alle und jede vorgefallene
Ausgaben , ohne AuLnahm hinzu gefügt ; nach Anleitung des

hier folgenden 8cttem3ci ° . und sothane Lstta vocirungnach je¬
desmahl abgeflossener 6 monathlicher Zeit zu Stande gebracht ,

T von
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von dem Herrn Regiments - eommenä - mren , Herrn Obrist -
Ineurensnc , und Obrift - Wachtmeifter unterschrieben , nebst des

Regiments - QuartiermeisterS gleichgestalter 8vbllgmrung , folg¬
sam den Herrn ReginientS - Lommenllsmen , oder der das Oeco -

nomicum führet , sowohl als mir davon ein Lxemplar zugestellet .
6ro . Au gleicher Zeit , icl ett nach verstrichenen 6. Monat , in

kl - sefenr der z. Herrn Oder - StabsDffrciern ( wozu imFall des

abwesenden Herrn Obrist - Wachtmeisters , der beyhanden ältere

Hauptmann zu ziehen ) die OuMr zu reviö >ren,und was dahin

eingekommen , was an Baarschafft vorhanden , was annoch da¬

hin gehörig , dann alle und jede dahin einlauffende Schulden , ge¬

genwärtige ^MFN3rione8,gethaneVorschusse,und annoch vor¬

handene unangerechnete Montirungs - Sorten , samt Ausgab ,
oder Verwendung , ordentlich zu Papier gebracht , der Lxlrstt

iormwet , und der Cassa - Schluß gemacht ; übrigens aber zwi¬

schen der grossen OllinJri - oder ksrlicular und Lxti - s - Lgsss , die

unterschiedliche 8eparsrion fürgekehret und angezeiget werben

solle . . , ^ ,
7M0 . Das ? rolvco ! 1 wird also nach folgenden 8ckemske

eingerichtet .

Vermög vorhergehenden ? rorocvl ! ist ulr . VLiobrig

173z . baar in Cassa verblieben - -

Dannferners eingangen baar : Solches wird lpeci -
6ce nacheinander gesetzt - -

Summa der baar empfangenen Gelder ;

dlro

dlro

Ausgab .
Wird kubriguen - weiß , lpecikce jedes gesetzet :

Als

AnNachtrags oder Monat - Geldern : Speclüce dem

Staab und Compagnien - - dlro

An Löhnung :
8lleci6ce die Compagnien - -

Auf
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T 2

8peci6ce die Compagnien , Mannschafft , oder

Wittwen - - ; ,

An Montirungs - Sorten - ^ *

Uauiboisten - Sold - r ;

Becken - Geld - ^ r -

kxr - - r - Bezahlungen - r - -

An ^ lellicamenten - 4 ; r

- ^uciciparionen ^ r 55

Lxrr » Unkosten : Und dergleichen mehr Ausgaben , jede
ipecistce aufgemecckct - - - r

Da nun solcher Gestalten die Ausgab kubriguewweiß
aufgesetzet ist , ziehet man aus denenselbcn trubriguen
den Summarischen LxrrsLl : Nemlich -

^

Summa der Verwendung biß ulc . ^pr . 1734 .

dlro

dlro

Kro

dlro
dlro

Kro

dirs

>
! d §ro

dlro

I ^ ro

LxtraÄ .

Mit Ende OKobris I7ZZ ^ war baar in der Casta - dko

Hiezu ä l . dlovembr . 17ZZ . biß Ultimo ^ pr . I7Z4 .
ferners empfangen worden ; - - k^-o

Summa des Empfangs -

^

dlro

Von i . Xovembr . I7ZZ biß ulc . ^. pril . I7Z4 . verwen - !
det worden in lorsstäumma - - - jdlro

Verbleibet baar zu End ^ ? r . 17 ) 4 .
Hernach wird wieder conrinuiret , nemlich von diesen

verbliebenen baarenRest,dann den weiternEmpfang
L1 . biß ulc . Otkobr . 17Z4 .

Wann nun solcher Gelder Empfang und Ausgab jedes
mit rwcliemischen Beylagen clociret worden , so thut
der QuartiecMeister die LsiL - Stellung machen :

Nemlich ;

dlro
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Lslls - Stellung :
d § ro

diro

dlro

d ^ ro

dkro

der Regiments - Calla ist baar heute varo -

An Anweisung oder ^lllgnariooen so nicht bezahlet ,

welche zu provociren seynd und zu lpecikciren -

An amicipirten Geldern , welche künfftig anzurechnen ;
solche müssen specikce aufgezeichnet seyn , und die

Quittungen vorgewiesen werden - -

Vorrüthige Montirung : Das ist , welche noch nicht

angerechnet worden , und dergleichen mehrPosten -

Summa des völligen Calla - Stands , oder Ver¬

mögens biß ulc . Otlobris 1734 . -

^ ack diesem kormiret der Regiments - Quartier ^Mei¬
ster laut Commissariarischer Abrechnung die Sum¬

marische Cassa - LxrrsÄ vor jede Compagnie ; aus

welchen hernach erhellet , was eigentlich die sämtli¬

chen Compagnien ex Cassa fordern , oder schuldig

bleiben ; dann was in die relervirte Remont - und

Recroutirungs - Cassa gehöret , wie auchm daölnvs .

rillen Spital ; alsdann um auf die rechte Prob deö

aantzen Wercks zu kommen , so weiset er , daß die

Compagnien speciKce laut Summarischen Calla -

LxrrsLl zu fordern haben - -

DieRecroutir - undRemontirungs-Cassasoviel - -

Das lnvalillm - Spital r - -

Die i ^ xrra « Cassa r - - -

Summa

Diese Summa muß mit der Summa der CaK » . Stel¬

lung eintreffen ; alsdann ist die Rechnung richtig , und

wird solches obbefagtermassen unterschrieben .

8vo . Zu der Calla solle der Regiments - Commenllam ,

- der derjenige so das veconomicum führet , einen Schlüssel ,

dlro
! >Iro

jl ^ro
jdlro
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den andern aber der Regiments - Quartier - Meister haben ;
damit also folgsam , der letztere allein die besagte Lsssam nicht
aufzuschliessen vermöge , sondern bey jedesmahliger Eröffnung
beyde gegenwärtig seyn .

9no . Falls aber sich eine Zeitlange Abwesenheit des Regi -
ments - Commencl ^ nren , oder desjenigen , so dasOeconomicum

führet , zutrüge ; hätte selber die LaiHm , dem ihme in dem Com -

mando nach der Ordnung lucceckrenden Officicr zu überge¬
ben ; dieser aber ihme die Gelder vorzehlen zu lassen , solche in

Empfang zu nehmen , und mittelst von seiner Zeit , nach der

bereits angewiesenen wormg , ein eigenes krorocoll zu halten ;
damit der revercirende Negiments - LommenNanr , oder Oeco -

nomie - Führer nach abermahlen an sich ordentlich gezogener
Wirthschaft ^, den Imei - im beschehenen Empfang , nebst denen

Ausgaben , ohne Abgang dem in der Oüä stets liegenden kro -
rocoll einverleiben lassen , und dem gewesenen zeitlichen Oeco -
nomie - Führer ( welcher in Hbtenr des ersten jedoch nicht be¬

fugt seyn solle , ohne von demselben einholenden Verordnung
keine andere Ausgaben , als welche zu der gewöhnlichen Ver¬

pflegung , und denen unentbehrlichen Nothdurfften erforder¬
lich , zu unternehmen , Massen ihme das widrige Verfahren aus¬

gestellet werden würde ) das ^ blolucorium geben könne .

lomo . Gleichwie nun diese vorschreibende Ordnung in all -

weg ohne Veränderung stets hin beobachtet werden solle , die
Osssa aber jederzeit ohne vieler DiKcukät und Zeit - Verlust ,
überzehlen zu können crfordersam seyn will ; als sollen zu sol¬
chen End alle und jede in der Regiments - Olla enthaltene
Geld - Säcke ( ausser desjenigen , womit man die tägliche Vor -
fallenheiten bestreitet ) mit dem Pettschafft desjenigen , so das
Oeconomicum führet , und Quartier - Meisters versiegelt , und
jedem auswendig ein Zettel , so die befindliche Summam an¬
zeiget , angehesstet , anneben aber stets währender Sorten - Zet -
tel gehalten werden ; solte ansonsten der das Oeconomicum

, führet , etwann nur auf eine geringe Zeit sich von dem Regi¬
ment entfernen müssen, könte selber dem Regiments - Quartier -

T z Metz
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Meister iorerim zum Behuff der täglichen Auslagen , gegen
Quittung ein hinlängliches Geld - ( ^ , - mcum aus der aus¬
folgen lassen ; worüber er jedoch bey seiner klerour von ihme ,
Quartier - Meister , einerichtige Berechnung abzufordern . Üb¬
rigens aber währenden Lauss der fortfließenden 6 Monaten
zuweilen dieOMrm zu bii - mciren , und derselben Stand anmit

zu erforschen haben wird , welches durch die ttumerirung der
verpettschirten Säcken , und Uberschiessung deren in etwa of¬
fenen Säcken vorräthigen Geld - Mitteln , mit beyfügenden Ab¬

zug der bis dahin erfolgten Verwendung , ohne Beschwerlichkeit
mit kurtzer Hand bewerckstettiget werden mag

iimo . Der Quartier - Meister muß ein Buch vor sich ä

psrre halten,worinnen er den Empfang aller baaren Gelder ,
so aus der Kriegs - Lsllä oder dem Land eingehen , von bezahl¬
ten - Schulden der Verstorbenen und Verabschiedeten ,
von baar eingebrachten keZrels an einen Offlcier oder Com¬
pagnie , etwann des Uberqenuß willen ; der Erspahrnuß , so
die Compagnien in die Lässa etwann bessern ; von kecrouc -
und kemoncs Geldern ; genossenen Trappen ; alleGeld - An -

Weisungen , wie auch Lsrra br- ,ncr, , und ausgestellte Quittun¬

gen , in Summa , alles und jedes,was zur Richtigkeit und seiner
Sicherheit dienlich , aufnorire - Alle Briefschafften , X4onü .

rungs - und liernoms - LonrraLkeN , Vlarck - vlsrlA , Mufter -
Llsten , ^ ienc . Liften , Anweisungen , Entwurff , Quittungen rc .

orizinslirer aufbehalte , in gute Ordnung richte , aus selben Lx .
ti - sLke ziehe , und dergestalten re §ulire , daß man alsogleich von
allen Wissenschafft haben möge , und nicht erst von denen Com¬

pagnien eingeben zu lassen genöthiget seye .
i2mo . Er solle die von einem Löbl . Hof - Kriegs - Rath

oickimrte Rechnungs - blormsm . oder sonst in das Rechnungs -
Wesen concurrirende Befehl , so ihme von dem Regiments -
eommcnöanren jederzeit gegeben werden ) ordentlich copiren ,
und sich darnach reZullren ; als da seynd : Daß denen abgän¬
gig werdenden Ober - und Unter - Ossiciern und Gemeinen ,
ihre Richtigkeit , nichtdurch summarische LxcraLken , weder auch

durch
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durch Stuck rund Specisical - Rechnungmitgegeben , sondern ih -
nen vollkommene Abrechnung ä claro - daß ein - oder anderer
rel ' petkive in Dienst getretten oder angeworben worden , ver¬
fasse ; in derselben die gefallene oder ungefallene Gebühr ordent¬
lich von Jahr zu Jahr abgesonderter entworffen , die Empfangs ,
Posten ebenfalls deutlich und clillintke mit gehörigen ttukriguen ,
nicht Fenerslirer und confus aufsetzen zu lassen , auch darüber
die ttevillon , undMitfertigung des Ober - und Kriegs - Lnm
mMi ii , dabey seye . In Erwegung , auch zuweilen die Aus -
fertigung zweiffelhafft scheinen , so seynd zu mehrerer Berau¬
bung von dem Regiments - Lommenclsnrenund demOuartier -
meister , der abgängigen Staabs - und der drey ? nms ? ! Ana -
Obee : Officiers Abrechnungen , vor die Unter < Officiers und
Gemeine aber von denen Hauptleuten deren Compagnien samt
dem Fourierin allseitigen Verl6carion eines Ober - oder Kriegs -
Oommissarü auszufertigen ; diese nur einmahl derley abge¬
dickten Leuten einzuhändigen , und da sie unter dem Verwand ,
solche verlohren zu haben , wiederum um eine andere sich an¬
melden würden , selbe , im Fall sie nicht besonders erhebliche
Umstände äociren könnten , um mehrers gäntzlich abzuweisen ,
indeme es sich schon geäußert , daß ein jo andere mit zweyen
Abrechnungen in zweyerley Zeiten krsuöulemer doppelte Be¬
zahlung erhalten .

izrio . Nichtweniger zu beobachten : Daß,vernröq jüng¬
ster Norm » , in der verabschiedeten Abrechnung das Vattcrland ,
Geburts - Ort und Herrschafft,worunter der untaugliche Mann
gehörigerem ob er verheyrathet seye, und wie viel Kinder er
habe , ordentlich angemercket,die gedachte Abrechnungen aber ,
denen das Regiment reipicirenden Kriegs - commMrianschen
Subalternen exrralliret ; von solchen gewöhnlicher Massen exa -
mimret , cnrrvborjret , dem entlassenden Mann hingegen an
gefallenen Geldern kein mehrers , als was etwa unter Wegs zur
Zehrung biß zur Erreichung des Geburts - Orts , oder Invaii -
nen . Spitals erforderlich ist , mitgegeben wird , und die kla , c! , -
! <vute dahin den geraden Weg gegeben werde .



! 4ro . Es ist auch von einem Käyserlichen Löblichen Hof -
Kriegs - Rath angeordnet , daß nemlich pro kunclv des neuen

Invaliclen - Spitals , die gefallene und «»gefallene Gelder deren

Verabschiedeten dahin llettmiretseyn , wessentwegen ordentlich
und lpeciLl zu verrechnen . Worbey zwar zu mercken , daß
der Verstorbenen gefallene Forderung in dierelervirtekcmon -

tirungs : und Kecrourirungs - Calla eingehe , und zwar ä primo
dlovsmbn81/risten Jahrs , nemlich von dem Inlliruto deren

8. Millionen den Anfang nimmt » und dahin muß verrechnet
werden ; des Verstorbenen hinterlassenen Weib und Kinder
allein die Fordernuß heraus bekommen , von andern aber we -
der vermög Testaments noch vonarion keiner keinen Anspruch
machen könne . Die Wittibliche drey Gnaden - Monater wer¬
den denen Officiers - Wittiben dergestalt verabfolget , und zu
gemessen permmiret , als wann ihr Mann noch am Leben
wäre .

i sto . Zu demkuncko des invalillemSpitals seynd ebenfalls
gewidmet diejenige drey Carencg - Monater , welche die Offi¬
ciers , so in eine Charge eintretten , ( im Fall daß kein Weib

feines ämecelloris vorhanden ist ) zurück lassen müssen , wie

dann auch von jeder Officiers und Gemeinen ab ^ rario würck -

lich fallenden Mund - Portion monatlichem Kreutzer , zu Er¬
haltung dieses Invaliden - Spitals , abgezogen wird . In Lx -

plication des L. VI. ^ tticuk ist ein und anders zu diesem Punct
gehöriges .

i6to . Daß die Kavallerie . Regimenter fürohin , ohne von

denen Ländern einige Leute oder Pferde zu empfangen , sich
selbsten auf erfolgenden Befehl und verermmirung des Werb -

Gelds zu recrouriren und remonriren haben . Zu diesem En¬
de auf zwölff Monat , so viel die Mannschafft betrifft , gerech¬
net , dem compleren Stand nach zu bezahlen , die vacanre kor -
lioneg darzu pro kunllo zu nehmen , diese bey jedem Regiment in

einer besondern Calla aufzubehalten ; zu welcher drey Schlüs¬
sel , einer dem Regiments - Commenöanren , der andere dem

Obrist - Wachtmeister , der dritte dem Regiments - Quartier -
Meister ,
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Meister , also von keinem , ohne Gegenwart beeder andern ,

solche Lalls eröffnet werden könne ; die darmn zu befinden haben¬

de Betragnuß bey jeder Musterung dem musterenden Obcr -

und Kriegs - Lommitrano baar vorgewiesen,bezahlet ; und ge¬

gen dem sich an Mannschafft auch zu seiner Zeit an Pferden
äusserenden Abgang ligmälret , darüber wiederum in erstbe -

meldtr Verwahrung genommen , davon auch unter keinem

Verwand eines Nothstands , oder anderen Zufalls ,wie dieser

immer Nahmen haben mag , oder kan,bey schwehrer Verant¬

wortung , bey Verliehrung der LKsrZe , etwas verwendet , son¬

dern alleszur Kecrourir - und kemomirung lediglich gewidmet

werden , und bleiben solle .

17mV . Daß an Regiments - Unkosten von wurcklrch gefal¬
lenen,nicht höher als 9. Kreutzerperl ' orrion abgezogen werden ;

solche und dergleichen mehr erfolgte , und weitecshin erfolgen¬
de Hof- Kriegs - Räthliche Befehl seynd genau zu arcencliren .

Gleichwie es in derjenigen ä llaro 15 . junü 1714 . 27 . 8epr .

1721 . Zo . lsnuar . 1722 . Z. ^ pr . 172z . 12 . kebr . ^ und

ia - klart . 6 . ^ugull . 4 . 5ept . 1725 - 24 12 . OLkobr .

1726 . 7. sulii 1727 . sich befindet . Vicls Coäicem klilirarem .

i8vc >. So Viel von der kunKron des Quartier - Meisters
im Rechnungs - Wesen , worzu er noch eine weitläufftige in -

ttrutkion schrifftlich in Händen hat ; falls nun erwiederter

Regiments - Quartier - Meister obbeschriebener Massen seine

Obliegenheit prsekiren würde , so könnte ihm zu seiner Ollon -

nanr . " mäßigen 6g § e anNoch ein ^ cjclltsmerltum aus der lor -

mlrten llxtra - Lalls auch eines Theils von darumen beyge¬

tragen werden , damit er sich nicht etwann unter dem Schein

einigerley Noth anderwärts durch Unterschleiff unzuläßig zu

verliehcen Anlaß nehmen möge .
i9no . Des Quartier - Meisters kunöllon ist auch diese,daß

er mit dem General - Quartier - Meister nach ausgeruffener
Feld - Wacht , mit sammentlichen Fouriern des Regiments , so
er bey denen Standarten heraus ruffen lässet , sich auf den

Mmrten Parade - Platz verfügen , von dorten mit ihme auf das -

U jenige



! f4 Oblervsrlons - punÄen

jenigeOrt,wo das Lager soll ausgestecket werden , mit rei¬
te ; da nun der General - Quartier - Meister ihnen seine Brei¬
te ( das ist orclinsri biß 2; . Schritt vor eine Compagnie ) ge¬
geben / theilet er es denen Fouriern aus / auf solche Art , daß
aufbeyden Flügeln des Regiments eine Regiments - Gassen ,
jedem 5. Schritten gelassen werde ; der General - Quartier -
Meister weiset ihmc die Tieffe deß Lagers vor die OfficierS , klei¬
nen Staab , und Marcketender .

2Omo . Er obierviret,ob man Compagnie - oder 8ug6ro -
nen - weiß campiren thut , befiehlt denen Fouricrn sich mit Sträu¬
chen zu versehen , und lässet dergestalten ausstecken , daß in der
Mitte der Gassen ein Strauch , wo die Standart zu stehen
kommet , ausgestecket werde . Alsdann Acht habe , daß sie von
der kronre in die Tiefe , den Platz der Dragoner - Zelter in ge¬
rader Linie ausstecken ; nachdeme in der Mitte etwas lincker
Hand die Lieutenants - Zelter ; hinter denselben derer Haupt -
leute ; des Obrist - Lieutenants Zelt hinter die erste viviüon ;
des Obrist - Wachtmeisters hinter die andere ; des Obristen hin¬
ter die dritte , also in der Mitte hinter das Regiment . Diese
sollen alle in schöner gleicher Linie ausgestecket werden , um daß
auch die Zelter dergestalt in guter Ordnung können aufgeschla¬
gen werden : Hinter diesen campiret der kleine Staab , also
zwar,daß der Quartier - Meister , und Huckrorhin¬
ter dem Obriften ; Caplan , Proviant - Meister , Regiments -
Feldschereeund Gesellen , hinterdemObrift - Lieutenant ; Wä¬
germeister und Hautboiften meiner Reyhe , hinter dem Obrist -
Wachtmeister ; der Profoß mit dem Stock - Haus aber hinter¬
wärts dieser Linie csmpiren ; hinter dieser kleinen Staabs - Li -
nie schlagen die Marcketenter ihre Zelter auf , jeder im Rucken
der Nuwero feiner Compagnie .

2imo . Er hat auch in Achtzu nehmen , ob das Regiment
auf dem rechten oder kincken Flügel campiret , und hat sich
deswegen zu regeren,wie in des Fouriers lnlttuKion und 0b -
fer v - rrions - k ' anK dilum . 8. Meldung geschehen ; daß auch des
Obrist - Lieutenants Zelt , wann das Regiment auf den lincken

Flügel
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Flügel csmpiret , dahin geschlagen werde , und alles vice verir

geschehe. Nachdeme solches verrichtet , reitet er dem Regi¬
ment entgegen , rapporriret demLommenäamen , auch ob man

von formn oder hinten einrücket , und führet das Regiment
ein in das Lager .

rröo . Wann das Regiment allein msrclnret , so hat er

auf die Befehle des Regiments - Lommen ^ smen Acht zu ha¬

ben , und sich darnach zu reguliern , wegen der klarck kE «

und ärsrionen ; lässet auf befohlene Stund die Fourier bey de¬

nen Standarten heraus ruffen , und bey der Leck - Standart
jederzeit versammle » , und gehet voraus mit ihnen das Lager
auszustecken . Dabey hat er zu oblerviren das Ort , wo man
Wasser haben kan , Holtz , kourage , ein Sommer - Schatten ,
gelegen zu csmpiren , keine grosse Deinen weder zum Ein , noch
zum Ausrucken seye .

2ZN0 » Da der Xlsrck schon wohin ausgemachet ist , gehet
der Quartier - Meister mit denen Fouriern in die Sesrion vor¬

aus , machen alldort die Quartier , und empfangen , wie ge¬
bräuchlich , die öilleren ; obckrviretinderFouriers - lnlKuKion
den yten Oblervat ' iE . ? uM , und wird auf die Lxplicarion des
XXvm . Kriegs - ^rriculs verwiesen , solchen wohl in Acht zu
haben . Nachdeme solches geschehen , schicket er die Fouriers
dem Regiment entgegen , auf daß sie ihre Compagnien ordent¬
lich einführen können ; er aber dem Obristen vorhcro rappoiri .
re , und selben samt den Paucken in sein Quartier begleite .

24. ro . Zuweilen msrckiret das Regiment durch frembder
Herren Länder ; da nun von dem Lommissarmr vorhero die
keviiion des Regiments vorgenommen , und nach selber dem
Regiment eine fchrifftliche Trappen - Anweisung gegeben wird ,
( so jederzeit auf die rettrmgirte Portion gemacht ) eine gleiche
denen Ständen , wo man durchpsMret , nach vorgehenden ge¬
wöhnlichen krequilicorisl - Schrecken zugeschicket wir d, em <
pfänget man zu Bezahlung derer Luppen das baare Geld , wel¬
ches ein mitgehender Kriegs - LommiMmus , oder in dessenAb -
gang ein der Rechnung wohl verständiger Officier ( falls der

U 2 Quar -
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Quartier - Meister nicht bey Handen wäre ) zu verrechnen hat ;
wessentwegener ein förmliches Korocoll halten muß , wie auch
sein Diarium . Also die Mund - Portion , wann sie ge¬

nossen wird , 8. Kreutzer , die Pferd - Portion aber io . Kreutzer

gegen Genuß derselben ausgezahlet wird , und also guimret ;
wo vor die Mund - 4 . Kreutzer , vor die Pferd - Portion 6. Kreu¬

tzer hernachmahls abgezogen wird -

25kv Die Lrappen bestehet des Tags in r . Pf . Fleisch,2 .

Pf . Brod , i . Maaß Bier oder halbe Maaß Wein , nach des

Lands Oprion , darzu dasgehörige Saltz und Drenliüen . In 6 .

Pf . Hader und 8. Pf . Heu,Nieder - Oesterreichischen Gewichts ,
mit gehörigen Häckerling , und ein halb Bund Stroh .

- 6ro . An Vorspann gebühret nicht mehr auf eine Com¬

pagnie dann 2. Wägen , mit 4 . Pferden Der Staab wird

eben vor eine Compagnie gerechnet , davor l . fl . 20 . Kreutzer
im Reich von einem Nacht - Lager zu dem andern bezahlet wird ,

welches jedoch nach jedem Land reZuliret ist .

2/mo . Die X4arck - koute wird dergestalt öirixiret , daß
Der Regiments - Commendant mit dem Führungs - commiirs -

rio , der Land - Charten oder Kundschafftnach,die Stationen

also ausmachet , daß wann das Regiment der SubMenr we¬

gen nicht auf einen Ort , sondern aus einander zu liegen bemü -

ßiget » die drucke nicht allzu groß und aus der Kome nicht all¬

zuweit entfernet gemacht werden , sondern der geraden Linie

nach , und soviel möglich das Staabö - Quartier in der mitten ;
indeme die Führungs - LommMrii gern die Tro uppen in ihrer

Nachbaren lerritoria schieben , hierbey dessenthalben grosse De .

rvur und 8ic - 8ac . ! ^ ! srcke geschehen .
28 vo . Ist absonderlich gute Orclre , Disciplin und Manns -

Zucht zu halten , daß keine LxceMn hervorkommen , die Trap¬

pen . Zahlung von Nacht - zu Nacht Quartier geschehe. Es be¬

gehren zuweilen die Länder eine caurion , daß ist , daß man ei¬

nen Officicr ihnen als Geissel in Händen lasse , welcher nicht

ehe entlassen wird , biß nicht alle Excessen complamret seynd ;

deswegen der Quartier - Meister »oder der , so die kappen füh -



vor den Ouarrier - Meister . 1x7

ret , sich dergestalten von dem Land - commiükno contrs <; uittiren
lasse , und ein ^. crellac begehre , daß alles in seiner Richtigkeit ,
und keine Excessen nachkommen werden -

2yno . Hierinnfalls ist auch hauptsächlich zu obierviren ,
daß wann man Luppen - mäßig msrckiret , und das Ort oder

Land , wie bißweilen geschiehet , aus Lonli6erstion der so gut

gehaltenen Oröre , oder in ? arcicular - kZgrcl dessen , dem das Res

giment gehöret , einer oder andern Compagnie , oder samment -
lich die Lrappen schenckct , daß man davor eine Quittung neh¬
me und ^ reellst » , als wann man sie mit baaren Geld bezahlet
hätte ; dann wann diese ki - Lcsurion nicht genommen wird ,
man mit dem Lommillsrisr bey der Lrappen - RechnungAnstoß
hat , Massen sie keine andere Quittung annehmen , als wo gemel¬
det ist , daß sie mit baaren Geld feynd bezahlet worden .

ZOmo . Es ist jederzeit einen Tag vorhero , oder aber ehe der

Aufbruch geschiehet , der Creyß oder OittnLk eines Lands be¬

rühret wird , der Quartier - Meister oder ein Osticier voraus

zu schicken , der dem Führungs - Lommillsrio allezeit den Ent -

wurffderzur täglichen Verpflegung erfordersamen Mund - und

Pferd - Portionen mitbringet ; wobey zu oblerviren,daß man

zusehe, damit das Heu durchgehends verschafft und zugeführet
werde ; indeme da die Pferde bald Heu bald Gras füttern , in
kuin gehen .

zimo . Ist auch zu gedencken auf die Ablösung der Vor¬
spann , damit sie zeitlich prsepariret werden ; derowegen die

zeitliche Veranstaltung vorzukehren , absonderlich wann die

Bauern im Feld - Bau begriffen , und das Vieh nicht zu Haus
haben ; oder wann sie einen Durch - Marsch verspühren , gar
davon lausten . Die Vorspann aber solle jederzeit zurück gelas¬
sen , und unter was krXrexr es auch seye , gewaltthätiger Weise
nicht weiter hinaus genommen werden .

3260 . Die Marsch - Stattones und Lager , nach Gelegen¬
heit der 8 » iiOn und Wege , zu reguliren , damit dieselbe nicht zu
weit , dem Regiment und Compagnie zu allzu grosser katiglre ,
noch allzu nahend , zum Echaden des Lands ausfallen möge .

U z Also
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Also ist dieses mit des Lands clepuürten Lommilkrien wohl zu
überlegen undzuconcemren , dann sonsten ohne Speck ! - Orclre
nicht weiter als z . Meilen , oder wo nachStunden gerechnet wird ,
L. biß 8. Stunden vor die Cavallerie ; der Infanterie 2. Meil

oder 4. biß 6. Stunden die Nacht - Lager gegeben werden , dabey
die Cavallerie z. Tag , und den 4ten Rasttag ; die Infanterie 2 .

Tag und den zten Rasttag halten . Ist eS aber ein lang - dau -

renderMarsch , und darben schlimmes Wetter , so marschtret die

Cavallerie nur 2. Tag und den zten Tag Rasttag .

zztlo . Wann auch kein Führungö - Lommisssrms vorhan¬
den , oder keine Anweisung gegeben , so kan sich jedoch keiner nach
Belieben einquartiren , sondern von alldortigen Magistrat , or¬

dentlich , Oöonnsnr - mäßig , und gegen Quittung sich alles ver¬

schaffen lassen .
Z4to . Bey allen Marschen , eß mögen dieselben in grossen oder

kleinen Corpö , nahe oder weit geschehen , ( wann auch die Com¬
pagnie etwann zur Musterung , oder anderer Ursachen halber ,
zusammen rucket , bey Führung Recrouten und Remonta - Pfer¬
den , oder Montirung ) muß allezeit in Ordnung geschehen , und

alles mit dem durchmarswirenden Quartier - Stand liguickret
werden .

Obfervution8 - kunÄM
vor den Regiments - Feldscherer un - Gesellen .

Lrimv .

/ ^^ leichwie durch eine Speck ! - Oröre unter den r Lten keb -

rvsrü 1718 . von einem löblichen Kayserlichen Hof -
Kriegs - Rath ergangen ist , daß von vnro an , dieCom -

^ ^ pagnie - Feldscherer abgeschaffet , hingegen ein Regi¬
ments - feldscherer und 6. Gesellen gehalten , deme also Susclro -

nen - weiß sollen eingetheilet , und selbe zu versehen haben . Fü -
rohin aber unter dem Staab eingebracht und geführet werden

sollen :
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sollen : Die Aufnehmende aber sowohl a ! 6 Oräinsri - Feldscherer ,
vorhero ordentlich von dem ? roro - K1eilico , oder von dem Kay -
serlichen Staabs - Lkirurgo exgminiret , ihnen darüber lellimo -
niales ertheilet , und auf Begehren des mutierenden commiirarü

zu proöucicen haben : Dieses hat hiemit fein gutes Bewenden ;
hingegen aber haben solche dennoch keinen einzusetzen , sondern
das Regiment hat sich selbsten nach Belieben zu versehen , und
wieder abzuschaffen ; wessentwegen zu trachten ist , einen reno -
mirten Mann zum Regiments - Feldscherer zu bekommen, welcher
durch lange kratticain Spittälern,und bey Armeen , zur ? erte .
Klon gekommen , und nicht etwa auf einige ^ ecommenöstion de -
rer obbesagten , einen wenig ? rs6jcirten anzunehmen ; welches
endlich vor einen Unter Feldscherer ( da er gutes kunöamenrhat )
paCreNjkan ; dann ein Regiments - Feldscherer solle ein solcher
ausgemachter ckirurgus seyn , der denen Unter - Feldscherer »
was lernen kan , und sie in ? erfe6ic > n bringen ; wessentwegen er¬
forderlich , daß er ein kabiler ^ nstomi ' cus seye, ohne welche 8ciee >2
keiner grosse Opersriones zu machen fähig ist ; er solle auch die
kleckcin etwas verstehen , wenigstens , was zu denen orömgri Zu¬
ständen derer Soldaten erfordert , als Fieber , vissenreris , coli -
gue und dergleichen ; und ist hierinnfallS das mehrere zu obler -
viren , was ein löblicher Hof - Kriegß Rath den 24stenNovembr .
1714 . - 8 . Decembr . 1719 - 4tenApril . 1722 . - 4tenIuliii725 .
- rten Sept . 1726 . mkacmareriaanbefohlen . VjchnikinenLo -
Zicem ^ Illicarem .

260 . Die Unter - Feldscherer stehen unter seinen Stock , und
hat er also zu Domren , damit sie nach Gestalt , daß man beysam¬
men , oder auseinander cleloZiret ist , dergestalten austheile , daß
die Krancken nicht negieret werden : Wann es das Ort perm ! c -
riret ^zusammen getragen , oder in Quartieren , jede8us6ron in
der Mitte der klonen ein Krancken - Hauß aufrichte , auf daß
der Unter - Feldscherer zusehen könne , und durch daSHin undWie -
derlauffen , von ein - zur andern Compagnie nicht ein - und ande¬
rer gefährlicher Krancke versäumet werden ; selbsten so offt es
möglich die Krancke und öleKrren villüre , die grosscOperationm

alle
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alle mit eigener Hand verrichte , und darob seye/daß denen Kran -
cken in seiner oder einer deren Gesellen krLienr eingegeben werde ,
indeme sie gemeiniglich die Xleöi ' camenta hinweg werffen , oder

nicht gantz , sondern nur zum Theil nehmen .

zrio . Denen Unter - Feldscheren solle er solche inttruMon ge¬
ben , und Obacht haben , daß sie derselben genau nachleben , dar

mit sie monatlich ihre Rapport ( wann sie entfernet seynd ) schrifft -
lich einschicken , und da sie beysammen selbst rapportiren , sowohl

wegen der inHänden gehabten,oder würckiich habendenKrancken ,
und deren Zuständen , als auch von Verwenden derer Deckes -

memen .

4w . Er solle dieUnter - Feldscherer unterrichten , und bey dem

Rapport befragen , was sie in diesen und andern Zuständen ge¬

brauchet und appliciret haben , wie sie denen ^ cciöeorien vorge¬

kommen , und was in Summa dieWissenschafft eines guten Fcld -
scherers mit sich bringet : Er solle mitErlaubnuß des Regiments »
Eommendanten , zuweilen dieviüettion eines Toden - EörperS
machen , die Gesellen zusammen ruffen , damit sie eine ! 6ee der

Anatomie und innerlichen Zuständ und Beschaffenheit bekom¬

men ; da er grosse Operationen machet , ihnen ein und anders ex -

pliciren , und sich absonderlich Mühe in Ablichtung derer Feld¬
schere geben, sie auch darzu halten , daß sie gute ^ mkores lesen ,
und darinnen ttuckren , um bestes Fundament in ihrer Kunst zu
bekommen .

sto . Den Feld - Kasten , wo die kleckcsmenren seynd , hat er

in seiner Verwahr zu halten , und so einzurichten , daß er auch in

vorfallend - beschwerlichen XTsrcKen , aufeinem Pack - Pferd könne

geführct werden ; aus diesen giebst er denen Unter - Feldscherern
die Nothdurfft nach Anzahl und Gattung derer Krancken und

Kranckheiten , und da man weit auseinander 6elogiret ist , eine pro -

porüomrtt Quantität , welche sie ordentlich verrechnen müssen :
Ein gleiches , wann etwa grosse Eommando ausgehen , da hat er

emen Unter - Feldscherer nach feiner Tour zu commandiren ; das

gehörige mit zu geben , und bey seiner Kerour verrechnen zu las¬

st »; absonderlich aber , daß sie jederzeit inäivicluaiiter , das ge¬
brauchte



vsr den Regimenrs - Leldscherer und Gesellen . r6r

brauchte verrechnen , wie er dann selbsten hecnachmahls alle 6 .

Monat schuldig ist , die Zpecikcsrion aller Krancken vom Regi -
ment,sowohl der unter seine , als der Gesellen Hand gekommenen ,
mit Benennung des Zustands , und van , sowohl als der aätübir -

ten l ^ecjicsmenren , eine ordentliche Berechnung abzulegen .
6ro . Die Xleäicsmenca so man etlvann aus der Kayserlichen

Fcld - Apothecken empfänget , welche auf des Regiments Com -

mendanken Quittung und Anweisung des kroro kleöici gegeben
werden , wie auch solche so das Regiment selbsten verschaffet , soll

er selbst also menaziren , und Obsorg deßwegen auf die Unter -

Feldscherkr haben , daß sie nichts verderben , auch weder in , noch

aus dem Regiment zu eigenen Nutzen gebrauchen , welches er,und

sie unter gethanen jurament schuldig zu oblerviren scynd : Ist
also diEsklicinpurvor den gemeinen Dragoner gewidmet , allen

sowohl Oder : als Unter - Officiern , deren Weibern , Knechten

und Kindern , kan zwar , im Fall keiner gegenwärtigen Apor Hecken ,
aus dem Feld - Kasten gegeben , sedoch lpecMciret werden , um

daß deswegen demjenigen , der gehörige Abzug geschehen könne ;
von denen Ober - Offrriecn und deren Familien und Knechten ,
gebühret dem Regiments Feldscherer und Gesellen eine leidentli -

che Remuneration .

7mo . Zuweilm geschiehet , daß das Regiment mit so viel

Krancken überhäuffetist , daß man dieselbe zusammen tragen muß ,
und ein ordentliches Spiral aufrichten . da hat der R' gtnients -
Feldscherer vornemkich die IntpeKion , Sorg und Fleiß anzuwen¬
den , damit alles in gehörige Ordnung gebracht werde,Vor allen

das Krancken - Hauß sauber und rein gehalten , die Krancke mit

gehöriger Speißund Tranck versehen , Holtz , Licht und was er¬

forderlich ist , an dem Regiments - Eommendanten begehre , wie

auch die nöthigen Krancken : Wärter und Weiber , zum Kochen
und Waschen ; mit demjenigen Fährirmch , so über das Spital
täglich die Vilmrung und In cumden ? hat,sich - wohl verst he, sich
in gleicher Zeit mit jhmeim E pita ! einsinde , und von denen Zustän¬
den Relation gebe , damit der Fähndrich darob seyn könne , daß al¬

les erforderliche darzu gethan werde , welches zu baldiger Auf -
X helffung
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helffung derer Krancken nöthig ist ; absonderlich aber bey Zeiten
die Gefahr andeute , um daß aus seiner Sckuld keiner m Viarico
versäumet werde , welches nicht allein der Regiments - Feldscher
rer in selbigen Spital , sondern auch die Unter - Feldscherer bey je¬
der Compagnie zu obiorviren baden .

8vo . Er muß täglich dem Obrist Wachtmeister rapportiren ,
und die Wochen einmahl dem Regiments - Commendanten und
Obrist - Lieutenant , da aber jemand kleKret worden , oder sonst
etwas gefährliches vorgefallen , so berichtet er es also gleich de¬
nen z. StaabS - Officiern : Wann einer deren Frühe oder Abends
das Regiment villriret , solle er mit ihnen gehen , die Unter - Feld¬
scherer aber sich bey ihren 5ua6ronen einfindm .

9no . In oer solle er sich hinter dem Regiment mit säurt
denen Unter Feldscheren halten , auch mit nöthigen Verbind -

Zeug : Und bey schwerer Verantwortung nicht davon reiten ,
und etwann auf Beute begeben .

r omo . Die bey dem Regiment befindende IMruments ckr -

rmZic » hat er in seiner Verwahrung , und gleichwie deren sehr
kostbahre genugsam verschaffet worden , kan er sich nicht excullren ,
daß er nicht alle und jede Operationen vornehmen könne , wann
er nur verstehet selbe recht zu appliciren und zu gebrauchen ; die¬
se Intirumenr - , seynd ihme anvertraut , und harter deren eigentli¬
che 8peci6csrion zu unterschreiben , und in die Regiments Can tz:
ley zu legen ; was daran an seiner , oder der Gesellen Schuld ver¬
brochen , zu Grund gehet , und unbrauchbar wird , hat er aus eige¬
nen Mitteln wieder zu ersetzen , und an demjenigen , so den Scha¬
den gethan , sich zu re ^ Lren .

8pecj6c3tion dMN Inürumemm .
Die erste Lade :

Z. Oatkeöer von Silber vor die Männer ,
z . Vor die Weiber .
Z. Silberne InttrumentÄ,deN Stein aus dem ä4estu urinsrio zu

ziehen .
l . Sil -
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I . Silbernes Instrument dem Irocar gleichend , das LunKuar

I ' erinel damit zu machen .
I . Schneid - Stock von Stahl , zu der Uchotomis .

i . Listori darzu .

I . Ein Instrument mit einer Schrauben , zur kistuls lscrymsli
zu comprimiren .

Die zweyte Lade zurLxcnteration - Anatomic .
7. Kleine Messer .
r . Grosses , dasOg 8rernum aufzumachen ,
r . Langes gebogenes Instrument , das Itanium von der äurs

Elster zu sepsriren .
1. Zweyschneidiges Messer zur Zepsrstion des Lerebri .

r . Säge mit zwey Blättern , das Lranium abzusägen ,
r . Heber zum Osnio .

2 . Häcklein die Haut damit zu fassen .
L. Scheeren .

I . Instrument den d ^ ervum Opticum abzuschneiden .
I . Llevarorium .

1. Zünglein , die Nägel damit zu schneiden .
2. Nadeln .

r . Kleinen Stahl damit alle Instrumenten zu putze ».

Die dritte Lade zu verschiedenen Operationen .
I . Von Silber gemachtes Instrument , welches koringotomie

genennet .
1. Silberne Halb - Spritzen mit einem geraden und krummen

Canal .

4 . Messer zur kistula ^ni , die zwey mit Spitzen zur incomplets ,
die andere r . mit silbernen 8c >nclen zur complets kistu -
la ^. Nl .

2. Andere Messer zur kistula lacr/mali . oder worzu mans brau¬
chen will .

r « Silberner Mund- Spadel .
X r r . Canal
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1 . Canal von Stahl zuc klltuls -z. ni .
"

2 . Inlttumemer , eines geformt wie ein Messerlein , das andere
wie ein Häckel , zur Oper arion der ^ nevnims .

r . Silberne Canal ein gebogenes und gerades zu der ksrscemks -
line des ^ mpisma .

I - Kleines zu der l ^ rmAorbomie .
2. lnlttumenrer zur Haasen - Echarten zu operiren -
i Verborgenes Incigok , - oder Distel Messer -
1 Irocsr in H^clrop ^llsm karacenckesis zn machen .
7 . Nadeln in einem Futteral , 5. davon Sersces in 8croto zu fe¬

tzen , die andere 2- in verriet Lolli .
r Grosser Mund ^ SpadeL
2. Zangen , eine krumme, , und eine gerade , den kol/pum wali zu

extirpiren -
i . vilgrLwkium in die Nase oder Ohren -
I . LonlkriLkon zum Letsce ^

1 . Kugelzieher -
2 . Kleine lnstrvmenter , den kdlypum dlarrs , oder sonüen ein

Halß - Gewöchs abzubinden .
'

Die Vierte Lade zur Iteration .
I . krsnckle ^ .

z. Cronen .

I . Die p^ rsmick und das LxfolmllS und - lisions .
2 Llevscoria ,

dieSchlüssel , die Spitzen aus denen Cronenzu schrauben .
1. StorchemSchnabel » alsdann
i o. andere Inttrumemer , welche alle zum Irepgn gehören -
2 . Futteral , in einem z . Incilion - Messer,m dem andern

llonen - Lancetten , item

4 . Incilion - Messer in der Lade .

4. Incilion - Scheeren , mehr
i . Kleine im Futteral zum Zungen lösen .
i . Augen - Spiegel von Silber .

i . knllru -
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1. Inttrumenr zum Obren Läppe ! zu stechen .

i . Klein Spritze ! in Verstopfung ( ÜgrunculL Iscr/mslig .

Die fünffte Lade zur Amputation .

r . Grosse Säge mit z. Blättern ,

i . Kleines Säget mit einem Blat .

i . Zange .
Zängel , die Arterien zu fassen .

4. I ' ourmguec .
i . Seidene I ^' Zsrun
1. Aweyschneidiges Messer, das ? er > Mmm abzuschaben ,
i . Halber Ring mit einer Schrauben / gehöret zur lssöirten Ar¬

terie zu comprimiren .
I . Inttrumenrmit einemSchlüsset ^ welches auch ^ urmguetge -

nennet wird .

4 . Grosse Nadeln gehören wann man eine Brust abnehmen will ;
alsdann se' ynd andere kleine Nadeln vorhanden dieRree -

rien zu knüpfen .

Die sechste Lade »

r . Zpeculum Orls .

i . 8peculvm ^ » ns .

1. Inttl umenrlvann im Halß was stecken bleibt / heraus zuziehen .
2. Inttrumemer ein konrsnell zu brennen . ,

c. Oamerilir - Eifen , so groß sind .

5. Kleine caurerien , samt den Canal zurAugen - Fistel .

5. Stuck kleineesucerien / samt 2. Hesstern von unterschiedliche
Figuren

4. Von Fisch Bein , wann was im Halß stecken bleibt / hinunter

zu stoßen .
i . Kleines Wttrument von Leder , zum Ausgang des Urins zu im -

pcäiren .
z . Andere Laucerien samt dem Elfen darzu .

Xr Die
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Die siebende Lade zum ^ ccouckemenc .

z . Grosse Hacken ,
i . Anderer wie ein krummes Messer ,
r . Anderer etwas breiter ,
i Storchen Schnabel .
1. 8pecu1um Oceri .
2. Mutter - Spritzen , samt zweyen geraden , und zwey krummen

Canalen
r . Lpeculum H. ni .

OblervLtionz kunäbm
Vor den Regiments - Pster .

? rimo .

eil ein solcher geistlicher Mann und Seelen - Sor -
gcr , der einen jeden mit seinen ehrbaren und from -

. alio soll derselbe auch von allen Ober - und Unter -
Offleiern , sowohl als Gemeinen , in allen Ehren gehalten werden ,
als ein geistlicher Vatter reipetHret,auch in seiner erX5enr,die
sonflen ziemlich gebräuchliche , ungeziemte , scnnclnlose Reden , und
Zotten , nicht geredet werden , widrigenfalls der Verbrecher in die
Lapelle gestraffet werden solle-

2öo . Es ist auch der Regiments - kster - bey grosser Straff , so
er vom karer 8uperlorzu gewartenhat , verpflichtet , aufdte Kran¬
ke dergestalt acht zu haben , damit keiner versäumet werde , ohne
Beicht , oder Communion dahin sterbe ; wann das Hochwürdiae
einem Krancken im Lager gebracht wird , so begehret der Regi -

2. Mann von der RegimentörWacht , mit ihren Ge¬
wehr solches zu begleiten .

Ztio .
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zrio . Wann die heiligen Zeiten herbey kommen , so hat er die

Leute zur Beicht zu ermähnen , absonderlich aber zu sehen , baß
die Oesterliche Beicht verrichtet werde ; wessentwegen er einem

jeden der gebeichtet einen Zettel geben solle , welche Zetteln von

dem Compagnie - Commendanten ihme lämtlich zurück gegeben
werden , auch dabey der eKeüivs Stand der Compagnie bey¬
geleget , wodurch der Regiments - ? arer wissen kan , ob jeder fei¬
ne Oesterliche Beicht verrichtet hat ; da die Zeit der Lästerlichen
Beicht verflossen , wird derjenige , so feineBeicht nicht verrichtet ,
in die Caprlle der Gemeine mit einer wöchentlichen Löhnung , der

Officier aber mit einem Monat - Sold ) gestraffet , wie in ^xplic ».
tion des IV . Kriegs - Articu ! Meldung geschiehet .

4co . Ein anderer Geistlicher hat ohne seine Erlaubnuß ihme
in seine Pfarr nicht emzugreiffen ; und so sich bey dem Regiment
jemand einer andern Religion befindet , so darff ein solcher Geist¬
licher oder nicht in die Casernes,oder Compagnie - Gas¬
sen , noch vor die Fronte zu ihm hinaus kommen ; vielwenigcr in
Guarnssonen oderQuartiern , eine solche Zusammenkaufst gestat¬
tet werden , wie es zuweilen geschiehet , daß die Glaubens - Ge -
noffme sich auf denen Rampatten , oder verdeckten Oertern zu
sammle » pflegen und ihre Gesäng verrichten ; wir haben zwar
Erempel , daß Regimenter so völlig Lutherisch , oder Calvinisch
gewesen , ihre kalkoi - es gehalten haben , so aber nur öistlmuliret
worden , sie auch auf ihre Kosten bezahlen müssen .

; ro . Wann der Regiments - ?- rcer ein emsiger und Erempla -
rischcr Mann ist , sich in anderer Leute Händel nicht mischet , den
Gottes - Dienst und Sseisorg mit besten Fleiß abwartet , die Kran¬
kte öffters besuchet , selbe zur Büß und Liebe GOtteS ermähnet ,
bey Sterbenden mit Trost und Ermahnung nicht aussetzet , kan
man ihm von einer jeden Lorrion jährlich vor den Beicht - Zettel
einen Groschen zu seiner vouceur geben ; weilen ohnedem seine
Kayfcrliche Os § e sich bonneremenr aufzuführen nicht erklecklich
ist ; wie auch ihme vor die Begräbnuß eines Gemeinen 2. fl. kön¬
nen pMrct werden , davor er schuldig eine heilige Meß zu lesen ;
seine Kevenüen hat er fonsten von Hochzeiten , das ist I. fl . ZO. kr .
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Dann vor dteBegräbnuß derer Officir einevilcrecion ; er solle
bey Begräbnuß derer Leute von seinen Regiment , als nur immer
die Entlegenheit zulässet , ordentlich beywohnen , und zwar mit sei?
nem Kirchen - Ornat und Weyh - Kessel hinter der Bahr gehen :
Vor die Tauff darff er nichts prLrsncliren , es seye dann , daß
ihm ein - oder anderer aus freyen Willen etwas gebe ; wann er
auch zulässet , daß jemand sich durch einen fremden Geistlichen
copulicen lässet , so gebühret ihm doch seine Stola .

6ro . Darff ohne Erlaubnuß des Regiments - Commendan -
ten keinen copuliren ; thut er es , so ist er ipio taLko seiner ObarZs
entsetzet : Wie dann auch der Erlaubnuß - Zettul der Oopulation
so wohl vor Gemeine als Officier und alle bey dem Regiment die¬
nende Personen ) von dem Regiments - Commendanten muß mit
unterschrieben seyn ; kan auch von sich Feinen Todtenschcin ge¬
ben , ohne Unterschriffc des Commendantens .

7MO . Wann der ? srer Superior von der Armee dem Regi¬
ments - l ' arer einen Befehl giebet , so muß er es dem Regiments -
Commcndanten vorher noriLciren ; der parer soll sich auch bey
demselben erkundigen , wegen des Fleisch - Essen in der Fasten , dar -
bey vornemlich remonttrircn , dieTheurung derLebens - Mittel ,
die Beschaffenheit des Lands , auch die Kranckhciten,so zuweilen
regieren . In subito und andern heiligen Zeiten die Leute zur
H. Beicht ermähnen , und daß dieses vollbracht werde , dem Re -
gimentö - Commendanten angedeutet werde .

8 vo . Er kan ohne Befehl des Commcndanten nicht in die Mes¬
se schlagen lassen . Da die Marcketender unter währenden Gottes -
Dienst Wein schencken , oder Spielleute halten , soll er sie angeben ,
auf daß sie mit einem Gulden in die Capelle gestrafft werden ; die
Befehle überbringt ihme in allen Sachen derProvoß . Er kan
Sonm und Fcyertäge,wann die Leute nicht alle zugleich beywoh¬
nen käuten , auch keine andere Gelegenheit zur Meß zu kommen
wäre , in Krafft seines knvileAü zwey Messen lesen .

yno . Soll er denen Herren Officicrn keine Ooncubmen oder
Huren gestatten , wie sie offt unter krserexr einer Köchin aufhalten ;
die Kindermacher werden Lkroporrion ihres Vermögens in die

Capelle



vor den Regiments -- kater . 1^9

Capelle geftraffet . Wann das Regiment beysammen , solle der

ksrel - KiNderlehr hallen , damit die Kinder nicht als wie das

Vieh aufwachsen , davor jedweder , der Kinder hat , ihme eine

beliebige visclerion geben kam Es solle auch ein Dragoner

bey dem Regiment ausgesuchet werden , welchen man Wacht -

frey lassen kan , damit er dieKinderlesenund schreiben lerne , da¬

vor ein leidentliches begehren kan von demjenigen , der seine Kin¬

der dahin schicket , und soll der Regiments - esrsr darüber die ln >

speLHon haben ; er solle auch sowohl im Feld als 6u3rmionen

zuweilen predigen , in der Fasten aber alle Sonn - und Feyertag
Nachmittag . Diese Predigten seynd gut in Form eines Ca -

techismi zu machen , um daß der gemeine Mann solche besser zu

Nutzen mache , wie dann auch wegen derer Rcsckoljschen zuwei¬
len eine Concrovers - Predigt .

iolno . Er solle ein ordentliches Buch halten , aller getauff -
ten , geheyrathen und verstorbenen Leuten mit Benennung des

Tages , Orts und Jahrs ; wie auch der StrassGelder , und zu
Ende Ockobn . jederzeit dem Regiments - Lommenäsnren ein¬

händigen ; die zur Capellen gehörige Sachen wohl und sauber
verwahren , gleichwie erste übernommen ; solche allezeit in des

Commenclamen oder Stabs - Ossiciers Quartier oder Gezelt ,
oder aber im Lager bey der Leib - Standart aufgehoben wer¬

den , und zwar auf eine solche Art , daß man nicht darauf sttze ,
oder gleichsam verunehre . Da er das Hochwürdige bey sich
in seinem Logiment hat , solche auf eine cleceme Art wohl ver¬

wahrter liege die Capelle sauber conlervwe , eine st eciücirte Lifte
darvonvonseinerHand gefertigter in die Regiments - Cantzley
lege . Die Nothdurfften der Capellen werden von denen

Straff - Geldern beftritten , der Rest ein Theil dem eacer . den

andern vordieKranckeindas Spital emploiret .
IIMO . In der kxplicarion des ! VtenKriegs - Rrt ? cul8 wird

der Regiments - ?3ter das mehrere ersehen , was wegen der An¬

dacht und Gottesfurcht anbefohlen ist ; hat er asso nach dem
dritten Zeichen frühe und Abends zum Gebet , sich mit dem

Paucker undHautboistenbey der Leib - Standart einzusinden ,
D und
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und zwar mit dem Crucifix voDde ^Brust in ehrba ^sKleidung ,
und nach alten Soldaten : Gebrauch GOtt zu Ehren die ge -
wohnliche Betstund zu halten , daselbst kniet er in Mitten der

Versammlung nieder , spricht das Vatter Unser nnt dem Ave

Maria , ein Morgen : oder Abend - Gebett , mit der Glaubenö -

Bekandtnuß ; alsdann giebt er die öeneckökion ; und wo er¬
wärm ein - oder anderer Hautboifte die Betstund früh oder spat
versaumete , oder bey solcher Nichterscheinen solte , so wird er den¬

jenigen ausbleibenden aufmercken , und dem Regiments - Lom -

menäanren andeuten , welcher solchen jedesmal einen halben
Gulden von seinem Lohn , zur Straff in die Regimeuts - Capel -
le , wird abziehen lassen ; eine gleiche Bewandnuß hat solches
mit dem Regiments - ? scer sechsten , daß , wann selbiger nicht
vorhanden seyn möchte , er als Geistlicher bey dem ? - uer 8upe -
rior angeklaget werden solle : Die Herren FLHndrichs haben
Die Mannschafft Frühe und Abends hinzu führen , und hat der

Regiments ? arer wohl Acht zu haben , ob eine oder andere

Compagnie darinnen saumselig ist ; solches dem Regiments -
dommentlsmen andeuten : Und damit die Andacht in grossem
Aufnahm , und der gemeine Mann um so viel eyfriger zu der

Ehre GOttes gebracht , und angeführet werden möchte , sd
tönten ebenfalls und derweilen , und zwar je öffrer je besser ,
die Herren Offrciers dabey erscheinen , welches auch zu verste¬
hen , wann Sonn - und Feyertage bey dem Regiments - Lom -
menäsmen die heilige Meß gehalten wird : Da ein 7e Oeum bey
der Armee gehakten wird , verfüget sich der Regimentö - ? srer zu
dem ks : er8uperjor,chme in der kunkklon , so in des commangi -

renden Generalen Gezelt gehalten wird , zu « tMiren .

12mo . Die Feld - c - rplsn oder Priester bey denen Regimen -
ternund Kriegs - Corps , äeclimren derer Generalen , Obristen ,
und des Kriegs - Rechts Zwang , ex luo ? rivile ^o kori Oerica ! l8 ;
man kan aber wohl ihme seine vimiMon geben , und da er sich
nachläßig in feinem Amt erzeiget , absonderlich aber einen Ster¬
benden versäumet , um denjenigen Leich - Groschen , oder die r . fl .

so cr von Verstorbenen haben solle , ( welches ihme extra seiner



vor den Regiments

QAge um besserer bubMenrnurgegcben wird ) straften , und - ^6

p' lss Laui ' ss Zpplicirm .
i zrio . Bißweilen wird in der Armee nach Rang des Regi¬

ments der ? Lwr mit dem Gewaltiger und Scharffrichter auf

den Streift ' genommen ; alsdann ist seine Schuldigkeit , daß er

diejenige , weiche in llLArsmi sollen hingerichtet werden , Beicht

höre ; ein gleiches hat er bey allen Maleficanten nachpublicir -

tenäemenrzu oblsrviren , ste auch biß auf den Richt - Platz zu

begleiten , und biß an ihr Ende an geistlichen Trost nichts abge¬

hen zu lassen , nach diesem eine kleine Lxkortarion mache : Bey

Schlachten gebühret dem barer , daß er aufZeichen des Regi -
mentsCommenclLmen dem Regiment eine gantz kurtze Christ¬

liche Ermahnung gebe , sodann die Oenersl - Absolution und ve -

neöitiion ; hernach soll er sich hinter dem Regiment aufhalten ,
die Bleßirte , oder Sterbende clispvniren ; das Hochwürdige
aber aus Besorgung einer lrreverenr . die in Treffen begegnen
könte , nicht bey sich haben - Im klarcbe gehet er mit dem Audi¬

tor hinter derPaucken .

Nrevs , so Ihre Päbstliche Heiligkeit
gegeben .

brwürdiger Bruder ! Unsern Gruß und Apostolischen
anvor ! Alldicweilen in des Römischen Königs

zu Kayser erwählten L- tt oli . Unsers in Christo geliebtcsten
Sohnes,Kriegs - Heeren , welche der Zeit in Teutfchland stehen ,
oder von daselbst in andere Landschafften , Provintzen und Kö¬

nigreiche ; ja btßweil auch in Italien und daran gelegenen In -
sulen versendet werden , offt viel geschehen mag , wocinnen zu ge¬
bührlicher Reichung derer Sacramenten , heilsamer Anweisung
und Seelsorg deren , so dem Lager und Heeren folgen , wie nicht
weniger zur Schlicht - und Entscheidung der zwischen ihnen vor¬
kommend zum geistlichen Gericht ungehörigen Händel und

Strittigkeiten Noth seye, daß ein oder mehr geistliche Personen
wohl und fleißig bey der Sach thun , dann nicht leicht zu ihren

^ Y 2 Pfarr -
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Pfarr - Herren und Bischoffen , oder zu Uns und dem Apostoli¬

schen Stuhl recurriret werden kan ; darum verleihen wir dei¬

ner kratermtät hiemit , daß du einen von besagt Römischen Kö¬

nig zu Kayser erwählten Lsrolo , der Zeit lleputirten Ober - Ca -

pellan derselben Kriegs - Völcker nach beschriebenes Vermögen ,
sey selbst oder durch andern oder mehr fromme und fähige Prie¬

ster , welche Er Ober - Capellan nach vorgehend - fleißigen und

scharffen Lxamme , eigenen Befund und ^ pprob ^ non ( wann sie

ja nicht vorhin schon von ihren Orllirmrio spprobirt gewest ) zu

luböeieAirm hätte , doch nur gegen die Kriegö - Leut und beyder¬

ley Geschlechts - Personen , welche wie es ist zumKriegs - Volck
angehören , ( auch der Hülffs - Trouppen eingerechnet ) zu

üben , nemlich :
Zu versehen tägliches Kirchen - Sacrament , auch solche

die von denen Pfarren - Vorstehern allein versehen werden pfle¬

gen , ohne die Firmung und Priester - Weyhe, sonst alle Pfarr -
Aemter und Verrichtungen : Zu » biolvirenvon Ketzerey , Glau¬

ben - Abfall , und Abtrünnigkeit , in Italien zwar und in angelege¬
nen Insulen nur jene , die an Orten gebürtig seynd , wo Ketze -

reyen ohne Einhalt schwärmen,und welche nicht jemahl gericht¬

lich die Irrthüm abgeschworen , oder mit der heiligen Römischen

Kirchen versöhnet gewest : Ausserhalb Italien aber und der bc -

meldten Insulen , solche allerhand , auch Geistliche sowohl Oe -

ricog alsOrdens - Perfonen , welche dem Kriegs - Heer folgen ;

nicht aber jene , in welcher Heymat und Vatterland das 0K -

cium Inguilmoms Wider die Kekzereyen ist , sie hätten dann ander

Gegend verbrochen , wo die Ketzereyen übcrhand genommen ;

noch die so einst gerichtlich dem Irrthum abgeschworen ; sie
wären dann aus Ketzerey schmeckenden Orten gebürtig , und

hätten nach so gestellter Abschwörung in Wiederkehr dahin aufs

neue den Fall gethan , und diese zwar ledig zu sprechen , nur dem

Gewissennach : Ferner , zu sblolvwen von jeglichen LxcelL und

Verbrechen , wie schwer sie auch seyn , und ob sie uns und dem

heiligen Stuhl - besonders reselvirt,oderinder 6ul ! s OWns vo -

wim enthalten wären ; dann ausserhalb Welschen Landes und

ange -
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angelegenerInsulen zuhaben und lesen, ( jedoch dergleichen Er¬

laub nicht andern zu geben ) verbottene , Ketzerisch - und Heydni -

sche Bücher , so von ihrer Sekte handeln,und jeglich andere Bü¬

cher , um solche zu impugmren , und die etwa im Kriegs - Heer
befindliche Ketzer oder Heydcn , zum wahren Glauben zu führen :

Doch ausbenommen der IrsKsre Osroli Ivlolinos , dlicolsi ^ la -

cbi - rvelli , und der Sterndeut - Wabrsager , zwar auch damit die

andere verbottene Bücher nicht ausgewogen werden , aus Land -

fchafften wo dieKetzerey geltet , sondern allweg darinnen blei¬

ben : Zu verrichten das heilige Mcß - Opffcr , eine Stund vor

der Morgenröthe , und eine Stund Nachmittags , und zum

Nothfall auch ausserhalb der Kirchen an jeglich andern ehrba -

renOrt , unter fteyenHimmel , in unterirrdischen Plätzen , und

so eine gar besondereNothfürfiele , des Tags zweymahl ( wann
jedoch der Priester bey erster Meß nicht die ^ btolmivn genom¬

men , und nüchter geblieben ) desgleichen auf einen beweglichen
Altar , er sey gantz oder beschädiget , auch ohne kel - gmen derer

Heiligen : Endlich wann nicht das heilige Meß- Opsser sich än¬

derst verrichten lastete , und keine Scheidung , Unehr und Aer -

gernuß zu befahren wäre , auch m deren Ketzer und Lxcvmmu -

mcirten Gegenwart , da nur der Uimlli - gnrzurMeß nicht selbst
ein Ketzer , oder sonst mit Kirchen Bann bestricket sey, zu ver¬

leihen denen Erst - bekehrten von Ketzerey oder Abtrünnigkett den

vollkommenen , andern jeglichen zu bemeldten Kriegs - Volck un¬

gehörigen ChristglaubigenbeyderleyGeschlechts in ihrerSterb -
' Stund , da sie wenigsten ihre Sünd bereuen ( wann sie nicht

beichten können . ) Item auf demHew Christ - Tag,Lsstcr - Tag ,
und unser lieben Frauen Himmelfahrts - Tag nach reumüthi -

gerBeicht . und Niessuna des Allerheilrgsten Fronleichnams ei¬

nen gleichmäßigen vollkommenen Ablaß aller Sünden : Auf

jedem Sonn - und gebottenen Feyertag denen , welche seiner

Predigt beywohnen , nachzulassen zehen Jahr von ihren schul¬

digen Bußwcrckes , in gebräuchlicher Catholischen Kirchen -

Form : Und solchen Ablaß zu gewinnen für ihm selbst durch alle

Mondtäge , wo nicht das Oiüciuw novem l ^ ektionum cinge -

D Z fal -
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füllen , gleich des andern Tagshcrnäch . Lesen die Messe o<- we -
guie auf jedem Altar , auch wann e § nicht andech seyn tönte , auf
einen Trag - Altar , und durch selbrgesMcß - Opffer zu erlösen ,
aus dem Fegfeuer nach feinerlmcncion die Seele jemands von
seelig Verschiedenen aus dem Kriegs - Volck , Erstattung und
Bitt - werse . Zu bringen das Hochwürdigste Mars - Gacra -
ment , auf Orten wo von Ketzern , oder Ungläubigen Sscrile -
Zmm , oder Unehr besorglich wäre , denen krancken Personen
reunlich und ohne Lichtern , auch zu behalten dasselbe höchste
Gut und zu verwahren , für dieselbeKrancken ausgleiche Weiß ,
doch an Ort und Stelle , welche tüchtig und ehrbarsst , sich zu
kleiden ( wann sie jemahl an Orten befindlich , wo sie wegen An¬
fall der Ketzer oder Ungläubigen,nicht änderst durchzureisen oder
zu bleiben vermöchten ) in Lauen - Kleidung , ob sie auchPriester
undOrdens - Leute seyn ; zu gesecgnen allerhand Kirchen - Zie -
rath,Tabernackel , Gefäß , Kleid und Zubereitung , samt mehr
andern , was zum GOttes - Dienst gehöret , und zum Gebrauch
derselben Kriegs - Völcker nothwendig , ohne waö die heilige Ocl -
und Salbung brauchten versöhnen allerhand entweyhete Kir¬
chen , Capellen,Begräbnuß - Höfe , und Bet - Häuser in der Ge¬
gend , wo sich das Kriegs - Volek niedergelassen , wann zu des
Orts Bischoffen und Oi ckm - rno nicht füglich zu gelangen wäre ;
doch daß bey solcher Versöhnung eine Wasser - Kannen , welche
vorher ein Catholtscher ki - gelsr geseegnet , ja auch ohne der¬
gleichen , wann es groß Noth vorhanden , und damit an
Sonn - und Feyertagen das heilige Meß - Opffer verrichtet
werden kan .

Diesem nechst ihme Ober - Capellan gleichmäßig sein
selbst , oder durch andere ein oder mehr fromme und geschickte
von rhme Wbclelegirte Priester , welche vermögNachricht und
Urkund von ihren 0 - llinscko , oder andern Glaub - wertben Per¬
sonen ( als wornach er Ober - Capellan zu forschen hat ) der geist¬
lichen Rechte und Gericht erfahren seynd , allen und jeden geist¬
lichen Gerichts - Zwang an jene zu üben , die in bemeldten KriegS -
Hcercn zuReichung derer Sacramenten , geistlicher Anführung

und



vor den Regiments ' parer . ' 75

u ^ SeelenUSorg dienen werden , sie seyn Oenci und Welt -

Priester , oder allerhand Kezulsres , Mönche und Bettel - Or¬

dens ; eben als ob der Ober - Opeüsnund die SubcleleZirten ihr

der Welt - Priester wahren Hirten und Vorsteher , ihr der Mönch
und lregussren General - Obere wären , und alle vors geistlich Ge¬

richt gehörige Händel , weltlich , bürgerlich , peivlich , und welche
mixn ton seynd , zwischen oder gegen die ermeldten und andern

Personen,so indem Kriegs - Heer wandeln ( die Sache gehöre
zum geistlichen koro auf Art und Weise wie sie immer wolle )
auch Summsrie und glatten Wegs ohne Gerichts - Getöß , Fi¬
gur und Zierlichkeit , Kloß dem wahren Befund kgAj nach , ein¬

zunehmen , und nach Gebühr zu erörtern , wider jeglicheUn -
gehorsame und Halßstarrige zu verfahren in Kirchen - Stras¬
sen , Bann und Züchtigung , diese zu schärffen , und wieder

zu schärffen , auch den weltlichen Laven - Gewalt um Hülff
onzuruffen ; über das ihnen Cbristglaubigen die in bemeldten

KriegS - Volck leben zu erlauben , daß selbe in der Fasten -
Zeit und andern Jahrs - Zeiten , wo es sonst verbotten ist ,
speisen mögen , von Eyern , Käß und Butter und anderer

Milch - Speiß,wie auch Fleisch , des letztem halber jeden Frcy -
tag und Sambstag , und gantze Char - Wochen ausgenommen :
Endlich zu verwandeln , aufheben , llissenllren und auflösen ,
(, elpekiive wie und als viel dergleichen , vermög der geistlichen
Rechte , und der Kirchen - Versammlung zu Trient denen Bi -

schoffen erlaubt ist ) wegen der Gelübden , Eydschwüren,Ir -
reZulsricäten und Kirchen - Straffen , als Bann , Suspenso¬

rien , und Inceröiöken , wie auch wegen Auslässen aller , oder

etlichmahlen der Vcrkündung , welche vor Ehegcben der

Personen , bey selbigen Kriegs - Heeren geschehen solten , nach

deinem , unsern und des heiligen Stuhls Wohlgefallen , und

auf Zeitlang wie du gut finden wirft ( wann es nur nicht
überstehen Jahr steiget ) aus unserer Apostolischen Macht
und Gewalt , unvcrbötten und frey ertheilen , verleihen kön¬

nest und mögest .
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Wir wollen aberdaßdieselben PrWer , welche er Ober Ca -

pellan , zur Seel - Sorg und Saccamem - R ichung dem Kriegs -
Volck llepurircn würd , zwar aufkeineWeise dergleichmKewalts
haben und brauchen dürften , gegen die Besatzungen , weiche zu
immerwährenden Schutz und Wacht dieses oder jenen Schlosses ,
Stadt , oder Beste gewidmet seynd . dann diese erklären wir mal¬
len und jeden für ungehörig zu des Orts Pfarren und Bischoffcn ;
sondern die besagte Verleihung ist ihnen Priestern verstanden ,
bloß gegen Soldaten und Personen von Regimentern und Häuft
fen , weiche demKrieg hier und dortnachzuziehen unterhalten wer¬

den,sie mögen inwürcklichenKriegß - Unternehmungen,oder auch
in allerhand zufälligen,zeitlichenQuarttern Somer oderWintecs ,
oder aufZeitlang inGuarnisonen befindlich seyn ; doch dergestalt ,
daß sie vom Ober - Capellan fubllLleZirte Priester , so bald als

sie in dergleichen zeitliche Schönes gelangen , den Zeugnuß - Brief ,
sowohl ihren Prtesterthums , als Oepurarion und Gewalts we¬

gen , denen Pfarr - Hecren selbigen Orts darweifen sollen , bey Er -

sehung wessen sie Pfarrer zugestakten schuldig , daß in Kirchen be¬

sagte Priester Meß lesen , und folge ihres Gewalts Sacramenten

reichen , wie solche der Pfarrer selbst zu reichen pflegt ; was anbe¬

langt , da in solcher Zeit , sich zwischen Personen einEhe - Vsrbünd -
nuß bcgebete , deren eine Person militärisch , oder zuRegimentern
und Haussen angehörig , und bey Gelegenheit der zeitlichen Ga¬

lionen da befindlich , die andere Person aber dem Orts - Pfarrer
verfangen ? In solchen Fall soll weder ein Pfarrer ohne derglei¬
chen Priester , noch Priester ohne dem Pfarrer derselben Ehe »
Verbündnuß beystehen , oder Seegen sprechen , sondern beyde
miteinander und gleichen Theils die 8coI Einkunfft ( wann sie ge¬
bräuchlich ) zu empfahen und zu theilen haben .

Ohngeirrt der Apostolischen , und in allgemeinen , wie auch
National , Ectz - und Bischöflichen Kirchen - Versammlungen er -

gangener General - oder Speciell - Satz - und Ordnungen , noch
der Orden , wozu dergleichen Personen Profeß gethan , auch mit

Ende , Apostolischen Oonllrmation . oder jeglich andern Krafft
befestigten Ordens - Reguln , Herkommen , krivi ! eZien,lnc ! uiten

und
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und Briefen , so von dem Apostolischen Stuhl besagten Orden ,
ihren Obern , oder eintzeln Personen , auf ecsinnliche Weiß ver¬

liehen , Zppwbirt und erneuert seyn , als welch allen und jegli¬
chen ( lhrenEmhalt dafür für genugsam und vollkommen , ja von

WoctzuWort eingetragener habende ) da sie im Überrest bey ih -
rer Krasse und Vslor bleiben , wrr allein zu des obbeschriebenen
Würckung,aufdißmah ? , besonders und ausdrücklich äerogiren
und Vorgriffen , wie anderem allen , so hierwiedec stehet ; geben zu
Rom bey St . Maria der Grösser » unter dem Fischer : Ringe ,
den ozsttn Decwibr . Anno 2721 . Unsers Padstthumö im er¬

sten Jahr .

OkiervÄtions - krinöbm
vor den Profoscn .

krimo .

^ MMr solle Abends sich bey der ParoleAusgebuna ( zwar nicht
in Creiß,sondern hinter demAdjutanren ) einfinden ; dem

Regiments - Adjutanten rapporkiren , was dem Tag
hindurch pgstlret ist , wie viel er Arrestanten hat , ob et -

wann einer kranck , und ob sie ihre Verpflegung haben ; nachdrm
auf die Regimentß - Beftbl wohl Acht haben , damit , wann etwas
den kleinen Staab betrifft , er ihnen dieselbe bringen könne , gleich¬
wie dann jederzeit , da etwas an selbe befohlen wird , der Profoß
ihnen die Befehl überbringet .

2rW . Er solle täglich nach dem Zapfenstreich Abends sich zu
allen Marcketentern verfügen , und selbe darzu halten , daß sie ihre
Zeiger einziehen , und bey Straff keinen Wein mehr ausschencken ,
vielweniger Sptelleute , oder anders halten ; was er vor Leute
alldorten antrifft , soll er nach Hauß schaffen ; eineStund hernach
solle er zu der Regiments - Wacht gehen , von solcher Wacht z.
Mann mit ihren Gewehr geben lassen , und sodann nochmahlen
die Marcketenter vilmren , ob sie den Befehl halten , wo aber nicht ,

Z soll
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soll erdieLeute,soeralldorten antrifft , gleich zu ihren Standar¬

ten , in Quartier oder Guarnison , zu der Regiments ; Wacht in

Arrest führen ; dieMarcketenteraber einen Retchö - ThakerStraff
in die Capellen geben : Und da ein Rauff - Handel alldorten ge- °
schehen,und der Marcketenker nicht bey Zeiten die Wacht gehö¬
ret , solle 6 fl . Straff geben. Vic ! . KriegS - Articul XXX .

Zno . Wie dann auch der Profoß alle Morgen und AbendS

vor des Obrist - Wachtmeisters Behausung , oder Gezelt seyn
muß , und von allem was die vergangene Nacht , oder des Tages
psMet ist , rekriomren ; eben auch , wann unter Tages etwas

pMret , oder bey feiner Viftrirung des Abends , gleich Rapport
geben : Wie auch wie die Marcketenter mit Wein , die Fleischha¬
cker mit Freisch verMerr seynd , da einer wohin einzukauffen ge ^

hen will , die Erlaubauß vor fie begehren , wann sie wieder zurück
kommen , rapportiren , was sie mitgebracht haben : Und letzlich
den Rapport von dem Stock - Haust .

4to . Er soll Acht haben , daß die Fleischhacker das Vieh weit ,

Wenigstens hundert Schritt , wann die Armee in zwey Treffen

stehet , daaber nicht , hinter dem Lager schlachten , und nachdeme

es wohl gesäubert , der Unstath cinqegraben werde ; und hernach -

mahls an das sstmmrkc Ort m das Lager dringen , auch ( naäM -
me e § die Zeu zulasset ) das Dieb zenlichMachten , und nicht kaum

geschlachrec schon zum Verkauft ausbauen .

5w . Die Maaß , Cimenten , Gewicht und ViKuMn so sie

derkauffen wohl vbserviren , damit kein Betrag , oder ungesunde
Sachen gekochet , oder ausgeMncket werden ; der Regiments :

Fleischhacker gutes gesundes Weh schlachte - das heisch ehe es

verkauftet , recht ausgekühlet habe , und nebst den rcchrmGewichch
nach der I - ixs so der Obrift ; Wachtmeister gemacht verkauften ;
damit keine ftembde Marcketenter , sich auf der Seiten nicht cam -

piren , oder handeln ; das unzeittgc Obst , absonderlich Pflaumen ,
Maulbeeren , und dergleichen , so die DillWrerje piomoviren ,
wann sich eines b. findet , hinweg nehmen , zerstreuen und verder¬

be ^ kein schwemm Misch ablvtme un C ommer nicht gestatten -
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6to . ES ist dem Profoß kein DespeLk anzuthun , weilen er ein

Vatter des Regiments genennet wird , und wegen dem bey ihm

einkommenden ^alestcanren , nicht allein um die julli ? anhält , son¬

dern auch nachgesprochenen Semen ? wieder vor sie bittet : Die¬
ses ist noch von alten Gebrauch her ; wami er avanciert , kan er

auch Lieutenant werden .

7mo . Es ist darbey zu wissen , daß der Stecken - Knecht , oder

wann ein Scharffrichter vorhanden ist , unter ihme stehen , und

wann er selben auch wegen etwas felbsten abstraffen thut , ist ihme
an seinen Ehren nichts benommen ; jedoch soll er mit ihnen nicht

essen noch trincken , oder ksmiliarlrät haben , dann was in Disci¬

plin - Sachen vorgehet , die Ehre keinen Menschen lsockret ; die so
bey ihme geschlossen werden , schließen sich felbsten , und geben ih -

we dieSchlüssrl , welche er ihnen wieder giebet , wann sie sich aus¬
schließen sollen .

8vo . Erhat auf die Sauberkeit des Lagers Acht zuhaben ,
und wann solches auf einen Ort lang stehen bleibet,mit Bäumen

biß zwey hundert vor das Lager , hievor - oder zuruckwärts , nach¬
denke man in Treffen eampiret . auözustccken , wo die Abtritt seyn
sollen,dahin Gruben machen lassen , darzu man ihm die gehörige
Leute geben muß ; gehet einGememer nicht in dem ausgestellten
Posto , so soll er ihn in Arrest nehmen lassm , wäre es ein Ober¬
erer Umec Osslcier , so solle der Stecken - Knecht , welcher herum

parromlliret,ihme den Hut pfänden , den er wieder auslöscnmuß ,
wer sich ihme widersetzet , wird doppelt gestraffet : Er hat eben¬

falls alle bey dem Regiment crepirte Pferd oder Wehe wegschlep¬
pen zu lassen , und wird solcher Unkosten von der HenckerS - Lor -
rion bestritten .

yno . Wann man marclüret , solle der Profoß alle Weiber ,
Jungen und andern Troß zusammen nehmen , niemand von selben
bey währenden ^ larchsbeyStraffvonsichlassen,würden solche
nicht pariren , sosolle er sie brav zerprügeln , die Weiber hernach
bey dem Regiment angeben , so werden sie mit der Fiedel , derer der

Profoß sich einige schaffen solle , abgestcafft werden ; auch ihnen ,
wann sie einige Regiments - Montirung anhaben , ( sie mag alt

Z 2 oder
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oder neu seyn ) hinweg nehmen ; sie können wohl von etwa abge¬

legter Montur ein Camiso ! haben / allein müssr ; die Aufschläge da¬

von hinweg gethan seyn ; keinen Mantel aber gar nicht zulassen »

denn tauget er vor sie - so hat der Soldat ihn auch noch länger

tragen können ; dann dir verheyrathete orömsri mehr Montirung

als andere vonnöthen haben »um Weib und Kinder damit zu klei¬

den ; das Stock - Hauß msrckiret mit dem Profosen auf derSei -

ten der LsoaZe .
lOmo . Die gewöhnliche Gebühr von denen Marckekentern

und^keischhackerm hat der Profoß , sowohl vor den würcklrchm

Obristen,Obcist - Wachtmeistern , als vor sich selbst emzucsilllen »
als nemlich vor den Obristen » von jeden Marcketenter monatlich

12 . fl. dem Profoß i . fi . Zo . kr . wie auch vor das Ciment jährlich

2. fl. Die Weider so im Felde handeln , geben monatlich zo kr .

in die Regimentö - Capellem .
umo . Von einen jeden Stuck Vich so geschlachtet wrrd » es

seye Kuhe , oder Ochs i . fi . dem wär etlichen Obeiften : 2. Pfund

Zleilch dem Profoß : U ' w jährlich vor das gestempelte Feid - Ge-

' wicht 2. fl. Dem Major gebühret monatlich von dem Marcke -

tenter z. fi . und die Stich - Maaß ; von jedenSiuckVied die Zun¬

ge , oder das Geld dafür - , wie er es mit ihmn ausmachen will ;

der so solche Dienst vertritt , genießet Such - Maaß und Zunge ,

und dieses , wann obqedachw handthierem

i2mo . Der Profoß soll AM baden , daß kein Marcketenter »

bey Straff eines Gulden vor die Capclle » sich unter stehe , Sonn -

und Feyertage , bevor die heilige Meß aus H, einen Trcpffcn

Wem auszuschcncken »vklweniqer Epiellcute haben .

I2tto . Soll derReqimcnts Pater denen Herren Öffnern kei¬

ne Ooncubme oder Huren gestatten , dann wann eine unter ? rL -

texr einer Köchin aufgehalten wird , so solle der Profoß selbe aus¬

ziehen , und wann sie zu Pferd,st , solches hinweg nehmen , welches

der Officier mit einen Ducaten auslösen muß , die Kleider aber

dem Profoß verbleiben . ^ ^ ,
i4to . Wann ein Dragoner - Weib ein liederlich Leben führet ,

und aufdie Abstraffung ihres Manns nichts gcdete , soll sie m dre

Fiedel ,
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Frede ! , welche der Prcfoß al ! z rt parat halten solle , auf Befcyk
des Commendantkns,gcspanttetwerden,und auf denen Plätzen ,
oder vor denen Standarten durch den SteckemKnecht herum ge -
führet ; die ledige und Dienst : lose Menscher werden durch den

Stecken Knecht ausgezogen und wcqgepeitschet : Wann wegen

Menge derer Krcmcken bey dem Regrmem ein Krancken Hauß
aufgerichtet wird , so commandirctder Profoß von denen Drago¬
ner - Weibern so viel als darzu abgefordert worden , um daß sie
kochen und waschen , das Spital sauber halten ; wolte einDra -
gsuer - Weid nicht nach ihrer lour dahin gehen , so stehet ihr frey
eine andere zu bestellen und zu bezahlen -

i ; ro . Wann die Meß gelesen wird , oder in einer grossen
Guarnison grosse bunökioneu , als Procchionen geschehen , so

soll der Prcfoß herum geben und Acht haben , daß die Leute

niederkmen , wann man das Hochwürdige erhebt , oder vorbey
träget .

i6to . Der Regiments Profoß wird zuweilen statt des Ge¬

neral - Prososen , oder Gewaltlgers auf den Streiff geschicket ,
und zwar nach der 7 ' our derer Regimenter , wann es also einen

betrifft , emMnget er Abends vorhero von dem Kayserlichen Ge¬
nera ! Adjutanten , oder desselben Generalen der commandiret ,
die Befehl wo er hingehen solle ; da er dann jemand ausser der

Bedeckung und Ordnung wieder Verbots antrifft , also gleich ,' r»
6 Arkrmi in Arrest zu nehmen , oder wie es zuweilen befohlen , auch
aufhencken zu lassen : Gleichwie es im XXIXstcnKriegs - Articul ge¬
meldet worden -

17mo . Es werden dem Profosen zuweilen Commandirke mit¬

gegeben , auch wohl ein Hawtmann mit so viel Mannschafft ;
und weilender Profoß nicht überall seyn kan , sollen die comman -
dirte Ossicier dierenige , so sie exceckrend finden , durch Eommau -
ditte in Arrest nehmen , in das Lager brmgen laßen , und sodann
ihr Vell ^ umanzeigen ; wann der Ossrcierso darzu commandiret
ist , durch die Finger sehen wolte deswegen von dem Profosen an¬

gegeben würde , hat er grosse Verantwortung und Bestcaffung
zu gttvattM .

i8vo .
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l8vo . Auf die Bewahrung der Arrestanten hat er wohl

Acht zu haben , keine Gesellschafft , vebEtiiren bey ihnen ge¬

statten ; wann ein Arrestant schreiben will , soil er es mcht

zulassen , biß er es dem Regiments - Commendanttn ge -

^^i9no. So er geschlossene Leute im Swck - Hauß hat,solle

öffters des Tags und Nachts vilmren , ob die SchlldwcM

allere ist ; den Corporalen ebenfalls deswegen ermnern , um

daß sie alle zusammen in keine Verantwortung kommen , des¬

wegen den LVIll . Kriegs - ^ reicul wohl oblerviren .

20M0 . Die velinquenren , absonderlich so auf den Leben

sitzen , nüchtern halten , damit sie nicht bey der Lxecucion wie

es offt geschiehet , betcuncken seynd , oder wohl gar erne ü' lasch ^

Wem , oder Brandwein im Sack haben ; wessentwegen ihnen

die Schildwacht so nahe soll gesetzet werden , daß ße stets un¬

tern Augen seynd , deö Nachts soll jederzeit Licht gebrennet

werden . ^ . . .

rimo . Einen solchen velmguemen ist Nicht allem kem

^ övocar , oder jemand , der mit ihm rede , zugelassen , so gar ,

daß der Regiments - karer nicht hin darff gehen , ehe die 8en -

renr gesprochen ist ; und dieses aus Ursachen , wellen dadurch

bisweilen Unterredungen geschehen können , wo das Regunent

hernach nicht auf die gründliche Wahrheit kommen kan , und

durch dieses der Mir nachtheilig ist .

2260 . Von jedem Arrestanten , so geschloffen wird , gehö¬

ret dem Profosen vom Wachtmeister i . st- vom Hauptmann 1.

Dmatm , Lieutenants Khndrich R- ichLTHaler , von

dem Gemeinen 5. Groschen , welches fie ader baar bezahlen

müssen , oder es wird ihnen nach des Profosen Eingabe an ih¬

rer abgezogen ; dabey aber » wann ^mand unschuldig zu

dem Profosen geschlossen würde , hat dn Profoß davon nichts

zu prXtenlliren ; hingegen muß

Stand halten : Wer dahin ungeschlossen kommet , bezahlet die

HeMe .
2zrio .
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2zrio . Der zu dem Profosen kommet , und solle geschlossen
werden , empfängt die Schlüssel vom Profosen , und schliesset
fichselbsten , und dem Profosen wieder die Schlüssel giebet :
Wolke er nicht , so solle chme der Stecken - Knecht fchliessen ;
der aber was infames begangen , wird durch den Stecken - Knecht
geschlossen ; wann etwa jemanden mit Wasser und Brod , bey
dem Profosen zu sitzen , in die Straff gegeben worden , sotteder
Profoß wohl Acht haben , und nicht zulassen , daß ihlye was
anders gebracht werde ; wann jemand geschlossen wird , wird
jederzeit befohlen , glatt oder Creutz - weiß ; da hat der Profoß
nach zu sehen , daß die Bänder nicht zu weit , auch die Schlösi
fer gut seynd .

24m . Bey der tzxecmkon der Spieß - Ruthen , lässet der
Profoß die Ruthen schneiden , nicht aber durch den Stecken -
Knecht , ausser es gehörte vor einen , der etwas mi - » me8 began¬
gen hat , oder in Henckers - Hand gehöret hätte , und vom Re¬
giment aus begnadet worden , und mit dieser Straff belegt ,
dieses finde aber eine 8uLril,tät , die nicht viel hinter sich hat :
Da der Stecken - Knecht die Ruthen austheilet , nehmet er sol¬
che hinter beyde Armen , und gehet rücklings durch die Gassen ,
damit die Mannschafft die Ruthen von formn ausziehen können .

25tv . Da zu Verhören und Kriegs - Rechten ein Arre¬
stant geführet wird , bekleidet der Profoß jene mit 2- oder z.
Mann von der Wacht mit gepflantzten Bajonet ; da er vor
die 8eülon solle , gießet er ihme die Schlüssel sich aufznschlies -
fen , und führet ihn dahin ; so er zurück kommet , wieder schlics -
fm lässet , in das Stock - Hauß übermahlen beglotzet ; dem
tz . -3. li6i und ^ uäicor rapporciret , daß er wieder in Stock -
Hau ß sitzet .

2610 . Wann bey dem Regiment kein Scharffrichtcr ist,so
ist seme lncusnbenT einen zu suchen und zu bestellen , welchen
jederzeit z. Mannzur Eonvoy mitgegeben werden ; die Pfäh¬
let , Brenholtz , Spieß und Galgen auszunchtcn , da man et -
wann die Nahmen anschlüget , oder aber da keine Bäu¬
men seynd , thut der Profoß bestellen , und wird solches so¬

wohl
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wohl als des Henckers ^BezählungHon des Henckers ? or -

rron bezahlt ,
2 ? mo . Bey der kxecurion bat er folgendes zu beobach¬

ten , daß , wann die zur Lxecunon ( ^ omm- nck - rte , den Oe -

ünguenren bey dem Swck - Hauß abholen , ein Corpocal mit

12 Mann alldortcn zu Fuß in Bercltschafft stehe , welche den

Malesicanten in die Mitte nehmen , und das Bcyonet gepsian -

tzet Hecken ; der Corporal auch nicht zulasse , daß er sich im

Gehen etwann allzu langverweile : Der Negimentö - stE gehet
neben seiner her , und hinter dem Malesicanten , fo jederzeit

geschlossen seyn muß , gehet der Stecken - Knecht , vor

dem Malesicanten gehet der Profoß biß auf den Rrcht -

Platz mit . , . ^ ,
28vo . So offt eine Lxecurion gehalten wird , daß der

Scharffrichter dardey zu thun hat , soll solcher schon aussdem
Richt - Platz seyn , daß ihme der Oeünguem oder soryt je¬

mand sehe , deswegen ihme drey Mann zur Wacht gegeben
werden . ^ .

29110 . Da nun auf dem Richt - Platz der Creyß geschlos¬
senwird , und der ^ uclitor das Urtheil vorgelesen , bittet der

Profoß den Obrist - Wachtmeister dreymahl um GOttes wil -

lm,um Gnad : Bleibet es bey den Sencenr , so spricht der

Obrsst - Wachtmeifter auf das drittemahl : Hier nicht , bey

GOTT ist Gnad und Barmhertzigkeit ; alsdann wird durch

den Profosen dem Hencker ( so ausser des Creyses wartet )

dreymahlen geruffen : Freymann , rucket in Creyß ! Allda

wird eine kleine Oeffnung gemacht , und da der Scharffrichter

auf drittes Ruffen,sich irr Creyß beziehet , befiehlet der Obrist -

Wachtmeister dem Profosen den Lonöemmrten vermittelst deS

Stecken - Knechts loß zu schliessen,und dem Scharffrichter zu

übergeben , welcher alödann die Schlüssel dem Stecken - Knecht

auf die Erde wirfst , demnach den Malesicanten herzu führet

oder flösset , mit lauter Stimm sprechend : Hier , nimm diesen

Verurteilten , und exeguire an demselben , was das Urtheil

m sich führet .
ZOM0 .
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zomo . Zu dem Gericht werden z. Mann commanclwet
biß den Abend , so von werten stehen , biß der Hencker den Cör -
per begraben ; es seynd an manchen Orten Bruderschafften ,
so dergleichen abnehmen und tolennicer begraben , so man ihnen
wohl zulassen kan , jedoch keine comm - mckrte darzu geben :
Dem Scharst ! rchrer giebst man selbe Täg , da er sich bey dem
Regmient aufhält , zu seiner Sicherheit z. Mann , welche ihme
zu und von dem Nicht - Platz convo ^ ren ; und ist des Profosen
Sorg ihme hin und her die Gelegenheit zu schaffen .

zimo . Wann Nahmen auf dem Galgen geschlagen wer¬
den , so ist des Profosen seine Sach , solche Nahmen auf ein
Bret , Blech , oder Pergament schreiben zu lassen , damit es de¬
sto langer dem bösen und feuchten Wetter reilMren möge ; er
gebet iamt denen zur Lxecution Lommsp- clirten , mit einem
Corporal und 6. Mann an das Ort , wo die M- ? ist,der Ste -
ckenKnscht traget die Tafel , nach nukliclrten bcnren ^ überle¬
bet er selbe dem Scharffrichrer,daß erste mit guten Näaeln fest
anlchlage . Wo kein Soldaten - Galgen sich befindet , wird
expresse einer darzu aufgerichtet ; annebens hat der Profoß
die lnlpeÄion , damit es nicht herab gerissen , oder verdorben
werde .

Z260 . Wann einer in LKZie hencket , so wird es inqleichen
prgkkiciret,und wann man dessen comrekm nicht haben kam
wird sein Nahmen auf ein Bret geschrieben

zzrio . Da einer srqnebuiiret wird , so bedeckt man selben
mit Sträuchern , oder einen Mantel ; der Profoß hat Sorg ,
das Grab machen zu lassen , durch darzu commanlrte Dra¬
goner ; biß Sonnen - Untergang wird eine Wacht von drey
Mann darzu gestellet , biß er durch seine Cameraden , in der
Stille begraben wird .

Aa Obler -
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Obtervation8 - ? rmÄM
vor den Wagenmeister .

krimo .

,es Wagenmeisters Dienst ist , daß er sich alle Abend

bey der karole einfindet,um zu vernehmen , was ih -
me etwa könnte befohlen werden ; wann man msr -

clliret , so gehet er dem Abend zu denen Staabs - 6s -

FgZen , wie auch zu derer Hauptleuten , erinnert

die Knechte , daß sie bey Loureleüa - Blasen in Bereitschafft zu
marckiren seyn , und mit denen Wägen auf äettim ' rten Platz
ausrücken ; er solle dergestalten Ordnung halten , damit keiner

dem andern vorfahre , oder einfahre , noch anders als es be¬

fohlen ; da er etwann anhalten muß soll er die Wägen in zwey ,

drey oder mehr Reyhen aufmsrclliren lassen .
260 . Wann man an einen Berg oder Paß kommet , allwo

ein enger Weg ist , so muß er auf alle Wägen besonderlich gute
Acht haben , daß ein oder der andere nicht stecken bleibe , und

da es sich zutrüge , daß ein Wagen nicht fortkommen könnte ,

soll er die Kutscher , und andere so damit fahren , anmahnen und

befehlen , daß sie insgesamt dem steckenden Wagen , da es sich

so thun läft , entweder fort helffen , oder da es ohne Verhin -

dernuß und Nachtheil nicht geschehen kan , gar aus dem Wee -

ae w ersten .
zrio . Gleich beym Aus r ^ srcbe aus dem Lager nimmt

er erstlich des Obristen ö- rZage voraus , alsdann des Oboist -
Lieutenants , Obrist - Wachtmeisters undgantzen Staabs,dann
wie die Hauptleute nach ihren Rang gehen , samt derselben

Compagnie zugehörigen . ^
g. ro . Solle ein Lager - härene seyn , wird die roul -

1lren,wie das Regiment , jedoch nicht über dem Staab , gleichwie
die Compagnien auch auf dem Grelle unter sich roulliren , die

Leib -
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Leib ; Compagnie ausgenommen ; so ist auch des Wagenmei¬
sters Schuldigkeit , wann , und wo es vonnöthen thut , alle die

Wege zu viluiren und machen zu lassen , damit die um

so viel leichter , und ohne Unglück fortkommen könne .

Er soll auch nichts frembdes einmsrclüren lassen ,
wessentwegen er die Regiments - Wacht bey sich hat ; soll auch
wohl Acht haben , damit die 63 § 3 § e mit andern Regimentern
wohl roullire .

6cn Er öepenöiret im klarclie von dem General - War

genmeisier , wo er sich bey vorfallenden Kirche bey selben er¬

kundigen muß , was in ein und andern zu vblervlren seyn wird ,
welches er dem Regiments - Lommen ^ - mren alsogleich zu mel -

dcnhat ; wessentwegen lhme die Regiments - oder Wacht ,
wie auch von jeder Compagnie ein Mann gegeben wird , um

daß er dieselbe in vorfallender Gelegenheit zu Fortbringung erd

LgZ- rZe brauchen könne .

7mo . Soll wohl Acht haben , daß die Weiber , Knechte ,
oder dergleichen , keine Regiments - Montirung anhaben , wann
er eine siehet , ihnen dieselbe abnehmen ; und dem Regiments - ^ cl -

jucsmen von allen und jeden rapporriren , so bald als er einrü¬

cket ; welches der HHucam hernach denen Staabs - Officiern
rsppnrtiret ; die erovisnr - Wägen werden durch ihme comm3n -

clirt , wie sie das Brod , oder anderes abholen sollen , oder hin¬
geschicket werden

8vo . Der Wagenmeister ist des Staabs Marcketenter ,
kan Wein schencken , Gast geben , und hat davor nichts zu zah¬
len , jedoch wird der Wein den er schencket , von dem Obrist -
Wachtmeister , gleich andernMarcketentern , raxiret ; nachdem
Zapfenstreich hat er eben keinen Wein mehr zu schencken , er
solle auch sich wohl hüten , keinen allzu grossen Creditzu geben ,
und dadurch die Leute an sich zu ziehen , dann würde er über¬
mäßig creditiren , so wird er mit der Bezahlung Anstoß bekom¬
men , Massen nicht billig ist , da einer seine völlige 0- ,Ze versauf -
fet , hernach Noch leiden solle , und dadurch ausser Stand gese-
tzet , seine Dienste prselliren zu können .

Aa r Obier -
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Obkervutioris - kunÄM
vov dm ^ uäitor .

krimo .

^ ^ ^ ^ ves ^ uöirorg Amt und Verrichtung bestehet in Erhals
tung rechtschaffener jnttir bey dem Regiment ; ist
dem Staab zugetheilet , und unter des Obristen
und Lommenäsnren Befehl , welchem mit ihme das

richterliche Amt zu verwalten , und die Mir zu aci -

mimttriren , zugleich anvertrauet worden ; Es soll keiner zu ei¬

ner Hucliror - Stelle befördert werden , er habe dann durch ein

von dem General - ^ uäilor gehaltenes Lxamen sich zu solcher
OK3IFS guLlsüciret , und den gewöhnlichen Eyd abgestattet .

2clo . Weilen nun solchergestalt der ^ uciiror Richter ist , so
gebühret ihme nicht änderst zu verfahren , als wann etwas bey
Dem Regiment angeklaget , und ihme von dem Lommencignren

übergeben worden , dahero ihm übel anstehet , wann er das , was

er erführet , selbsten anzeiget /und sich gleichsam zum Verrüther
machet ; sondern es ist viel rühmlicher , wann es durch andere an

ihn gebracht , und er um Hülff angelanget wird , die 8v1iici -

ramen an den Commendanten weiset , oder selbsten ihres Sü -

chens halber Erwchmmgthut ; es wäre dann , daß ein Haupt -
Verbrechen , eine grosse Aergcrnuß und Lapiral - velittum vor -

fallete , in solchen Fall , muß er dem Obristen Meldung thun ,
und dessen endliche Verordnung erwarten .

zrio . Es gehören auch viele Summarische Dinge gar nicht
vor dem ^ ucbtor ; es machet auch derselbe sich verpasset , wann

er in solche Dinge sich vermischet ; und seyn selbe Sachen , ins¬

gemein , welche durch einen jeden commrmciirenden Officier ,
willkührlich und ohne Gerichts - Verhör entschieden , und ab¬

gestraft werden können : Zum Exempel des Nachts aus dem

Quartier ausbleiben , sich mit seinem Wirth , oder Cameraden
zancken /
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zancken , voll sauffen , oder Schlägerenen in Wirths - Häu -
fern , kleine Schuld - Posten , kleine Mauserenen in Quar¬
tiern , oder sonst dergleichen , anstellen , e6 wäre dann ihme
exprells befohlen .

4W . Muß der ^ - uclitor allenthalben,zuforderst Summa¬
risch , und auf das kürtzeste procell - ren ; weilen bey der Militz
so viel möglich und im Gewissen zu verantworten stehet , alle
Weitläufigkeit derer Proceß zu vermeiden , um die Soldaten
durch unnöthige Verhör von ihren Diensten nicht abzuhalten ;
und dieses um so vielmehr , wann dieselbe weit von dem Staabs -
Quartier lochen .

sco . Der ^ uöitor muß in gemeinen , und Kriegs - Rechten
also wohl fundet seyn ; dann die Straff , so etwa dem Be¬
schuldigten aus seiner lZnoranr gegeben wird , bleibt auf des
^ucZltv ^ Gewissen ; muß sich auch hüten , daß die Lieb , das
Verlangen , Haß und Furcht ihme nicht einnehme ; er muß
sich auch nicht fürchten , vor denen Personen , so zum Ge¬
richt gehören , mit welchen er zu thun hat ; maßen er nicht
allen in ^ clmrmllrgrion der Gerechtigkeit gefallen kan .

6co . Er muß sich auch hüten , nicht zu gelind , noch zu scharff
m denen Straffen , wider Gesetz und Billigkeit zu seyn , dann - n
ebmdenAugenblickdaer andere richtet , er ebenfalls von tz Ott
gerichtet wird ; welches nicht allein auf den ^uclicor , sondern
ausalleEllores undMit - Richter ziehlet ; dem ^ ucktoraber
um deswegen mehr angehet,weilen er den c - ,5 »m, und die Straff
darzu ausführlich genug äemonttnren muß , und die ^ ffellores
darzu prXparwen , daß sie nichts anders vociren und Wntenri -
ren können , als was recht und billig ist .

7M0 . Weilen ein ^ uöitor nothwendig ein Rechts - Gelehrter
- seyn,muß ohne diesen nicht kan angenommen werden , auch zw- ' n

Vota , als eines vcc ^ vum und das andere coniultarivum hat ,
auch alle Herren Kriegs - Rechts - und Gerichts - Beysitzer auf
sein Gutduncken ziehen kan , also wird llippomrt , daß er in ab
len Lalibus nach denen Kriegs - ^ rriculn der Mir g- mäß die
Sache re ^ llren wird ; über welches , weilen gantze Volumina

Aa z zu
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zu beschreiben wären , nur ein und andere kuntta . mehr zu

Bericht der Elsoren , als des ^ uckrors , allhier annoriret

werden .

8vo . Wann also bey einer Compagnie ein ( - albs vorfal¬

let , daß ein velmguenr in Regiments - Arrest geschicket wird ,

so solle der Hauptmann oder Compagnie - eommeml - mc vorher

darüber ein Summarisches Verhör halten , das ist nur verba¬

uter , und daraus Speciem ksKi ziehen , dasselbe schrifftlich dem

Regiments - Qommen6smen mit einschicken ; auf welches der

Obriste solches dem ^. ulliror übergiebt , und Wetters befiehlt
was zu thun ist .

yno . Wann ein Verhör gehalten wird , daß es eine gar

wichtige Sache ist , und Oiminal , so muß der Major , oder der

dessen Stelle vertritt , nebst den ^ uöiror , zwey Hauptleute zwey

Lieutenants , zwey Wachtmeister , zwey Corporalen gegenwär¬

tig seyn ; ist der <Üalu8 meclivcre , nur die Helsste deren ; ist es

ein Oröinari , so kan wohl der äuöicor mit einen Lieutenant ,
oder auch zuweilen einen Hauptmann allein solches verhören ;

und wird auch auf Gutachten des Regiments - Lommenösn -
ren von denen Halsstarrigen die Wahrheit durch schärfst Be¬

drohung , und wann diese nicht verfangen , mit Schlägen er¬

zwungen : In Oimmal - Sachen , wann die ? fLtumnon und

Anzeigung genug vorhanden , oder das veliöwm Schiene

schon überwiesen , der velmquem doch im läugnen halsstarrig

ist , wird darüber Kriegs - Recht gehalten , ob man solchen die

Tortur geben solle , solches geschiehet mit allen kormal - en , und

wird eben ordentlich darüber voriret und die Semen ? ge¬

sprochen .
lomo . Dabey ist zu wissen , wann das Verhör gehalten

wird , daß kein Hauptmann darbey ist , es in des ^ uckrors Be¬

hausung geschiehet ; rst aber ein Hauptmann dabey , so geschie¬
het es in seinem Quartier ; geschiehet es beym . 4u6nor , com -

manöirt man zwey Cmporal darzu mit drey Mann , der Cor .

poral bleibt vor der Thür stehen , wann man etwas verlangte ,

oder jemand zu ruffen ; einer von denen Gemeinen hält die
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Ol - clinZn ^ , die andere zwey Lösen einander ab , auf der Schild -
wacht vor der Thür ; auf daß keiner nicht zulose ; geschiehet
es in des Hauptmanns Quartier , nimmt er solche von seiner
Compagnie .

umo . Man verhöret etwas , entweder lümmariter oder srri -
culatim ; üimmsricel - meistentheils in einer Oeneral - Inquisition ,
um die benöthrgte Information zu überkommen ; sonften ist das
srriculirte Lxamrn mehr in ulu , weilen auch öffters Specialia in -
quiriret werden .

I2M0 . Die InterroZatorig bestehen aus 6eneral - und 8pe -
cial - ärriculn . Jene betreffen : Namen , Vatterland , vorige ? ro -
retnon , Alter rc. Diese aus dem kaöko . Inöicüs und Umständen,
nach Befinden des Huckcorg ; wobey zu wissen , daß in jeden Ar -
ticul nicht mehr als eine Frag zu bringen , damit der gemeine
Mann nicht conkug gemacht werde , und eines mit dem andern
bejahe , welches er nicht recht gehöret , oder verstanden .

i zrio . Der Inquiiit ist anzuhalten , daß er jeden Punct mit
Ja , oder Nein , beantworte ; insonderheit wann die Frag von sei¬
nem eigenen kaöko ist

i4to . So derer Inquiliren mehr als einer , ist jedweder abson¬
derlich zu vernehmen , und zu verhören ; so, wie selbe auch nach
Betrettung , alsogleich zu dem Ende zu lepariren find , damit sie
sich miteinander nicht adreden können .

i ; ro . Nach gethaner Depoiirion , ist nöthig dem Inquilito ,
die lnqmimongl ^rticuln , samt seiner daraufgegebenen Antwort ,
und Stuck weiß deutlich vorzulesen , auf daß , wann etwas darin¬
nen versehen , noch herzu gesetzt werden könne .

i6eo . Wann Zeugen vorhanden , werden selbe nicht ehe end¬
lich abgehöret , bevor der Inquiiit auf obige Weiß arricularim j, -
tem conrettirt , dann die Zeugen über jenes zu vernehmen , was
dieser in seiner I . M8 Domeilation geläugnet .

I7MV . I . ice penclente solle niemand zu einem Delinquenten
gelassen werden , auch der eigene Regiments - ? acer nicht ; dann
entweder ist er criminalirer verhafftet,oder nicht ; wann das er¬
stere » so verordnet es die peinliche Halß - Gerichts : Ordnung erst

nach
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mach der Verurteilung ; rm andern Fall hat es um so viel weni¬

ger Noch .
i8vo . Es soll der ^ ulliror und ? rLle8 nicht zulassen , daß die

Ossciers so bcysttzen , den lngmümm sowohl in Kamins als her¬

nach mit harten Reden überführen und inrimickren ; es soll auch
verhütet werden , daß weder durch ein oder andere Oelius . Kopf -
schütteln , vielweniger durch Verlachung , oder kx3 § ; rimon bey
ein - oder anderer ungeschickten Antwort des Inguillci , Lügen ge¬

strafft , oder durch Drohungen , und harte Wort , dem Inguilsso
Anlaß gegeben werde , daß er varire ; sondern es sollen alle mit

Orsvität beysitzen , auch alle Neben vlicours , und Schertz Re¬
den oder was ^ mkoritgri tuckcum zuwider , eviriren , und un¬

tersagen .
1900 . Zum Verhör wird der Arrestant bey der Wacht loß

geschlossen , und nach diesem hinwiederum dem Profosen und der

Wacht geschlossener befohlen ; das Verhör wird von denen E5 -

ioribug , krLücle und ^ullicor , gefertigter , offener dem Commen -

danten vom Regiment durch den ? rse66em überbracht ; wasson -
stsn mehr in Verhören zu obssrviren , muß einem guten ^ ullicor

nach denen Rechten bekannt seyn , maßen man allhier solches nicht
so weitläufftig beschreiben will .

2omo . Wann demnach dieSack zu dem gerichtlichenSchluß
ausgearbeitet ist ; ist vornehmlich dahin zu sehen , daß das Recht

nicht lang aufgeschoben , sondern die Mörderlichste Anstalt zu
dem ordentlichen Kriegs - Recht gemacht werde .

Limo . Sowohl dem lngmllren als ^lielloreri und andern

Partheyen , muß Abends vorher Nachricht gegeben werden ; und

wird solches bey der Parole befohlen , daß ein Kriegs - Recht ge¬
halten wird , und die ^. lllellloreg darzu commanRrt .

2 2clo . Der Profoß bringt dem ^. ullitor und Inquillren diesen
Befehl ; dieses wird exprellle Abends vorhero commanckrt , auf
daß die ^- llellores , bcyAblegung des Richtec - Eyds nüchtern ver¬

bleiben , dem Ingmlno aber , aufdaß selber zur eigenen Nothdurfft -

Handlung sich vorbereiten könne , dann es öffrers einfältige Leu¬

te
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te seyno , und welkn man ihnen teuren ^ clvocscen verstattet , sie
- sich darauf prXtigricen können .

2zri ' o. Es ist ein grosser Irrthum daß der Mißbrauch cinge -
fchlichen , und daß man glaubet,der lUajor müste bey einem Kriegs ;
Recht prseiiöiren ; aber dieses gehöret eigentlich demObrist - bieu -
lenant zu , wann ein Utulsr - Obrister Commendant vom Regi -
ment rst : Der Gebrauch daß der Kjzjor prLlläiret , ist in selbiger
Zeit gewesen , da kein limI - lr - Obrister Commendant des Regi ;
ments gewesen , sondern nur Obrissbieurenams waren : Dann ,
dieser so das Regiment commsnuliret , per conleguens das Recht
vrclimrct , karr mcht prLllclircn , sondern derjenige , so gleich nach
semcr gebet ; die kxccmion führet aber der X4»jor in solchem Fall :
Muß aber bey diesem Irrthum , wie er cingeschlichen , sein Ver¬
bleiben haben , we len es gestattet wird : Jedoch wann über einen
Ober Officier ein Kriegs ; Recht gehalten wird , solle der Obrist -
bieurengnc prselickren .

24W . Da ein Obrift Wachtmeister in Abwesenheit derer

Staabs - Officier ( welche nicht ausser Lands ) in KnegS - Rccht
prselickret , und per mrerim Commendant wäre , führet er nicht
die Lxecurion , sondern ein Hauptmann .

2 ; ro . Im Fall aber daß ein X^sjor Commendant des Regi¬
ments wäre , da etwann der Obrist - blemensm todt , auch kein

Obrister dabey , oder die Ordnung eines Kriegs Rechts ihme zu¬
gelassen worden , ( wann es auch ein Hauptmann wäre ) und er or -
ckckrte ein Kriegs - Recht ; so kan er nicht selbst prsellöiren , son¬
dern der älteste Hauptmann : Und wann ein Hauptmann Com¬
mendant wäre , dieser der nach ibme gehet ; dann dieser so ein

Kriegs Recht anordnet , kan niemahlen pr «leckren , deßwegen ein

Irrthum ist , daß welche glauben,daß derjenige so pr «6ckrt , auch
die kxecurion führen müsse.

26W . Wird also das Kriegs - Recht mit nöthigen ? rae66e und
ättelloren besetzet ; welches nemlich , wie schon getagt derOb ist ,
biemensnr . nach jetzoaber - ebulirten Gebrauch derObrist Wacht¬
meister , oder der dessen Stelle vertritt , 2 Hauptleute , rHeure -

nsncg , 2. Wachtmeisters , r . Corporalen , 4. Gemeine nebst dem

B b ^ uäi -
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^uclirol - , welche 14 . Perlenen insgesamt machen ; im Fall daß

nicht so vielOffscierö vorhanden , und die Sache keinen Verschub

leidet , so seynd 7. Personen genug , nach Anweisung der peinlichen

Halß - Gerichts Ordnung .
2/mo . Die in das Kriegs - Recht gehen , sollen Stieffel und

Sporn haben , wann sie den Stock , Feder auf dem Hut , Hand¬

schuh , oder Ringe haben , fallen sie in des Huckcors Straffe ; wie

auch derjenige , so sein Pettfchafft vergessen , oder aber ein frem¬

des gebrauchet , oder aber an der Uhr , oder Rosenkrantz hencken

hat , welches con6lcirt wird , oder dem Huckror etwas vor solches

a ' geben ; keiner kan mit dem Stock in das Krieqs - Recht wetten ,

als der lttLteg , ^ . ucliror und Profoß : Der Officier,so das erfter

mabl im Kriegß - Recht sitzet , giebet dem ^ nckror einen Ducatem
28vv . Nachdeme also auf bestimmten Tag und Stund die

^ ssettores bey demlttWllcle erscheinen , nimmt derprssles die

Oberhand,der ^ uchror poklret sich rechts an ihme ( aus Urlachen ,

damit der I ? rLfs8 die ^ Ksn besser im Gesicht habe ) zur rechten

des ? r « 6äi8 der Neste Hauptmann , zur lincken der andere , und

sissort von recht - und linckec Hand , die übrige ElLre5 jeder

vach seinen Rang .
29no Auf dem Tisch mußdasCrucifir nebst 2. Lichtermund

bey Ableguug des Eyds angezündet seyn ; der ? rssies legt zur

rech n dcn biosin Degen , der ^ ucliror lincks den Stock an statt

des R' chtö : Sraab Creutz ^weiß , und bleiben so lange dch daS

Kriegs Recht vorben , und der 8emenL publiciret ; das Ooipus

s»,is ^ - Uraris gehöret gleichfalls auf den Tisch , wie auch ein

Kiöckcl , damit den ^ jucanren zu ruffen .

In der Mitten musi eine Gassen gelassen werden , da¬

mit der P ofos ; mit dem Beklagten oder dre PattMym auf - und

abwetten können -

2 ' mc, . Ohne besondere Noth ist keiner von des Delmguenren ,

oder Pa ' tbcnen Compagnie zu zu nehmen ; Freund ,

F. ind > oder sonsten InrestMrre , wann man es weiß .

zrcl " . Da sich erctgnett , daß in einem Kttegk - Recht oder an -

dMtz LelHon MY ^ ilrüIdres vongielchen OrArÄcieiund^ncien ^.
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nere sich besinoeren , ( welches bey einer Regiments - beilion

nicht vorfallen kan , indeme man die ^ nciennere weiß , und sich
nicht zutragen kan ; wohl aber in unpartheylschen , oder der¬

gleichen ) so nimmt derjenige die rechte Hand , der von der In¬
fanterie ist , wann die Sache die Infanterie angehet , und so
vice verla .

zztio . Da bey einem Kriegs - Recht nicht gnug Officier
bey dem Regiment solten vorhanden seyn , den comperemen
diumerum derer ^ llstsoren zu haben , so kan statt des mangui -
rendenHauptmann ein I ^ isucenAnc seyn , statt deren ein Wacht¬
meister .

Z4to . Wann dann auf beschriebene Art der und
Hgleklones in der Ordnung sitzen , thut der krXses , oder Auditor
eine kurtze eropollcion , aus wessen Befehl , und was Ursachen
selbe zusammen bcruffen worden .

z ^ ro . Nachdem der Auditor den Oaüim expüclret , und be -
sindetdaß die ^ llellores gnugsam mkormiret sind , expliciret sel¬
biger den Eyd , warnet alle wohl des Meineyds , und dessen un¬
ausbleiblicher Straff » wie im ersten Kriegs - ^ . mcul Mel¬

dung geschehen : Darauf er denen Elloiibus stehend den
gewöhnlichen Eyd vorliefet , die ^ lleüores nachsprechen und
schwören lässet .

Die Formul des Eyds im Kriegs . Recht
ist folgende :

AHMir Richter und Ellores schwören zu GOtt demVats
ZZU ter , GOtt dem Sohn , und GOtt dem Heiligen Geist ,

drey inPersonenund einigen GOtt,einen warhafftigen ,
aufrichtigen und cörperlichen Eyd persönlich , daß aufAnklage
und Antwort , Rede und Widerrede , That undWiderfprechunq ,
und was hier gerichtlich wird propomret , auch in diesen gegen¬
wärtigen Gerichte und Rath gehandelt lverden , wir sowohl
dem Armen alödem Reichen , dem Reichen als Armen , nach un¬
serm beste » Wissen und Gewissen , nach der Warheit und eigens

Bb 2 lichen



Obttzkvsrion ? - l ' unAen

lichen Erkanntnuß , ohne Ansehen einiger Person , nach göttli¬
chen und menschlichen Gesetzen , empfangenen Kriegs ^rciculn ,
ConMurionen , vilholicionen , Verordnungen und Verbotten ,
urtheilen und richten , unduns an keine Ehre , Hohen , kieipekk ,
Gunst , Freundschafft , Verwandschafft , oder andere Ursachen ,
weder aus Furcht , Feindschafft , Haß , Widerwillen , einiges ln -

rerelle , oder sonst jemand kehren und wenden , oder etwa den

Beschuldigten frey lassen , und den Unschuldigen verdammen ,
sondern aufsolcheWeiß sprechen wollen , wie wir es dermahleinS

vor dem Rtchterstuhl GOttes und seiner Majestät verantwor¬

ten können : Wie wir dann auch schwören , alles dasjenige , was

im Gerichtwird abgehandelt werden , heimlich zu halten , und so

lang bey uns verschwiegen seyn zu lassen , biß das erfolgende Ur¬

theil publiciret worden .

So wahr uns die Heilige Dreyfaltigkeit und die Hei¬
ligen helffen sollrN/ Amen .

z6ro . Nach diesem setzen sie sich wieder nieder , und ver¬
bannet der Auditor das Recht , imo . Im Nahmen GOttes .

Lclo . Im Nahmen Ihro Kayserlichen Majestät , zno . Im
Nahmen des Öbriften , wie daskormular in Lnrpore furis X4i -

liraris , psrte 2cjJ . P3F . - 8 ; . ausweiset , worbey er ernstlich ver¬

mahnet , das 5ilenrium zu halten , von allen was in diesemKriegs -
Gericht gehandelt worden .

Z7mv . Hierauf tritt der Profoß mit dem velinyuemen
hinein , Und der Auditor spricht : Ihr werdet allhier euer Klag'
anhören : Undwird euch erlaubet,selbsten,oder durch einen l ) e -
fenkorem stehenden Fuß jeden Puncten mündlich zu beant¬

worten .

Z8vo . Der Beklagte muß auch erinnert werden , ob er wi¬
der die Hssellores was zu excipiren hätte , welche dann auf erho¬
bene Kundschafft , aus dem Recht tretten müssen ; der Auditor
nimmt demnach die Acten von Punct zu Punct , machet eine

kurtze kelsrion ex ^Lkis ; expUciret die hierbey concurrirende
l - Um -
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Umftändt ; welche entweder Lircumüantise aggnavanres , die
das veütlum vergrössern , und den Delinquenten oder Beklag -
ten mehr sgZi - aviren ; oder OrcumllanriL leniemes , welche das
Verbrechen ringern .

Z9N0 . Darauf folget ^ e § otü certa De6nitio , das ist , er
muß mit denen ^ ssessoribug zu einen Schluß kommen , was es
vor ein DeMum seye , LxempU §rstia : Es wäre über einen >
Todschlag zu jucliciren , so muß aus denen Umständen gezogen
Werden , ob es seye Uomiciciium cleliberstum » eulpotum , ca -
suaie , oder neceMrium ; weilen solche nicht eine und gleiche i
Straff leiden , doch allezeit durch das Kriegs - Recht muß
ausgemacht werden , welches , wie auch obiges der Auditor
wissen solle .

4OMV . Muß das sv8 sä fakium appliciret werden ; und
der Auditor die über das obhabende ksüum vorgeschriebene Ar -
t cul vorlesen ; findet sich aber keiner darauf , so reZuliret man
fich gegen anderer Potentaten Hniculs - Brief .

4lmo . Wann nun das ksLium fleißig und bescheiden denen
Ellonbu8 beygebracht , auch die surs acj kaKum wohlgpplici -
ret,und gedachte ^ llegole8 von allen zur Gnüge iniormiret ,
wie dann der Auditor nicht nachlassen solle , davon Information
und Erläuterung zu geben , biß es ein jeder sattsam capiret , müs¬
sen sie sammentlich biß a6 ? rL66em und Auditor abwetten,und
coileZiallter , das ift,ein Cammerade Mlt dem andern , darüber
sich unterreden , alles gut erwegen,und sich eines Richterlichen
Spruchs beyde vergleichen , und sich ihres Eyds erinnern ; in¬
dessen kormiret der Auditor den Eingang zum Kriegs - Recht ,
nach solcher Unterredung , und verglichenen Vori8 , kommen die
ättelloreg in das Zimmer , und fangen ab inferioribu8 an zu voti -
ren ; das ist die 2. Dragoner , und also fort .

4260 . Beym voriren müssen keine clubiofe Worte gebraucht
werden . Nemlich : halte davor , meyne und dergleichen , sondern
positive , das ist , erkennen , sprechen , conclemnir ' en ihme ; weilen
er dieses Oeliwum begangen , darauf der Auditor solches protv .
colbret , und die Motivs , so sie sagen, fleißig aufschreibet ; unter
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welches Vorum auch eine jede OaKs sich unterschreiben muß ,
und das Pcttschafft bey drucksn .

4ZNO . Wann aber , wie zuweilen geschicht , zwey Camme -

Laden irraisorinable ^ oder Wider Rechten voriren wollen , das ist

zu scharst , oder zu gelind , oder sich untereinander gar nicht ver¬

gleichen tönten , so muß sie der Auditor in jure k takln nochmals
len besser intormiren , und wieder abwetten lassen ; sollten sie aber

zum drittenmal ) ! perliüiren , so schreibet der Auditor ihre Worte

auf , und darbey , daß sie auf ihr bescheidnes Abweisen nicht än¬

derst haben voriren wollen .

44tv ^ Weßwegen der Auditor von allen Puncten und Um¬

ständen ausführliche Information , ehe man zum voriren schrei¬

tet , geben muß , biß er versichert ist , daß alle ^ llelloreg , und ein

jedweder absonderlich die Sache wohl begriffen und überleget ;
Da es dann manchmahl gut ist , daß ein - oder der ander aus der

untersten Classe derer Beysitzer , die Sache selbst erzehlen , und

sagen müsse , worinnendieselbige bestehe , damit man gewiß seye ,

daß selbige wohl eingenommen worden .

4zco - Wann eine wichtige Sache ist , so lästman offters

Das Votum cum kariouidus cleciclencü schrifftlich geben, solches

unterschreiben , und gefertigter denen ^ Ais beylegen .
46ro . Nachdem alle voriret , und also die Vors colligiret ,

voriret der ? rLks erstlich , nach solchen der Auditor , worauf sie

beyde per I7nammra , Majors, oder Lauiors ronclu6iren .

47MO . Es ist dabey zu obterviren , daß man allezeit nach
denen Kriegs r ^ rriculn voriren muß , und daselbst ciiklirten

Straffen ; eben da im Lager , Vestungen , oder Land , durch die

Parole , Trommelschlag , Trompeten und Paucken eine Sache

publiciret,und unter einet benennten und öerermimrten Straff

verbotten wird , muß nach solcher jederzeit voriret werden .

48vo . Es ist annoch Hiebey anzumercken , daß um einen vs -

lmouenten zu dem Tod zu conclemniren , allezeit 2. Vora mehr

zum Tod seyn müssen , als zum Leben ; anbey zwey Zeugen , so

den Maleficanten genugsam überzeugen können ; des ? rX66is

Vorom gilt vorzwey , wann es nicht den Tod anbetrifft ; wann

also



vor den ^ uälcor . 799

also zwey Vora mehr zum Tod als zum Leben , ist WerzümTöd
zu conäemniren ; ist nicht mehr als eines , folget man die andere
Vor » so gelinder feynd .

4 - no . Da sich ereignete , daß drey Meynungen , oder Vom
wären : Nemltch einige zum Tod , die andere vor eine Leibes -
Straff,und der dritte Theil ihn sblolviret , so folget man das
dritte Vomm ; da der halbe Theil einen zum Tod , und der an¬
dere halbe Theil zur Leibes - Straff conöemmret , folget man
das letztere :

sOmo . Der Auditor concipiret den Senken ? ; was die
Unterschreibung anbelanget , so unterschreibet solches der
Ls . und Auditor mit beygedruckten Pettschafft .

5 uno . Sodann werden die vollständigen Acta , von dem
Auditor und ? rseli6e versiegelt , durch denjüngern Hauptmann
und ältesten Lieutenant ( wann der Lstus schwer , auch nebst dem
Auditor ) dem Obristen oder Lommenclanren überschicket ; worr
bey wann es verlanget wird , der Auditor eine kurtze Kel ^ on
abstatten muß : Es ist zu mercken , daß die Uberschrifft nicht ä
X4on6ei ^ kan gemacht werden , sondern Dero Römischen Kay -
serlichen Majestät rc. DerCommenllsncunterschreibtselbeMit
seinem Nahmen , und dabey ob es solle pubiiciret werden , oder
nicht ; und schicket sie wieder mit seinem Pettschafft versiegelt
zur 8cDon , oder behält es , und läßt die 8Mon auseinander
gehen .

5260 . Es ist auch zu beobachten ; wann ein Verhör und
Kriegs - Recht , an den eommenllimren des Regiments , oder
aber würcklichen Obristen , so ctwann entfernet vom Regiment
lst,geschrcket wird : Und durch keinen kxpresscn , sondern durch
die Pest zur tt - m6cirung muß geschickt werden , so müssen die Ori -
8' n- rl,en allezeit beym Regiment behalten werden , die Covia
aber der Acten , muß der Auditor viclimiren , absonderlich da es
Lew und Leben , Ehr und kepurmion anbetrifft,auch die 8enren ?
in övpio , als zwey gleichlautende Oi - Zmalien vom ? r9el,cle und
Auditor gefertigter ; auf deß , wann dieselbe auf der Post ver¬
kehren gierige , so wohl in hin - als herschicken , allezeit noch eine

beyW
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beym Regiment vorhanden seye ; dann , wann solche verlohren
gienge , der samt Auditor abermahl das suramenr abzu¬
legen gemüßiget waren , und vcrmög dessen die 8enrenr iecun -
Uum Majors abermahlen und cle novo machen ; ist also solche
krLcsurion Wohl in Acht zu nehmen .

5z rio . Da ein Verhör und Kriegs - Recht oder 8enwnr dem
Regiments : cvmmenc ! anren nicht anständig ist , oder dem würck -
lichen Obriften ; so kan selber die 8encenr nicht ändern , noch die
Straff in ein « guivslem munren , sondern er kan ein anders
Kriegs - Recht orcliniren .

54w . Wird das geschaffte Urtheil rgriiiciret , und befoh¬
len zu publlciren ; so thut der Auditor eine kurtze propolluon ,
wie nemlich aus Befehl des Lommenllgmen ein ordentlich
Kriegs - Recht gehalten , und folgends der Seiten ? gesprochen .

55to . Darauf man dem Tambour bcfiehlct dreymahl
Ruff zu schlagen ; man macht das Zimmer oder Gezelt,wo die
8 ( . Mon ist , auf , lässet den veim ^ uencen vorkommen , und jeder¬
mann zuhören .

56- 0. Es ist zu beobachten , daß so offt vor die 8eMor > der
Del,vorkommet , er allezeit angeschlossen seye, da man ihn
wieder fortschicket , abermahl geschlossen werde ; woraufder Au¬
ditor den velmquenren anredet : Ihr N . N. höret euren 8en -
ren ^ an : Und verliefet das Urtheil .

§ 7mo . Ist ein Maleficant so zum Tod verurtheilt , bricht
der Auditor den Stab ( so der Profoß jederzeit in Bereitschafft
auf Begehren darzu reichet ) über den Maleficanten , also sagend :
GOtt wolle deiner Seelen gnädig seyn : Seynd derer mehr ,
bricht der Auditor vor jedem den Stab .

58vo . Der ? nseses hält bey ?ubiicirung der 8entenr den
Degen in der Hand , mit bedeckten Haupt allein ; der Auditor
aber stehet auf , wie gesagt,mitdem Stock in der Höh haltend .

syno . Nach pubiicirten8emenr , wann Wetters nichts vor¬
fällt , wird das Gericht wieder aufgelöset , und die Herren luck -
ce8 ihres Ends,wormit sie dem Kriegs - Recht verbunden gewe¬
sen, entlasten ; wird aber der 8emenrntcht publiciret , so ist schon

ohne -
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ohnedem wissend , daß keiner das geringste von deme , was er

weiß , sagen dcrrff .
6omv . Dex Adjutant wartet vor der Thür draussen , im

Fall da etwas befol gn wird ; lässet seinen Stock draussen ,
wann er hinein geruffen wird , wie dann auch die so zu Zeugen
etwann beruffen werden ; es werden drey Mann auf die Wacht
gegeben , und drey 0i llmsnren .

6imo . Darauf muß dem Delinquenten , wie sonst gebräu -
chig,i . Tag vor der llxecurion mrimiret , und ein Geistlicher ,
welcher ihme zum Tod zu lliHomren , gegeben werden .

Vorn Stand - Recht .
6rclc >. Das Stand : Recht wird genennet suclicium 5um .

Mgrium , das innerhalb 24 . Stunden muß gehalten werden ,
nach derer Vermessung es nicht mehr Stand hat ; geschiehet
auch nicht leicht , ausser wann ? ericu ! um in mor - » , oder ein De -
litlum zu offt begangen worden , daß man also beförchte , daß
durch den Verzug zu mehreren möchte Anlaß gegeben werden ;
wie auch , wann wieder frisch ergangenen kosn - »! - Verbott ein

Verbrecher auf frischer That absonderlich ertappet wird , oder
aber das Regiment stehet , daß eine sichere Art O- mins ! Ver¬

brechen ( als da das überstand nehmende Durchgehen , oder

Uberlauffen ) unter denen Leuten einrersset ; da sanften in wäh¬
renden Marsche einer gröblich pecc rensolte,allwo zur ordent¬
lichen Gerichts - Hegungnoch Zeit noch Gelegenheit ist, so pfle¬
get man zu desto mehrerer Abkvl - mung sothanes Dellen ein
Stand - R- . cht über derlei ) Mißhändler zu halten ; darum sel¬
bes vonstehen , StandRecht pfleget genennet zu werden .

6zno . Das Stand Recht kan man zu einer Zeit halten,wo
man will , des Morgens , Mittags und Abends , Sonn - und Fey -
ectag , auch vor der Haupt - oder Fastnen - Wacht ; und zwar weil
man keine Zeit und Ortä proposstat , um die Justitz nicht auf¬
zuschieben ; wie rs dem Commendanren beliebet dergleichen
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Stand - Recht anzuordnen ; es geschiehet aber solches mehren -
theils auf dem Marsche , wann ein Soldat entlaustet,und wie ;

der ertappet , oder emDiebstahlausgeübet,Verrätherey,Meu -
terey , wegen eines meuchel - mörderischer Weiß verübtenMords ,
oder wann bey Belagerungen ein Verbrechen begangen wird .

Alle andere solenne Kriegs - Rechte , so aufLeibundLeben gehen ,
oder was ^ lilirsl - Lommiüion betrifft , solche werden an Sonn ;

undFeyertagen ausgesetzet .
64. ro . Das Stand - Recht wird auch besetzet wie ein Kriegs -

Recht,wo es ihnen am besten bedüncket , und wird von der cöm -
mandirten Mannschafft ein Creiß herum geschlossen , wobey der

Auditor mit seinem Stab , und der p^ seses mit dem blossen De¬

gen aufdie Erde , oder zwey aufeinander gestellte Trommel gcle -
get , biß zum Schluß Raths also vereinigt stehen bleiben , jedoch
wird hierbeykein Eyd abgeleget .

6sco . Die Oelinquenren werden in Creiß geführet ; man

verliefet ihnen das entweder vorhin gehaltene Verhör oder exs -

mimret sie in ll ^ rgnu ; der Auditor liefet über das ksNum die

vorgeschriebene ^rciculn odeckciitka , und bittet den Herrn
üäem sein Vomm zu geben ; dieser meldet es dem rechter Hand
bey sich stehenden in das Ohr , welcher es gleicher Weiß dem

nechflen saget , und sofort in dem Creiß herum ( wie bey der Pa¬
role ) einer dem andern,biß wieder auf den ? rLüclem ; welcher ,
wenn er siehet , daß es ein jeder von dem ersten brß auf den letz¬
ten wohl gefastet , ( dann kommet solches unrecht zurück , muß es

nochmahlen herum gehen ) besiedlet , daß , welcher mit rhm einig ,
einen Finger oder Daumen aufheben solle ; der Auditor zehlet
dann so die Vors ab , berichtet dem prselllli daß die ^l - stors nach

seinem Voro wären ; man kan auch , wann man will , die Es -

sores abwetten , und wie im Kriegs - Recht , ?. b mierioribu5 vo¬

rdren lassen .
66co . Hierauf concluöiren sie , und concipiren das Ur¬

theil , wann solches auf das Papier gebracht , unterschreibet es

der ? rsele8 und Auditor Meine ; darauf es sogleich ohne Ver¬

sieglung und Beytrag einiges Pettfchafft dem Obristen oder
Com -
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LommendantenüberbrachLwrrd,wofern der Commeudantnicht
anbefohlen zugleich d; e demen ? zu exeguiren ; jedoch schicket
man rhme mündlich gleich was ausgefallen durch zwey Ossi -
crer ; - snkcuet er es un ersten Fall , wird das gefällte Urtheil
pubuciret , der Stab gebrochen , und in Lonrinentt exLgulrt ;
Hrerbey ist zu mercken , daß , wo weder Feder noch Dinten noch
Papler vorhanden , es genug ist , wann man das Urtheil in eine
S^ . rcib Tasi m- c Reißbley aufzeichnet .

^
Wann das Recht vorbey , öffnet man etwas weni¬

ges den Cr crß ; der Mawr sitzet zu Pferd , und befiehlt den Ue -
lin ^uen en mit dem Geistlichen herein zu kommen , deme der ^ u -
ckicor das Urtheil vorl . eset , und den Staab bricht .

. . .
Der ^ ec, . t ! on halber ist zu erinnern , sobald einer

zu etwas con6emn,rt , und ibme sein Urtheil gesprochen und
pubiiciret worden , so bat der ^ uclirormit selben nichts mehr m

pudern die Bestellung desselben gehöret dem Profofen ,welcher deßwegen von dem Obristen oder Obrist - Wachtmeister
dreBefchl zu empfangen ; wie dann auch der Sinälmnbcy keinen
Gefangenen nichts zu thun hat , sondern die Verwahrung ,^ imLncsuon . nöthige Begleitung,und andereNothdursst vor sie
gew ^ et gleichfalls in des Prcfosen Lxpeclition : Es ist aber des
^uäicong Schuldigkeit bey icder Lxecmion Wohl Acht zu haben ,
damit solche nach dem gefällten Urtheil cxegnlrct werde : Und
Heu er ^ y denen llxecucionen nichts anders zu chum als alldor :ten im Ccerß abermahlen dieSemenr : abzulesen : Zu dem Richte
Platz reitet er des Obrist - Wachtmersters linckerHand ohne denÖ^gen zu entblosen , noch den Stock ausrecht zu halten und

d- ° ALL " k/L « " L

Vom unpartheyischen Kriegs - Recht .
Es giebt auch unpartheyischeund - rbctteue Kriegs .Recht , zu deme kommetmcht allein ein fremder ^rsese «; und An ^

d . t ° r,s ° »dem die E ° r ° - von 2. z. mch wohl
2 - 2 tcm ,



Lern , dahero der Nahmen unpartheyisch in Oenere zu reden ,

ebenfalls dem erbettenen zukommet .
7omo . Es ist jedoch ein Unterscheid , in deme , daß man em

Unvartheyisches m specie nennet , welche eine Inllsnr ex Otücio

oder von Amts wegen , ohne Begehren derer Partheyen an -

Ein Erbettenes hingegen , so auf Ansuchen dieser

gehalten wird , hat nnt Besetzung derselbLN,anchubclgenlor -
malien gleiche Bewandnuß,wre von dem orclman Knegs Recht

geredet worden ; anbey seynd die Partheyen , sowohl von einem

als dem andern solchen Kriegs - Rechten , dem erblick. Aud t ^
und Assessoren von rechtswegen zu bezahlen schuldig ; nemlich

von jeder äeffion vor die Mund - l ^ orrion orclinsri einen Reichs -

thaler , sonsten auch mehr oder weniger , nach Proportion des

Vermögens derer Partheyen ; oder , nachdeme der Proceß viel

oder wenig Zeit vonnöthen hat ; sage von rechtswegen , weilen

es wohl treffen kan , daß es nicht geschiehet , daß entweder wel¬

len dre Partheyen nicht im Stand die Bezahlung zu letzten , oder

daß der pr - eies nebst denen Assessoren Nichts verlanget , jedoch

muß der Auditorjedesmahl das Seinige haben .

7260 . Ein Obrister prLlissret über den Obust Lieute¬

nant , und noch 2. Obrift - Lieutenants zu Essores , also sitzet

allezeit ein höherer als ? rsetes , als nemlich über den Obrlften ,

Gm"ral - Wachrm - ifl - r als » nd br >-

stcn , r . ObcistiLieutenantS , - . Obrist Wachtmeisters , und stfvrt

vom Hauptmann biß Gemeinen verduplicet ; über den Gene¬

ral - Wachtmeister prselicliret ein Feld Manchall - Lleutenant ,

General - Majors,und alsofort .

72tio . Es rst allhiec auch zu wissen , daß jedweder , wann

ihm von dem Obristen die Iustitz geweigert wird , beydcmr com -

mandirenden Generalen,und nachmahls bey dem Hof - Kriegs -

^^74^ Wann jemand bey dem Regiment ein Proceß ge¬

macht wird,und selber dasKriegs - RechtVerdachtö wegen re -

cuüret , so ist zu Mmtzuiren , ob die Recuürung unter

ObServsrwns - punÄcrr
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LenProceß vorkommet,odcr das allberett gesprochene Urtheil

6s t ' uipetto luüice anaefochten seye ; im ersten Fall muß selber
ein unparthcyisch Kriegö - Recht beqehren , davor die Q- mrion ,

oder würcklichen Erlag des Gelds thun ; im andern Fall kan er

die kevilion bey dem Hof - Kriegs - Rath suchen -

7 >to . Bey denen Cuiraßierern aber kan man keine kevi -

iion suchen,danndakander ) ncjex0lcjmsrins nicht lukpetl seyn ,
indeme der Semen ? zur kevilion dem commandtcenden General

selbst geschicket wird -

76ro . Die obgedachte kecusAtion des tustietken Kriegs -
Rechts , muß gleich bey der Inquisition und Verhör geschehen ,
und der Inquisit begehren , daß es in die Acten protocolliret wer¬

de , wie auch wann er die Semen ? acl kevisionem kommen zu las¬

sen begehret ; der kecuiam muß aber die wichtige und wahre

Ursach derSulpicion erklären , und kan ihme zu solchen ein kur -

tzer Termin gegeben werden , auch deßwegen etwa andere und

fremde wegen der Suspetkion zu ^ birns genommen werden , son -
sten in der execurion fortgefahren wird ; ausser diesen kan nach
puklicirtenSemen ? nicht sppelliret werden , ist man auch nicht
schuldig anzuhalten , oder etwann zeben - tägige Frist zu geben ,
sondern da sie einmahl publiciret wird , kan sie auch exeqmret
werden -

7/mo . Es wird auch zuweilen eine XMrar - ( ^ omniMon

angestellt , über Ovil - Rechts Sachen , oder Beschwernüsscn an -

geördnetund besetzt ; unddiesesist nicht eigentlich ein Gericht ,
sondern eine Lonkeren ? , oder ^lilirarischeRechts - Psiegung oder

Rathschlagung .
78vo . Der Auditor solle in solchen O vil - Sachen , sie seynd

were miiirzres oder mixki suclicii , dahin bedacht seyn , damit in
Suhllamisübus ? roceüu8 insonderheit >n Orgtione öt ? roI ) Jtione

keine Mängel seyen , oder eine käme begangen werde : Die O -

vii 8emen ? ien oder Abscheide , welche ohne Kriegö - Recht er¬

gehen , hat er indes Obristen Nahmen zu concipiren , und allein

zu unterschreiben .

Cc z 7yno .
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79no . Solte bey solchenInguisitionensich etwas hecfür

thun , oder die Sache von einer Beschaffenheit seyn , daß zu Er ;

forschung der Warheit eine Haus ; Suchung , oder Vibcarson des

Inquisiti Quartiers dienen tönte,und entweder gestohleneSa ;
chen , oder acimimcuürende Briefschaffren , Jnstrumenta , Ge ;

wehrrc . zu erfinden , soll dieselbe durch den Regiments ; Com ;

mendanten auf blosesAnmelden des Auditors so fort commam
diret werden ; der Auditor aber selbften dem villrunonig

beywohnen , und die Gebühr dabey anordnen , damit nicht zu
viel oder zu wenig beschehe : Was übrigens annoch anzumer ;
cken, wegen der Lirarion eines abwesenden Oeimguenren , oder
aber bey Namen auf dem Galgen zu schlagen , und in bKZis zu
hencken : Wird der Auditor verwiesen , auf des Herrn Obrlft -
Wachtmeisters Obiervarions - Punzen , allwo er auch wegen
aller Lxecutionen das mehrere ersehen wird 2 Numero 20 .

biß 49 .

Was der Auditor bey Absterben eines Ossi -
ciers , Verspörr , Oeffnung des Testaments / lnventuru ,

Verkauffung der und vissollrion derVer -

lassenschafft zu thun hat .

8vmo . Da ein Officier ein Testament , oder auch Erben

hinterlässet , so ist alles was er hat , alsogleich durch den Audi ;

tor,und ein paarOfficiers zu versperren , uud zu verpettschie ;
ren ; welches man die Sperr nennet ; absonderlich , alsogleich
dessen Pettschafft in ein Papier verwickelter verpettschieren ,
welches auch geschiehet , so etwann einer gefährlich oder todt ;

lich Klelstret wäre , um besserer Sicherheit willen , daß nichts
davon etwa auf die Seite gebracht werde : Nach dem Tod
wird durch den Auditor , und einen oder zwey Officier das

ordentliche lnvencgrmm gemacht , wo alle MeKen auch biß
das mindeste müssen sseciUcirer werden ; alsdann wird es dem

Regiments ' Commendanten überbracht , welcher hernach alles

unpartheyisch schätzen lässet , durch den Auditor , oder etwann 2.

äepu -
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clepurlrteOssiciers ; solle es eure conllclerJble Verlasscnschasst
seyn , so solle der Obrift - Lieutenant oder Major selbst dabey
seyn ; nachdem alles geschähet und mvenriret ist , so nimmtman
alle Compagnie - Bücher oder Brieffschafften , und bringet sie
versiegelter dem Commendanten , ausser es befindeten sich
Schuld - Schein und OKl- Z- monen , welche mit in das Inven -

gehören ; alsdann solle der Regiments - Commendant
dem Regiments Quartiermeister anbefehlen dem Verstorbenen
die vollständige Rechnung zu machen , wie auch bey der Com¬
pagnie befragen lassen , wer etwann eine bllLkenllon hat , oder
ob er etwann an die Compagnie eine Fordernuß hat ; nach die¬
sen auch bey dem Regiment befehlen lassen , daß sich derjenige ,
so etwann was zu fordern , es schcifftlich , oder durch Zeugen
Mrllch erweilen solle ; und wer hingegen dem Verstorbenen
schuldig ist sich angeben ; über welches eine ordentliche 5peci -
licstion zu tormiren : Man kan hernachmahls durch den Regi -
ments : Adjutanten,wann er um die Parole in das Haupt - Quar -
tler , oder zum önZ ^ ier gehet , melden lassen , daß man diesen Tag
und Stunde die ösZJZe suLiiomren , ill eü plus otkeremi ver -
kauffen wird .

8IM0 . Alsdann wird der Auditor und tlepurirte Officicrs
alles in des Verstorbenen Gezelt , oder Behausung zusammen
tragen lassen , und solches ordentlich auslegen , darzu eine Wacht
commandirct wird , von einen Corporal und 6. Mann , nach
Gestalt daß viel oder wenig Verlassenschafft vorhanden ist ;
und wird sich dabey ein Tambour emfinden , welcher nachdem
man die Verkauffung wie gesagt suttiomret , den ersten , an¬
dern und dritten Streich schlägst ; nachdeme bleibet dre Sache
demjenigen der das meiste offeriret , wann auch , nachdcme ab¬
geschlagen worden , jemand mehr geben wolte ; dann dieses Ab¬
schlagen bedeutet , daß es auf diesem Werth sein Verbleiben ha¬
ben muß . Die Erben können sich über solche Manier deo Vcr -
kauffs ,m geringsten nicht beschweren , indcme es mit aller Im -
parttglice geschiehet .

8260 .
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82 ^ 0 . Man viölmlret demnach selbes lnvenrgrium , lamt

LenPreiß der verkaufften Sachen , und überschicket es denen ^
ben viciimiret , wo sie seynd ; die OriAMA. lL aoer viewen auzett

beym Regiment ; wann der Verstorbene lchulurg b^oer, n

^herschicket man es ebenfalls denen Erben . Es
si/ dabey zu

meccken , daß das Regiment vor allen cl - eckirorLn sich deza w

machet , welches einlsiivileZ - um des Regiments ist ; nachdeme

die Erben sich revelllrt haben , daß sie weder sttzo noch u > s

tünfftige an das Regiment keine ? r « renllon machen wollen , so

aiebet man ihnen die unterschriebene Rechnung und btteL . en ,

dann es öfftcrS solche giebct , die zuweilen etwann eme per la -

rer - ms - Rechnung oder Quittung , so cgKret hatten Wllen we^
den , prolluciren , sind mit solchen ungegrundetsn l

dem Regiment nicht allein Unkosten , sondern auch Vcrtn si

" "
s D - m ^ 6i ° ° r gebühren die qewSI ' E>e ! ^ b- >,V ° r .

nehmunaeinerrnvenmr,nicht aüemvondenenVerlaffnschaMen
und Mobilien , sondern auch würcklich an gefallener 6g § e , und so

zu sagen völligen 5ubll - mr . und seynd diese Cantzsty Qura,nebst

CommiMones und Schreib - Geld , vom Gulden Z- Putzer , I "

doch nach Abzug der Schulden von völligen Vermögen ,

worüber ein ^ n6iror die Invenmr oder Abhandlung bci ) m Re¬

giment vorzukchren hat ; und zwar mcle6nue,es scye em wlch § r

Abgestorbener verhcyrathet oder nrcktMit oder ohneTestammr .

Lg- ro . Im Fall aber ein gar grosses Vermögen sich ereignete ,

ist allezeit abzusehen , wie sich der äuöiwr auf was y' ^rnomnes
mit der Verlassenschafft Erben vergleichen könne . ES ist darbet )

zu wissen , daß gleichwie einUener ^ucluor von der 6 ^ 8 ^
neS commanclirenden Generalen nicht mehr als Zoo. st . vor sen

nen Rest nehmen könne , also muß eines Regiments - äuchwrs nicht

höher als i ? o . fl. beiauffen , auch sonsten von kemer Schätzung

nichts begehren kan , als von demjenigen , so von ansangen ,

das ist zu verstehen von der6 ^ § e . die im Feld ^ed^aucht wu o-,

und nicht in Quittungen , an liegenden Qgpusl . en ; solche Gebühr

kan er nach dem Regiment vor allen Crelliroren hmlvrg nehmen .

8 ^ 0 .
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8sro . Befinden sich aber Erben beym Regiment , so werden

die Sachen zwar invenriret , wegen ein und anderer Schafften ,
oder Compagnie - Nothdurffcen , oder anderen so da § Regiment
angehet , keineswegs aber r ^ net , und giebst der Erb nur eine pro -
porrionjrte viscrerion dem ^ uciiror , und eine Ouittung dem Re¬

giment wegen empfangener Verlassenschafft .

86ro . Alle Herren Officiers seynd gewarnet , daß sie bey Am

trettung solcher Erbschafften behutsam umgehen , und verfahren
sollen ; auf daß sie hernach , wann vielleicht Schulden hervor kom¬

men , nicht ein mehcers bezahlen müssen , alö das Erb - Gut auö -

träget .
87mo . Was die Pupillen anbelanget , wann kein Vormund

im Testament c - bctren worden , ( obschon der überbleibende Vat -
ModerMukterVormund seyn) so muß das Regiment diescVor -
mundschaffr ober sich nehmen , und suchen , mit des Pupillen Geld
zu Wirthschaffen . ur - d ck ibme zu Nutzen zu machen , und Sorg
tragen , biß der Pupill aus des Regiments lurischttion austritt ;
wo sodann das Regiment an jenes Gericht , worunter der Pu¬
pill kommet die Ausknnffr des Erbtheilö mit denen beym Regi¬
ment befindlichen Metten übergiebet .

88vo . Was ben denen ülletten der Verlassmschafft zu odler -
viren , wo der Erb die Erschafft niGt glcrch antreetcn kan , so,
daß man alle Metten , gui 8ervAn6o 8erv3ri NON poMinr , dem
Meistbietenden verkarste , damit der Erb aus denen lauffnden
Unkosten komme ; kan mm das Regiment die übrigen Sachen
clepollrirm ode " Mit sich bringen , biß von denen Erden eine Um
ternchmungs - viffoticion gemacht wird , ist in alliveg deren Oi -
spollrion zu erwarten , wofern aber die ErbschasstS Metten nicht
fortzubringen , oder zu llepolmren wären , siynd solche dem Meist¬
bietenden zu veekauffen , damit denen Erben der grosse Schad ver¬
meidet werde . Was sonsten bey der Verlassenschafft zu obien -
viren , ist in der Lxplicarion des 56 . Kriegs - Arttculs Meldung ge¬
schehen ; was sonsten noch wegen lettirung verm - g HoftKriegs -
Räthigen Befehlen zu obsierviren ist : ä öaco 7dm Iulii 1714 .

Dd zosten
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zostenSept . l721 . r2 . Auq . 1722 . ästen IM und g . Nov . 1727 .
Losten Jan . 1728 . vicj . in Collice militari .

89ns . Bey Musterungen liefet der ^ uöiror die Kayserlichen
Kriegs - Articuln , wie auch alle Kayserliche Generals - und Hof -
Kriegs ^ Rarbs OräonnanreN/die zu pubüciren seynd , welches er
jederzeit zu Pferd mit entdecktem Haupt verrichteten dessen Ab¬
wesenheit ein Fourier . Er solle ein ordentliches Buch halten , da¬
rinnen alle gerichtlicheren , mit Benennung der Personen , der
Ucsach,des Tages , und Orts , und Assessoren so dabey gewesen ,
beschrieben seynd ; die publicieren 8emenren , mit Beysatz ob und
wie sie exeguiret worden ; alle gerichtliche Spörrenstnvcntsria ,
Auktionen und Verlassen schafften , alle gehaltene Commissionen ,
von was abgchcmdeltworden . In Summa , von allem , was sein
Amr betrifft,ein ordentliches ? roroco ! I halten ; dte ^ tten woblzu¬
sammen gebundener in einen ä pgrre Kasten legen , in dem Buch
nach denen laueren ordentlich numencet auf daß , wann was
vorkommet man all s finden könne und also gleich dre Auskunfft
davon haben , ohne daß man erst lang die Schrifften durchzublät¬
tern habe .

90M0 . Wann ein ^ uckror sich dergestalten wobl aufführet ,
so wohl in seiner kunölion als auch Lebens Art , nüchtern und

polar , keine ksNionen unter dem Regiment nicht anst llet , mit

seinem guten Lebens - Wandel gutes Exempel gieder,so con5e,iret

man ihme den ^ ähndrich - oderl . icurenao . t8 Tttul ; und obschon
er solchen nicht hätte , so kan doch kein Officiec sich anmassen,sel¬
ben mit Worten vielweniger in der That übel zu rrsLwcn , dann

er vor milire m rvgsrum zu halten ist . Weilen nun ein solcher
cürol - , der seine Sache verstehet , mit seiner geringen OaZe nicht
wohl auskommen kan , also ist auch erlaubet , ihme die Regiments -
8ecrerarien Portionen zu geben , gegen Leistung derjenigen Dien¬
sten , so ein 8e crergriu8 zu prLssren , wie hernach folget . Ist deß¬
wegen aber von dem Regiments - Commendanten nicht als ein

vomessgue zu rraKiren ; es stehet zwar dem würcklichen Obrü

sten frey ihme die vimisson zu geben , ob er schon OfficierS . Cha¬
rakter hätte , gleichwie auch ihme , allemal zu guimren , ( jedoch

zwey
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zwey Monat vor der Campagne , und so viel vor Eingang deß

Quartiers ) erlaubet ist ; sem Posto im l ^ larck ist bey der Pau -
cken , lvo derkarer und Regiments - ^ öjuranr marckiret .

Vom Regiments - 8ecrerurio .

9IM0 . Dieser führet die correlponöenr mit dcmKayscrli -
chen Hof - KriegS Rath , 6enerslität , Kriegs « commissgriar und
Landen , mit dem Regiments - Agenten , Kauft - und HandwerckS -
Leuten , in Summa alles was das Regiment angebet , und der
Commendant ihme anordnet . Seine Schuldigkeit ist ( unter dem
Eyd , so er ablegen muß ) daß er zum Besten und Nutzen des Re¬
giments , auch Jhro Kayserliche Majestät Diensten seine LKa ,
ehrlich , treu und redlich versehe , und verschwiegen seye ; denInn -
halt derer Briefen dem Regiments - Commendanten nicht dvnckel
ydcrmLlirieux cxplicire , sein Ooncept klar , nicht zwcydcutig scye »
auch seine Feder ( wie zuweilen geschiehet ) nicht zu schärft spitze ;
die cvrrechonöcnr also halte , daß kein Brieffunbeantwortet blei¬
be, und auf alle Puncten ordentlich geantwortet werde ; hat deß¬
wegen ein ordentliches Lorretponöenr - Buch zu halten , die Brief ,
wann sie zu Handen kommen , zu normen , und also in Ordnung zu
halten , damit man alsogleich alles finden könne ; wessentwegen er
den kxrrsK ihres Innhalts , wie auch der Loncepren in ein eigen
Buch schreiben solle . Was aber anbelangt die Schreibens Art
und Titulaturen bey dem Regiment , so werden allhier einige Pun¬
cten zur Information gegeben :

92clo . General Feld - Marschall , General öeOavallerie und
Felk - Zeugmeister gebühret die kxcellenr ; die Herren Feld Mar¬
sch alb Lieutenants nehmen gemeiniglich von ihren Suborcünirten
diesen Titul auch , aber der Unterschied ist , daß der Feld - Mar -
schalMeurenant die obigen mit Jhro Lxcellenr anreden , sie hin¬
gegen von diesen nur Herr General - Feld - Marfchall » Lieutenant
rirulirt werden ; derKayserl . Hof - Krieqs - Rath in corpore giebst
kunem derer Generalen andere Titul , als welchen der Rang seines
Geblüts und der Buchstaben seines OKcii mit sich bringet Die
Regimenter haben das Lraeckestum : Löblich ; und wird von ei -

Dd 2 nem
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nem Regiment dem anderswie auch von der ( Generalität , Kriegs -

QommMriar und allen Ständen in Zuschrifften gegeben ; Der

L) of - KricgS Rath . als der Regimenter Inttsn ? , gkcbet ihnen nicht

das Lpicheron , deßglcichen die hohe Leneralität , wann sie münd¬

liche Befehl geben .

yzrio . Einem Officier , so kein Eavalier,Edelmann , oder son -

sien k- ' in ? rL6icsc hat , und kein 6ittin §mrter Titul gebühret,muß

man zuschreiben : Wohl - Edelgebohrncr , zu dem Hauptmann ,

HochgeEhrtec , biemenanc und Fähndrich , ViekgeEhcker , dann

weil ein Officier eine Noble und Ritterliche ckarge exerciert , ih -

me solcher Titul schon kau gegeben werden . Obwohlen etliche

glauben , daß ein biemcnanr oder Fähndrich einen wenlgern Tl -

tul haben solle , und sich des Edel - Gestrengen zu befriedigen , ob -

schon es ein Löbl . Kanscrlicher Hof Kriegs Rath selbstcn m 8 ^ Io

hat , daß sie sich im Zuschreiben des Gestrengen gebrauchen , wann

es auch ein Odrister oder General Ware ; so kommt aber solches

daher , daß solche vicalkeria annoch den alten Gebrauch unserer

Teutschen Ceremonien ablolviren,auch in unsern Diensten nickt

wie in andern die Officiers nach ihrer cbarge bey Hof einen Rang

und viüinttion haben ; ich finde also zwischen denen Ober : Öffn

ciern , von wasOraclu sie auch seyn , hier mnfallS keine visserenr

zu machen . Wann einer ein Cavalier , Graf . Saron , Prmtz , so

muß man ohne dem ihm seinen gebühr enden Tttul geben , als wel¬

cher ihme angebohren ist ; welche praerencl - ren , daß em ^eure -
nanr oder Fähr,brich seinem Hauptmann geltender Herr Haupt¬

mann schreiben solle , welches aber in sich sechsten nichts heißet ,

indcme ein bieurenant oder Fähndrich unter des HauprmannS

Oommanäo nur stehet , was HerrmDienst anbetrifft , und selbes

earricular - Oommanllo über ihme hat . über mchrers aber nicht

ru gebiethen , als wie ein Staabs - Officier , oder die 6enera ! nät ,

gegen welche eine vittmttion zu machen , die Umerschnfft eines

Hauptmanns , und vice verla des l . ieurenanls ist : Schuldiger

Diener .

94w . Dem Gemeinen schreibet man lieber Dragoner N
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Nenf ^ mWaGttNste ? lmdCörpora ! en : Dre Uderschrifft an

dem Mamckaffrm N - N . die Llnterschrifft : Williger .

9 ; co . Soll auch Gemeiner sowohl als Officier einen jeden

bey seiner nennen , und nicht die Gnad allein ( deme es ge¬

bühret ) ohne Nennung der

y6co . Die Orclres , so der Regimentk - Commendant an einen

Officier schreibet , sänget also an : Dero Römischen Kavserlis
chen Majestät , des - Löblichen per Exempel Genera ! Wacht¬
meister , ( oder was vor cine ^ KsrZe demjenigen , so das Regiment
zugehöret ) hernach dessen Namen ; Dragoner - Regiments wohl -

bestellten Hauptmann , Herrn N N - wird hicmit zu wissen gethan ,
oder aber hicmit anzufügen rc . Die Unterschritt des Cömmen -
danten ist : Dero Römischen Rayserlichen Majestät potirc »
würckiichec Cammerer undObrister , des Löblichen ( Namen des

5^egiments ) wohlbestellter Commendant N N . Diese Ordre

wird , wie gebräuchlich , zusammen gelegt , mit des Commendan -

ten Pettschafft versiegelt : Die Oberschrifft darauf : Dero Rö¬

mischen Kaiserlichen IsUajestät rc . Wie vorhcro den gebüh¬
renden Titul und Namen des Hauptmannö oder Officiers zuzu¬
stellen , hernach die ^clöreüe , in was vor einen Ort es zugehö¬
ret ; werden solche crrcularirer bey demRegiment ausgegeben , so

ist nicht vonnöchen , die ^ 66resse zu schreiben , auf was vor ein

Ort . Werden die Oeöres durch Orcllnsi ^ en verschicket , so be¬

nennet man auswerks die Stund , wann sie expeöirt worden . Zu¬
weilen da das Regiment auseinander mgrckiret , werden ihnen in

ihre Zrariones die I ^ zrcb - Orclres auf den Abend durch die Orcli -

N3nren grfchicket , welche also lautet : Morgen gelicbts GOtt , als

v . § . den io . Iun . wird der HcrrHauptmann mit seiner unterha¬
benden Compagnie , bey anbrechenden Tage in guter Ordnung
aufbrechen , und seinen öckarck biß aufN . fortsetzen , soltcn Excessen

geschehen seyn,solche complsmren , richtige ^ rrcgkrr und Lonr ^ -

Quittungen nehmen , alles richtig guimren , und noch Anleitung
des Lands llommisssrii in die neue8tIrion clelogirem die acwöbtt :
liche o - clinsn ^ in das Staabs Quatier schicken , welches zu N N .

seyn wird , anbey den gewöhnlichen Rapport des Compagnie :
Dd z Stands
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S : ands thun , wie dann , wie viel Stunden der Marsch gewesen rc.

y7mo . Man kau zuweilen auch 0 , cwe durch Brieff schicken ,
und den Titul , wie es vorhero schon gemeldet worden , mit der Um

terschrifft m < MmNe an alleOfficiers : Schuldiger Diener ; im

deme hierinnfalls die Unterschrifft die Höflichkeit reg - nckret , von
dem Vigore des Befehls nichts benimmt , dieOfficier unterschrei -
den sich gegen den Skaab : Gehorsamster Diener .

98vo . Einem Löblichen Kayserllchen Hof - Kriegs - Rath ist
zu schreiben : Hochlöblicher Rayserlicher Hof - Rriegs Rath ,
Durchleuchtigst . Gnädigste . Hochgebietende Herren , Her¬
ren , Euer Hochfürstlichen Durchleucht , kxcellen ? und mei¬

ner Hochgebietenden Herren , Herren : Ergangencs verb ; grs -
ria habe mit gehorsamsten llespeök erhalten , mit Zubicnprwn :
Unkerkbänigstr gehorsamster Diener N . N - Die Oderschrifft : An
den Löblichen HostRriegs - Rath .

99no . Wann der Hof - Kriegs - Rath jemanden zuschreibet ,
so schreiben sie : Hoch - und Wohlgebohrner Graf ; ( oder was

ersonst vor einen Titul haben muß ) fangen den Briefan : Son -
ders freundlich geliebter Herr Obrifter ; die Unterschrifft ist :
Des Herrn Obristen , Freund - und Dienstwillige : Dero Rö¬
mischen Rayserlichen Majestät Hof - Rriegs - Raths - ? rXll -
lienc , V̂ ' ce ?l seilclenr und Räthe , die Oderschrifft und

ist , der gebührende Titul , und zuletzt unsern freundlich - geliebten
Herrn . Sie obwrvirendergleichen Sc ^ lum undOourcoillenun¬

terschiedlich , Massen sie einemBaron auf die Kresse : Freund¬
lich lieben Herren , die Unterschrifft : Freund und Bereitwillige ;
und annoch mehr dergleichen villmUion nach Unterscheid der

Person machen .
IOOM0 . Auf die Orcular - Schreiben , so von dem Host

Kriegs - Rath an die Regimenter ergehen , giebst man keine Ant¬

wort ; wohl aber , da in Proceß - Sachen von selben geschrieben
wird , ohnverzüglich antworten , indeme sonftenOonrumacia mit

Abziehung derer Gelder die kxecurion , was der Proceß betreffen
möchte , anfangen thut .

IOIM0 .
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loimo . Wann ein Hauptmann Commendant des Regi¬
ments ist , und etwann Orcwes an die Compagnien zu schicken
hat , so kan er die Befehl durch keine Orckes ergehen lassen , son¬
dern durch Brief ; und kan solcher nicht als eine 0r6re tt ^liliret ,
und zusammen geleget werden , sondern er obiervirct den or6ina -
ri 8c/tum : Hochgeehrtester Herr Camerade .

10260 . Es ist genug von der Schreibens - Art und Titu¬
latur geredet : Was den är ^ Ium anbetrifft , das wird ein guter
Regimentö - Secrerarmg zu wissen haben , jedoch muß es allezeit
mit grossen kelpeK geschehen , und alle liemonlwarionen , oder
was vorfällst , an dem Hof : Kriegs - Rath mit Bitt expnmiret
werden . Die 0,6i - es , so an einen Officier gegeben werden , sol¬
len allezeit Puncten - weis , was selber zu oblerviren oder zu thun
hat , in gantz glatten 8c/Io seyn , auf daß sie jeder beqreiffe .

lozcio . Seine Schuldigkeit ist auch die Stabs - Listen zur
Musterung zu schreiben , und bey dem Muster - Tisch vorzulesen ,
er solle ein Titul - Buch halten , wo nicht allein die Tituln der
correipon6enr , so ausserhalb des Regiments ist , sondern auch
in dem Regiment , von wasc ^ lire die Herren Officiers seynd,
ob sie ö ^ ones , Grafen rc . um daß jedwedern das gebührende
könne gegeben werden , wie auch den Namen und Ort derjeni¬
gen Händwercks - und Kaufflcuten , mit welchen das Regiment
was zu thun hat .

104x0 . Er solle ein llomenclarur - Buch halten , wo alle un¬
ter dem Regiment befindliche Personen nach dem Alphabet auf -
gezeichnet seynd,und zwar mit ihrenZunamen - ex . xr . Draqo -
nerSchmelyer Johann von 9ch N . Compagnie bey dem Löbli¬
chen Regiments ^ 0001726 ein Schneider , von Leithmeritz
aus Böhmen gebürtig , alt 46. Jahr , Catholisch,so er verheyra -
thet ist,schreibet er eS dazu , vorhin unter ex . §r . Chur - Mayntz
als Dragoner 6. Jahr . Alsdann lässet er ein 8p3tium , um
künfftig darzu zu schreiben , wann er etwann - rvaxiciret , gestor¬
ben , oder aberKrreas Recht über ihn gehalten worden rc. auf
daß man jederzeit wissen könne,was er vor ein Mann sey, ohne
erst weitläufftig nachzufragen .
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lo ^ co . Er solle auch emBuch halten , wie d: e Compagnien
undRegimcnts - StabclelvAiretseynd : Das nri ; n

was vor Landen , und Lagern , und was Commasdo etwann

da § Regiment stehet ; Die Occ - illonen,wo sich das sämmtliche

Regiment befunden , wer darbey commandiert hat , Glück und

Unglück so dabey gewestn . Wann etwann neue Standarten an¬

geschlagen worden , von Musterung zu Musterung den

aus denen Muster - Listen , aufdaßmansehe,wie viel vom gantzen

Regiment Mann und Pferd adgangen und zugewachsen , wie

vielRecrouten und Remonte unter das Regiment gekommen ;
solches hat er alles mein oder zwey Bücher einzurichten , und je¬

derzeit zu Ende des Octobers dem Herrn Obrist - Wachtmeister
und Obrist - Lieutenant zur kcviclirungzu bringen , das Vlöir von

ihnen unterschreiben zu lassen , und nachmalen dem Regiments -
Commcndanten zu übergeben .

Obler vnüon8 - kvmLbkN
vor den Fähndrich .

kr ' mo .

^ ^ An Ein - und Ausruckung des Lagers , wie auch in Pa -
rade und vor dem Feind führet ein jedweder seine

Standart ; währenden kUrcst aber ein Dragoner
um den andern , in Abwesenheit des Lieutenant solle

der Fähndrich in allen und jedem , in Obsicht der Compagnie
seine Stelle verwetten .

260 . Er wird nicht unbillig die Mutter von der Compagnie
genennet , weilen er vor alle Delinquenten vorbitten muß , wie

auch vor diejenige , so vor Schelmen 6ee1anrct , undinHenckers

Hand gewesen scynd,daß man die Fahne über sie schwinge , und

wieder ehrlich mache , von welchen in Lxplic - mon des XUV .

Kriegs - Articul Meldung geschehen , und wie solches zu exegm -

ren ,
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ren . alldorten angewiesen ist . Wann derer inksmirten Perso¬
nen mehr seynd , verrichtet solches der Leib - Fähndrich mit der

Leib - Standort ; sonsten der öähndrich , von was Compagnie
der Mann ist .

zcio . Lieget ihme auch ob die Krancken alle Tag zu villci -

ren,und Acht zu haben , was ihnen der Fcldscherer cnllinirct ,
damit sie die Medicamenten nicht verwertn , sondern in ? rss -

lenr eines Feldscherers einnehmen ; den darzu bestellten Krans
cken - Warter darzu halte , daß sie nichts ungesundes , grobe
Speisen essen oder trincken , sondern dasjenige , was der Fcld¬
scherer orcliniret ; weffentwegen er auch zusehen muß , ob dessen
Löhnung darzu erklecklich ist , sonsten vor die Krancken Geld be¬

gehren , nicht minder vorsichtig seyn , daß die gefährliche mit de¬
nen H. Sscramentis versehen , und diese nicht versäumet wer¬

den ; wann sie wieder aufkommen , damit sie sich bald wieder er¬

holen , und dergleichen ; davon dem Hauptmann täglich den or -
dinari Rapport in sein Quartier geben , und wöchentlich den be¬
stimmten Tag denen Stabs - Officiern , oder so ihre Stelle ver -
tretten . Wann bey Tag oder Nacht ein gefährlicher Krancker
ihm gemeldet wird , soll er sich alsogleich selbst dahin begeben , den
Feldscherer ruffen lassen , und alles vorkehren was zu thun ist ,
seinem Hauptmann davon extra rappomren .

4to . Sollten sich viele Krancke befinden , daß man die Leu¬
te zusammen tragen liesse , und gleichsam ein Hospital aufrich¬
tete , so muß täglich einFähndrich die Intpettmn haben , Frühe ,
Mittag und Abends sich Larinn befinden , wohl Acht haben , daß
das Spital sauber und rein gehalten werde , die Kranckenwarter
und Feldscherer ihre Schuldigkeit thun , die darzu commandirte
Weiber kochen und waschen , und alles , was erforderlich ist , ob -
lerviren . Frühe aber , da er von einem andern abgelöset wird ,
denen dreyen Stabs - Officiern rapportiren , nachdeme er sei¬
nem Cameraden alles und jedes überlassen hat ; im Feld kan
man etwann ein Xlsrczues oder Gezelt vor die krönte hinaus
schlagen , oder eine Lauber - Hütten bauen , auf daß die Krancken
Schatten haben , und darunter liegen .

tto . Auf
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crö ? Äufdie coniervation der Mannschafft hater vornem -

lichAchtzu haben , und wird in des Dragoners i8den0Kterv3 .

rion8 Punct , wie auch derer Corporalen den i6den , 17dm das

mehrere ersehen ; und weilen auf die Lonlervanon des Gemei¬

nen alles hauptsächlich Acht haben muß , und mehr als ihre ei¬

gene Sach zu sehen , also ist hierinnfalls alles genau zu observi -

ren . Dann man glaubet nicht , wie die gute Nahrung die Leute

conlerviret , und vor Kranckheiten prLserv . ret ; hingegen wie

man von der besten Mannschafft abkommet , durch dieKranck -

beiten , die dardurch emspriessen , wann man ihnen zulässet gerau -

chertund gesaltzenes Fleisch zu essen : Da zumalen die Kaiser¬
lichen Trouppen baldem bald anders o ; m- > in cl . fferenren Lam

dem gewöhnen müssen , und meisten die Recrouten als wre dre

Kliegen vor Mattigkeit crepircn . Deßwegen man absonder¬

lich auch solle Acht haben , daß die Leute vor Niedergang der

Sonnen ihre Camssöler anlegen , und dieselbe wohl zumachen ,

denn der Abend - Lufft in merften Ländern viel 8»l,ter mit sich

führet , welcher sichln die koro - . hinein dringet , und die v,ssen -

terie unfehlbar promoviret , geichwle nicht altem Gemeine son¬

dern auch Officiers , so sich des Nachts nicht warmgehalten ,

in Welschland und Ungarn erfahren,und gnugsam m das Graß

Weilen also deß Fähndrichs absonderliche Sorg de¬

rer Krancken seyn solle , so muß er ebenfalls darauf bedacht seyn ,

wann etwann in entlegenen Quartiern icmand erkrancket , selbe

in ein gelegenes Ort , wo ein Fcldscherer oder Bader sich befin¬

det . indessen gebracht , oder aber in des Hauptmann , Lieutenant

oder sein eigenes Quartier der bessern Obficht halber geleget ,

und keiner verwahrloset werde .
. ^ ,

7mo . Ben Ein und Ausruckunq der Quartier , wie auch

in allen Marschen , hat der Fähndrich die marode Pferde und

Leute zu führen ; in der grossen Hitze , wann kerne Feinds - Gefahr

ist . in der Kühle zu marschiren , wobl Acht zu haben daß die Leu¬

te nicht in die Obst > oder Wein - Gärten fallen , nicht in die Frucht

marschir en , zuweilen wegen der matten Pferd und Leute em
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Haltmache , wo sie unter dem Schatten ausrasten können,und
bey schwerer Verantwortung keinen eintzigen Mann noch
Pferd zurück lasse , und alle in das Lager bringe , wessentwegen
ibme auch einige commandirte darzu gegeben werden ; ein glei¬
ches hat er zu obl ' ei viren , wann er mit dem Regiment aufFou -
ragrer odcrWeys gehet , wovon er in des Corporalen Obier -
v3ttond ! ro . z z . Z6 mchrerö ersehen kan , wie auch folgendes Cs -
puc lV . §. iv . ii .

8vo . Im Lager hat alle Tage ein Fähndrich die Inlpe -
Lkion . welcher alle sowohl Standart - als Particular - Wachten
des Regiments viSriret , und zwar dreymahl , vor Eingang der
Nacht biß anbrechenden Tag ; er nimmt einen Mann mit sei¬
nem Gewehr von der Regiments - Wacht mit sich . Auf die
Feuer absonderlich wohl Ächt zu haben , und befehlen , so bald es
finster wird , sie ausgelöschet werden ; denen Schildwachten be¬
fehlen , daß sie alles recht durchruffen , keine fremde Leute durch
die Compagnie - Gassen marschiren , auch zwischen denen Zeltern
oder der Bagage nichts herum gehen lassen , sondern selbe zurück
oder auf die Reaiments - Gassen weisen ; des andern Tages hat
er dcmObrist - Wachtnmster,oder der dessen Stelle vertritt , zu
rapportiren ; daß vor denen Standarten , absonderlich vor der
Lerb - Standart,woder ordinari Parade - Platz vemRegiment
ist,nichts verhinderliches stehe , oder hingeworffen werde . Es
lolleauch ein Gewehr - Holtz,so roth angestrichen seyn solle,jeder¬
zeit mitgeführet werden , um die Flinten von der Standart -
Wackst darauf zu lehnen , wie auch ein mit einem eisernen Ring
und Sprtz beschlagenes Holtz , welches in die Erde geschlagen
wird,und die Standart darein aestecket , auf daß man nicht nö¬
thig habe , dieselbe in die Erde zu flössen , und also zu ruiniren .

9no . DieLslutsrlon anbetreffend , so er mit der Standart
zu machen hat , ist unterschiedlich : VorIhroMajestät demKay -
ser , nimmt er selbe aus dem Standart - Schuch , nimmt sie in die
Mitte , und senckct sie mit dem Kröndl auf die Erde , dreymahl ;
lvann er zu Fuß ist, so führet er die Standart wie eine Pique ,
das ist halb rechts , hernach das Kröndl auf die Erde , dann wie -

Ee2 der
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der in die Höhe gebracht , und den Hut abgezogen , mitKnie ge¬

bogener Reverentz auch dreymahl ; vor dem commandirenden

Generalen einmal mit ordinäre Reverentz ; vor jedweden am

dern Generalen oder Person von Oittmttion , wie auch bey der

Musterung nur genüget , mehr oder weniger skroporrion der

DiLmrät . . . .
lomo . Die Standarten ein - und auszuführen , ist zu be¬

obachten , daß man dahin , dieselbe abzuholen , in der Stille Mar¬

schwegs bald die Standart aufgehoben wird , Troupp geschla¬

fen werde , da sie von dannen marschiret derTambour Marsch

schlage , da man sie einführet , der Marsch geschlagen werde , in

währenden daß sie abgegeben , Troupp , und hernachmahls in

der Still abmarschiret ; da man alle Standarten etwann in

Gucu msonen bey dem Regiments - Commendanten zugleich ab¬

holet , so marschiret der Fähndrich , (so nicht Commendant von

der Compagnie ist , in solchem Fall ein Corporal ) mit 6. Mann

rualcrch vor des Commendanten Hauß , worzu von jeder Divi¬

sion ein Tambour kommet , und holet der Obrist - Wachtmeister

mit dem Regimentö - Adjutanten solche ab , wormit auch die Pau -

cken und Hautdoisten marschiren .
umo . Die Orcünsnren bey der Generalität hat der Fahn -

drich zu machen , dabey zu vbierviren , daß wann er dahin com -

mandiret wird , er sauber in seiner Regimentß - Dnisorm , mit sei¬

nem Standart - Riem erscheine ; er solle gut beritten seyn , und

statt des Stockseine saubere Peitschen haben , damit er sein

Pferd , wann er einen langen und geschwinden Ritt bekommet ,

rechtschaffen antreiben könne .

i rmo . Wann er vom General - Adiutanten aus Befehl ver¬

schicket wird,soll er sich nicht lang säumen , sondernden Tag

und Nacht alsogleich hin und wieder mit Hurtigkeit gehenden

aufaeaebenen Befehl wohl csmren , und sich recht mkormiren las¬

sen , auch also ausrichten , daß er nichts mehrcrs oder wmiger

darzu setze , sondern die lmem,on desselben klar ausrichte . Dann

es offt viel daran lieget , wann ein solcher von dem commandi¬

renden Generalen währender ^ Lkion mit einer Oröre llepecw -
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ret wird , und solche in anderen Senlu ausrichtet , seine Ehre und
Reputation daran stehet .

i zcio . Da er beym General bey der Tafel sitzet , sich ehr¬
bar aufführe , vorschneide und vorlege , und da die letzte Speisen
aufgehoben seynd , aufstehe , nach einer kleinen Weil eine Reve -
rentz mache , und sich wieder zu seinen Orchnanren verfüge , all -
dort Obacht habe , daß die Orclinanren sich nicht besauffen , ab -
lenriren , oder bey dem nächsten Marketender etwann sitzen ,
sondern allzeit fix und fertia zum Auffitzen seyn .

i4to . Wann er abgelöset wird , meldet er sich samt demje¬
nigen , der ihn ablöset , bey dem General - Adjutanten , und füh¬
ret die commandirte Orclioanren vom Regiment wieder mit sich
nachHauß,giebet denen dreyen Stabs - Ossiciern Rapport .

izro Ein solcher kan auch viel erlernen , wann er auf die
Dilcurs der Generalität im Haupt - Quartier Acht hat , auch da
sie etwann recoznolciret , dero Opposition in Obacht nimmet ;
er muß trachten , alle Generalen und Stabs - Officier zu ken¬
nen , wessentwegen er auch eine Liftaderen haben solle , gleichwie
auch wie die Regimenter im Lager und Treffen stehen , und wie
die Oi - öre öaraille besetzet ist, auf daß er nicht , wann er ver¬
schicket wird , in die Welt herum reite .

i6ro . Es ist zuweilen geschehen , daß Generalen die Oröi -
nanr - Fähndrichs zu ihren guten Freunden geschieht , dieselbe
zum Essen einzuladen , welches absolute keiner thun solle , sondern
Wann ihm solches befohlen , ohne kepllcirung einen Orclinanr -
Reuter dahin schicken , indeme ein Oi - cimanr - Officier vorHer -
ren - Diensten da ist , und nicht vor eigene und ?- ,fric »lar - Ge -
schäfften ; wobl aber da sie zu dem commandircnden Genera¬
len , Feld - Marschallen , Feld - Zeugmeiftern , oder General
valiene geschicket werden ; es ist bey manchen Regimentern der
Gebrauch , daß , wann ein Lieutenant oder Fähndrich bey einem
Srabs - Officier speiset , da die letzten Speisen weggetragen , sie
aufstehen müssen , die Hauptleute und andere Gäste aber sitzen
bleiben ; welches eine lächerliche Rcgul ist , da es aber ein Offi¬
cier so etwann auf der Wacht , Bereitschafft , oder in Diensten

E e z stehet ,
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stehet , fo hat er solches zu thun , auf daß er ehender auf seinen

Posto komme .

i/mo . In Abwesenheit des Lieutenants , solle der Fahn -
drich in allen und jeden dessen Stelle , in Obsicht der Compagnie
verwetten , nebst der seinigen ; die er nicht deßwegen negieren
muß ; indeme ein solcher , der sagete , daß des Fähndrichs Schul :

digkeit nicht seye , als dieKrancken zu villriren,einOfficier ohne

Ambition wäre ; Massen eine höhere UKarZe zu exerc - ren nie -

mahlen keine Schande ist , auch jedweder nicht nur allein seine
kai - ricular Schuldigkeit , welche seine cksrxe mit sich bringet ,
sondern um weiters ^ vsncemenr zu erlangen , alles mit seinem

Fleiß comribmren muß , und darzu helffen , um desto besser die

Herren - Dienfte zu befördern ; und hat der Fähndnch dabey zu

obierviren , daß , wann die Compagnie mit der Standart mar -

ck ? ret,und er in Abwesenheit des Lieutenants solche Dienst ver¬

richtete , jedoch seinen Standart Riemcn um haben muß .

ikvo . InAbwesenheit des Lieutenants versehen sie zwar

dero kunLkion bey der Compagnie , exerciren aber nicht deren

OK- u- Fen ; ausser zuweilen , da grosse Commando und viele ärrs -

pEn seynd , so thun öffters die Fähndrichs mit denen Lieute¬

nants Dienst ; die Leib - Fähndrichs und Unter - Lieutenants

von Grenadier » machen ausser des Regiments jederzeit die

Lieutenants - Dienste ; also zwar , daß sie die jüngste seynd , auch

beyde nach ihren Rang und Vorstellung unter sich gehen : Sie

können den Stock tragen , werden,auch in das Kriegs - Recht
commandtret , der Leib - Fähndrich jedoch führet in Ein - und

Aus - KUrckie , in Parade und vor dem Feind die Standart ; die

Parole und Befehl überbringet denen Fähndrichen der älteste
Corporal , dem Leib - Fähndrich und Unter - Lieutenant aber

der Wachtmeister .
iyno . Die Fähndrichs seynd schuldig für jegliche vom

Regiment , auf Leib und Leben verurtheilte , sie seyen Soldaten ,
Dienst - Botten , oder auch Weibs - Personen , bey dem Regi -
ments - Commendanten um Gnad zu bitten ; und zwar in ihrer

Uniform , Standart - Riemen , Stieffelund Sporn , und zwar
alle -
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allezeit zwey ; wann es dre Gelegenheit änderst ist , solle der
Fähndcich von derselben Compagnie darbey seyn ; auf ihr an¬
deres Bitten , haben sie sich mitabschläglicher Antwort zu cvn -
renriren , können doch anderwärts sich um die Gnad auszuwür -
cken bewerben ; so fern sie Gnad erhalten , bringen sie diese zu dem
gemachten Creiß mit aller Hurtigkeit , ohne jemanden davon et¬
was zu sagen ; es muß obkerviret werden , wann denen Fähndri
chen Gnad zugestanden wird , daß man ihnen ssecitnire , ob der
velmcjuenr völlig Gnad hat , oder ob es nur vor das Leben ist ,
dann man kan ihyie solches wohl schencken , aber doch nach Ge¬
stalt des Verbrechens , in des Henckers Hand geben, und ihme
zu seiner Straffunehrlich machen , welchem der Auditor hernach
einen Lauff Zettel giebet , und es darinnen meldet ; derHenckcr
ihme auch einen Fuß in Hindern geben .

2omo . Die Herren Fähndcichs als Mutter von der Com¬
pagnie , seynd obiiziret , nebst ihren Wachtmeister und Corpora -
len dre Leute von der Compagnie Frühe und Abends in Feld or¬
dentlich zu der Bettstund zu führen , wie auch , wann Sonn - und
Feyertag bey des Commendanten Zelt die Meß gelesen wird ,
oder sonst in ordentlichen Guarnisonen , alle Sonn - und Feyer¬
tag solches verrichten ; da ein - und anderer Fähndrich solches
verabsäumen würde , wird er um einen Gulden in die Capelle
gestrafft ; in kxp1ic - >t,on des lVten Kriegs - Articuls , geschiehet
weitere Meldung was die Herren Fähndrichß hierinnfalls zu
obiervircn haben .

°

2imo . Wann ein Unter - Off,cier seine Schuldigkeit nicht
thut , und sonsten von Gemeinen , oder ? nma plgn - , was Unrechts
oder nachläßigessehe , kan er ihnen eine krepn ' manöe geben , und
nach Gestalt der Sachen in Arrest nehmen ; solches aber gleich
dem Compagnic - Commendantcn melden ; schlagen soll er aber
niemahl , wessentwegen wann er einen Stock träget ( ausser er
thäte Lieutenants - Dienste ) kan ihn solchen der RegimentS -
Adiutant pfänden , ein kleines Stäblein ist ihm aber erlaubt
zu tragen .

2260 .
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2260 . Auf die Sauberkeit und kroprcre Achtzu haben , ist

der Fähndrichs Schuldigkeit , und kan man gleich von der

Mannschafft ersehen , ob der Fähndrich fleißig ist, dann d: c ; es

das Zeichen ist, wann die Leute ihre Hut und Lcwes - Monrl -

runa wohl tragen , nichts henckendes an sich haben, ^wohl ge -

putzet und gekämmet , gerad zuPferd sitzen , auch zu ^ uß wohl

marckiiren und stehen , eine frilche ^ ir haben , und dergleichen ;

bey Ein - und Ausruckung des Lagers , oder Einm - u - chiren durch

ein Ort , wie auch Morgens und Abends bey der Bet - Stund ,

oder da Generalität vorbey p- rMret, und wann sonsten schönes

Wetter ist , werden die Standart : Säcke allezeit herunter ge¬

than , und die Standarten aufgewickelt .

2ZNO . Die 16 . Standarten so sich heute Dato bey meinem

Regiment befinden , seynd folgender Gestalt beschaffen , daß auf

allen Standarten die Spitzen oder Cröndl den Kayftrlichen

Adler auf einer Seiten haben , auf der andern aber , den Heiligen

oder Patron desjenigen Lands , dessen Wappen statt der Devise

auf denen Standarten gcsticket ist ; auf dem Knopff der Spi¬

tzen stehet mein Wappen , aufder andern Seiten wem Nahmen ,

und die ^ ahr - Zahl 1726 . Unter diesen Knopff stehen die Nah¬

men derer Hauptleute , mit der Jahr - Zahl wie sie nacheinander

cKZnsiret , welches forthin conrmmretwird : Hat also die Lew -

Standart auf der Spitzen die Mutter GOttes , und auf der

Standart selbige gesticket ; auf der andern Seiten , gftlchwie

durchaus alle , den Kayftrlichen Adler gesticket haben : Die an¬

dere Standart , hat das HabspurgischeWappen , aufder Spitze

St . Manhardum : Die dritte , Ober - und Unter - Oesterreich ,

auf der Spitz St . Leopoldum : Die vierdte , das Mayländische ,

St . Carolum Borromäum : Die fünffte , das Neapolitanische ,

St . Ianuarium : Die sechste,die Hungarlschê St. Ladislaum,
Die siebende , Siebenbürgen und Wallachey , St Adalbertum :

Die achte , die Crainerische , St . Achatium : Die neunte , Mah¬

ren und Schlesien , St . Hedwich : Die zehende , Steyermarck

und Cärndten , St . Jacob : Die eilffte , Siciliem St . RosaUam :

Die zwölffte , Böhmen , St - WenceSlaum : Die dreyze^nde,
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S < ü wmen und Servlen , St . Emerrcum : Die vteAebende,
TyrohSr . Cassianum : Drc funff ; ehende,Mantua , St . Lon -

girrum : Die sechzehrndc , Niederländische , St . Egidium .

Oblervations - kunÄtN
vor den Lieutenant .

knmo .

Zeilen der Lieutenant die andere Person bey der Com¬

pagnie ist , so bat er auch in allen zu sehen , daß die

Befehl seines Hauptmanns exe ^uiret werden ; dem

Hauptmann selbst an die Hand gehe , und in dessen
Abwesenheit seinerlmenrion allezeit folge ; nichts widerwärti¬

ges dabey mache ; sowohl auf die Wirthschafft der Compagnie
als auch des Hauptmanns zusehe , weilen er eben rn Abwesenheit
des Lieutenants dessen Interesse zu obierviren schuldig ist ; er

muß ein richtiges lournal , von allen was bey der Compagnie
psMrct , halten .

260 . Der Lieutenant und die Corporalen haben relheKive
das meiste bey der Compagnie zu thun , und wann sie diese nicht
recht reguliren , und des Hauptmanns Befehl nachleben , so ge¬
het die Compagnie unfehlbar zu Grund ; wessentwegen der

Hauptmann auf ihren Fleiß wohl Acht haben muß .

ztio , Der Lieutenant solle täglich sehr frühe , von dem

Wachtmeister und Corporalen den Rapport empfangen , nach
diesem,samt ihnen die Compagnie viimren , und in Guamiso -
nen oder Quartiern , wo man beysammen ist , täglich , im Feld 2.
oder ? mahl des Tags ; alsdann dem Hauptmann Frühe und
Abends rapportiren was etwann p- ,ssiret ist ; ist aber ein Un¬

glück als velerrion . daß einer gestorben , oder sonften was vor¬

fällst , hat er excrs gleich zu rapportiren ; auch zuweilen des

Nachts vilirire : Geschiehet etwas , das er beylegen und ver -
8 f mit -
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Mitteln kau , wanns etivann nichts essemielles ist , so thut er

recht , um den Hauptmann nicht mit allem zu überlauffen .

4m . Wann etwas commandiret wird , solle der Lieutenant

und Wachtmeister vor der Standart stehen , biß die Leute aus

der Compagnie herausgerücket seynd , und zusehen , ob dieCor -

poralen jederzeit recht commandiret haben , oder nicht , auch dar -

ob seyn , auf daß die Commandirte so geschwind als möglich her¬

aus rucken , Massen sonst gemeiniglich man lang warten muß , biß
ein Commando zusammen kommet ; da absonderlich , wann ein

Commando auf dem Parade - Platz sich zusammen ziehet , der

commandirte Officicr , öffters zu solchen Regiment schicken muß ,
und sie raffen lassen , deßwegen sie sich billig bey der Generalität

zu beschweren hätten .
5ro . Wann das Lager aufgeschlagen wird , soll der Lieute¬

nant in der Compagnie - Gassen verbleiben , biß die Zelter ordent¬

lich aufgeschlagen , und zusehen , daß die Kessel zum Feuer ge¬

bracht werden , und die Fouragierer ausgerückt ; wann Brod ,

Haber , oder dergleichen ausgetheilet wird , soll er ebenmäßig sich
dabey einfinden .

6ro . Die vilustMn anbelangend , ist in der Dragoner , Cor -

poralen und Wachtmeister Obterv - monen genugsam gemeldet ,

wie auch wegen Sauberkeit und proprere , aufwelches der Lieu¬

tenant verwiesen wird , damit er genau alles obl ' ervirend mache ,

auch selbst dergestalten nach vilinre : Über Liefe tägliche V- tui .

rung solle er zweymahl die Wochen der Dragoner , wie auch

Corporalen , kleine Montirungvillciren ; wessentwegen er eine

Montirungs - Lifta bey sich haben solle,und in gleicher Zeit ihre

Reit - Tafchen viliriren lassen ; dann mancher liederlicher Kerl

es sonst von feinen Cameraden entlehnet ; wodurch zu ersehen ,

wie viel ein jeder hat , ob davon nichts verlohren , verkaufst und

versetzet worden ; auch alle überflüßige so gemeiniglich
die Verheyrathe haben , nicht in ihren Quer - Säcken , oder Reit -

Taschen führen lasse ; die grosse Montirung hat er eben zu villri .

ren , ob davon nichts zerrissen , geflecket , oder sonsten mslproprs

seye , und kan um besserer Oommoelne willen , und schleuniger
Vilici -
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Vit ' icirung die Montur anlegen , das Gewehr sammentlich her¬
aus tragen,und auf Pferd - Decken so auf die Erde gebreitet , le¬
gen lassen , damit er desto geschwinder sehe, ob alles sauber ohne
Rost und blanck seye,ebenso , das Seiten - Gcwehr .

7mo . Die Pferd anbelangend , hat er täglich zuzusehen ob
alles dieses oblcrviret wird , was in vorbcsagten Oblervsrio -
nen derer Dragoner , Corporalen und Wachtmeister angeord¬
net ist ; wann ein kranckes Pferd ist , selbes auf die Seiten stelle ,
damit andere dadurch nicht angestecket werden , über dieselbe
mit mehreren Schmieden conlullre , damit man sie wieder auf¬
bringe .

8vo . Solle der Lieutenant nicht allein alle Tag wie ge -
sagt , mit seinen Unter - Officiern die Compagnie viimren , sondern
vor sich selbsten in unterschiedlichen Stunden , und unversc -
hens , ein paarmahl in der Wochen , wann es denen Untec -
Offictern unwissend ist , excrs vilmren ; ob auch alles in sol¬
cher Ordnung ist , wann er nicht erwartet wird ; da der
Hauptmann die Compagnie vlimret , hat ersteh jederzeit da¬
bey einzufinden

. 9 " o . Wann ein Dragoner auf der Strassen einem Officier
begegnet , soll er Acht haben , ob ste sauber daher gehen , wie es
mncn in ihren Oblervarionen anbefohlen ist ; da er stch nicht al¬
so befindet , r eprimgnck ' ren , und wann er sich noch öffters in die¬
ser vi - >lp,op ^ sehen lässet , abstraffen ; eben um so vielmehr ,
wann sie auf Wachten und Commando ziehen , allezeit propre
und sauber daher gehen ; der Officier so ausserhalb commandiret
wird , soll nicht allein auf die Commandirte von seiner Com¬
pagnie Acht Haben , sondern auf die gantze Troupe , ste mag bey¬
sammen , oder eingetheilet seyn ; und wann ein Hauptmann sich
dabey befindet , chme rapportiren ; indeme in solchen Beqeben -
Heitenalle Augenblick etwas vorfället , und hat jeder Officier vor
seine Commandirte zu reponöiren , wann auch von andern Re¬
gimentern unter seine Troupe getheilet seynd .

iomo . Wann der Lieutenant commandiret ist , so solle er ,
was ctwann bey denen Commandirte » der Compagnie vorge -

F f 2 fallen ,
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fallen. von ^ eit zu Zeitdern Hauptmann berichten , auf daßman

allezeit wijft, was allda vorgegangen ; und wegen Eingebung

der Tabelle kein Fehler geschehe ; desgleichen bat auch der

§ muvtmannzuthmi , wann er comwar ; diretrst ; der Lieutenant ,

wann er wieder zu seiner Compagnie einrücket , hat sich von allen

was indessen p->tstret , zu erkundigen . . ,'
IIMO . Er hat sich in die Compagnie - Oeconomie mge -

rinasien nicht zu mischen ^ sondern der H up tmann allemlg ; wek

cker die Ordres , Gebräuch und Befehl vom Regiment wissen

musi : kan also auf seine Verantwortung in all - und jedem cl, -

woniren , herentgegen auch alleinig alles verantworten ; wohl

aber da ein 6. monatliche oder jährige Abrechnung vom Regi¬

ment heraus gegeben wird , hat der Lieutenant und Fahudrich

M das Compagure - Buch zu sehen , die cM , kxrr » Ken zu re vick .

reu , und von dem Former vollständige lnkofmgnon geben zu

wssen , dann er eben solche Rechnung zu unterschreiben hat ; wer -

lenich wp? omre,daß kein Hauptmann wrdcr die Compagnie ,

dir KriegS - Articuln , Kayserlrche Oeelon ^ . cn und conleguen -

rer Herren - Dienste , etwas , und so gar das geringste zu pecc -

ren,c - mäble seyn wird , dann in solchen Fall da etwas ungleiches

r,Mrete . jedweder der solches versichert weiß , unter ftmen ge¬

thanen Eyd verpflichtet ist , es dem Regiment anzuzeigen .

, 2mo . Es kan kern Lieutenant jemand von der Compagnie

^ swaffen . als in g- ,srk >nn , da einHauptmann in loco ift ; wel -

^e?ihme allein zukommet , sonstcn muß er sie bey dem Haupt¬

mann anklagen/dabey die General - Regul zu obierv - ren , daßm

? rXwnr des Höhen ; , der Untere kernen reprimsnöiren , oder

Weilen das Kost - Geld , oder Löhnung jederzeit m des

^ auvtmanns oder Lieutenants Quartier solle ausgegeben wer¬

ten - so ist zu vbierviren , daß sieniemahlcn von langer als auf

« < ? aa aeaeben werden , auch nicht auf weniger , aus Ursache ,

dak . wann man auf länger das Geld giebt , offt mancher alles

auf einmahl versäufst oder Verschwender ; wird csrorwemger

gegeben , so können sie ihre Oecononue mcht recht einrichten ;
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dann dlc Wirthschafte bannn bestehet , daß sie in Verrath tauft
ftn müssen , und nicht was sie täglich vonnöthen haben ; jedoch
nach Gestalt der Zeiten , wo man weiß , daß man etwelche Zeit
liegen bleibet ; seynd auch nach der Bezahlung,Quartier - Stand ,
Land und Siru - rtion die Cammeradschafften zu 4 . 6 8. mehr oder

weniger einzurichten ; Massen in theuren Land besser ist,wann
man grosse Cammeradschafften machet ; darzu leget ein jeder so
viel Geld von seinem Kost - Geld , damit sie gut bestehen können ,
täglich 2mahl Fletsch und warmes essen, was hierinnfalls Wet¬

ters zu obierviren , ist in denen Obiervarions - Puncten derer

Dragoner , Corporalen , Wachtmeister und Fähndrich , genug¬
sam Meldung geschehen .

14. rO. Dn die Compagnie in die Winter - Quartier oder an¬
dere ärsrion eingerücket , so ist des Lieutenants Schuldigkeit , al -

sogleich das gantze Quartier zu bereiten , und die l ) iff,ikt wegen
Vilirirung der Unter - Officiers zu regeren , auf alles und jedes
Acht zu haben , was denen Unter - Officiers hierinnfalls in ihren
Obierv - ,rion8 - kunLten vorgeschrieben ist ; damit er dem Haupt¬
mann völligen Rapport geben könne , und selber in der Nachvi -
sitirung alles in guter Richtigkeit finde ; währender dieser Vi -

lirirung , solle der Lieutenant eineSpeciffc - rrion aufnvriren , was

an Sattel , Zeug , klein und grosser Montur , in Summa an allen

Montirungs - Sorten abgehet , oder zu repariren ist ; darüber

durch den Fouricr eine Tabellam fassen lassen , was vor dem

effektiven Stand vonnöthen , dann zu dem completen Stand er¬

fordert ; solche seinem Hauptmann einhändigen , auf daß , wann

vorn Regiment solche begehret , sie jederzeit bey der Hand scye,
ohne daß man lang darauf warten muß

15ro . Da ein Pferd crepiret , oder ein Mann stirbt , so ist
von einrund andern von dem Quartier - Stand ein schrifftliches
Attestat zunehmen , wie auch , wann man im begriffen
isswo es die Zeit zulässct ; aufdaß solche bey der Musterung
können procluciret werden .

i6n Vor AuSgang des Quartiers solle die Compagnie
ihre Carabiner - Riemen und Patron Taschen sauber und in

F f 3 glei -
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gleicher Färb waschen , die gehörige Pferd - Pflöck und geschiffte
Zelt - Stangen (so roth angestrichen seyn müssen ) verschaffen , wie

dann auch die behörige Fouragier - Strick , Sensen , Kessel und

sonsten zur Compagnie nöthiges .
i7mo . Der Lieutenant soll wohl in Obacht nehmen , da

daß Regiment in Parade gestellet wird , daß man in das erste
Glied die schönste und gleichest Mannschafft und Pferd brin¬

ge , jedoch dergestalten eintheile , daß die andern Glieder nicht gar
zu ungleich kommen , und im Abmärsche die beyden Flügel mit
der schönsten Mannschafft ( so man Flügel - Männer heisset ) wie

auch die schönste und gröstePferd besetzet werden ; wann etwann

vielfärbige Pferd sich befinden , seynd sie zusammen zu stellen ;
wessentwegen eine Parade - Lista , sowohl zu Fuß als zu Pferd ,
eine Muster - Kxci - cier und OrälNAn - Cammeradschaffts - Lista ,
der Lieutenant und Unter - Officier bey sich haben müssen , auf
daß in einer diesen Occalionen , die Compagnie sogleich auf be¬

gehrte Art könne gestellet werden ; die Dragoner sollen ihre

Pallasch , da sie das Gewehr prsetemiren , an der rechten Schul¬
ter leinend , mit der Spitz aufrecht tragen ; die Ober - und

Unter - Officiers aber ihre Degen die Spitze gegen das lincke

Ohr des Pferds .
,8vo . Was sonsten das kxerciren anbelanget , hat der

Lieutenant aus dem exercier - - Buch zu ersehen,und aufsolches
sich absonderlich zu befleißigen , wie dann auch alle vorgehends
beschriebene Kriegs - Articuln , Dragoner - Corporalen - Wacht¬
meister - und Fähndrichs - Oblervstionen vor seine Richtschnur
zu nehmen , und von selben alles genau oblervirend machen ;
auf die Unter - Officiers scharff seye,sich aufdero Rapport nicht

allerdings verlasse , dann die Untcr - Officier rapportirenöffters
aus Paßion , so sie zuweilen gegen die Gemeinen und Unterge¬
bene haben ; wessentwegensiedenBeklagtenvorhero selbstenzu
verhören haben , und zusehen , ob es dem also seye . undobesauch
straffbar ist ; so er befindet , daß sie aus Paßion eine falsche
Anklage thun , sie bey dem Hauptmann angeben , auf daß sie
gestraffet werden .

19510 .
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A' " Lleuttnmit od - rFähn ^ M^ NRcÄmenk
Verlaubnuß begehren , wohin zu gehen , wann er eö nichtvorhcr
semem Hauptmann meldet ; das lstzuverstehen , nichtimmeckare
um Erlaubnuß bitte , sondern daß er zu dem Regiments - Com -
mendanten um solche zu erlangen gehen wird , sich auf eine sol¬
che Zelt ( so er benennet ) zu absemiren , welches ihme derHauvt -
mann , wann nichts verhinderlicheö vorfället , nicht abschla -
ß^kan ; wollen sie sich aber wohin verfügen , wo sie nichtüber Nacht ausbleiben , so müssen sie es dem Wachtmeister
hinterlassen , wohin sie gehen , auf daß man in vorfallenden

sie gleich ruffen könne ; der Hauptmann muß eben , da er
sich - rblem. ret , dem Lieutenant hinterlassen , auf daß selber wis -

bett zu verrichten habe ; wann ern Haupt¬mann in Arrest ist, so wird die Standart in Quartiern zu dem
Lieutenant gebracht , durch einen Corporal mit 6. Mann ; eben
lo , wann der Hauptmann commandirt wäre , oder aber länaer
als 8 Tag aus dem Regiment sich sblenriren wolle , in welcher
Zrrt er ,edoch allezeit den Wachtmeister in seinem Quartier
Ichlasten laste .

2omo . 3m Feld aber darff absolute kein Officier ausser der
6r >836e ohneErlaubnuß des Regiments - Commendanten gehen ,
dabey dem Wachtmeister hinterlassen , damit er gleichst , finden
scne ; stehet em Commando auf ihm,so kan er keinen Schritt sich
aus dem Regiment begeben .

2imo . Es kan ein Lieutenant oder Fähndrich von einer
altern zu einer jüngern Compagnie rranskenret werden , nach
Gutbefinden des Regiments - Commendanten ; dann es denen
Oberern nichts pr ^juckciret ; diejenige Lieutenants aber , so bey
denen Stabs - Compagnien stehen , werden nicht cbanoirct , es
wäre dann ihrer Nachlässigkeit , und Unfleiß halber .

Obier -
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krimo .

MMs ^ as der Hauptmann zu thun hat , selbst zuzusehen und

zu befehlen , wirdaus demDevoir seiner Subalternen

- UWH mehrers gesehen ; weilen also solches öffters repe -

ricen müsse, so wird er in allen dahin verwiesen , wre

auch aus die ^xpllcstion derer Kriegs - Articul ; also nur hier ein

und andere earticulgria erinnere .

2clo . Gleichwie der Commendant vom Regiment , die Be¬

schaffenheit eines jeden Officierö zu kennen , sich bestechen solle ,

und wissen zu was ein jeder capable ist , was er vor Beriten , und

Qualitäten hat , also hat der Hauptmann selbes bey der Com¬

pagnie zu vbserviren,dieMannschafftundPferd mitihrenTu -

genden und Mängeln zu kennen wessentwegen ihme der Lieute¬

nant und Fähndrich zugegeben ist ; er solle seiner Compagnie

mit gutenErempcl vorgehen , und das Anbefohlene genau ob -

ier viren machen , die geringste Nachläßigkeit nicht gestatten , alle

Befehlaber jedermann mit Manier geben , dann man seine Un¬

tergebene mit Vernunfft regieren und straffen , auch keine Urfach

geben soll , sich ihme zu widersetzen ; dann wann die Officiers

mit Ungestümm gebieten , können sie zuweilen zu vielenUnherl

grosse Ücsach geben ; dann aller übermäßiger ki § or und Scharf -

fe machet bey denen Untergebenen keine ^ verllon . sondern sie

muß moöek at seyn ; wer aus Güte durch die Finger siebet , und

conm viret , giebt eben vielen nachziehenden Übel Anlaß : Er wird

ihme nicht allein die Lieb procuriren , sondern auch eine grosse
Mime machen , wann er der Iustitz gemäß alles thut , da er ei¬

nen , von dem andern , Werken halber llitt - nzuiret , solche mit

Einlequng besserer Quartier , oder aber besserer Pferd beritten

zu machen , Vorschlagung zu Avancement , und dergleichen k) i -

ttin ^iones recomoenliret ; jedoch daß dieses keine kackion ver¬

ursache :
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Ursache : Ist auch an emem Officrer nichts schändlichers als der
Geitz , das Spiel und Uebaucben , Massen solches mißcrecliriret ,
da wegen dergleichen ein Soldat scharff abgestraft wird ,
und em solches Exempel von seinem Vorgesetzten jedoch selber
sehen muß .

^ ,
Zrio Der Hauptmann solle mit seinem Lieutenant und

Fahndrich in guter Lorretpondenr und Einigkeit leben , wann
deren einer abwesend ist , auf ihre öa ^ e undWirthschafft , so¬
wohl im Feld als Quartier Acht haben lassen ; indeme bey einem
Regnnent einer dem andern an die Hand gehen muß , vielmehr
bey einer Compagnie , welches die Einigkeit und gute ttarmonie

5L" ^5X! ^//oe ^e erforderliche Sache bey einem Regiment
ist , daß sich die Officier untereinander lieben undsettimiren .

4ro . Er kan den Lieutenant und Fähndrichbey derCem -
pagnie in Arrest nehmen , und nach Gestalt der Sachen zu dem
Profosen schicken , jedoch mit l ^imirarion , wann er ihme den kie -
chekk m- nguiret , dasjenige , was er ihme in Hecren - Dienften an¬
befohlen , nicht exeguiret , oder ohne sein Vorwissen von der
Compagnie sich begiebet,er muß es aber alsogleich dem Regi¬
ments - Commendanten andeuten . Da ctwann dem Haupt¬
mann SsrisisKion gebühret , und ihme solche von dem Commen¬
danten zuerkennet worden , seynd dieselbe schuldig , der Subordi¬
nation gemäß , die SubmiMon ( durch den Wachtmeister , in Ab¬
wesenheit dessen durch einen Corporalen , oder aber schrifftlich )
an den Hauptmann zu machen , und hernachmahlö der Loß -
lassung zu bedancken ; und da sie es in 24 . Stunden nicht thun ,
fallen sie in die Regiments - Straff , sonsten aber clepencliret die
Loßlassung von dem Regimentö - Commendanten : Solle aber
der Hauptmann sich wohl vorsehen , daß es nicht aus ? aMon ,
Oucane oder schlechter Dinge wegen geschehe , dann er grosse
Verantwortung haben würde , und auch selbst in Arrest kommen
tönte ; Massen die Subordination keine Sclavcrey ist , daß aus
schlechten Ursachen alsogleich einem Officier der Arrest gebor¬
ten werde ; würde aber der Lieutenant oder Fähndrich dem Ar¬
rest nicht pariren , fället er in die Regiments . Straffe .

G g sto . Wann
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Zto . Wann der Wachtmeister etwas verstehet , so solle der

Compagnie - Commendantihme heimlich in sein Quartier oder

Zelt beruffcn , und alldort ihn selbst abstraften können ; jedoch
da ein Wachtmeister nur einen Staffel zum Ober - Officier hat ,

so soll man es dahin nicht leicht kommen lassen , es wäre dann ,

daß er gar incorrigibw wäre ; kein Volonrsir oder Edelmann

solle ebenfalls niemalen mit dem Stock abgestraffet werden , son¬

dern mit Arrest beleget , oder dem Regiment übergeben .
6co . Kein Soldat solle mit schimpfflichen Worten tracti -

ret,oder aber mit Ohrfeigen , Fuß stossen , wie es auch Namen

haben möge , so die Ehre berühret : Dann wann solches gesche¬
hen thäte , so würde ein solcher Officier schwere Verantwortung

bekommen , und es vor denen Soldaten öffentlich revociren müs¬

sen ; dann eines jeden Ehre daran lieget , baß man ehrliche und

brave Leute commandire ; eben so von dem Oberen brß Niedri¬

gen sollen keine harte Wort in keprimsn ^ enniemalen gebraucht
werden . Es hat ja ein jeder , der was zu commandwen hat ,

Mittel genug , und Gewalt , auch ^ urborität in Handen , abzu -

sttaffen , ohne daß er harte und empfindliche Reden ausftosset ;

gleichwie in Lxplicsrion des ersten Kriegs - Articuls Meldung

geschehen .
7M0 . Unter die Subordination , Gehorsam und Respect

fliestet auch ein die Höflichkeit ; wessentwegen auch zu obre » Vi¬

ren , daß der Lieutenant und Fähndrich seinem Haupttnann mit

abgezogenen Hut , stehender den Rapport gebe , wohingegen
auch der Hauptmannste auf solche Art empfangen muß ; wolte

aber der Hauptmann fitzen bleiben , so solle er solchen auch nie -

dersttzen heißen,welches die orciinari maniere ( le vivre mit sich

bringet , auch solchen gantz und gar Nicht vor der Thür stehen

lassen ; sie seynd schuldig ihmc zum ersten den Hut zu ziehen , und

ihme die rechte Hand zu geben . Manche , die die Unordnung

lieben , werden sagen , daß dieses ComMnerittn ftynd , und zu

Herren - Drensten nichts machen , ich aber lomenire , daß ein ge¬

wisser bgZi-cl . so einer vor dem andern hat , ( verstehe , von dem

Kleinesten biß zum Gröstcn , und wieder herunter ) die btt . m

con -
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conlei virek , und den Respect mixmemiret . Man muß aber sol¬
chen Respect nicht auf solche Art trcrben wollen , und so hoch
spannen , als wann sie inlloi6mirte Diener wären , sondern soll
cheS muß unter denen Officiernc - avilliieremem geschehen . Da
so gar ein Dragoner ( so unter dem Stock stehet ) seinem Officier
nicht schuldig ist, den Relpcct als einKnecht zu geben , sondern als
ein Soldat ; wohingegen ihme der Officier auch die Ehre schull
dlg fft ihme nicht du , sondern ihr zu heissen , wann er ihme den
Hut ziehet , auch den ( einigen zu rucken , und wann er von ihm
was zu Gefallen begehret , Camerade zu heissen . Dem Officier ,
so auf einem Pofto stehet , ist jeder schuldig zum ersten den Hut
zu ziehen , und dieses aus Respect des Dienstes oder kunttion so
er verrichtet ; eben deßglerchen jeder Schildwacht , so das Ge¬
wehr prseiemiret .

8vo . Die Gemeinen und Corporalen , wie auch seine
kan er mit Arrest zu der Standart , Sattel und Flinten

tragen , Straff - Wachten , und dergleichen abstraffen,so es keine
EaprtallSache ist , das ist, Wider die KriegS - Articul oder Reqi -
ments - Befehl gröblich gefehlet . Sonsten muß er sie zur Vor¬
sorge rn Arrest verwahren , dem Regiment andeuten und überqe -
bcn ; und da davon die Meldung geschehen , kan er nicht mehr
abschaffen . Was er hierin,ifalls zu thun , wird auf den Obien -
vürlons - punLk des ^ uclitos ^ ro . 8 . verwiesen ; dabey oklervi ' re ,
daß keiner voller Weiß abgestraffet werde . Wann einer eine
sehr grosse Straffe verdienet , so kan der Compagnie - Commen -
dant über 50 . Prügel nicht geben lassen , die kleine Straffen nicht
über 2 5. und seynd die Schlägeceyen auf alle Weiß zu meiden ,
wann sonsten einer zu seiner Schuldigkeit kan gebracht wer¬
den , dann mancher liederlicher Kerl darzu muß geprügelt wer¬
den . Man solle sie auch nichtauf die Köpffe noch Arme schla -
aen,dann öffters die Leute dadurch elckopiret , und folglich zu
Diensten untauglich werden , der über die Manier also abstraf¬
et , wird von dem Regiment selbst abgestraffet ; dannwasübcr
50 . Prügel , eine Regiments - Straff fft, wie auch das Niederle¬
gen , bey Wasser und Brod in langen Arrest sitzen lassen , eben

G g r dahin
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dahingehöret ; solche Straff soll auch nicht vor der Standart

geschehen / sondern in der Compagnie - Gassen , oder vor des

Compagnie - Commendanten Quartier , und zwar durch die Cor -

poralen ; da solches geschehen , muß derselbe sich der gnädigen
Straff bedancken . Da von dem Regiment aus befohlen wird ,

daß man einen bey der Compagnie abstraffen solle , geschiehet
solches vor der Standart ; auch solle , wann die Compagnie
marschiret oder beysammen ist , ( da jemand was verstehet ) kein

Gemeiner oder UnterOfficiermitdem Stock , sondern den De¬

gen geschlagen werden ; dabey die allgemeine Regul , daß in

krsesenr eines Höheren niemand abstraffen , noch hart repri -
msnckren kan , dann es wider den Respect ist.

yno . Gleichwie kein Soldat zu dem Regiments - Commen -
dariten gehen karr , etwas vorzubringen , oder zu begehren , ohne

VorwissendesHauptmanns , oder Compagnie - Commendan -
ten , so kan er ihme jedoch nicht verbieten , ( wann solchem ein

Unrecht geschehen ist , davor keine Ausrichtung bekommen kan )

sich alldorten über ihme zu beschweren ; kan ihn deßwegen auch
hernach nicht abstraffen , oder übel rrsökiren ; Massen einem je¬
den , vorn Grösten biß zum Kleinsten , erlaubet ist , sich überfeinen
Obern bey seiner nächsten lntt - mr zu beschweren , jedoch mit

Warheit und Fundament anzuklagen , übrigens er eben straff¬
mäßig ist , wie auch wann er seine erste Inllsnr prsereriret . Es

kanaberkein Officier mehr als zweyen aufeinmal erlauben , zu
dem Regiments - Commendanten zu gehen , wann sie was zu bit¬

ten , oder vorzubringen haben ; gleichwie in Lxpücscion des an¬

dern Kriegs - ^rricu ! gemeldet ist .
lomo . Der Hauptmann kan wohl dem Regiments - Com ,

mendanten z . Mann von seiner Compagnie vorstellen , so zu
Corporalen tauglich seynd , wann ein derley Posto bey der

Compagnie vacgnc ist ; jedoch stehet es bey dem Regiments -
Commcnvanten , ob er will einen von selber oder andern Com¬

pagnie darzu machen , wie es dann auch besser ist , daß man alle ,

zeit einen fremden Unter - Offtcier unter eine Compagnie gebe ;
Massen bey eigener Compagnie die ksanlisme und k' arcjirlste , so
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sie gegen ihre geweste Cameraden , Sauff - Brüder und ^Gevat -
ters - Leute f - abetykattiones verursachet , und nichts Gutes nach
sich ziehet : Jedoch wird der Regiments - Commendant schon
dahin bedacht seyn , daß sich keine Compagnie beschweren kan ,
daß niemahlen von selber einer zu Avancement gelanget ist .
Es sollen auch solche jederzeit ausgesuchet und prvponiretwer¬
den , die sich wohl aufführen , ihre Lxerciria und Soldaten - Ge -
bräuch wohl verstehen , sich sauber und propre halten , in Regi¬
ments - Geichäfften , als stecrouc - und Kemomirung , sich ge¬
brauchen lassen , cilttinZuirte Eone8 vor dem Feind gethan ,
oder aber sonst eine Ambition weisen ; dann eine Principal Seich
ijt . einen guten Fuß von braven , nüchtern und tugendsamen Un -
ter - Offlciern zu haben , welche ambirioniren , zuHber - Öfficiers -
Chargen zu gelangen : Lroponiret der Hauptmann einen , in
welchen hernach alle die ( Qualitäten nicht befunden werden , so
verlieret er seinen Credit ; der Regiments Commendant kan die
Wachtmeister und Corporalen machen , wann ihme von dem
würcklichen Obttsten des Regiments nicht etwa hierinnfalls
was vorgeschrieben ist .

umo . Denen Gemeinen solle niemahls erlaubet werden ,
in dre anliegende Städt , Dörffer oder Haupt - Quartier , etwa
ViKualien einzukauffen , es gehe dann jederzeit ein Corporal
mit , welcher von allen Ungelcgenhciten , so geschehen werden ,
reponchrm muß ; und dieses zwar Zeneralirek - , wann mehrere zu¬
gleich wohin gehen , eben so, wann sie in das Wasser oder spatzie -
ren reiten .

i2mo . Auf die Wirthschafft derer Cameradschafften ,
^ wie auch conle ^ v ^ ioo der Mannschafften , hat er
wohl Acht zu haben , daß alles vollzogen werde , was hrerinn -
falls seinen Subgrernen in ihren Obiervari ' on5 ? unöken vorqe ^
schrieben ist ; ingleichen wegen Auötheilung der Löhnung , so
lederzcrt in seinem oder des Lieutenants Quartier geschehen solle ,
dabey wohlAcht zu haben , daß der Fourier keine falsche Abzug
mache , noch andere Streich ; das zur Löhnung cleümirte Geld ,
oder sonsten der Compagnie gehöriges , es seye Montirung oder

Ggz an -
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anders in seiner eigenen Verwährung halte , und nicht dem Fou -
vier in Handen lasse . Dann wann hierinnfalls was ungleiches
vorkommete , man an den Fourier sich nicht halten wird , sondern
immecligre an den Hauptmann .

izrio . Übrigens auch solle seine vornehmste Sorge seyn ,
daß ferne Untergebene exaökemenr ihre Schuldigkeit oblervi -

ren , dann wann er ftlbsten darinn eine Nachläßigkeit erweiset ,
gewißlich der Überrest nicht in Ordnung gehen wird ; solle also
dieObficht seiner Compagnie sein vornehmstes Objetkum seyn,
und mehr als auf seine eigene Sache zu sehen . Er muß wissen
das schlimme abzustrafen , und einzustellen , nicht auf den 6m -

peln Rapport seiner LubZIremen alsogleich abstraffen lassen ,
sondern den Mann vor sich kommen , und exsmimren , wie sich
die Sache befindet , und nicht alsogleich mit Prügeln , sondern
mit Gclindigkcit , Bedrohung , und . dergleichen remecliren , die

Soldaten als seine Kinder ziehen ; dann dieses nach der Erfahr
rung allezeit der Ursprung der velercion ist , da denen Leuten
die Zuflucht abgesaget und recullret wird .

« gno . Er solle selbst ein gutes Exempel geben , was die

8ukorllinAri »n, ?un5luaIire , örgvour , Vernunfft UNd guten Le -
bens - Wandel anbetrifft , mit seinen Untergebenen höflich seyn ,
jedoch nicht famili - u iliren , sondern seinen Respect in Obacht ha¬

ben ; dann dieses die ( ^u- llitäten eines rechtschaffenen Officiers
seyn , dann wann er dre Soldaten und Bauern gerne zwicket ,
lmerell ! ret,l ) et ) 3uck>ret,und LxcrLvaZgnc ist , so heistes :
1i8lrcx,c3lis 6rex .

isw . Der Hauptmann soll seine Compagnie im ^eld ein -

auch zweymahl des Tags vitirircn , und täglich frühe dem Obrist -
Wachtmeister rapportiren , in Guarnisonen und Ouarticr,wo
die Compagnie beysammen lieget , wenigsten zweymahl vil - ti -

ren , wessentwegen auch von dem Regiments - Commendanten
ein Rapports - Tag wöchentlich angestellet wird , in welchen die

Herren Hauptleute alle von ihren Compagnien rapportiren ,
die Herren Fähndrich desgleichen von denen Krancken , und

zwar nicht was nur gestrigen Tages paMret,sondern von dem
völli -
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völligen Stand ihrer Compagnien , wie auch dem ObristTLms -
tenantundObrist - Wachtmelfter . Wann sonften was conüöe -
rableö , als vel ' errion , oder sonften ein Unglück vorkommet , so
muß der Hauptmann es alsogleich rapporttren ; da des Nachts
eine Desertion geschicht,es alsogleich dem Regiments - Adjutan -
ten melden lassen , welcher es demObriften rapportiret , und die
Orclre zum Nachsetzen Ziehet .

i6co . Es sollen die Herren Hauptleute nicht positive auf
den Rapport , so sie bekommen , sich verlassen , sondern ihre Ober -
und Unter - Officier zusammen nehmen , und bey Visitirung der
Compagnie zusehen , ob sie auch allezeit recht seynd berichtet
worden ; dann wann ihre Compagnie in guten Stand , sie da¬
von die Ehre , und hingegen in Omr - ano die Schand haben ;
wesientwegen in Visitirung und Obsicht der Compagnie der
Hauptmann alles thunmuß , und nachsehen , was in seiner 5ub -
slrernen Inlli uKion anbefohlen ist.

i/mo . Wann er die Compagnie Visitiret , so solle der stiem
tenant , Fähndrich und Unter - Officier , Former , Sattler ,
Schmied sich darben einfinden ; weilen aber keine Feldscherec
bey jeder Compagnie mehr seynd , so hat er denselben , der die
Escadron bedienet , zu ruffcn,und mit ihme dieKrancken zu vi -
siriren . Da der Regiments - Commendant die Compagnien
vis- tiret , haben sich alle Officier bey ihren Compagnien zu finden ,
die Standart : Wachten im Gewehr zu stehen , und dieMann -
schafft mit ihrem Seiten Gewehr bey ihren Pferden zu seyn
und selbe aufdecken , nachdeme,da der Regiments - Commendant
zu Ende des Regrmentö ist , sich alle Offstier dahin begeben , um
zu hören , was er etwann zu befehlen hat

i8vo . Obbefagtcr Rapports - Tag ist nicht auf eine ge¬
wisse Stunde Iiwmret , wann es nur den Vormittag geschie¬
het : Es haben bey etwelchen Regimentern unnütze Offmers
den Rapports Tag den Compliment - und Reverentz Tag ge -
tauffet , ?o aber gar einfältig ausgesonnen ; indcme da nichts
neues bey der Compagnie p^ Mret , der Officier gar wohlzu frie¬
den leyn kan , weil ein Zeichen ist , daß er allen Unglück vorzukom -
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wen weiß , und durch seinen Fleiß das Üble abwenden , und ma¬

chen sich rechtschaffene Officter daraus eine 6! oii - e .

iyno . Wann man in die Winter ; Quartier einrücket , ist
allen wohl einzubinden , aufdaß man gute Disciplin und Manns ;

Zucht halte , wovon in kxplicarion des XXVllsten Kriegs - Arti ;
culs geschrieben ist . Hierbey sollen die Herren Officiers auch

selbsten ein gutes Exempel geben , und denen Gemeinen damit

vorgehen , dann wann der Officier selbsten in diesen Spital
kranck lieget , Unruhe und Lxrvrkonen machet , so ist gantz leicht ,
daß die Untergebene auch Inlolemien begehen .

2vmo . Es solle denen Innwohnern durch ihre Richter
oderXUgittrgren eingebunden werden , daß , so sie einer beleidi ;

get hat » sie es dem Hauptmann oder nächst ; anliegenden Ober -

urid Unter ; Officier klagen , und nicht selbsten die Hand anlegen ,
sich zusammen rotten , und Gewalt brauchen ; da der Soldat

sbloluce keinen Frieden geben wolte , zu dem nächsten Officier in

Arrest führen,wie auch , daß sie absolute keine Montiruna oder

Fourage von denen Soldaten kauffen ; wie dann auch , daß man

in denen Wirths - Häufern nicht creömre ; indeme öffters und

gemeiniglich die Ursache ist , daß , wann ein solcher mit Schulden
überhäuffet , hernach clesernret . Soll kein Compagnie ; Com ;

mendant,ohne Erlaubnuß des Regiments - Commendawten , ei¬

nige Ersparung oder Wirthschafft bey der Compagnie anfan¬

gen ; die einmahl gemachte Quartier oder verlegte Gemeine we ;

der von denen Officiern noch dem Land ohne Vorbewuft cksn -

§iret werden .

2imo . Es soll gleich , da die Compagnie rlelogiretist , dem

Regiments - Commendanten eine exskke Quartier ; Liste über ;

schicket werden , wo die Leute verleget seyn , den Namen des

Orts , und des Wlrths,wie auch der Herrschafft , welcher sol ;
ches gehörig,mit einer ausführlichenvelcriprion von dem Quar ;

tier ; Stand ; was vor Qualität Heu , Haber , wie theuer , und

was der Preiß der Victualien , und jedes was vor Unterhalt

des Soldaten gehöret , kostet , wie die Logirung , wie viel Stund

ein Quartier von dem andern , und wieweit vom Stabs - Quar -
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tier entfernet,ysSumma wie alles sich befindet . Wann nächst
anliegende Städte oder grosse Marckt - Fleckcn seynd , die Qua¬
lität und Werth der Montrruugö - Sorten ssecihce einschicke ,
auf daß sich der Regnnents - Commendant darnach regulicen
könne . Es ist auch vornemlich darauf zu sehen , daß eine glei -
chelleflAk - c- tion auf dreInnwohnec gemachet werde , damit nicht ,
wie offt geschiehet , die Richter oder Amtleute manche verscho¬
nen , und die ärmste und schlechteste Bauren belegen , auch die
Mannschafftsoweit auseinander streuen , daß e6unmöglich ist ,
absonderlich bey schlimmen Wetter , solche Quartier zu berei¬
ten , und zu vi6r - ren .

2260 . Man soll die Montirung , so bald man in das Quar¬
tier einrücket , sauber putzen , aufhencken , und so viel möglich
men ^ - ren ; wo die Gelegenheit der Kirchen ist , sollen die Leute
angehalten seyn , zu dem GOttes - Dienst zu gehen ; wo Luthe¬
rische oder Calvinische Oerter seyn , dieselbe nicht verunebren ,
noch ihnen an Lxercicio KeliZionis im geringsten nicht hinder¬
lich seyn ; es soll eben nicht verlaubet seyn , mit denen Dienst -
Pferden nach Belieben auszurecken ; die öffters mitlauffende
Weiber und Menscher seynd aus denenQuartieren zu schaffen .

2zrio . Der Compagnie - Commendant hat alsogleich bey
Einruckung der Quartier seinen gantzen Vitti - itk zu bereiten und
nach diesem gleich seine schrifftsiche Relation dem Regimcnts -
Commendantcn zu thun ; auf daß wann etwa ein - und anders
nicht recht wäre , man es vom Land abfordern könne .

24W . Socke ein Quartier seyn , wo die Compagnie sehr
vertheilet , und weit auseinander lieget , so scljulliret der Haupt¬
mann die Visitirung auf solche Art , ( daß ein jedweder seinen
Oittnet wöchentlich zu bereiten habe ) unter dem Lieutenant ,
Fahndrich und seine Unter - Officier ; dann je öffters die Leute
vtsckiret werden , je besser daß es ist .

2zro . Ich auch wohl zu obiörviren , da man in dieWinter -
Quartier einrücket , daß die Pferde Anfangs nicht sogleich in die
warme Stätte zu bringen seynd , sondern nach und nach zu ge¬
wöhnen , auch Anfangs alle Wochen dreymal spatzieren geritten

H h wer -
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werden , und mölleret gefüttert ; zu End Oecembris , und Anfang

d - ncn alten Pferden zur Ader gelassen werde .

26M . Wann das Quartier eingerichtet , so glebet der Haupt -

mann seinen mündlichen Rapport dem Commendanteiy und zu

Ende des Monats , wann er zu weit entlegen , schnfftlichen ; da

ader ein exrrs Qsius vorfallet , berichtet erS alsogleich . ! Qa^ti )

auch beysemer Compagnie eine Specjsicsrion versähe , lva § aus

den eckckiven und compleren Stand an Montirungö - Sorten

abaünqiq ist , oder aber zu reparircn,auf daß darüber derRegi -

ments - Eommendant seine vispoluiones machen könne .

27mo . Wann das Regiment im Marsch begriffen ist , da

etwann die Compagnien nicht beysammen , sondern auseinan¬

der m^ cbiren , so hat der Hauptmann ( wie es schon m des Fou -

riers lnllruLk . on ^ ro . 10 I l . gemeldet worden ) voraus A schi¬

cken , und der Ordnung nach Quartier machen zu lassen . Dabey

zu obü - fv ren , daß ehe man in das Quartier emruckt . er auf -

marcbiren lasse , zu sehen , ob nichts mrin ^uiret , zurück geblieben ,

^ ranck , Krumm oder VlaroclL sich befinden . Da nun dre Mann -

schafft unter die Ober - und Unter - Offrciers ( der besseren Ord¬

nung wegen ) aetheilet ist , und alles einguartrret , schicket der

Hauptmann den Rapport schrifftlich in das Stabs Quartlcr :

Nemlich heut llaro ist die Compagnie v. Z um z- ^lhr nachMrt .

ternacht , aus N - N aufgebrochen , in jo viel stunden m dus

sMsQrte Quartier N . N - eingerücket , befinden sich Krancke ,

Krumme , Xlsro ^ e , Gedruckte rc . Auf was Art oie ^ eute ve^
vlleaet werden , und dergleichen , da aber nichts jondemchcs

neues P- . Kret , berichtet solches der Wachtmeister dem Regi -

ments - Adlutanten . Es ist zu obierv - rm , daß die Orclmgnren

auf Bauren - Pfecden , mit einen Bauren , welcher sie hm um > her

führet , in das Stabs - Quartier gcschicket werden : Hat man

etwann einen Feldscherer vor einen Krancken nöthig , wird eben¬

falls vor ihme ein Pferd geschickt : die Or6m - m? en bringen

DM Befehl zurück , gleichwie M des 8eceerg > r, 96 . Obierv^uvn
aemeldet wird : Was vor viihosmonen der Regiments - Com-

mendant auf solchen Häresien zu machen hat , ,si aus des Quar -
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tiermeifterö Oblervarions Punkten t ^k-o. 22 . biß Z4 - zu ersehen ,
wie auch aus desFouriers lniiruökiondlro . y. 10 . 11 . Wessent -
wegen sich darnach zu lezuliren ist.

28 vo . Da dann wieder aus dem Quartier oder Starion aus »
gemarschiret wird , und die Compagnien zusammen gezogen ,
sollen die Bauren und Richter nut dem Soldaten dahin kom¬
men , um daß der Hauptmann die etwann geschehenen Excessen
complsmren könne , und ein ^ rrellar begehren ; ist auch jederzeit
bey Ausgang eines Orts ausserhalb anzuhalten , ein Corporal
mit 2. Mann zurück zu lassen , welcher die so jederzeit die
meisten Excessen macht , heraus treibe .

29no . Da das Regiment beysammen marcklret , kan kei¬
ner ViZator , noch Raff ohne Besehl des Commendanten schla¬
gen lassen ; msi - cknret die Compagnie separat , so kan der Haupt¬
mann Zapffenstreich , Schaarwacht,Vigakor , und Rast schlagen
lassen , damit die Leute darnach sich reguliren können . Wann
aber die Compagnie etwa wo verlegen ist , wo eine Guarnison ,
oder sonsten eine Wacht ist , so den Streich schläget , so haben sie
sich nach denselben zu rezullren , und kan er keinen Streich schla¬
gen lassen .

zomo . Im Quartier - Stand auf dem Land , das ist , wo et¬
wann beständig die Compagnie allein lieget , kan der Haupt¬
mann den Zapffenstreich , sonsten aber keine andere schlagen .
Da der Reg - mcnts - Commendant etwann zu ihm komnret , läs¬
set er die Standart ( so jederzeit in seinem Zimmer auf zwey
Nägeln im Standart - Sack lieget ) vor sein Quartier tragen ,
nebst der Standart - Wacht , und setzet vor die Thür eine ä pa , rs
Schildwacht ; dem Obrift - Lieutenant und Obrist - Wachtmei -
ster aber nur eine Schildwacht allein , ohne die Standart her¬
aus zu setzen . Wann selbe sich alldorten aufhalten , gicbet er
dem Commendanten einen Corporalen mit 6. Mann , dem
Obrist - Lieutenant 4. und Obrist Wachtmeister z. zur Wacht ,
kommet aber ein General oder des Regiments Lroprieraire , so
thut er die Standart desgleichen heraus , setzet einen Corpo¬
ralen , einen Tambour und 12 . Mann zur Wacht , eine auch

Hh 2 zwey
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zwey Schildwachten mit gepflantzten Bajonet , nach Gestalt des

Charactersvor die Thür ; schlüget bey deroAnkunfftund Ab¬

gehen nur einmahl denkkarck,und alle Regiments - Streich .
z imo . Da ein Hauptmann allein mit seiner Compagnie ste¬

het , und darzu kommet , ist der Lieutenant schuldig , ihme das Ge¬

wehr prsetemiren zu lassen , und selbst seinen Degen zu ziehen ;
wie es auch dem Lieutenant gebühret , wann er Compagnie -
Commendant ist , das Spiel wird aber nicht gerühret , welches

aber nicht zu verstehen , wann es etwann commandirte Leute

seynd ; darbey iftzwarzuobierv ' ,ren,daß der Hauptmann her¬

nach seinen Degen ziehen muß , sonsten aber das Gewehr sincken

zu lassen , befehlen soll . Da er die Compagnie exerciret , nimmt

er zu Fuß die Flinten ; zu Pferd Ziehet er den Degen ; gleichwie
der Obrist - Wachtmeifter , wann er das Regiment exer ciret ; da

er aber mit der Compagnie msrcbiret , es seye mit ober ohne

Standart , hat er jederzeit seinen Degen zu ziehen , wann das

Gewehr erhoben wird .

zrllo . Wann ein Hauptmann auf lange Zeit von seiner

Compagnie abtem zu seyn Verlaub hat , so kan er seine Com¬

pagnie einen seiner Cameraden anrecommeoöiren , welcher

hernach auch alles zu verantworten hat , jedoch muß es mit

Vorbewust und Gutheißen des Regiments - Commcndantcn

geschehen .
Z züo . Solte geschehen, daß auf Commando , wo ein Offi -

cier stehet , ( als nemlich Poftirung rc - oder dergleichen ) dl - rcurg -

lien oder Geld zu empfangen ist , so soll er selbsten solches vor dre

Commandirte quittiren , und ein richtiges Protocoll halten ,

nicht mehr als einem jeden gebühret nehmen lassen , und nicht

excecllren , auf was Art es auch seyn möge ; gleich bey seiner Zu -
ruckkunfft zu dem Regiment dem Regiments - Quartiermcister
und Proviantmeister die Rechnung übergeben , oder nach Ge¬

stalt der Sachen , ehe das Monat vorbey , allezeit einschicken , hat

auch vor alles und jedes zu reponcliren .

Z4w . Wann auf Commando oder andern Orten durch
andere Mißbräuch geschehen , hat derselbe nicht zu folgen ,

son -
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sondern sich allezeit nach dem Regiments - Gebrauch zu verhak
ttn , es wäre dann von demjenigen , der commandiret , expresser
Befehl .

Z^ to . Wann die Regiments : Rechnung per 6. Monat ,
oderjahrlichvon demCommendanten durch den Quartiermci -
fteran die Compagnien herausgegeben wird,so sollen die Her¬
ren Hauptleute solche wohl übersehen , und genau durchgehen ,
ob der gantzen Compagnie nicht zu viel angerechnet worden ;
befindet sich ein Oubium , so sollen sie sich durch den Quartiermei¬
ster bessere Auskunfft geben lassen , und recht expliciren ; selbst
nach chren Protocollen Acht haben , ob das Eingesetzte lautAb -
gang und Zuwachs recht repärciretworden , alsdann wann alles
^cht sich befindet , solche unterschreiben , oder seine iVloriven dem
Regiments - Commendanten schrifftlich geben , absonderlich aber
vbierviren , daß vor alles was empfangen wird , es seye Geld
oder Naturalien , Montirung rc. Quittung von , Hauptmann
gegeben werde , und bey jeder Rechnung jedweder seine Quittun¬
gen wieder abfordere , und solle dieses jedwedem zur Warnung
seyn , Massen , wann eine Irrung deswegen hervor kommete , ein
solcher mHt solle angehöret werden : Zndenre man nicht allezeit
bey dem Regiment procecliren will .

z6ro . Es stehet gar schändlich , wann , wie öffters bey Re¬
gimentern geschehen ist , dieHerrenOffrcierö wider die , mit eige¬
ner Handschrifft und Pettschafft gefertigte Rechnung prOresii -
ren ; dann ein solcher Officier ihme eine schlechte Ehre dardurch
machet , wann er hernach sagen muß , daß er es nicht verstanden ,
oder heraus kommet , daß es aus Malice geschehen ; es muß kei¬
ner nichts unterschreiben , biß daß er es recht begriffen hat , oder
wann ers unterschrieben , dabey bleiben .

Z7mo . Es wird mancher sagen, daß er in der Rechnungs -
Kunft nicht vori - ret , sich nur auf den Degen , und nicht auf die
Feder appliciret , ist aber in geringsten kerne Ausrede , indeme
kerne grosse Rechnung brauchet , wann man das Lass ?- - Buch in
rechter Ordnung haltet , und alles in das Compagnie - Buch
richtig eintraget , dann solche Rechnung man auf denen Fingern

Hh Z ma -
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machen kan , wann man einem jeden gredct,wasihme gebühret ;
es ist auch des Ossrciers Schuldigkeit , und hat die Verantwor¬

tung dacbey , dann er darvor bezahlet ist , daß er Acht habe , bannt

seiner Compagnie kein Schaden zukomme ; wie dann auch,wann

die Herren Ossiciers , wie es zuweilen geschiehet , aus complsi -

lance etwas unterschreiben , welches sie adi ' olute nicht thun kön¬

nen , dann keiner dem andern was zu verschencken hat .

Z8vo . Alle Quittungen , als Naturalien und baaren Geld ,

sollen von dem Hauptmann immecliace unterschrieben seyn , in

dessen Abwesenheit von dem Lieutenant , welcher bey Zurück -

kunfft des Hauptmanns ihme notiret geben muß , wie viel in

seiner Abwesenheit , an ein - und andern ist empfangen worden ;

worbcy der Hauptmann zusehen solle , ob nicht zu viel , oder zu

wenig empfangen worden , dann bey erfolgender Abrechnung

der Hauptmann vor alles stehen muß , und kan nicht einwen¬

den , daß etwann der Fourier gefehlet , oder Lärmen gemacht

zyno . Da aber der Hauptmann 6. Monat abwesend wä¬

re , und in selber Zeit eine Abrechnung geschehete,so re^onlliret
der Lieutenant oder Fähndrich , der wahrender Zeit Commcn -

dant gewesen ; deswegen die Oewnomie , Empfang und Aus¬

gab , also richtig solle gehalten seyn , daß es nicht zu behorchten

sey?, daß der Fourier hierinnfalls eure Untreu begehen konte ,

kan auch aus deS Fouriers Leben und Wandel wohl erkennet

werden ; dann an dergleichen geschehenen Fehlern hernach die

gantze Compagnie nicht leiden kan , sondern der Hauptmann es

von seiner O- ige zu bezahlen haben wird .

4omo . Im Quartier solle der Hauptmaun orcbnar , die Mo -

Iiat - Lxrraticn , vor Ausgang jedes Monats ohne weiteres Be¬

gehren , dem Negiments- Quartiermeistereinschicken ; wie auch ,

wann ein o ^ tachemem oder gantze Compagnie in einen Quar¬

tier oder Postirunq lieget wo blaturalia genossen werden , auf daß

der Quartier - oder Proviantmeister den Genuß und Onlum -

rion des verflossenen Monats habe , und nicht wegen dieses auf¬

gehalten , und die Monat - Een zu spät eingeschickt werden .
*

4imo .



vor den Hauptmanm 247
4lmo - Der älteste Hauptmann vertritt des Obrist - Wacht -

meisterö Dienste , so lang biß er nicht commandiret wird,alsdann
verstehet es der andere , welchem es mitOrdnung überlassen und
übergeben wird ; eben desgleichen wann er in Abwesenheit de¬
rer z. Stabs - Officiern das Regiment commandircte , und das
Commando , Wacht oder andere Dienste aufihme kommen , muß
er solche verrichten , und dem andern hinterlassen ; beyseinerZu -
ruckkunfft hernach solches wieder antrettcn ; solte sich aber ereig¬
nen , daß etwann in einer Guarnison,oderPosto da die Höhere
sbienr wären , und er dec Aelteste von allen wäre , so gehet es vor
sich selbst , daß er nicht auf solche Dienst sich selbst cömmandiren
kan , und unter eines jünger » Commando stehen ; eben so, wann
etwann auf einer Postirung derjenige so commandiret abwe¬
send wäre , und es fiele indessen was vor , so behält er das Com¬
mando , welches ihm von selben Commcndanten überlassen wor¬
den ; undseynd jederzeit alle an selben mit Subsl - cimsrion , Ge¬
horsam und kelpett angewiesen , als wann der würckliche Com -
mendant zugegen wäre .

4260 . Solte sich ereignen , daß ein Hauptmann so Com -
mendant des Regiments ist, in Manche mit dem gantzen Regi¬
ment wäre , oder aber in Parade stünde , so stellet er sich vor das
Regiment , wie der Obriste ; der aridere Ha,rptmanm wann ge¬
nügsame Hauptleute vorhanden , verrichtet die Majors - Dien¬
ste ; wann das Regiment zu Fuß ausgerücket wäre , verrichtet
der andere die Majors - Dienste zu Pferd ; wann er vor das Re -
grment kommet , müssen sie ihme das Gewehr prLienriren , nickt
aber das Spiel schlagen .

^

4zr - o . Ein Hauptmann so Commendant vom Regiment
hat in vielen Stücken die Gewalt und kouvoin als ein

Stabs - Offrcier , mit dieser villintkion , daß er mehr oder weni¬
ger hat , nachdem er lang oder kurtze Zeit , als Commendaiw zu
verbleiben hat ; wann die Stabs - Officiers in Lande , oder ausser
Lande stund ; wie es geschehen , daß Regimenter zertheilet ge¬
wesen , gleichwie in dem Welschen Krieg geschehen , daß Regi¬
menter in zwey Armeen getheilet worden : Als , die Hclffte m

der
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der Lombardie , die andere samt den Paucken mit 6. Compagnien
inPiemont waren,welche ich als ältester Rittmeister damablen

commandiret , nachdeme mein Obrister vor Asti todt geschossen,
biß zu Entsatz Turin , wo die Lonjuntkion geschehen ; in solchen

Fall reponcliret allezeit der älteste Capitain von der Oeconomis

des Regiments allein , und kan kein anderer sich darein gar nichts
mischen ; oder wann er das Commando in Abwesenheit des

Aeltern antritt , etwas abändern oder anders befehlen , ohne

Vorwissen des ältesten ; ausser es wäre vom Regiment aus ,

hierinnfalls etwas exprelle ausgemacht worden , daß er etwann

mit Zuziehung 2. oder z . andern das ^ lamemenr haben solte ; kan

auch kein anderer als er , Verhör und Kriegs - Recht machen last

scn,sondern der andere Hauptmann iucceäiret ihme bloß allein

im ^ blasir - Commando ; in solchen Fällen pfleget man allezeit
eine schrifftliche lntt ^ uökion zu geben .

44ro . Gleichwie zwischen der Armee in der Lombardie und

Piemont keine ^orrelponclenr hat seyn können , weilen alle

Briefs durch das Feindliche Haben psillren müssen , also habe ich

von meinem Generalen die Vollmacht gehabt , in Capital - Sa¬

chen , Kriegs - Recht halten zu halten , und wie beym Cuiraßierr

Regiment gebräuchlich exe ^ mren zu lassen , auch zu psräon -
mren .

45ro . Es müssen auch alle Officiers so sich gdsennren

wollen , von ihm gleich den rechten Commendanten selbsten ,

( ivaun auch dessenCommando auf kurtzeZeit daurete ) Erlaub -

nuß begehren .
46co . Er kan aus billigenUrsachenssie inArrest und zumPro -

fosen setzen , und bey dem Regiment jeden abstraffen lassen , auch

wann waö neues pslllret , die Ofstcier ihme Rapport geben müft

scn ; wann aber dieses sein Commando wie gesagt auf kurtzeZeit

wäre , so muß er in Sachen cl ' lmporr ^ nce des Regiments - Com -
mendanten Zuruckkunfft erwarten , oder lhme schreiben und die

Befehl erwarten ; er kan auch nicht , wann der Commcndant

wenig vom Regiment entfernet ist , keinen bey der Leib - Stan¬

dart oder Regiments - Wacht , mit einer Regiments - Straff bele -
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gen lassen ; wann auch dieses sein Commando lang dauret . und
die Stabs - Osscicr aus dem Land waren , so kau er lernen Qffi -
crec das Kricgs - Rccht machen lassen , und erneu Gememen juüi -
irciren , er hätte dann das Louvoir vom Regiment aus , wie ich
es ( wie schon gesagt ) in Piemont gehabt habe .

4/mo . Wann er ctwann in die Quartier an die Compagnie
Befehl ergehen lässet , so muß es durch Brieff geschehen,kan auch
nicht als eine Ordre ll ^iillret und zusammen gelcget werden .

48vo . Er kan auch die eingeführte Bräüch , Ordnung ,-
tteZlememen und Fuß , bey dem Regiment ptopris ^ uchok - irsce
nichts ändern , keinem keinen Abschied ertheilen , ausser es wür¬
den Leute Untauglichkeit halber bey Musterungen oder Vor -
wissen des Oommillkrigts entlassen , in welchen Fall er ihnen die
Lsis und Abschied unterschreiben kan , und zwar daczu setzen :
Als decmahliger Commendant .

49no . Wann ein Hauptmann das Regiment in Abwesen¬
heit der Stabs - Officiercommandirt , und zwar auf lange Zeit ,
und rhme die Regiments - OsM, ordentlich übergeben wird , so
kan er einen Corporal mit 6. Mann auf die Wacht nehmen , da
aber die Standarten oder diePaucken in einem Quartier oder
Guacnison bey ihme seynd,i2 . Mann,wo nicht wegen Erspa -
rung der Wachten ein Corporal mit 6. Mann , darzu die gehö¬
rige Orllm - mrcn : Dann die gebührende Wacht allezeit bey der
Standart scyn muß , jedoch nicht vor dem Hauß , sondern inwen¬
dig ; sie prXlenriren ihme auch jederzeit das Gewehr .

somo . InEarcK aber sollen jederzeit 12 . Mann zur Re¬
giments - Wacht seyn ; wann der Stabs - Officier Bagage
etwann beym Regiment wäre , so setzet man 4. Mann auf die
Wacht zu selben : Im lVI - rrcK mal- clstren der Stabs - Officiec
Bagagewie allezeit voraus , nach welchen der Hauptmann als
Commendant die seine marchiren lassen kan , oder mit der an¬
dern zu rouüren .

zimo . Wann der Regiments - Commendant nur auf eine
wenige gar kurtze Zeit sich sblemiret , so gehet die Regiments -
Wacht nicht ab , noch wird die Regiments - Oallä oder Stan -

I i dar -
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dartenzu dem andern rksnsporrirct , sondern es muß derReA -
mentS - Adjutant im selben Zimmer schlaffen , und eine Schild -
wacht vor das Zimmer geseyet werden .

^260 . Wann er Commendant von dem Regiment ist , und

einKriegs - Rechtangeordnetwürde , muß er zrvarselbsten prse -

ficliren , die Lxecurion aber durch einen andern ausführen , solle
er aber dergestalten Commendant seyn , daß er ? c >uvoir hätte ,
einKriegs - Recht zu verordnen , so prZelllliretder andere Haupt¬
mann , dann eine 6eners ! - kreAui ist daß derjenige , welcher ein

Kriegö - Recht verordnet , nicht prselllliren kam

5gtio . Was selbsten ein Hauptmann bey Verhör und

Kriegs - Rechten zu oblerviren hat,wird aus des Auditors In -

ttruLiion zu ersehen seyn , wie auch der llxecmion halber in des

Herrn Obrtst - Wachtmeisters Obiervsrions - Punkten . Es ist
aber nicht just vonnöthen , daß in Abwesenheit des Wachtmei¬
sters der älteste Hauptmann vom Regiment ? rseie8 seye , da die

Entlegenheit solches nicht zulässet , sondern es kan wohl ein an¬

derer Hauptmann auch solches verrichten .

54co In Abwesenheit des Obrist - Wachtmeisters verrich¬
tet der älteste Hauptmann die Dienst , wie schon gesagt worden ,

ziehet auch von denen Marcketentern die Stich - Maaß , von de¬

nen Flerschhackern die Zungen , die übrigen Lmolomenm aber

nicht . Da der Obrift Wachtmeister zugegen ist , und etwann

wegen ein und anderer Verhindernuß zu der Parole nicht rei¬

ten tönte , so kan er einen jeglichen Hauptmann darum ersuchen ,
und machet solches dem ältesten keinlliXjuclir ; derjenige Haupt¬
mann , so um die Parole reitet , nimmt im Crcyß den Rang vom

Regiment . Was in diesem Fall , so wob ! als Vertretung des

Obrist - Wachtmeistcrs Diensten zu < KiLrviren ist, stehet in des

Herrn Obrist - WachLmeiftersOvselvgci ' vn - - - ? untten .
Wann ein Stabs - Offrcier kommet , so sollen dieHer -

ren Officiers allezeit den Degen umnebmcn , auch im Feld nie -

mahlen ohne Stiefel dahin gehen ; m chrcr l ^ L ' enr keinen

Befehl oder Rapport annehmen , sondern auf die Seiten

gehen.
; 6co . Der
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z6co Der erims ? ign2 halber ist allhier zur Nachricht ,

daß der Hauptmann trachten solle,steh mit einem guten Tam¬
bour rederzett zu versehen . von welchen Hoffnung ist , daß er
herzu wachse ; dann der die Trommel gut schlagen will , muß
nicht zu alt seyn , maßen die Starcigkeit derer Glieder sie ver¬
hindert , einen guten Wirbel zu erlernen , oder es giengesehr
langweckg her , ehe sie es erlerneten ; deßwegen bey dem Regi¬
ment em guter Tambour ausgesuchet wird , welcher sie exeici -
ret , deine der Hauptmann eine Ollbterion zu geben hat . Da
auch ein Tambour ausgekernet hat , so hat er doch mit zu exer -
En , um in der Übung zu bleiben , sie sollen nicht allein die
Kayserlrche Regiments - Streich , sondern auch die feindliche
und fremder Potentaten schlagen können , auch erlernen , die
^rommel - Fell selbst auszuarbeiten . Bey Vorstellung derer
OMcter wird ihnen erlaubet , die Streich zu schlagen , und be¬
kommen dafür ein Trinckgcld ; der Tambour ist schuldig den
Hauptmann , in dessen Abwesenheitden Lieutenant zu bedienen ,
exceplo kerne Jagd - Hund zu füttern , oder Kuchel - Buben -
Drenst zu thun , oder sonsten schlechte Arbeit und Drenst zu ver¬
richten , auch keinen Narren abzugeben , wie manche erokeMon
davon machen wollen ; wann der Hauptmann ausreitet , kan
^ den Tambour hinter sich reiten lassen , der Lieutenant aber
nrcht . Mit einem guten Sattler hat sich eben der Hauptmann
zu versehen , solcher ist wie ein Dragoner , ausser daß er nicht
voller , und zuweilen auf Lgpirulsrion genommen wird , er
reitet bey der Compagnie im Glied , ist aber aller Wachten
und Diensten frey , gehet mit dem Hauptmann auf Comman -
do , wann es ein lang daurendes ist . Er ist schuldig dem
Hauptmann seine Bagage zu repanren , jedoch ist der Haupt -
^ " ^ ' chEig , ihme die Zugehör zu verschaffen , und statt
des Macherlohns eine Oilcrerion zu geben , und währender
Arbeit die Kost . Mit dem Fahnenschmied hat es gleiche Be -
Wandnuß , solcher ist dem Hauptmann , Lieutenant und Fäh nr
brich schuldig , so viel als sie Pferd - ? orriones haben , Zl- aris
zu beschlagen , gegen eine vllererion des neuen Jahrs ; jed och

Ii 2 daß
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dässsie Eisen und Nägel herzu schaffen . Der Marcketenter ,

wann er im Feld schencket , giebet dem Hauptmann monatlich

2 fi . , ist schuldig derer Abgängigen Montirung nachzufuh -

ren : ist auch aller Diensten frey . Die ? rimL kl - ina , ausser

des Fahnen - Schmieds und Sattlers , behalten keine cassam ;

iedoch solle der Hauptmann ihnen so viel davon eincaßiren , da¬

mit allezeit , da dieReginients - Omkorm verschaffet wird , sie es

bezahlen können , auch jederzeit wohl beritten seyn .

ObiervAtion8 krinÄM
vor den Obrist Wachtmeister .

krimo .

s ^ ^ ^ elbcr wird bey der Armee gleichwie der Obrist - Lieute -

nant nach dem Rang seines Regiments commandi -

ret , wmm er aber von dem Negrment abgesondert ,

so nimmt er in einem vemcbement den Rang nach

der / ^ nciennere seines Dienstes und Vorstellung .

260 . Wann er damahlen die Parole nimmt , wo etwann

mehr Xk?. jor8 sich befinden , so stellet er sich - m Creyß , nicht

nach seinem Regiment , sondern nach seiner ^nciennere ; dann

,n solchem Fall nimmt er die Parole nicht nach fernem Regi¬
ment , sondern vor die Trouppe ; wann er auch Commen -

dant des Regiments wäre , so ist er doch schuldig , selbst um

die Parole zu gehen , viä . Odiervmrons - kmEen des Haupt¬

manns dlrv . 54 .
2kio . Die Majors - Charge ist eine schöne Charge , und kan

sich ein solcher nicht allein bey dem Regiment , sondern auch bey

der Generalität durch seinen Eyffer , LxARmöe und kunLkuslitö

einen qrosscnRuhm machen . . . . ^ .
4ro Seine kunökion in Summa bestehet darinnen , daß

er allezeit sllerre seye , das Regiment l «tte mache , von allen



vor den Dbnst - Wachtmeister . 25 ;

wisse , alles dasjenige , was der Commendant befohlen , obic7 -
virend mache , und darauf Acht habe , daß es mit aller ? un -
Liu3iirL geschehe , auf die Lxaörikät des Dienstes , kropiere des

Regiments,Ordnung und Sauberkeit des Lagers , dann auch
auf die Marcketenter sehe , in Summa , durch ihn muß die

Ordnung , sowol im als ausserLagers , in Vlsrcbe , Schlachten ,
und andern Begebenheiten gehalten werden .

zro . Er muß ein rechtes ? rorvLoIl des Regiments seyn ,
von allen und jeden wissen , deßwegen über alles und jedes ein
fournal halten , unverdrossen , fleißig , pvticiv , exE . wachtsam ,
phlegmatisch und vif , zugleich auch ernsthafftig seyn , und im

Feld alle Tag das Regiment visitiren .
6co . Wann die Offlciers nachläßig seynd , oder was wi¬

der die Regiments - Gebräuche geschiehet , solche braf repri -
mancliren , und nicht die geringste Nachläßiqkcit pastiren las¬
sen ; da er etwas ftraffbares findet , die Ossicier in Arrest ,
ja wohl gar zum Profoscn schicken , dem Regiments - Com -
mendanten aber solches gleich melden ; die Gemeine und Un -
ter - Officiermit keprimsnöcn straffen , auch wohl gar mit zo .
Prügel züchtigen .

7mo . Muß auch in Ein - und Ausrücken des Lagers , bey
vellleen und andern Vorfällen voraus reiten , den Terrain re -

cvZno ! ciren,um dem Commendantcn es zu berichten .

8vo . Er gehet in der Campagne alle Tag zu bestimmter
Zeit um die Parole in das Haupt - Quartier , oder zu dem

Brigadier , muß auch wohl Acht haben , daß dem Regi¬
ment niemahlcn zu nahe geschehe , überbringt die Befehl dem
Obristen , wie auch dem Obrist : Lieutenant , mit diesem Un¬

terscheid , daß wann der Obrist - Lieutenant nicht beym Re¬

giment ist , er nicht schuldig seye , ihme zu suchen , wol aber
den Obrrften ; wessentwegen solcher auch allezeit hinterlassen
solle , wo er anzutreffen ; wäre aber solcher über Zeit der ge¬
wöhnlichen Abfertigung nicht zu finden , gicbet er die Parole
dem Obnft - Lieutenant , welcher hernachmahlen expeckret ; ist

Ji Z aber
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aber der Obrist - Lieutenant Commendant , so muß er esprsÄ! -
ciren als wie mir dem Obristen .

yno . Der lVIsjor muß alle Dienst - Tabellen alle 14 . Tag ,
oder - 0 offt es befohlen , durch den Adjutanten machen lassen ,
Rapport : Zettel , 8peci6c - mones , die der Generalität einzu¬
geben , r ^v- lliren , und selbstcn unterschreiben , wann aber die
Anzahl der Krancken , und sowol Grolle - Pferd , nicht allzu -
groß sst , so ist nicht vonnöthen,daßmanstem diejenige Dienst -
Tabelle , so man der Generalität einschickt , einsetzet : Viö . ^clju .
lancen Observstion dlro . 11 .

lomo . Es lieget auch ob dem ^ sjor zu Pferd zu seyn ,
wann das Regiment zu Fuß ausrücket , nach dem Gebrauch
des Regiments und Art commandire , nichts mehrers darzu
setze, oder abnehme , ohne Vorwissen und Approbation des
Commendantens .

1 lmo . Wann das Regiment in ei - Llenr des Obristen und
Commendantens exerciret , wie auch wann die Standarten
dabey seynd , so muß er zu Pferd seyn , seinen Degen währen¬
den kxencirio entblöst haben ; exerciret er sonften das Regi¬
ment zu Fuß , so nimmt er seine Flinten in die Hand , der Regi -
ments - Adjutant äber muß währenden Lxercmo jedesmal bey
ihme zu Pferd halten , um daß er ihme könne gebrauchen zum
hin - und wieder schicken , geschwinder etwas zu corriZiren , die
Oonfuüon zu reclreMren , oder jemand averriren zu lassen .

I2M0 . Der Obrist - Wachtmeister hat allzeit Acht zu ha¬
ben , und die Herren Hauptleute darzu anzuhalten , damit
das Regiment in schöner Ordnung marckire , und ein 8pa -
rinm von 20 . Schritten von einer 8ua6ron zu der andern ge¬
lassen werde , und wann das Regiment aufmarcwrec , sollen
nicht alle 8uaäronen zugleich aufmarcbiren , sondern eine auf
die andere warten , biß die erste recht gcsetzct und postiret ist ,
alsdann kan die andere wieder ausrücken , und so fort . Auf
solche Weiß wird eine 8 » allron die andere nicht hindern , son -
dem können sich die Letztem nach den Erster » reZullren und
postiren .

iZtio .
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izrio . Deßgleichen sott er , wo Oesil ^scynd , mit ^ eni

Regiments - ' Adjutanten voraus reiten , und recosnosciren
ob man nicht mehr als einen Ort p - M- en kan , um dns Reasi

^m^?S?che M können , dann dieses eine

l
Er solle auch jederzeit nachsehen , ob die Abtbei -

geschehen, wann auch was un -
^ r em Fehler psi ^ret , soll er selben remcöiren ,ohne Geschrey und vre . cn hin und wieder jagen , und hat zuobler v- ren , was in der ^ arck - Ordnung des Lxercim - Buchs

angemercket rsl,
Er haltet an , biß das völlige Regiment in X^ ick

gcßl ; ^^ rjk , und 6L6 ! - ret hat , alsdann reitet er hinvor , und
rapportrret dem Eommendanten . Er solle wohl Acht haben ,
daß man weder zu langsam noch zu starck msrcsiire : Auf die
UEew derer Kelter im Lager , wie auch die SauberkeitOb -

20 2l Prof - ß 4 8^^^' Furier diro . 8 Quartiermcifter 19 .

i6ro . Die Marcketentcr und Fleischhacker hat der Ma¬
jor zu rgx . ren , auf ihr Gewicht und Maaß Acht haben , da -
! ?^darunter kern Betrug vorgehe , ingleichen muß er sie
auch schätzen , und nicht zulassen , daß die Werber mit der -

Ämbet j ^n^" handeln , dann ihnen nur die Kleinigkeiten

Der Obrift - Wachtmeister empfangt im Feld
frühe von sämmtlichen Compagnie : Eommendanten die Rap¬
port , vom Regiments - Adjutanten , wie auch vom Profo -
sen ; nach welchen er sich zu dem Regiments - Commendan -
ten verfuget , und den Regiments Rapport bringet ; pM .
rett etivas sonderliches neues bey Tag oder Nacht , hat er
solches ebenfalls zu rapportiren : Vlrt dem or6 - n- ,ri Regi¬
ments - Rapport , hat er den Regiments - Eommendanten wei -

NaÄußkuiifft^"' lbme «°>chc„

rbvo . Die
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18vo . Die Marckctenter hat er von Zeit zu Zeit zu rsxi -

rcn , rhre Getränck , Maaß und Zunmcnten zu vM,reu , und

so offt sie ein Faß anzäpffen , scynd sie schuldig , davon die

Kost , und wie man sie pfleget zu nennen , dre Stich - Maaß

zu düngen , dem Regiments - Fleischhacker hat er ebenfalls

das. Flestch vermög 8orcen , a ek - oporrion des Preises miet¬

hen Land , zu raxiren , und dasjenige oblervirend machen ,

was in des Profosen Obfervauons - kunÄen dlro . 4. 5. 12 . I I .

gemeldet ist . , . ^ ^
lyno . Gleichwie in des ^ uäimrg InllruUmn von Ver¬

hören und Kriegs - Rechten gnugsam gemeldet worden , als

kan alldorten das mehrere ersehen werden , und allhicr nur

von der k ^ cecurion , welche der Obrist r Wachtmeister , oder

der dessen Stelle vertritt , zu führen hat , Meldung geschehen .
Was die Verhör anbelanget , ist in des ^uöicorgLunttendlc ' . Z.

biß 26 . 52 . 5z . Der Kriegs - Recht halber Nro . 26 . biß6i . von

da werters vom Stand - Recht , und unpartheyischen bißdrro .

82 . zu ersehen »
2omv . Wann also eine kxscuckon geschehen solle , so ist vor

allen zu obler - viren , daß ein Tag vorhero , und zwar bey der

Parole , solches demjenigen , der in loco commandiert , bevor

angemeldet werde ; im Feld aber dem General - Wachtmeister ,

so ' dLeünAzäe commandiert : Dann eincGeneral - Regel ist , daß

che das Regiment oder andere Mannschafft mit Ober - und Um

ter - Gewebr ausrücket,man solches erst zu meldenhabe .

2IMO Die klxecmion führet der Obrist - Wachtmeister ,
oder derjenige Hauptmann , so besten Stelle vertritt ; darzu

wird gemeiniglich und orcknari ein Hauptmann , em oder zwey

Lieutenants mit ioo . zuweilen auch 2 Hauptkeut , 2. Lieute¬
nants und 200 . Mann commandirct , nebst gehörigen rmtec -

Officicrn , welches nach Gutbefinden des RcgimentS - Com-
mendanten auch nur mit 6o . Mann geschiehet . ^

Da nun die¬

se Mannschafft auf dem Parade - Play in zwey Glieder gestel¬

lt ist , daß dem oder denen Hauptleuten die Troupe gemach
ist , und ein Lieutenant mit zo . Pferden oder weniger ( nach
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ki - oportion des Commando ) cjergckl ' ret stehet ; mar - ctziret der
Obrist : Wachtmeister , nebst dem ^ u6iror seiner lincken Hand ,
den Adjutanten vor feiner reitend , gantz langsam , den Lieu¬
tenant in der Hv - ,m - 6s ^ e haltend ( ohne seinen Degen , wei¬
len er dahin statt des Richters gehet , zu entblösen ) samt de¬
nen Commandieren mit erhobenen Gewehr , ohne Spiel schla¬
gen bey dem Profosen vorbey , oder der Gefängnuß , wo der
Klale6c - mr sitzet : Alldorten muß ein Corporal mit 12 . Mann
zu Fuß schon stehen , welche den ktaleticamen creutz - weiß ge¬
schlossener , nebst den l ^rer - und Profosen , so dabey gehen , in
die Mitte nimmet ; und muß selbe Wacht gleichsam ein HusrrL
um ihn machen , und eng einschließen , absonderlich da man
Das Hochwürdige begegnet , daß er ihnen nicht auskomme ,
noch permimren , daß etwann solcher Geistlicher zu ihm sich
näheren könne ; wird auch der im geringsten deßwe¬
gen nicht aufgehalten . So etwann der Pöbel starck andrin¬
get , sollen sie ihre Bajoneten herum fällen , und da Gewalt
geschiehet , mit Gewalt wieder zu begegnen : Der Lieutenant
marschiret also mit der ^ vsnr Oaecle voraus , nach diesem der
Corporal mit seinen 12. Commandirten zu Fuß mit gepflantz -
ten Bajonet , dann der Obrift - Wachtmeister und äucktoi - ,
samt der Hauptmannö - Troupe ; nach Gelegenheit des Orts ,
absonderlich im Lager , kan der Obrist - Wachtmeister den
Lieutenant von der ^ vam - earcle schicken , den Klaleüc - mten
bey dem Profosen abzuholen , und auf das Ort oder Parade -
Platz , wo er stehet , hinzubringen ; welcher einen Corporalen
mit 6. Mann alsdann in der ^ vgm- LarcZemarctziren lässet , der
Lieutenant aber nach kurtzbesagter Ordnung nachfolget : Vi6 .
Profosen Oblerv . dlro . 27 .

2260 . Da man nun auf dem Richt - Platz ankommen ,
lasset der Obrist - Wachtmeister aufmgrcbiren , und nach der
Abtheilung , so schon auf dem Parade - Platz muß geschehen seyn ,
das Huan e formiren , auf solche Art , wie es im Lxercirii - Buch
statt des Creyses zu korwiren anbefohlen ist . Lässet es das

K k ler -



2x8 Oblervsclonz - punLten

Lerrsin zu,so kormiret er im völligen ^ larck seine ( Quarre , und

schliesset alsdann den Richt - Platz ein .

2ZN0 . Der ^ uäitor liefet den Sentenz gleichwie in seiner
lnttruttjon d^ro . 68 . ; der Profoß verrichtet eben fern Amt , wie

in der feinigen dlro . 29 . Meldung geschoben .
24to . Da die FähndrichS , gleichwie in der InllruKion

dlro . 19 . berichtet ist , die Gnad nicht bringen , so hat er sich an

seinen gegebenen Befehl zu halten , und die Lxecmion ohne ei¬

niges Verweilen oder Entschuldigung vorstch gehen zu lassen ,
und zu vollziehen ; auch keine Lxcuie , es mag Namen haben ,
wie es wolle , statt haben kan . Da etwann ein Ambassadeur ,
Cardinal , oder dergleichen vornehme Personen die Lxecmion

aufzuhalten begehreten , es müste nur Ihro Majestät der Kay -
sec oder dwHerrschafft seyn ; oder der commandircnde 6ene -

rsl en cchef , in welchen Fall man biß weitere Verordnung des

Regiments - Commendanten anhalten tönte . Ohne daß die

Fähndrichö die Gnad oder I . lmitgrion der Straff bringen , so

saget auch offt der Oberste demjenigen , so die Lxecmion füh¬
ret , mündlich , zuweilen auch versiegelt als eine Oröre bey der

Lxecurion zu erbrechen .
2sro . Nachdeme die Lxecmion vorbey , thut der ^ u6i -

wr denen Leuten eine Ermahnung machen , daß sie sich an die¬

sem abscheulichen Exempel spiegeln sollen ; der ? srer macht eben¬

falls eine kleine LxKorrZtion - , und betet ein Vatter Unser . Als¬

dann wird das ( Quarre der vorgeschriebenen Ordnung nach
wieder geöffnet ; der Lieutenant rucket mit seinen Comman -

dirten wieder in die Troupe ein , der Obrist - Wachtmeister
entblöset seinen Degen , und msrckiret mit klingenden Spiel
auf dem Parade - Platz , oder dahin wo er abdancken will ;
alldorten wird abgeschlagen , und das Gewehr in Hacken ge¬
stoßen. Es soll ja kein Gewehr zur Leich getragen werden ,
dann die Commandirte nur dabey seynd , die kxecmion ohne

Verhindernuß zu vollziehen , nicht aber die letzte Ehr einem
klslellcsnterr zu erweisen ; was Wetters zu thun , v' lö . Profosen
InttruUivn dlro . Zo ,

26to .
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26rc >. Es ist dabey zu obierviren , daß die Lxecutionnach

dem gefällten Urtheil exegmret werde , und nicht , wie es ein¬
mahl geschehen , da der Strick zweymahl abgebrochen , der
Obrist - Wachtmeister sich weiters Befehls angefragt , mit gu¬
ter kreprim3N06 zur Antwort erhalten : Daß dieSenrenr lau¬
tete : Vom Leben zum Todt ; also der Todt muß vollbracht
werden .

r/mo . Man kan keinen an einen Stadt - Galgen hencken ,
noch den Namen daran schlagen , oder aber auf dem Richt¬
satz einer andern surisöiKion eine Lxecmion halten , sondern
man richtet einen Galgen auf , oder hencket an einen Baum ,
und exeymrt allda , aüfeinem darzu ausgesuchten Platz , und
dieses weilen das Regiment seine eigene luris <Mion hat -

28vo . Es ist eine andere Lxecurion , wann man einen
Lrquebulirct : Die Ausführung und alles geschiehet auf eben
solche Art , ausser daß der Creyß zwar gemacht , jedoch auf
einer Seiten nicht geschlossen seye , auf daß etwann die Ku¬
gel , so den kUleKc - mren psillret , kein Unglück verursachet .
Man kan vor Ausführung den Oelinguenten fragen , welche
er etwann von seinen Cameraden erwählen will , die ihme todt
Wessen sollen , oder es werden 6. Mann , gute geschickte Sol¬
daten ausgesuchet , die solch Werck verrichten ; drey davon

schlagen an , und halten sich zum Feuer geben fertig , so daß
zwey auf das Hertz , der dritte auf das Haupt zielen ; einer
von seinen Cammeraden , nachdem der Delinquent nieder ge¬
kniet , verbindet ihme die Augen ; und die Commandiere nä¬
heren sich gantz nahe mit dem Gewehr an , da sie schon müs¬
sen vorhero gespannet haben , um daßderleyruouvemenrdem
veimguemen keine Alteration verursachen . Nachdem der
karer seine Schuldigkeit mit Beten genugsam gethan , und das
Vatter Unser biß zum Ende ( Erlöse uns von allen Übel ) ge¬
kommen , giebst der Major , nach solchem letzt gesprochenen
Wort , mit dem Stock das Zeichen , darauf bann das Feuer
erfolget ; trüge es sich zu , daß selber nicht recht todt wäre ,
so rucken die z . Mann in keierve ohne weitem Befehl hervor ,

Kk 2 und
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und schlössen ihn vor den Kopfs ; dessen Beerdigung halber sic-
h^ Profosenlnüruttion ^lro . zz .

29ns . Andere seynd Lxecunonendurch die Spitz - Ruthen
oder Steig - Riemen zu lausten ; welches letztere bey der Cavalle -

rie mehr in vi ' u ist , finde jedoch , daß es östrers grossen Scha¬
den thut , indeme sehr offt geschehen , daß solche hernach eine

Lähmung in der Schulter bekommen : Ohne vorhergehenden
Kriegs - Recht kan solches nicht geschehen , jedoch da etwas

unter Spitz - Ruthen verbotten , und solcher in ki - rgrsnri auf
der That ertappet wird , kan es auch ohne Kriegs - Recht ge¬

schehen , gleichwie es sehr ostt in Guarnisonen geschiehet , daß
man solche durch die Wacht - Parade lausten lässet , jedoch mä¬

ste es geschehen durch dre eigene Leut vom Regiment . Zu
Lxecurion dessen , wird so viel Mannschafft commandiret , als

der velinguem condemniret ist zu lausten , darzu die gehöri¬

gen Ober - und Unter - Offrcier mit diesen Unterscheid , daß man

nicht mit Commandieren zu dem Profoftn gehet , solchen ab¬

zuholen , sondern solcher bloß durch i . Cocporalen und 6.

Mann auf den Platz geschlossener geführet wird . Da die

Commandirte etwann zu Pferd in das Quartier gekommen ,
rucket man auf dem Platz mit klingenden Spiel in zwey Glie¬

dern , ehe daß der veimguenr dabin kommet , sitzet alldort ab ,
und kuppelt die Pferd nach der Ordnung , wie es im Lxercirio

praüiciret wird ; in solchen Fall , wann man nicht durch die

Ruthen lausten lassen will , werden , ehe man hinaus gehet ,
die Hinteczeug abgeschnallet ; da man zu Fuß vor die Pferd
hervor gerüstet , und der Delinguem schon angekommen,wird
das c^pkirre geschlossen ; da die 8entenr abgelesen ist , wieder

geöffnet , nach diesem öffnen sich die Reyhen hervor oder zu -
ruckwärts,undkorm >rendie Gassen - Spallirung ; daraufwird

connnandiret auf dem Gewehr zu ruhen , hernach in dre linste

Hand zu nehmen , mit dem Anschlag etwas von sich gleich hal¬

tend , auf daß der Durchlaustende fich nicht unfeine oder an¬

dere Seiten lehnen könne , sondern c bü ^ ret sst , als in einem

Fuß - Steig in der Mitten zu bleiben « Es fallen manche
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aus auf die Erden , solche sollen brav aufgepeitschet wer ^
den , solte erner so obttinar seyn , der nicht lausten Wolke, solle
er an einen Baum gebunden werden , und lässet man die Mann ;
schafft so offt bey ihm clekliren , als er Streich der Semen ? nach
bekommen solle .

Zomo . Nachdem alles in Positur stehet , und die Tambour
von Ende und Anfang der Gassen gesetzet , befiehlt der Obrist -
Wachtmeister , daß der veünguem , so den halben Leib ent -
blöset , durchzulauffcn anfange ; da der erste Tambour den
Wirbel so lang schlüget , biß der Soldat hinunter gekommen ;
und der hier postirte fängt an , und cominuiret , biß derselbe
wieder das andere End erreichet ; man giebet ihme aber eine
kleine Zeit , hernach wird wiederum aufhetzt beschriebene Art
fortgefahren , biß alles nach gefällten Semen ? vollzogen ist.
Der Obrist - Wachtmeister reitet auf einer , der Adjutant auf
der andern Seiten , auswärts der Spalier , wie der Soldat
laustet ; und wann die Commandiere nicht recht zubauen ,
durch den Stock solche zur Schuldigkeit antreibe . Nach vol¬
lendeter Straffschlagen die Commandiere die Ruthen zmahl
an das Gewehr ab , und werffcn sie hinterwärts von sich ; zu¬
weilen wechselt man die Ruthen , da nehmen sie so viel , wann
sie ausgetheilet werden , in die linckc Hand neben dem Gewehr
haltend : Wie die Spitz - Ruthen auszutheilen , besiehe in Profo -
senlnstruLlion den 24 . Punct .

Zimo . Der Arrestant wird wieder zu dem Profosen , je¬
doch ungeschlossener , mit der Wacht geführet , so offt die Lxecu -
rion vorbey ist, auch da er etwann zum Todt concwmmretund
begnadet worden .

Z2clo . Die Commandirte sitzen wieder der Ordnung nach
zu Pferd , und rucken vorbesagter Massen wieder ein ; derObrist -
Wachtmeifter und Auditor verfügen sich jederzeit nach der
Lxecmicm zu dem Regiments - Commcndantcn , und statten ih¬
ren Rapport ab .

Zzrio . Vermög Regiments - Privilegien , gehören alle und
jede unter die Regiments - Imisckeiio », so sich darbey inDien -

K k z sten
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fien oder undienstbar aufhalten , oder sich unter diese prmetiiOn

begeben , sie mögen odl ^ m seyn oder nicht ; eben so wohl die
Weibö - Bilder . Also iftes auch billig , daß über gedachte Per¬
sonen mit Verhör und Kriegs - - Recht proce ^ ret werde,inglei -
chen dieLxecunon , wie einenSoldaten,durch denObrist - Wacht -
Meister ausgeführet werde .

z/zro . Da ein Knecht zum Spitz - Ruthen conöemmret ist ,
so werden so viel Knecht von dem Regiment , solches zu exeg,ir¬
ren , commandiert ; und sänget man von denen geringern an , biß
hinauf , die Zahl zu nehmen ; und kan sich kein Officier deßwe¬
gen wegern : Solche stellet der Profoß in die Ordnung .

Zsco . Wann ein Semen ? lautet , daß ein Weib oder Dienst -
Bott durch die gantze Stadt oder Marck - Flecken durch den
Hencker mtt Ruthen solle ausgepeitschet werden , wird nicht
verstattet , daß der Oboist - Wachtmeister dieol - llmsrikunLiron
mit denen Commandirten verrichte , wohl Überwegen Sicher¬
heit des Scharffrichters z. Mann mitgegeben , und von weiten
ein Corporal mit 12 . Mann , oder mehrers nachfolge , um et -
wann mallen Fall einen Rumor zu verhüten ; es solle auch der
Adjutant zu Pferd nachfolgen,um zu sehen , ob der Semen ? voll¬

zogen wird .

z6to . Es giebet noch andere Sorten Lxecunonen , wann
man den Namen auf den Galgen schläget , oder in LKgie auf -
hencket ; und ist Hiebey hauptsächlich zu vdlerviren , daß meh¬
rerer Sicherheit halber ( damit sich solche im geringsten nicht zu
beschweren haben ) sehr wohl gethan,wann man weiß , wo selbe
sich aufhalten , nicht nur allein mit per empirischer Cirmion .

wegen seiner Stellung schrifftlich ermähnet , sondern auch nach
beschehener , zu allem Überfluß , solche , und im Fall es vonnö -

then , in Gegenwart 2. Zeugen , so deßwegen ein gurkemisches
^ crellmum von sich geben , übersende ; diese ( ucgrion geschie¬
het durch den ^. uclicor auf Befehl des Regiments - Commen -
danten .

z/mo . Nachdeme solches geschehen , wird das ordentliche
Verhör gehalten , um dasksüum ausführlich zu wissen , dabey

alle
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alle vorgeschriebene kormaütäten gebrauchet sollen werden ;
nach diesen citzret man sie abermahlen mit der Trommel . Da
kommen alle Tambours zusammen auf dem Parade - Platz ,
und schlagen den Ruff oder äpell dreymahl , vicl . Kriegs - Arri -
cul 45 . blro . Lz. DerProfoß lreset dievomAuditor schrrffklich
ausgeietzte Ocanon , in welcher der Termin zu ihrer Herstel¬
lung benennet ist , daß , wann sie sich in clererminirterZeit nicht
stellen , das Kriegs - Recht gehalten , und der 8enrenr exeom ' ret
Werdensolle : Solchen Ruff oder ^ ? e ! l schlagen die Tambour
bey denen Casernen und auf denen Plätzen .

z8vo . Gleichwie hierzu nicht leicht zu schreiten ist, es scye
dann ein Verbrechen von grosser Wichtigkeit ; also ist auch in
der Onrung behutsam zu gehen , welche z . äillerence mahl ge¬
schehen solle , gleichwie es in dem Corpore suris XMcgris ste¬
het ; ausser die höherelnttgn ? verordnet hiermnfals ein anders ,
um in llggranri keine Zeit zu verlieren , ein Erempel zu ttaruiren .
Jedoch weilen der veiinguenr nicht vorhanden , und sich
nicht ckfenciiren kan , so erfolget der Schluß von sclbstcn, daß
daska ^ ium Sonnen - klar , auch dergestalten beschaffen seyn
muß , daß weder die eigene Bekandtnuß noch weitere Prob
mehr erforderlich .

zyno . Erscheinen so dann die Omte nicht auf bestimmten
Termin , wird ein Kriegs - Recht convociret , und da die 5en -
ren - also lautet , wird der Name auf den Galgen geschlagen ,
das ist auf ein Bret , Blech oder Pergament geschrieben , da¬
mit es desto länger dem bösen und feuchten Wetter reMiren
möge . Diese Tafel wird dem Profoß gegeben , welcher sie mit
einem Corporal und 6. Mann an das Ort , wo die Mir ist ,
hinbringet , dem Scharffrichterbefichiet , daß selbe , den ergan -
genen Semenr gemäß , mit guten Nägeln fest an den Galgen
zu schlagen ; annebens hat der Profoß die Inlpettivn , damit es
nicht herab gerissen , oder verdorben werde . Diese kxecurion
wrrd eben mit gehörigen Commandirtcn verrichtet , und der
SentLnr abgelesen ; eben so, wann man inLKgie hencket , vich
ProfosenImirutiion dlro . Z! . Z2.

4 - OMO.
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4OMO . Man schreibet aber nichts anders als den Tauff -
und Zunahmen , und nicmahlen den Nahmen des Regiments
oder Compagnie , gleichwie es derjenige gethan , so einiger
veiel - reui - 8 Namen anschlagen lassen , und dabey des Kaysers ,
seinen eigenen und aller Hauptleuten , als wie eine labellsm

stRZiren lassen .
4lmo . Dieses aber ist zu clillmguiren , daß über einen

Officier dergleichen Lxecmion nicht geschehen könne , er mäste
dann ein infames Verbrechen gethan haben ; nicht aber , daß
er sich auf bestimmte Zeit nicht zum Regiment stellet ; kan

auch deßwegen nicht ausgetrommelt werden , sondern schrifft -
lich ciriret , nach Verfliessung der Zeit seine einem
andern conkenret werden . Kan jedoch mit der Trommel
emret werden , wann er ein - und andere Verrechnung oder

Richtigkeit zu machen hätte , und sich deßwegen hinweg be -

gebete ; muß ebenfalls durch das Kriegs - Recht vorhero aus¬

gemacht werden .

4260 . Ein Delinquent , so schon in des Henckers Hand ge¬
wesen , kan wieder ehrlich gemacht werden , vermög Regiments -
Privilegien ; wie die Kxecmion deßfalls zu halten ist , ist in Lx -

plicarion desXI ^ lVstenKriegs - Articul zu ersehen .
4zrio . Auf gleiche Weiß werden auch ehrlich gemacht jene ,

so der Namen an Galgen geschlagen worden , oder die in kKßie
aufgehencket , wann sie ( welches doch nicht leicht ereignet ) sol¬
len begnadet werden . In diesen Fall lässet man den Namen
oder Bildnuß vom Galgen wieder herunter nehmen , wie man
die fxccucion geführet : Trüge es sich aber zu , daß man von

dem Ort entfernet ist, so ist deßwegen dahin zu schreiben , daß
es abgenommen werde ; könte solches nicht geschehen, wird es

durch eine öffentliche kublicirung rappelliret , welches so viel

als die Herabnehmung ist .
44co . Ein Weibsbild hingegen , so in Henckers Hand ge¬

wesen , und Pardon erhalten , wird durch den Fahn nicht ehr¬

lich gemacht , dann dieses hat nichts auf sich . Eine Manns -

Person , welcher auch kein Soldat , hat eben das Recht zu der

Stan -
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Standarte , wie auch ein Steckenknecht,wann er nur die Schin -
der - krofeilion nicht angenommen .

45w . Es seynd aber manche liederliche Gesellen , die sich
muthwilliger Weise unehrlich machen , als da ein Soldat aus
Muthwillen einen Hund todt geschlagen , oder um seine Ent¬

lassung zu bekommen , ein ksötnm begehet , so ihme seine Ehre
benimmt . In diesen Fall ist zu oblerv - ren , daß man ihme

Kriegs - Recht halten solle , und weilen ein solches k - rökum bey
uns Teutschen allein einen solchen seine Ehre benimmt , so ist
er doch weder in sich noch in Rechten peinlich ; also in derBe -

straffung seiner Klslir nicht kau peinlich gehalten werden : Je¬
doch , da es ein leichtsinnig , schlecht und verächtliches Gemüth
anzeiget , und bey ehrlledenden Leuten einen Ecke ! und Con -
verfa ' rions - Abscheu dergestalten erwecket , daß kein Gemeiner
neben einen solchen Kerl in Diensten stehen , noch ein Officier

ihme commandiren wolle und thut ; also ist solcher vorn Regi¬
ment als intimer Kerl durch den Hencker hinweg zu schaffen .
Könte man aber mit authentischen und in stire kunllirtcn Pro¬
ben aufkommen , daß ein Soldat den Hundschlag oder derglei¬
chen , in blossen Ansehen gethan , um dardurch vom Regiment
zukommen , könte selbiger zu Verhütung aller Folgerungen ,
Lc ne ex kaKo cloloto relsteckive commollum kenriar beymRe -
giment als ein Steckenknccht glcichwohlen obigst zu verblei¬

ben , oder wohl gar des Freymanns Dienste zu verrichten , an¬

gehalten werden . Daß aber das Wegschaffen, mit Brandmar -

cken, noch Nasen noch Ohren abschneiden zu lliUircn nicht seye ,
ist aus Ursachen , daß das blosse katkvm Lanicillü mit zweifacher
Straffcrimi ' naliter nicht zu belegen .

46 : 0. Keinen , der unehrlich sich machet , oder wird kan
man durch die Gassen nicht lauffen lassen , indcme zur Voll¬

ziehung der kxecmion kein ehrlicher Mann sich nicht kan ge¬
brauchen lassen .

4/mv . So jemand durch den Hencker infam gemacht
wird , ruffet der Profoß , aus Befehl des Obrist - Wachtmei¬
sters , den Hencker in Creyß , und übergiebct ihm solchen ,

Ll das
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daseist , daß der SteckenNechnW "aüfschliesset , und ihn zu den

Hencker flösset.

48vo . Da es sich ereignete / daß ein solch infam gemach -
ter etwann wegen Schnitten oder Worten eineAbblttzu thun

schuldig wäre - und es nicht thun wolte , so solle der Hencker
in seinen Namen es thun , und ihme hernach eine Maulschelle

geben / und wird ein solcher / der infam gemacht wrrd , eben

auf solche Art , als wie bey andern fxecucionen , ausgeführet ,
und die gewöhnlichen Ceremonien gebrauchet . Der Hencker

verrichtet sein Amt , wann man einen cum inkamia wegjaget ,

daß er ihm sein Seiten - Gewehr , welches der Stcckenknecht

Abends vorhero ( dasselbe leicht zerbrechen zu können ) so prsc -

p- uiret , und dem Hencker giebct , welcher solches über den

Kopss zerbricht , und vor die Füsse wirfst , von rückwärts mit

dem Fuß flösset , sagend : Packe dich fort , du infamer Kerl .

Wann solcher etwas von Regiments - Montur an sich hat , so

reistet er ihm von Leib in Stucken , und führet ihn eine Stund

Wegs hinaus , und wird ein Corporal mit 6. Mann von wei¬

ten nachgeschickt . Das Nasen : und Ohren - Abschneiden pra -

tticiret man dieser Zert nicht gerne mehr , aus Ursachen , wei¬

len dergleichen Straff verzwerffelte und gefährliche Unterneh¬

mungen dem Gestrafften bringen kan . Jedem , so vom Regi¬
ment gejaget wird , solle ein Laufs - Zettel , so der Auditor un¬

terschreibet , gegeben werden , aus Ursachen , daß solcher an¬

derswo vor einen velerreur tönte aufgehalten werden » und

wieder zu dem Regiment geschicket. In diesen Laufs - Zcttul
muß die Ursach seines Verbrechens gesetzet werden .

49NO Des Obrist - Wachtmeisters Incumbenr ist das Re¬

giment in steten fxercüio zu halten , und hat sich eigentlich an

das heraus gegebene Exercitien - Buch , angeordnete ^ verris -

iemenr , Commando - Wörter und klerkocie zu halten , und

selbe nicht eigenmächtig nach seinen eigenen Sinn veränderen

noch verbesseren wollen , er muß sie langsam und deutlich auS -

sprechcn ; commandtret er zu geschwind , und verwechselt in
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dem Eyfer eines mit dem andern , so wird alles conkus ge -
macht , welches ihme hernach zu eigener Schand gereichet .
In Parade - kxercic ' - o muß er so viel möglich sich aller Oorrs -
Kionen enthalten , sintemahl keine Besserung dardurch geschie¬
het , sondern mehr Oonkullonen erwecket werden ; geschehet
auch eine , so muß er suchen , solche unmercklich zu rellreMren ;
und gleichwie mein kxercirium auf die leichteste , und vor dem
Feind mEcsKleste Art gestellet ist , so ist sblolure bey diesem
Fundament zu verbleiben . Da man aber dadurch andere
Operationen machen will , und aus der Ordnung springen , so
ist allezeit ein vorhergehendes ^ . vertickemem höchst nöthig ,
und wwd sodann alles mit diesem gantz leicht geschehen , Mas¬
sen das Regiment im Lxercnio schon so weit gekommen , daß
sie alles , was man verlanget , nach denen kürtzesten Befehl -
Wörtern bewürcken können ; weyentwegen nichts anders brau¬
chet , als die stete Übung , um daß es nicht in die Vergessen¬
heit komme .

; omo . Weilen ader in verlegenen Quartiern nicht mög¬
lich , das Regiment völlig zusammen ziehen zu können , so solle
der Obrist - Wachtmeister mit Loniememem des Regiments -
Commendanten etwelche Compagnien ( so ohne lncommollne
ihrer sechsten , als des Lands , zusammen rucken können ) zu¬
sammen ziehen , und in unterschiedlichen Sranonen solches be¬
würcken , und zwar in denen 6. Sommer - Monaten einmahl
monatlich , da er aber wegen Entlegenheit nicht überall dabey
seyn kan , so wird die Anstalt gemacht , daß von denenjcmgen
Compagnien der älteste Hauptmann solches verrichte ; die
Compagnien aber sollen die ersten 2. Sommer - Monate bey
dem Grast wöchentlich einmahl , die andere Monat aber zwey¬
mahl die Wochen exerciren . Da aber im Feld wegen grossen
Diensten und Fouragirungen nicht leicht öffterö kan exercicet
werden , so hätte das Regiment jedoch öffters im völligen
klarck die Handgriffe zu machen , wie wir es schon prEiciret
haben , um mcht aus der Übung derer Handgriffen zu kcm - .
wen . Was die Klarck - Ordnung anbelanget , solle solche jcder -

L l 2 zeit
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rett unvlränderlich prstssciret werden , und ist sich deswegen

gar nicht nach andern zu regeren , und hatman im Feld Gele -

aenheit genug zu üben .
^

cimo . Es ist zu observiren , da man in Guarmson lieget ,

wie auch im Feld , zumexerciren nicht ausrücken kan , ohne daß

es deme , unter dessen Commando man selbes Orts stehet , ge¬

meldet wird , im Feld aber dem Brigadier . Es wird zwar gleich

Anfangs solche Erlaubnuß begehret , jedoch da man mit Feuer

exerciren will , ist jedesmahl zu melden , dabey ist das blenckem

nach dem exciciren verbotten , und sollen die Schuß auögezo -

^60. Es ist nichts nachtheiliqers , als wann ein Regi¬

ment lang in der ! n - . 6ion stehet , wo weder Gemeine noch

Offner was zu thun hat ; worzu die verlegene Quartier m

Kriedens - leiten auf dem Land viel cE, - bu,ren ; indeme sol -

ckes allzulang dauret , wo sowohl Officier als Gemeine sich

sehr verlegen . Und wäre zu wünschen , daß in Friedens - Zei -

ten man m Casernen liegete , um das Regiment beysammen zu

haben , in commmrllcher Disciplin und steten kxercmo zu hal¬

ten ^ n Krieqs - Zeiten können solche Quartier schon psstwen ,

weilen Mann und Pferd sich geschwinder erholet , denen ka -

rioueii der Campagne hernach besser rE - ren zu können ; wes -

sentweaen , wo die Gelegenheit es zulasset , des Obnst - Wacht -

meistcrs lncumben ^ ist , alles aiizuftcllen , um daß Ofsicier und

Gemeine in steter Occupsrion seyen ; etwann eine Schieß -

Statt aufrichte , sich mit Flinten und Pistolen exerciren zu

können , auch denen Gemeinen etwas zu verschießen geben ;

müssen ebenfalls die Gemeinen erlernen Graß zu mähen ,

schwedische und Sattel - Bünd zu machen , Heu zu spinnen ,

Kelter aufzuschlagen und dergleichen ; wessentwegen er auch

Acht haben solle , daß man denen Gemeinen nicht erlaube , ein

Nandwerck zu treiben , und stets ? rokessi - >n davon zu machen ,

nhssndcrlrch aber bey dem Bauer zu arbeiten , indem sie wie¬

der Bauren werden , und mehr auf dieses als des Soldaten

Gelier sich verlegen ; sie werden auch schwer und ungeschickt ,

Obiervsrionz - ? unÄen
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verrussen die Montirung , und lctzllch wird doch alles vecsoft
fen . Die vorgeschriebene Regiments : Gebrauch solle er nie¬
mahls neZUgiren lassen , und absonderlich darauf sehen , daß
in keinen Punct gefehlet werde , dem Ubertretter seinen 0b -

servariong - Punct mit einer lrepnmsnlle , dem Nachlaßigen
mit Straffe vor die Augen stellen . Weilen des Obrist - Wacht -
meisters lncumbenr ist , das Regiment jederzeit zu stellen , so
werden allhiec einige ? uEa - mnoriret , da das Regiment in

Parade gestellet wird , und was zu oblerviren , wann eine hohe
Generalität selbes besehen will .

sgrio . Man stellet das Regiment und zwar die Com¬

pagnien nach ihren Rang ; wann die Grenadier - Compagnie
etwas grösser wäre , so tönte man sie auf beyde Flügel theilen ,
alleine solle es keine . grosse Parade machen , wann sie also zer¬
theilet würde , wobt aber , da das Regiment exerciret ; also
bleiben in diesem Fall die Grenadier auf dem rechten Flügel
des Regiments stehen .

54. ro . Die Grenadier - Compagnie solle allezeit zwey Tam¬
bours haben , obwoblen nur einer pslüret wird , so kan man den
andern Tambour statt eines Grenadiers lausten lassen , und

ihme solche geben .

5sro . Der Grenadier - Hauptmann stehet vor seiner

Compagnie , aber etwas rechter Hand gegen dem Flügel , der

Ober - Lieutenant etwas zurück auf den lincken Flügel , der

Unter - Lieutenant in der Mitten , und zwar in einer VM - nr ,
die Tambours zwischen den ersten und andern Glied , hinter
dem Hauptmann .

56to . Bey denen andern Compagnien stehet der Haupt¬
mann oder Commendant der Compagnie grad vor der Stan¬

dart , der Lieutenant seiner linckcn Hand , etwas zurück , und zwar
daß deme alle Hauptleute in einer Linie gute Schritt vor de¬

nen Compagnien , und dieLieutenants etwas zurück , auch in glei¬
cher Linie stehen , welches sie wohl beobachten sollen .
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57mo . Die Wachtmeisters bleiben allezeit zurück hinter
der Compagnie , die Corporalen auf denen Flügeln ihrer Zü¬
ge , die Fähndrichs in mitten von der Compagnie im ersten
Glied mit der Standart ; davon ist in dem Lxercirien - Buch
dcho I. von Abtheilung und Stellung §. i . 2. z . 4 . genugsam
gemeldet .

58vo . Die Paucken mit der gehörigen Wacht , als einen

Corporal mit 12 . Mann , stellet sich samt denen Hautboisten
gerade vor die Leib - Compagnie , die Paucken und Hautboisten
hinter dieselbe haltend . Jedoch lassen sie eine solche villanr

darzwischen , daß sie niemanden verhindern , bequemlich vor

der kronre reiten zu können : Solte kein lerrain formn bequem
seyn , so stellet man sie zwischen dem Intervall des Regiments mit

derGranadicr ; der Paucker und Hautboisten müssen sich im¬

mer hören lassen , auch da das Regiment nicht das Gewehr prse -

lenriret , dann es gar todt aussiebet , wanneingantzes Regiment
da formiret stehet,und so stille ist .

59no . Des Obristcn sein Posto ist vor der Leib - Standart ,
und der Major seiner lincken Hand ; der Obrist - Lieutenant

auf dem lincken Flügel des Regiments,und seiner lincken Hand
etwas zurück soll der Adjutant stehen .

6omo . Wann die Generalität lincker Hand herkommete ,
so nimmt der Obriste selben Posto , gleichwie auch der Major ,
wie gleich vorhero gesagt worden , und der Obrist - Lieutenant

den Posto , wo der Obriste gestanden .

6imv . Wann die Generalität nahend schon anzu kom¬

met , so reitet der Major derselben ungefehr io , Schritt entge¬

gen , nachdeme er ihn nnt dem blossen Degen iHuriret , schläget
alsdann das gantze Regiment den Xigrck zügleich,wie dann auch
der Paucker und Hautboisten .

6260 . Der Major reitet vor ihme her , biß er das gantze
Regiment pglichet hat .

6zein . Der Obrister , nachdeme er den commandirenden

Generalen mit den Degen lsluüret , und er etwas bey ihme vor¬

bey
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bey ist , reitet neben seiner etwas zuruckwärts auf der Seitens
biß und so langer das Regiment pskllret , und dieses zwar aus
Ursachen , wann etwann selber sich um etwas infvimlrcn weite ,
er den Obersten selbsten befragen könne . Nachdeme solcher
vor das Regiment bin aus s^/Nret , befraget sich der Oberster ,
ob er weiter nichts zu befehlen hat , und beurlaubet sich .

6g. ro Es geschiehet öffrers , daß der commandirende Ge¬
neral das Regiment will chhiiren sehen ; so ist wohl zu beob¬
achten , daß man alle harte ^ louvements und Lvolurjonegevi -
rire , und gar unter Wegs lasse , indem eine Conkntlon entste¬
hen kan , und nichts schändlichers ist , als wann man hernach
durch schreyen und commandiren dasselbe wieder in Ordnung
bringen muß : Also soll man vorhero wohl obierv - ren , wo sich
der General hin postiret , welches derMajor wohl zu beobach¬
ten hat , damit er es dem Obriftcn berichte , damit der kl ^ ck
darnach könne 6, ' r Met werden , daß man in convemencer Oi -
llanr nicht zu weit , noch zu nahend , vorbey marclme ; also ist
allezeit besser , wann man sich chender etwas von ihme entfer¬
net , als daß man so nahend anmsrcbire , daß die Generalität

, hernacher Platz machen muß , oder aber man auf die Seiten
schlemms zu mJrchrren gcnö' higet sst.

6 >ro . Der Major kan sich im Namen des Obristens
bey dem General L^ vallcrie befragen , wie man verlan¬
get , daß das Regiment vorbey msrckure , das ist Compagnie -
weiß , oder im Abmgrcb ; dann öffters , um Kürtze dtt Zeit ,
die Generalität verlanget , Compagnie - oder gar Escadron¬
weiß mgrckiren zu machen , nachdem das iti - t - nn es per -
nmriret ; marcwrten andere voraus , so reuulirct man sich
nach denensclben .

66m . Wird dann Compagnie - weiß abmgrckiret , so
schwencket man sich dergestalt , daß der Flügel grad bey der
Generalität vorbey mgrctzire , und es keine Krümme mache ,
auch die Schwenckung nicht gar nahend bey ihme geschehe ,
sondern man Zeit habe , etwann 20 . Schritt grad auswmtRi -
ren zu können , damit die Linie gantz gerad kommr .

67ms .
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67M0 . In solchen Lalu msl - ckiret der Obrist - Lieutenant
mit dem Obrlsten vor der Leib - Compagnie ; ' der Hauptmann
vor der Standart nicht gar zu weit forne , sondern etwann z.

Schritt davon , mit dem Lieutenant seiner lincken Hand ; der

Wachtmeister hinter der Compagnie , der Fähndrich aber seine

Standart führe , dieses ist nur in Parade zu obierviren . Soli¬

sten aber ist in dem bxercinen - Buch d ^ o . II . von der HUal - cb -

Ordnung §. i . das alldort beschriebene zu befolgen .

68vo . Wird aber abgemarckiret , so marcbiret man Zug¬

weiß , von dem Flügel ab , das ist auf dreymahl in rechter glei¬

chen vittanr .

69N0 . Es ist zu beobachten , daß der Negimcnts - Adjutant
IW . (so niemahlen keinen Degen in keiner kunttion ziehet ) wohl

zusehe , wo der commandircnde General sich hin postiret,was er

vor ein Kleid an hat , und was vor ein Pferd reitet , damit er alle

Offimrs avillre , darauf Acht zu haben , um daß sie ihn gleich

ersehen können , und in der Reverentz nicht m- m^ uiren ; dann

es gar offt geschiehet , daß man wegen Menge der Generalen ,

so mit reiten , und bey ihme herum stehen , nicht alsogleich seine

Person ckümzuiren kan .

7Omo . Denen Gemeinen ist zu befehlen , daß sie dencom -

mandirenden Generalen ansehen sollen , und nicht auf eine an¬

dere Seiten , oder forne hinaus , sondern die Gesichter aufjcne

Seiten kehren , dann ein jeder Soldat seinen commandirenden

Generalen kennen lernen solle .

7IM0 . Die Officier srluriren den commandirenden Gene¬

ralen , wie auch die dabey stehende Generalität , jedoch den ,

mit einer vistinttion , mit Neigungetwas weniges des Leibs ;

die andere mit oräinari 8alukation des Degens gant ) gerade ;
die Unter - Officicrs sollen absolute sowohl als die Gemeinen

nicht s - r ! uriren ; der Fähndrich lälumet , wie schon gesagt , den

commandirenden Generalen einmal mit Senckung der Stan¬

dart , das ist , er nimmt die Standart aus dem Schuch , in der

Mitte , und sencket sie biß auf die Erde , mit dem Crönl , wenn
er
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er aber zu Fuß ist , so fället er sie, als wie eine Picken , und wenn
er sie wieder in die Höhe gebracht , thut den Hut herunter ; an¬
dere Generals werden laiuriretmit Neigung der Standart , vill .

Fähttdrichs Oblervac . ^ unK . dlro . y.
7260 . Wann etwa der Obriste glaubt , daß die erste Esca¬

dron oder Compagnie vor dem commandirenden Generalen

vorbey ist , so kan er mit entblößten Degen zu demselben rei¬

ten , und alldorten seine Aufwartung thun , um zu verneh¬

men , was etwann der commandirende General zu comZiren
hätte , oder sonften sich von ein und andern mkormiren wolte .

In solchen Fall führet unterdessen der Obrift - Lieutenant das

Regiment , der Adjutant giebet Acht , daß alles in einer killte
m^ chire,und svemret deme , so das Regiment führet , ob alles

recht aufeinander folget -
7zcio . Wann der Major im klares , feine Dienst verrich¬

tet , so soll er wohl Achthaben , daß das Regiment ordentlich
mArchire , nicht aber sich hinstellen , wo er in Augen des com -
mandircnden Generalen ist , sondern so weit , daß er ihn nicht
vbiervire .

74W . Da das Regiment vorbey psMret ist, beurlaubet sich
der Obrister , und da er nicht das Regiment selbst einführen
will , lässet er es dem Obrist - Lieutenant befehlen .

7zro Wann etwann die gantze Cavallerie vor dem com¬
mandirenden Generalen llelllirete , so sbienriret der Obrifte sich
nichtvon seinem Regiment , sondern der Major bleibet stehen ,
unweit des commandirenden Generalen , auf daß , wann etwas

vorfällst , er antworten könne .

76ro . Ein General , von was er auch ist, wann
sein Regiment auf solche Art in Parade stehet , oder vorbey
msrcknret , ziehet seinen Degen und stellet sich davor , das istzu
verstehen , es stehet das Regiment in der Linie der Armee , oder

bey etwelchen Regimentern , oder aber allein ; so thut selber
General den commandirenden Generalen ä ls lere seines Re¬

giments mit entblößten Degen empfangen , bleibet aber nicht
M m län -
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länger , als biß der commandirende General sein Regiment paN -
reynach welchen er wieder seinen Degen einstecket , und sich zu

jhme verfüget . Oeklirete das Regiment vor dem commandi -

renden Generalen , so ziehet selber den Degen vor seinem Regi¬

ment , machet im paaren seine 5» lurarion , nach welchen er sich an

die Seiten mit entblößtcnDegen stellet , biß das Regiment völlig
vorbey marckiret . Orclinan befiehlst ihme der commandirende

General den Degen einzustecken , und dieses ist die Differenz

zwischen den commandirenden Generalen , und des Kaysers ,
oder derHerrschaffr ; daß solcher allezeit vor seinem Regiment
bleibet , und auch mit selben üetniret .

7/mo . Es geschiehet öffters , daß der commandirende Ge¬

neral die kionce der Armee bereitet , alsdann befohlen wird , daß
die Regimenter nur zu Fuß ohne Gewehr ausrücken ; in solchem

Fall rucket das Regiment mit ihren Röcken angekleidter,nebst

ihren Seiten - Gewehr vor die k > ome , und stellet sich in zwey

Glieder , die Corporalen eingetheilet , wie sonsten , die Wacht¬

meisters vor ihren Compagnien , der L brist und Obrift - Lieu¬

tenant forne in die Mitten des Regiments ; hinter selbe alle

Hauptleute in einer Linie , neben selben alle Lieutenants , nebst

diesen alle Fähndrichs ; der Obrister und Obrist - Lieutenant

müssen aber auf der Seiten ihre Pferd halten lassen , auf daß ,

wann der commandirende General das Regiment pMret ,

sie aufsitzen können , um ihn längst der küome der Li i ^rle zu

bedienen .

78vo . Der Major soll zu Pferd seyn , und den commandi¬

renden Generalen auf dem Flügel deö Regiments , wo er her¬

kommet , ohne entblösten Degen empfangen .

79nv . Ist dabey zu oblerviren , wann der Major selben em¬

pfangen , daß das gantze Regiment den Hut abziehe , und zwar

nur der rechtenHand . auch aufeinander acht haben,daß es gleich¬
sam in einem lempo geschehe . Es vcrmeynen etwelche , daß

man den Hut nicht ziehen solle , aber deine keine gute ttLüou

LllcLiren können , dann anders ist , wann man mit dem Obcr -
^

Gewehr
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Gewehr ausgerücket ist , und in der Luntkion stehet ; es wäre
ja wider den Lekpeök , dann solche Ausruckung nur geschiehet ,
auf daß der Soldat den commandirenden Generalen kennen
lerne,und ist auch solcher durch dieUnter - Officier ihnen zuwei¬
sen ; dann es ist eine Regul , daß jedweder seinen commandiren¬
den Generalen und alle Officiers innerhalb zmahl 24 . Stunden
zu kennen schuldig ist .

8omo . Wäre ein General der Cavallerie , oder Feld - Mar¬
schall , so die krvnce bereitete , so r - mgiret man die Leute in
die Compagnie - Gassen , auf beyde Seiten , die Hauptleute ,
Lieutenants und Fähndrichs vor die Standart , der Obristcr
und Obrist - Lieutenant , wie vorhero gesagt , wie auch der Ma -
,oc zu Pferd .

8imo . Hierbey ist zu oblerviren , daß wann selbiger Zeit
vor dem Regiment etwann Leute vor Straff Flinten oder Sät -
tel trügen , man sie alsogleich entlasse

8260 . Es seynd unterschiedliche Meynungen , wie man
h » g6romren solle . und meinem Geduncken nach die beste ,
wre es folqends wird beschrieben werden : Dann die jüngste
Hauptleute in die Mitten mit ihren Compagnien kommen ,
gleichwie man m einer 0rctte cle ö^c - rille einer gantzen Armee
pfleget zu obkervircn , wo der Lotte tt ' bonneur IM ersten Tref¬
fen , der Flügel die rechte und lmckeHand , auf der Spitzen ,
und so fortist : Viele lassen die Stabs - Compagnien mitein¬
ander lgu »ttromren , und setzen darzu die ältesten Hauptkeute ,
welches aber nicht gut befinde , dann es höchst nöthig , daß in
der ^ Lkion ein jeder seine Compagnie bey sich habe . Andere
wollen behaupten , daß die alten Hauptleute jüngere zu com -
mandiren haben sollen , mitVorwand , daß eine grössere Ehre
seyn solle , einen Hauptmann unter sich zu haben , als eine
Stabs - Compagnie , ich wolte also gerne sehen , wie man sol¬
ches in Lttetl bringen könnte , ohne denen Stabs - Compagnien
an ihren Lotte ö ' konneur nichts zu benehmen , oder daß der
älteste auf selben kommen solle , dann ohnfehlbar ein oder an ,

Mm 2 derer
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derer dabey leiden wüsten . Es ist auch ohne Fundament gere¬

det , daß man saget / die Leibs Wgugchon , Obrist - Lieutenants

und Obrist - Wachtmeifters , dann der Obrist dabey nicht blei¬

ben kan , dann rnmgmret der Feind / oder ürmgurret man sel¬

ben mit dem lincken Flügel , so muß der Obrist dahin , m: d

der Obrist - Lieutenant auf dem rechten ; der Obnft - Wacht¬

meister hat gar kein beständiges Ort , sondern conrmu, , lieh zu

leben , daß c>aS Regiment allezeit in guter Ordnung bleibet ,

formn , hinten , und überall Acht habe , also genug zuthun hat ; ist

also solches besser zu nennen die erste vivittommmlich den rech¬

ten Flügel ; die andere vivitton , das ist lincken Flügel ; die dritte

O vüion , das ist Lurps cle Lzttsilie .

8gtio . Seynd also die 8gus6i - orien auf folgende Art zu

stellen , nemlich wann 17 Compagnien seynd , die Granadier

auf den rechten Flügel ; diesen folget Leib - Compagnie und er -

stcrHauptmann ; dieser Sgusciron folget der siebende und neundte

Hauptmann ; denen folget der dritte Hauptmann undObrlst -

Lieutenants - Compagnie , und ist hicnnt der rechte Flügel deß

Regiments gestcllet ; also zwar daß dre Leib - Compagnie den

ersten Lotte tt ' konneur mit dem ersten Hauptmann , und Obnst -

Lieutenant auf selben Flügel den andern mit dem dritten Haupt¬

mann habe .

Nun folget das corps 6e s - itt - nlle , das ist der fünffte und

eilffte Hauptmann ; der zwölffte und seMe Hauptmann , wel¬

che in dem Lorps tte 6»rcsiIIe ebenfalls ihren gehörigen Lotte

chhonneur auf den Flügel haben . Nun folget der lincke Flügel

des Regiments , das ist Obrist - Wachtmcisters Compagnie und

vierdter Hauptmann : Zehender und achter Hauptmann ; an¬

derer ^ » auptmann und Obristen Compagnie ; und hat über¬

mahlen Obristcn Compagnie und anderer Hauptmann den er¬

sten Lotte ci ' honneur ; den andern Obrist - Wachtmeister und

vierdter Hauptmann : Der rechte Flügel oder tt -fte Oiv . tton

bestehet in 6. Compagnien oder z . 8qu3 ^ ronen ; oer lrncke Fim

gel oder andere Division in eben so viel , dasLor - ^ s üe



vor den Obrist -- N>achnneister . 277

best. het in zwey 8gusllronen oder 4. Compagnien , und rst die
dritte Oivillon .

84W . Ist aber das Regiment zu iz . Compagnien , so
seynd die Grenadier auf den rechten Flügel : Dcme folget
Leib - Compagnie und erster Hauptmann , dritter Haupt -
mann und Obrist - Lieutenannt , welche mit diesen 4. Com¬
pagnien 2. b/csckonen , den rechten Flügel und erste o . v - lion
tormiren . Diesen folget der fünffteund siebende Hauptmann ,
denen der achte und sechste Hauptmann ; solche tckimiren mit
diesen 4. Compagnien 2. Sguallronen , dasLorps Lniraille ,
oder dritte Division : Dem folget Oberst - Wachtmeister Com
pagnie und vierdter Hauptmann : Diesen der andere Haupt¬
mann und Obristen Compagnie , solche tormiren mit4 Com¬
pagnien 2. Sguaclronen , den lrncken Flügel und andere D- vi -

üon ; und stehen die Stabs - Compagnien wie auch die Haupt¬
leute alle auf ihren rechten l ' okw ckHonneur : Vermög daß
ein Regiment bey der Armee auf den rechten oder lincken Flü¬
gel stehet , so ist auch das Regiment also anzustellen : Also da
es auf den lincken Fiügel stehet , so gehören die Grenadier auf
den lincken Flügel , die P. mcken und so fort die Leib - Com¬
pagnie und erster Hauptmann rc . Ist man im Klarch . so wird
die Paucken vor der ersten äguaclion geführet , und die Gre¬
nadier halten völlig die . 4rrier 6 ? . r6e : In diesem Fall hat der
Obriste auch seinen Lotte in der ^ rrier . 6gr6e,nemlich vor der
ersten L^u- illron , und der Obrist - Lieutenant formen . Ist daß
das Regiment die ^ vgnr - Oarcls oder auf dem rechten Flügel
ist, so schliesset jederzeit der Obrist Lieutenant mit der hinter¬
sten : Sonsten wann der Obrift - Wachtmeister im
ivUrch nichts mehr anzuordnen hat , so ist fern Poste vor dem
Lorps cke Läcc ^ilie oder dritten Division .

8 ; ro . Es ist eine General - Regul vor allezeit , daß der
Hauptmann seine Compagnie in z. Corporalschafften ein¬
theile , also zwar daß dre Cammcradsc ! ' äfften beysammen
bleiben , der älteste Corporal auf den rechten Flügel des er -

M m z sten
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sten Zugs , der andere auf den lmcken Flügel des dürren

Zugs , der dritte auf den rechten Flügel des zweyten Zugs
in der Mitte / welcher Zug die Standact bat ; ausser die Gre¬

nadier / so 4. Corporalschafften machen . Die Corporal -
schafften heißet man Züge / bat also ern jeder Corporal wohl

Acht zu haben , daß er seine Eorporalschafft allezeit in guter
Ordnung msrckiren mache , und wann man abbricht , wohl

abtheile .

86ro . Die Corporalen bleiben also in ihren Zügen , der

Hauptmann allein vor der Compagnie , der Lieutenant und

Wachtmeister allezeit hinter der Compagnie , dann er hinten

viel zu oblerviren hab auf daß die Compagnie allezeit geschlos¬
sen seye, und gleich m^ cwre .

87M0 . Wann man mit dem Feind , v. Z. Frantzosen

zu thun bat , stellet der Hauptmann sich nrcht in das Glied ,
indcme man wenig oder gar nicht mit dem Feuer , sondern

mit dem Seiten - Geweiw arrsgmrct , vor dem Türcken aber

muß er sich m das Glied , also zwar , daß sem Pferd nur

die Helffte darinnen ist , stellen , um daß er denen Leuren nicht
veränderlich seye zu ch ^gircn . Davon ist m dcmkxelciricn -

Buch ^ 0 . Vll . vondec Cb- u ^ rungtz . l . 2. z zusehen .

88vo . Soll bey jeder Iioupe oder kica6 > on auf dem

V: u cb , oder wann es zu einem Treffen kommet , nur ei¬

ner , der das Commando hat , commandlren , die andere

aber haben auf selben wohl Acht zu haben , und dasjenige ih¬

rer Seits zu vollziehen , was der Commendant von solcher

Escadron commandiret ; Massen sonst einer diß , der andere

ein anders commandiret , wordurch nichts als London ent¬

stehet ; nachdeme aber wiederum eingerücket ist , ist keine ve -

penclenr mehr .

8yno . Wann etwas auf Befehl der hohen Generalität

publiciret wird , oder aber die Kriegs - Acticuln vorgelesen ,
so rucket das Regiment mit Standarten und klingenden Spiel

heraus , kormiret einen Creiß , das ist die ( Knarre , wie es

im
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im Lxercmo anbefohlen , d, ' ro . xv . und Wird durch die Tastn
bours vorhero der Ruff zmahl geschlagen ; alsdann wird von
dem Auditor , in Ermanglung dessen , von einem Fourrcr
vorgelesen , welcher , nachdem er die Verlesung gethan , wie :
derum mit kurtzen Worten es repenret , solches verrichtet er
mit entdeckten Haupt , das Regiment aber höret es an mit
prLienrirten Gewehr ; der Regiments : Commendant muß
jederzeit dabey seyn .

9Omo . Ruckte das Regiment aber zu Fuß aus , so neh¬
men die Herren Officiers den Hut in die lincke Hand , die Flinte
neben dem Fuß haltend , wie in l ^racle ; Der Gemeine aber prrx .
lemiret , biß alles vorbey ist.

y imo . Es werden auch zuweilen gewisse Sachen nur bey
denen Compagnien pukiwiret , welches aber geschieht mit
blosser Ausruckung der Mannschafft , ohne Ober - Gewehr
und Standarten ; was aber auf Kayserlichen Befehl pukü -
ciret wird , muß wie in vorhergehenden okwrviret werben ;
da auch sonsten vom Regiment aus etwas publwiret wird ,
müssen jederzeit die Officiers bey der Compagnie poLlbnc
seyn .

9260 . Bey ? svceMonen , oder anderen Gelegenheiten ,
wo man das Hochwürdige antrifft , und etwann mit dem
gantzcn Regiment zu Fuß gcstellet ist , so zuweilen bey k' „n-
Kinnen in einer Guarnsson geschiehet , so schlüget man das
Spiel , und läßt den Geistlichen ersuchen , dem Regiment
die ösneüifilon zu geben ; iLommMÖirt das Gewehr vor
dem Fuß , alsdann wracket der Major und höret das Spiel
auf zu schlagen ; Und befiehlt auf die Knie zu fallen ; Nach
beschehcner lwnecMion stehet das Regiment wieder auf , und
prseleririrt ; Das Spiel wird gerührt ; Die Ober und Un¬
ter : Officiers aber den Hut in der Hand haltend : Die Com¬
pagnie aber , so gegen über des Hochwürdlgen ist , als ge¬
setzt , daß es vom Flügel herkommet , kniet biß es vorbey
pMret , nach solchem stehet sie auf , prae/emirt das Gewehr ,

und
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und rühret das Spiel , und so fort eine nach der andern nie ;

derkniet und wieder aufstehet ; Die Grenadier haben eben so
wohl als die Dragoner , das Haupt in dieser Occ - rllon zu ent¬

decken ; Es ist auch zu mercken , wann das Hochwürdige nicht

bey der krönte vorbey , sondern auf der Seite , oder von zu -

rückwärts getragen würde , daß man auf selbe Seiten , sich

rechts , lincks oder gantz umkehre ; Zu Pferd aber , nachdeme
vordere die Rcyhen geschlossen , durch die halbe Lonverllon mit

Zügen solches bewürcke .

9zrio . Es ist allhier zur Nachricht zu melden , daß wann

ein vetgckement , oder das völlige Regiment zu Pferd , das

Hochwürdige , so man vorbey trüge , begegnete , daß sie, ( wann

anderster es der permirriret , und die Zeit ) sich in Bat -

taille setzen sotten , das Gewehr erheben , das Spiel schlagen ,
die Standarten sencken , und alle Ehre beweisen ; Viele mey¬

nen , und haben es pi - sK- ciret , daß sie das Regiment absitzen

lassen , und auf dieKnie gefallemwelches mit grosser donfution

und Unordnung , wie es nicht änderst seyn kan , geschehen ist :

Hierinnfalls ist in Lxplicauon des lVten Knegs - ^ rricul sichmeh -

rerszu ersehen .

94m . Allhier kommendes Marche wegen noch ein und an¬

dere Puncten zu obterviren : Da nemlich das Regiment bey¬

sammen marclüret , kan keiner öoureielle , oder zu Pferd blasen ,

ViFaror,Rast oder andere Streich schlagen lassen , ohne exprecken

Befehl des Regiments - Commendanten .

9 >co . Es soll auch gleich nach geschehenen Zeichen , wie es

befohlen , ausgerückt , und aufgesessen seyn , und nicht wie man¬

che machen , zu Fuß vor ihren Pferden verbleiben , wellen sie ge -

dencken . daß der so bald nicht an sie komme , dann die,es ei¬

ne gar zu grosse Gelegenheit ist, indcme ein Regiment allezeit ! elle

und hurtig seyn muß .

9<5ko. Bey Ein - und Ausruckung des Lagers , oder Ein -

msrcwren durch ein Ort ; Wie auch bey der Bet - Stund alle

Morgens und Abends , wann sonst schönes Wetter ist , werden



vsr den Dbn ' st - Wachtmeister . 2z i

die Standart - Säcke allezeit herunter gethan , und die Standar¬

ten aufgewickelt und filegender gefühcct .

97mo . Wann man durch einen Flecken,Dorff oder Städt -

lein » oder sonst ein kleines Ort maeckiret , wo keine Guar -

nison , kein General oder Stab lieget , so marchiret man

durch , ohne das Gewehr zu erheben ; Lässet aber Feld - äl - n- -
cke schlagen , die Cuiraßiec - Regimenter die Paucken allezeit
rühren , jedoch in Ordnung mm- cbnen ; Wessentwegen ausser¬
halb etwas anzuhalten ist : ' Auf daß alles zusammen komme , und

nicht zurück bleibe .

98vo . Da aber das Regiment zu Fuß marcluret , so schlü¬
get man Feld - ülancbe , und Mgrcbiret in Ordnung , das Ge¬

wehr verkehrt schultert tragend , eben , wann im älsrcbs

eine Generalität , oder der Regiments - Commendant ankom¬

met , welche Befehl gebeten , das Gewehr nicht zu schultern ,
so pfleget eben solches zu geschehen , und die Officiers bleiben

zu Pferd .

99NY . Da man aber durch eine grosse Stadt mLrcbiret ,
es mag seyn zu Fuß oder zu Pferd , sie seye mit oder ohneGuar -

nifon , so solle man in Ordnung mit mLiemirtcn Gewehr cin -

marcliiren , desgleichen wann man in - oder aus dem Quartier
m- u c! Uret,es mag seyn Stadt oder Dorfs .

IOOMV . Sonsten ist im äkarche zu Fuß auch zu obiervi -

ren , daß die Officiers bey ihren Compagnien absonderlich
bleiben sollen , wo ein Ve61e ist , damit sie zusehen , wie die
Leute leicht durchkommen können , und nicht lang aufhalten ,
auch im lVlarcKe beobachten , daß sie nicht auf derselben Sei¬
ten reiten , wo der Wind denen Leuten den Staub in die Au¬

gen jaget ; So jemand vor Mattigkeit liegen bleibet , muß ein

Unter - Ossicier , oder einer seiner Cameraden commancliret

werden , nachdem es angemeldet worden , damit er ihme nach¬
führe ; Wann jemand Nothdurfft halber aus dem Glied ge¬
het , so lässet er seine Flinten , den Cameraden im Glied tra¬

gen , die Unter - Officiers haben zu sehen , daß er voraus lauffe ,
N n und
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und nicht zurück bleibe : Man pflcget bißweilen lvegeiHllzü -
langen ^ lsrc ^ e oder grosser Hitze anzuhalten , damit sich die

Leute etwas erholen und ausrasten : So bald dann der erste
Zug aufmarckiret ist , schlüget der Tambour ab , da leget die

Mannschafft das Gewehr ab , und setzen sich unter die Bäu¬

me , der andere Aug pflantzet die Standart mit gehöriger
Wacht , und thun alle conlecurivemsm also : Da sie genug

gerastet haben , wird aufgeschlagen , da alles geftellet , Feld -
^lsrcke , und cominuiret der lVlarcb weiters fort : Zu Pferd
wird dieses nicht pratkiciret , sondern etwann alle Stund ein¬

mahl angehalten , daß die Pferde stallen können .

loiMv Wann man zu Fuß mit dem Regiment marckk -

ret , so ist im Ein - und Aus - . VI u Ke zu obierviren , daß wann

man die Bctstund schlüget , daß die Tambours von denen
- VvE - 6 - ,iöen das lft der rechte Flüge ! von denen z . Divisio¬

nen , von dem rechten anfange , und zwar der von der Leib -

Compagnie dieselbe Tambours mit erweichen einfachen Strei¬

chen , ruffe ; Da sie thme geantwortet , er einen kleinen Wür¬

be ! schlüget , welchen die andere gleich beantworten : Hernach
schlagen sie coniecurivemenr die Betstund , biß auf die einfache
Streich , dann da der dritte biß bahrn geschlagen , so schlüget
der erste den ersten Stretch , von der andern Divillon den an¬

dern , folgends der von der dritten , und mit dem dritten schla¬
gen sie zugleich ab , da , wie schon gesagt worden , keiner nicht

nicderkniet , als wie die Infanterie , sondern das Gewehr vor

dem Fuß , den Hut in der Hand haltend sich etwas neigen ,
die Tambours aber bleiben aufrecht stehen , mit dem Hut auf
dem Kopfs ; so es aber regnet , wird das Gewehr verdeckt ge¬

tragen , die rechte Hand an den Hut haltend , und müssen die

Leute deswegen averriret werden : Ruckte man etwann in das

Lager ein so schwenckt man sich Compagnten - weiß , wle zn

Pferd pfleget zu gescheben , die Fronte in das Lmer zu : Au
verstehen , wann man von vornen einrücket , und wird

WÄlicüret : Fronte ins Feld ! Der Hauptmann , Tambour und

Stau -
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Standart bricht durch , und da alle Compagnien solches con -
lecutivemenc gethan , lvrrd jetzt besagter lnassen die Bctstund
geschlagen , nach welcher wieder befohlen wird : Fronte inS
Lager , und wird eiirgerucketaufdieArt,wiezu Pferd .

ivrc ^ . Es ist auch zu beobachten , daß , wann das Regi¬
ment etwa zu Huß gestcllet ist , und man die Standarten von
dem Regiments - Commendanken abholet , und zu dem Regi¬
ment bringet , daß das Regiment , wann sie ankommen , das
Spiel schlage ; Die Standarten zwischen dem ersten , und an¬
dern Glied des Regiments einmsrckiren ; und wann sie in die
Mitten derer Compagnien kommen , sich jede alldorrcn auf
ihr Ort einschwenket , und die Tambour coniecunvemenc
abschlagen : Ist dabey zu beobachten , daß wann man die
Standarten ( es mag seyn zu Fuß oder zu Pferd ) mit gehöri¬
ger Mannschafft , wie schon gemeldet worden , abholet , es in der
Stille geschehe , da man aber die Standarten heraus nimmt ,
wird Lroup geschlagen , und pr - eiemiret ; Und da sie davon
mArclUren , Xlarck geschlagen , und geschultert : Welches eben zu
vbierviren , wann nur eme Standart abgeholet wird .

lOZno . Da man mit dein Regiment aufmsrcbwct ist ,
und die Standarten etwann in des Commendanten Quarner
bcrnach einführen will , so schlagen die Tambours nach ge¬
schlagener Betstund Troupe : Da rucken sämtliche Standar¬
ten , sechs Schritt zehlend , vor die kronre gerade heraus , ma¬
chen von beyden Flügeln aufdie Mitte , halb rechts , halb liucks
zu der Mitten des Regiments im Lonrrs - ^ srcK ; und nach
des Obrist - Wachtmeisters Befehl , so Halt schreyet , herstel¬
len sie sich : Welcher sie hernach einführet m des Commendan -
ten sein Quartier , wo sie die Standarten zur Regiments -
Wacht m Ordnung setzen , selbe einwickeln , die Standart -
Säcke überziehen : So lang die Standart einrücket , Troup
geschlagen , nachdem sie sich wieder gestellet , abgeschlagen wird ;

Nn 2 und



Oksörvanon ; - k > unÄen

und auf elne qewssse l ) Iü ^5>r " davon verkeW" schultert : Wie

auch in des Fähndrichö Obferv . dlro . io . geredet worden , wie

diese zu Pferd abgeholet und eingeführet werden .

io4ro . Zuweilen wird dieses dem ältesten Hauptmann

aufgetragen , oder in langwürtgcn iVisrcb , thun sie unter sich

wegen Eim und Aus - D» , - . küren derer Standarten routliren ,

weilen derObrist - Wachtmeifter öffters mit dem Regiment oc -

cupiret ist : Zu dlesen Ein : und Ausführen gehen allezeit die

Tambours vom rechten Flügel der z. vivilionen , und können

solchcrgeftalten unter sich auch rvulliren .

ION0 . Solte sich treffen , daß das Regiment zu Fuß oder

zu Pferd da stünde , psr - u zu Msrckiren , und wartet auf die

IXWrung und Ab Visreke ^ und kommcte der GeneralWacht -

meister von der öriA- rcle , so prsetdriliret man ihme das Ge -

wehr ohne Spiel schlagen , wie dann auch , wann der Ge¬

neral kommete , so den Flügel commandiret : Dabey zu mer¬

ken , daß Zenerslirer kem Gewehr aufgenommen wird , ehe

man ranziret ist , anderns wann das Gewehr jemand zu Ehren

ergriffen wird , oder das Spiel gerühret , man solches nicht

sincken lässet oder abschlüget , derBegrüste seye dann vorbey,oder

befehlete es selber .

106 : 0 . In währenden prLiemiret man dem Ge¬

neral - Wachtmeister , wann er darzu kommt , nur einmal des

Tages , dem Feld . Marschall - Lieutenant und General von

der Cavallerie allemahl . Dabey zu obierviren , es ! eye ur

Xlarcb oder Paraden , wann jemand ankommet , der zu ürki -

riren ist , und der Commendant wäre auf dem andern Flü¬

gel , oder voraus im i ^ arck . daß der Officier , wo selber an¬

kommet , den Anfang mache , welchem die andern contecurive -

menr folgen .

107MO . Was sonsten die Art des msrclürens anbelan¬

get , das Auf - und Abmsrckiren , Lgusclronen in währenden
Xjsrck
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IVlarck zu fol - m- cen , und wieder abzubrechen , Zug - weiß
und dergleichen , ist genugsam in meinem Lxercirien - Buci )
beschrieben .

io8vo . Also noch überbleibet , was bey einen Oo6Ie zu
beobachten , oder sonsten engen Wege ; ist also dabey zu ob -

lerviren , daß in währenden Dnrchmarcbiren , wann es keine

grosse villimr ist , und das Ve6 ! e eng ist , als ein Graben ,
Zaun , Brucken , oder sonst nicht lang daurender Weg , so soll
man ä ! a röte geschwind durchmarchiren , so bald man aber

heraus ist , langsam , damit die folgende wieder in dre Ord¬

nung kommen können . Dauret aber das Oeüle eine gute
Weile , so msrcknret man in solchen einen orch ' nzri Schritt ,
und bey dem Herauskommen langsam , und hält sich etwas

rechter Hand , auf daß die andere Platz oder Feld haben , sich
zu poliiren , und wie sie abgemJi - ctziret seynd , auf die andere

warten , und sogleich an ihr Glied sich anschließen , biß wie¬
der alles in seme Ordnung kommet , selten aber viel Ve6leen

hinter einander seyn , pastnet man sie alle , ohne zwischen auf -
zumarckiren .

loyno . Die Dragoner marckuren ab vomFlügelorcknari
Zug- wech, die Cuiraßiers von der Mitten mit der Standart .

r ion v. Es ist zu beobachten , daß nicht ehender die letz¬
ter » Compagnien abschlagen sollen , als biß auf den Ort , wo
die erste Compagnie oder köre des Regiments abgeschlagen
hat , auf welches wohl Acht zu haben . Im msrekiren ist aber
chckeecnr , wann man in währenden ^ grckdas Spiel rühret ,
da giebet man Acht , wann forn oder hinten abgeschlagen wird ,
welches ein Zeichen , daß dieser , deme man prsokemiren solle, vor¬

bey ist.

mmo . Wann das Regiment gestellet ist, und der Obrist -
Lieutenant ehender als der Obriste kommet , ist der Obrist -
Wachtmeifter schuldig , ohne Schlagung des Spiels , ihme

Nn z das
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das Gewehr aufzunehmen , der Obrist - Lieutenant abersötte
gleich wieder befehlen , solches stucken zu lassen : Dem Obri¬

sten wird das Spiel darzu geschlagen , wann das Regiment
allein stehet , wo aber ein Oorpo , ebenfalls ohne Spiel rüh¬
ren : Dem Obrist - Lieutenant und Obrist - Wachtmeister ge¬
bühret solches mgleichcn , da einer deren Commcndant ist ;
sonstcn aber dem Obrist - Wachtmeister das Gewehr zu erhe¬

ben , findet allhier keinen Platz , weilen er das Regiment stel¬
len muß .

H2M0 - Wann das Regiment allein msrcbiret , so ziehet
der Regiments - Commendant keinen Degen , eS wäre dann ,

daß er bey einer Wacht - Posto , es mag auch so klein seyn ,
vorbey mArclüret , und dieses aus KespeU des Drensts ; die

andere Stabs - Ossicier aber seyn schuldig ihme jederzeit den

Degen zu ziehen .

n zc ' lo. Weilen diejenige , so am ersten in das Lager kom¬

men , einen mercklichen ^ vamgZe haben , daß fie ehender ab¬

sitzen und abpacken rc können , so soll man in langwierigen
XUrcben , jedoch nicht wann man in denen Operationen ist ,
roulliren , ntemahlen aber über die Grenadier und Lew - Com¬

pagnie : Den ersten Tag msickiret das Regiment nach Rang
derer Compagnien , den andern Tag hat die dritte Division

die ^ vanr - Osrcle , die erste die /errier - Oglcke , die andere in

der Mitten , den dritten Tag hat die andere die ^ vanr - Oarcle ,

die dritte die ^ rrier - Oarcle , die erste in der Mitten , dcnvierd -

ten Tag die erste abermahl die ^ v - mc - Oarlle , die andere die

Hrrier - 6 - ucke , die dritte in der Mitte , mit diesen Unterschied ,
daß bey dieser wieder neuen anfangenden Kouüirung jede Di¬

vision von ihren lincken Flügel admarcwre , biß alles wieder ,

wie kurtz gesagt , den lom gemacht .

ng . ro . In das Lager Ein - und Auszurücken vill . dlro .

XVII . in Lxercir - Buch ; der Obrift - Wachtmeister führet das

Re -
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Regiment ein , und obierviret , daß recht eingerücket werde ,
der Obrist - Lieutenant reitet ebenfalls hervor , und hallet so
lang den Degen in der Hand , biß die letzte Compagnie ein¬
gerücket , der Obrist oder Regiments - Commendant steckctein ,
nachdem die erste Sgu ^ ron eingerücket ist , es wäre dann , daß
Generalität dabey halten thäte , oder mehr Regimenter vor¬
bey l >->ckireten , in solchen Fall wartet er ebenfalls , biß alles
eingerücket ist .

OdlervAtion8 - I ^ unAm
vor den Obrist Lieutenant .

? nmo .

Obrist - Lieutenant hat allen kesseN und Ehre in
Regiments - Angelegenheiten und Commando - Sa -

« EÄ chen zu prXrenMren ; er hat absonderlich Obacht zu
haben , auf den Wohlstand und coniervsrion des

Regrments : Vorgegangene Fehler suchen zu reöreiNren ; mit
Rath und That dem Öbristen , so Commendant des Regi¬
ments ist , an die Hand zu gehen ; so ihme was nützliches
vorfällst , ohne Maßgebung beybringet , und sich in allen
wohl verstehen , und so viel möglich in seinen Uumeur rich¬
ten , mit ihme in ein und andern confenren , keine kaNionen
und llarrien nicht zulassen , noch sclbsten anstellen ; er muß
angesehen werden , als ein Vatter des Regiments , wessent -
wegen er sich die Freundschafft der Gemeinen und Officiern
an sich ziehen muß , ein linier,lar 5m6mm machen , der Un¬
ter - und Ober - Offrcier und L- ip - rcltL zu erken¬
nen , auf ihre O nönlle und Lebens - Wandel , Fleiß oder
KeZliLenr absonderlich Acht haben , wie auch auf die Lxstti -

ruäe
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ru6e des Diensts , proprere , Sauberkeit und Ehre des Re¬

giments .

260 . Er hat im Feld alle andere Tag das Regiment zu

vllmren , was er bey denen Compagnien unrechtes findet ,

corngiren , verweisen und abstellen , auch wohl mit 50 . Prü¬

geln abstraffen ; die Offreier in Arrest und zum Profosen se¬

tzen , jedoch alsogleich dem Regiments - Commendanten mclr

den . In Quartiern hat er Obacht auf seinen vilE , und

giebct dem Obristen jederzeit Rapport von seiner Ville - mon ;

da der Obriste das Regiment vilmret , ist der Obrist - Lteute ,
nant schuldig mit ihm zu gehen .

ztlo . Der Obrist - Wachtmeister ist ihm eben in 8ubor -

chnarjon angewiesen , und kan er solchen auch m Arrest schi¬

cken ; die Parole empfängst der Obrist - Lieutenant von dem

Obrist - Wachtmeister , und beziehe mich weiters auf dcsObristr

Wachtmeisters Okservsrions - Luuttdlro . 8.

4W . Der Regiments - Adjutant bringet ihme ingleichen
die Parole , und alle Befehl , und kan der Obrist - Lieutenant

bey diesen Ol - llman - Befehl , wegen verspührten Fehlern und

dergleichen , durch den Adjutanten an die Compagnien Meldung
thun lassen ; empfängct auch von selben die Tag - Zettel , Dienst -

liepgrtition , Orllingri - Befehl und Rapport , wie auch,wann
extra was palliret .

5tv . In Abwesenheit des Obristen commandiret er das

Regiment , und hat dasjenige zu obierviren , was dorten an -

gemercket ist ; jedoch nach Gestalt , daß der Obristtr weit , oder

nicht , entfernet . Im ersten Fall zwar hat er das Vlilirgin Com -

mando in allen ; des Oeconomici wegen , oder andern Wich¬

tigkeiten , muß er sich bey dem Commendanten erst befragen ,
ist der Commendant nicht weit entfernet , so kan es um so viel

ehender geschehen . , _
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6ro . Sonsten ist nicht viel mehr dahicr zu melden , als

daß er eines jeden Lkurnsökers Obiei varions - puuöken genau
vbiervirend mache , daß keine kseZÜZenr und Fehler darinnen

vorbey gebe , genau Obsicht habe ; auf seine Verantwortung
nichts unrechtes dem Regiment wiederfahren lasse , dem ? ro -

priecal ! e oder Eigenthümer des Regiments monatlich den Re¬

giments - Rapport abstatte , die Rechnung und Regiments -
Oeconomie nach anbefohlener diornra revilüre , und io es nicht

nach deme verfasset , bey grosser Verantwortung nicht unter¬

schreibe ; solches hat er in des Regiments - Quartiermeisters
inttruttion von Anfang biß Ntv . i8 . zu ersehen , wie auch aus

selber , so er weitläufiger in Händen hat .

7mo . Er wird bey der Armee nicht nach seinem Alter

oder ^ nciennete commandiret , sondern nach Rang des Regi¬

ments , wann er aber vom Regiment ösracb . iret ist , so nimmt

er gleich auf dem Parade - Platz den Rang seiner Vorstellung :

Da er vom Commando zurück kommet , ist er schuldig bey dem

Regiments - Commendanten sich zu melden , da Commandiere

vom Regiment dabey gewesen seynd , hat er seinen Rapport

abzustatten .

8vo . Auf Oetackement hat er zu oblerviren , daß wie ein

General - Wachtmeister keinen Obristen zu seinem Brigadier
machen kam ( das ist , daß er selbsten die Obrift - Wachtmeister
in Person abfertigen muß ) also um so viel weniger ein Ober¬

ster dem Obrist - Lieutenant auftragen kan , solchen Dienst zu

versehen , es wäre dann , daß er Unpäßlichkeit halber ihme die¬

ses auftragen thäte .

Oo Obicr -
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Ob1ervution8 - krmÄM
vor den Obristcn -

Mirro » .

as des Regiments - Commendanten OKcmm und '
0bserv3rionen seynd , müfte alles vorbesagtes und

folgendes repcrrcet werden , indeme auf alles/was
der grösserenund kleineren äubslrernen Oevoirist ,

hat der ObrW wohl Acht zu haben , und zu befehlen , daß es

geschehe , wcllentwegm nur ein und andere karciLuIsris allhter
zu melden kommen « .

260 . Muß dem angesetzten Obristen und Regiments -
Commendanten , als vornehmsten Befehlshabern und Com -
mendanten en 0 ^ 5 des gantzen Regiments , von dem grösten
blß zu dem kleinsten Zubalrernen , Gehorsam und tielpetk er¬

zeiget werden , indeme ihme alle tuborcliniret seynd , er muß
auf die Ehre des Regiments sehen , und selbe wie auch dessen
krivilcgia msnurenirm ; die gute Ordnung halten , deßwegen
alle Oblerv - rrions - LunLken eines jeden ( RarZkkkrs punLiuelvb -
fervirend machen ; bey vorfallenden ^ V3l ? cemenv ^ so wohl
bey Ober - als Unter : Ossi eiern muß er in Kecommenäation
und Vorschlagung , nach denen Werken und woht Verdien¬

sten , Opacire und kguire gehen » auf die Lonänice derer Of :
ficier muß er wohl Acht haben , die gute Freundfchafft und
Harmonie in das Regiment pflantzen , mit Herrn Obrist -
Lieutenant und Obrist : Wachtmeister in aufrichtiger Freund¬
fchafft leben , und allen Eigennutz , welcher dem Gemeinenund
Officiern zur Last ist,vermeiden , dadurch er Lttime und Liebe er¬

halten wird -

zr ! o. Ein
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gtio . Ein angesetzter Obrister oder limlsng hat das Xli -
Iicair - Commando über das Regiment , welches ihme , vermög
ftmeö Patents , und Ansehung eines Kaiserlichen HoftKriegs -
e/unl ) s , aufgetragen ich nachdemeihnre von dem propliecaine ,
Elgenthumer oder würcklichen Obristen , die Verwaltung anst
getragen worden , so bat er nichts anders als eben dieses zu
versehen , was ein Obrist - Lieutenant , so Commendant des
Regiments wäre ; ausser daß er auf Commando und allen
kmltt . onen , auch mit denen so würckliche Regimenter in die¬
ser Charge haben , nach seinen Rang vermög habenden l ) e -
E oder Patent gehet ; gemeiniglich aber geschiehet es , daß
ste bey solchen Regimentern zu stehen kommen , wo entwe¬
der Generalen seynd , oder wo die würcklichen Obristen
nicht dienen .

4w . Wann also ein solcher Oberster als Commendant
vorn Regiment vorgestellet , so führet er die völlige Occonomis
- des Regiments , und kan er ohne Vermissen des würcklichen
Obristen und eropner - Me nichts thun , sondern sich um alles
befragen , und nach vorgeschriebener worma sich reguiiren ,
und von allen Rapport erstatten ; es seye dann , daß er rhme
aus grosser rn seiner Abwesenheit die ^ urtzvntät
gebe , oder wann es dre Zert nicht zulässet , daß er ihme vor¬
dere berichten könne ; nachgehcndö ist er aber schuldig seinen
Rapport abzustatten »

5to » Der würckliche Obristcr ist auch nicht schuldig ih -
me das Oeccrnomlcum zu lassen , und kan sich dcßwegennicht
beschweren , Massen der ( welchem , vermög Pa¬
tent , das Regunent von Ihro Kayserlichen Majestät anver¬
trauet worden ) von allen und jedem reponMrcn muß , hin¬
gegen was daS ' Oeconomicum anbelarrget , auch selbst aclmi -
Wwiren kan , oder durch einen andern Stabs - Officicr aömi -
Eckren lassen . Von Militärischen Commando aber kan er

Oo 2 ihme
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jhme nichts benehmen , indeme in diesem ihme alle unterge¬
ben , mit schuldigen lrechett und Gehorsam vermag seines

Kayserlichen Patents angewiesen seynd : Mit dem Obrist -

Lieutcnant hat es gleiche Bewandnuß , da erRegiments - Com -
msndant ist , und kein angesetzter Obrister darbey : Sonsten

aber hat er gegen ihme alle SuboräMarion zu gebrauchen , je¬

derzeit zu rapportrren , m dessen Abwesenheit gleichfalls allen

Rapport abzustatten ; gleichwie dann der Obriste auch ihme

alle Hof - Kriegs - Raths - Befehl , und was sonsten beydem

Regiment anbefohlen oder vorgenommen wird , zu communi -

ciren hat , auf daß er von allen Informzrion habe , ein gleiches

dem Obrist - Wachtmeister .

6w . Der Obrist - Wachtmeister überbringet ihme die Pa¬

role , wie auch die Befehl , so vom Brigadier gegeben werden ;

der Adjutant deßgleichen die Parole und Dienst - kepsrrmon .
wie schon in Obrist - Wachtmeisters Obierv - nion N, o. 8. und

Adjutanten Kro . 12 . biß ry . gemeldet worden ; der Abfertigung

halber stehet es bey ihme , den Obrist - Wachtmeister oder Ad¬

jutant abzufertigen . Was Lxrra - Sachen seyn , so vorfallen ,

besiedlet der Obrist cliretw dem Adjutanten , welche er gleich

exe ^ mret , hernach demObrist - Lieutenant undObrist - Wacht -

meister rapportiret .

7mo . Morgens , da der Obrister den orckn - rri Rapport
von dem Obrist - Wachtmeister empfängct , verfüget er sich zu

dem Brigadier , dessen Rapport ist eben nichts anders , als

jener , welchen der Regiments - Adjutant dem Brigadier - Ad-

jutanten zu thun hat , wie in dessen Obierv - mon dl,o . io ge¬

meldet worden . Von Regiments - Particularitäten hat er

nichts zu rapportiren , da er etwann Unpäßlichkeit halber

oder nöthigen Verrichtungen halber sich dahin nicht verfügen
tönte , kan er den Obrist - Wachtmeister dahin schicken ; hat

auch jedesmahl , ehe zur Musterung , Lxecmion . Begräb -
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miß , zum Lxerciren , oder sonst ausgerücket wird , solches
dem Brigadier melden zu lassen ; auch alle Dienst - Tabellen ,
oder von der Generalität verlangte Eingaben , mit seiner
Hand zu fertigen .

8vo . Da derkroprietaire des Regiments in loco ist, ge¬
bühret , daß der Regiments - Commendant ihme alle Morgen
den Rapport bringe , und wann was wichtiges vorfällct ,
sich bey rhme deßwegen befrage : Verhör oder Kriegs - Recht
anzustellen , die suchcialia zu revicüren , die Senrenr zu unter¬
schreiben , exequiren zu lassen , oder zu begnaden , und was
dergleichen vorfällst , clepencli ' ret abiolure von dem ? ropn ' e -
taire , und muß alles mit seinen Vorwissen geschehen , auch da
ein Officier inArrest oder zum Profosen kommete ; kan auch keine
Orllre an das Regiment stellen ohne katiücirung : Des Oeco -
nomici halber hat der Regiments - Commendant das Diarium
oder Regiments - l ' rorocoll monatlich zu bringen .

yno . Ist dann der ? ropriet3ire in solcher Oittan ? entfer¬

net , daß ihme der Commendant nicht mündlich rapportiren
kan , so gebühret es sich , daß er monatlich seinen Rapport
abstatte , dcrgeftalten , daß er die Monat - Tabellen samt der

Lxpllcanor » monatlich einschicke , wie auch die Conrmuarion

des OsckL - sournsls oder krorocolls , damit Empfang und

Ausgab von Monat zu Monat könne gesehen werden ; nach
verflossenen 6. Monaten aber das vorgeschriebene kormirte
krorocoll gefertigter ; wann cxrra sich viel Mann und Pferd
kranck und marocle befindeten : Den Bericht von Kriegs -
Rechten , lixecmi ' onen und Pardon umständlich : Lxrra aber
hat er gleich zu berichten den Enthalt aller HoftKriegs - Raths -
Befehlen , etwann andere Oeelren , so an das Regmient kom¬

men , als Paradschafft - und Ivlarck - Orclren , den kkarck

samt der lioueen , Quartiers - Einruckung , OeloZemenr und

krexlemenc . LxceNn und Klagen , so bey Abrechnungen
Oo z und
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und Lompucen vorkommen oder cvmpsZ- ssretwerden : Tods ;
Fäll derer Officier und deren Verlassenschafften , von Muffe :
rungen , Remont - und Recroutirungen , wann Zwischen Offi -
ciern kencomnen geschehen , wann ein Officier sich auf eine
Zeitlang vom Regiment begeben wolte , und . dergleichen .

IOMO . Die CorreipOnöenr mit Dem Regiments - Agen¬
den , dessen Rechnung Zu rgcikciren , Lbarca bianeszu geben ,
die Gelder einzuc - rMen und zu verwenden , die Befehl in
Oecvnomie - Sachen zu geben , gehöret diesen , der das Oeco -
nomicum zu verwalten hat . Die Abschied zu unterschreiben
gebühret dem würcklichen Regiments : Commendanten , und
ist hierinnfMö an die l ^ rriculLr - Inttrutlion des ?lOp5ier3irs
sich zu halten ; dann zuweilen referviret sich der würckliche
Obriste in seiner Wlenr gewisse Sachen gantz oder zum Theil ,
als über Ober - Officiers Kriegs - Recht zu Halten ; wie dann
Wer die Gemeine in gewissen c - Ebus das Verhör - ekender
zu sehen , zuweilen ümicirt er die Bcgnadung oder der Straff
Linderung und Lxecurion , das ist , daß der Regiments Com -
mendant sich erstens befragen muß , oder ohne Anfrag die
LrLLmion vor sich gehen lassen , ohne solche begnaden zu kön¬
nen , und dergleichen mehr andere : Die Vollmacht zu cxequj .
ren oder zu begnaden , kantn Wien ? des Nculsr - Obristen
niemand sonsten gegeben werden , als demjenigen , der ihme
im commanclemenc der Ordnung nach folget , als da ist der
Obrist - Lieutenant undObrist - Wachtmeister : Siehehievon
Partikularitäten von dem Hauptmann , so Regiments - Com-
mendant wäre , in seinen Oblerv3t . Mo . 42 . biß sz . Bey Ab¬
sterben des würcklichen Obristen clepencliret das vscanre Re¬
giment im Feld von dem commandirenden Generalen , ausser
diesem von dem Hof - Kriegs - Rath , welchen der Commendant
wegen Mir . Sachen , Vergebung derer Chargen und der¬
gleichen , so sonsten ein würcklicher Obrister sich relervwet , seine
Anfrag und Rapport abzustatten hat .

umo .
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l lmo . In Abwesenheit eines General : Wachtnicisters

velsiehet so wohl in - Guarnison als rm Feld der Obriste sol¬
che Dienste , wann er aber ein grosses Corps zu
r - n hak , so tst - s d- ss - k , daß - r t . Ntu Obtt
Adjutanten gebrauche , ob schon , wann er doch Wolke , denkte
grments : Udiutanten gebrauchen kan ; indeme zwischen denen
AdMcmten kein Rang observwet wird , Massen sie nur derBefehl Überbringer seyud , ist er aber auf einem Commando
alle - n, und hätte den Regiments . Adjutanten nicht bm sich ,so Nimmt er von dem veezcKemEnc einen Wachtmeister , wcl -

^ " E. . - L
> - m° . Gleichwie kein G- uerak - Wachtmeister keinen

Obnstc » , als seinen Brigadier ( wann er coinmandirt und -
p - reo stehet , und die Odrist - Wachtmeister , so Wohl in - aks aus
dem Lager , m Person abfertigen muß ) gebrauchen kan , so ge¬
bührt - S noch um so viel weniger , daß ein Obristcr , wann er
sich m dergleichen Occ - i ! oncn befindet,einen Obrist - Li - ukenanr
zu seinem Brigadier mache .

iZno . Denen Officiern kan der Regiments - Commen
dank auf eine Zeitlang aus dem Regiment zu reifen verlan¬
den , in der Campagne und Guarnison aber muß es mit
Vorwlssen und Erlaubnuß dessen , an deme man angewiesen ,
geschehen . In Guarnisonen aber , da man nur über Nackt
ausbleiben wolte , erfordert es eben solche Erlaubnuß ^ der
Guarnison - Commendant kan keinen , ohne Vorbewust des
Regiments - Eommendanten , verlauben , noch verschicken
weiten solches unter die Regiments - krivlleZia gehör,a - son -
sten der Officter zur Straff gezogen kan werden : Demienb
gen Officier , auf welchen das Commando stehet , kan man
eben nicht verlauben wegzugehen , er stelle dann einen , der in
feiner Abwesenheit die Diensteversiehet . In Quartiern ( wann
rS nicht ausser Land ) kan die Erlaubnuß gegeben werden ;

wäre



/

Oblervgrwnz - punÄen vsr den Vbristen .

wäre es aber in fremder Herren Länder , so muß vom Kay -

serlichen Hof - Kriegs - Rath die Erlaubnuß begehret werden ,

kan doch , auf ferneres Bitten , der Regiments - Commendant
die Erlaubnuß pro ! on §iren .

I4t0 . Er clepenöiret von keinen Generalen , ausser zu

welchen er angewiesen ist , welches durch denKayscrlichenHof -

Kriegs : Rath geschiehet , im Feld aber , da er mit dem Regi¬

ment an den commandirenden Generalen angewiesen ist , ! o

öepenckret er auch von denen Generalen , so in Vers, ! von

selber Armee seynd , das ist auf Commando , und im

Lager vermög des Flügels und

Brigade .

Ende des Ersten Theils .
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